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Offentliche Bekanntmachung 20.05.2026
Bebauungsplan ,Florianstrale / NeuwiesenstraRe* .
mit 6rtlichen Bauvorschriften Theht nfos s

Gemeinde Malsch

Erneute Veroffentlichung eingeschrankt auf Anderungen gemaR § 3 Abs. 2
BauGB in Verbindung mit § 4a Abs.3 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Malsch hatte in 6ffentlicher Sitzung am 24.02.2026
den Uberarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans ,Florianstral3e / Neuwiesenstralie”
gebilligt und eine erneute Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
sowie der Behorden und sonstigen Trager Offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2
BauGB in Verbindung mit § 4a(3) BauGB beschlossen.

Diese erneute Beteiligung der Offentlichkeit wurde nach § 3(2) BauGB vom
16.03.2026 bis einschlief3lich 16.04.2026 durchgefihrt.

Bei Aufarbeitung der eingegangenen Stellungnahmen wurde festgestellt, dass die
textliche, planungsrechtliche Festsetzung Nr. 12 (Bestandsschutz nach 8§ 1(10)
BauNVO) versehentlich nicht den beabsichtigten Regelungsinhalt wieder gibt und
klarstellt, sondern irrtumlich eine Wiederholung der Festsetzungen zu
Abstandsflachen der vorangegangenen Nr. 11 enthalt.

Die vorgesehenen Festsetzung Nr. 12 dient der planungsrechtlichen Sicherung des
vorhandenen baulichen Bestands auf Fist. Nr. 1460 im Sinne eines erweiterten
Bestandsschutzes nach § 1(10) BauNVO.

Der Planungswille und der rechtliche Bezug zum erweiterten Bestandsschutz des §
1(10) BauNVO wurden in der Entwurfsfassung vom Februar 2026 durch die
Flachensignatur und die Legende im zeichnerischen Teil (Bestandsgebaude Flst. Nr.
1460) und die Uberschrift im textlichen Teil mit Nennung des Erweiterten
Bestandsschutzes nach § 1(10) BauNVO zwar deutlich und in der offentlichen
Prasentation im Gemeinderat am 24.02.2026 auch mit den richtigen Inhalten
dargestellt und erlautert.

Bestandteil der Beteiligung der Offentlichkeit, der Behérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange war jedoch die fehlerhafte Textfassung.

Die Korrektur dieses Fehlers mit einer Kkorrigierten, neuen Formulierung der
planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 12 stellt eine Anderung der Festsetzungsinhalte
des Bebauungsplans dar.

Um das Verfahren rechtssicher abschliefen zu kénnen, wird daher eine erneute
Beteiligung der Offentlichkeit, der Behérden und sonstigen Trager Offentlicher
Belange durchgefinhrt.

Gemald § 4a(3) BauGB wird bei der nun durchgefihrten, zweiten erneuten
Beteiligung der Offentlichkeit die Abgabe von Stellungnahmen auf die vorab
erlauterte  Anderung der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 12
eingeschrankt. Im veroffentlichten / ausgelegten Textteil des Bebauungsplans ist
die geédnderte Festsetzung Nr. 12 gelb unterlegt, ebenso die Begrindung Nr. 9.13 zu
diesem Punkt.



Zudem wird die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme gemaR § 4a (3) BauGB
angemessen verkurzt.

Die zweite erneute Beteiligung der Offentlichkeit nach § 4a(3) BauGB i.V.m. § 3(2)
BauGB erfolgt durch Veroffentlichung der Planunterlagen im Internet auf der
Homepage der Gemeinde Malsch unter www.malsch.de (Rubrik: Bauen/Umwelt und
dort Bebauungsplanverfahren)

vom 21.05.2026 bis einschlielRlich 08.06.2026

Die Planunterlagen werden auch im Rathaus Malsch, Hauptstral3e 71, 76316 Malsch
wéahrend den Ublichen Sprechstunden, Zimmer 312 ausgelegt und kénnen dort
eingesehen werden.

Wahrend der Dauer der o.g. Veroffentlichungsfrist konnen Stellungnahmen zur
Anderung der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 12 vorgebracht werden. Sie
kénnen mundlich oder schriftlich mitgeteilt oder zur Niederschrift gegeben werden.
Dartber hinaus koénnen die Stellungnahmen auch per Post: Gemeinde Malsch,
Bauverwaltung, Hauptstr. 71, 76316 Malsch oder per E-Mail:
bauleitplanung@malsch.de eingereicht werden.

Gemal3 8 3 Abs. 2 BauGB und 8§ 4 a Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass
Stellungnahmen, die im Verfahren der Offentlichkeitsbeteiligung nicht fristgerecht
abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung uber den Bebauungsplan
unbericksichtigt bleiben kénnen.

Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der
Anschrift des Verfassers erforderlich. Im Zusammenhang mit dem Datenschutz
weisen wir ausdricklich darauf hin, dass ein Bebauungsplanverfahren ein
offentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden
Stellungnahmen in 6ffentlichen Sitzungen beraten und entschieden werden, sofern
sich nicht aus der Art der Einwande oder der betroffenen Person ausdrtckliche oder
offensichtliche Einschrankungen ergeben. Soll eine Stellungnahme nur anonym
behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermerken.

Bestandteil der Veroffentlichung und Auslegung sind die folgenden vom

Gemeinderat gebilligten Unterlagen:

- Textteil des Bebauungsplans vom 28.04.2026

- Zeichnerischer Teil des Bebauungsplans (Plan) vom 28.04.2026

- Abwagung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung nach § 4a (3)
BauGB Marz/April 2026

sowie folgende umweltbezogene Informationen als gesonderte Fachgutachten:

- Wasserhaushaltsbilanz vom 03.02.2026

- Schalltechnische Untersuchung von Februar 2025

- Aktualisierung Artenschutzrechtliche Untersuchung vom 19.08.2024

- Geotechnisches und Umwelttechnisches Gutachten vom 27.01.2017

Daruber hinaus liegen folgende wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen aus
den Beteiligungen der Offentlichkeit, der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange vor, die ebenfalls Gegenstand der Veroéffentlichung und Auslegung sind:

a) aus der Beteiligung nach 88 3(2) + 4(2) BauGB Januar/Februar 2024



- Landratsamt Karlsruhe / Amt fur Umwelt und Arbeitsschutz, Sachgebiet
Altlasten/Bodenschutz—Gewasser—Abwasser 15.02.2024: Hinweise zur
Entwasserungsplanung / Niederschlagswasser, Vorlage einer
Wasserhaushaltsbilanz

- Landratsamt Karlsruhe / Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz -
Immissionsschutz 15.02.2024: Anregungen zum Immissionsschutz bzgl.
Bewertung der Larmemissionen Bauhof und Feuerwehr

- Landratsamt Karlsruhe / Amt fur Umwelt und Arbeitsschutz-Naturschutz
15.02.2024: Anregungen zur Artenschutzuntersuchung und Malinahmen zum
Artenschutz, Hinweise bzgl. des angrenzenden FFH-Gebietes ,Walder und
Wiesen bei Malsch*

- Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau 08.02.2024: Hinweise zur
Geotechnik, zum Bodenschutz, auf die Lage des Plangebiets in Zone 11l B des
rechtskraftigen Wasserschutzgebiets "Gemeinde Durmersheim, Winkelsloh"

- Fraktion BfU/Grine 12.02.2024: Anregungen zu planungsrechtlichen
Festsetzungen und Oortlichen Bauvorschriften bzgl. der Begrinung und
Nutzung der unbebauten Grundstticksflachen

b) aus der erneuten Beteiligung nach 8 4a(3) BauGB Marz/April 2026

- Landratsamt Karlsruhe / Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz-Naturschutz
15.02.2024: Anregungen zu Schutzmafllnahmen im angrenzenden Umfeld
des Plangebietes, Hinweis auf erforderliche 6kologische Baubegleitung

- Fraktion BfU/Griine 12.04.2026: Anregung zur Festsetzung von Nutzung
erneuerbarer Energien und Warmeversorgung, fehlende vertiefte
Auseinandersetzung mit Funktionsverlusten auf Boden, Mikroklima,
Wasserhaushalt, Planungsziel einer flachensparenden Siedlungsentwicklung
nicht erkennbar

Raumlicher Geltungsbereich:

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem Anhang
(BP-FlorianstraRe-Neuwiesenstral3e-059-zeichnerischer_Teil.pdf).

Mal3gebend ist der Entwurf des Bebauungsplanes ,Florianstral3e / Neuwiesenstral3e”
in der Fassung 28.04.2026.

Ziele und Zwecke der Planung:

Ein wesentliches Planungsziel der Gemeinde Malsch besteht in der Sicherung und
Starkung der innerdrtlichen Wohnfunktion unter Berticksichtigung vorhandener Bau-
und Nutzungsstrukturen. Im Bereich zwischen Bauhof, Neuwiesen- und
FlorianstralBe sieht die Gemeinde Malsch die Mdglichkeit, die dort bereits
vorhandene Bebauung zu ergadnzen und so durch eine innerdrtliche Nachverdichtung
zusatzlichen Wohnraum zu gewinnen.

Die Flachen sind im FNP weitgehend als Bauflache vorgesehen, liegen aber nicht im
Geltungsbereich eines bestehenden Bebauungsplanes. Zur Sicherung der
stadtebaulichen Entwicklung und Ordnung ist fur die bauliche Entwicklung in diesem
Bereich die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich.

Verfahren:

Das Bebauungsplanaufstellungsverfahren erfolgt im beschleunigten Verfahren
gem. § 13a BauGB fiur Bebauungspléane der Innenentwicklung.

Von der Erstellung eines Umweltberichts zur Bebauungsplananderung nach § 2a
BauGB, von der Angabe nach 8§ 3 Abs. 2 BauGB welche Arten umweltbezogener



Informationen verfligbar sind, von der zusammenfassenden Erklarung nach § 10a
Abs. 4 BauGB und von der Uberwachung (,Monitoring“) nach § 4c BauGB wird
ebenfalls abgesehen (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 13 Abs. 3 BauGB).

Inhaltlich sind jedoch die artenschutzrechtlichen Belange beriicksichtigt worden.

Malsch, den 20.05.2026

Markus Bechler
Blrgermeister
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Verfahrensvermerke

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Aufstellungsbeschluss

Fruhzeitige Beteiligung Behdrden / T6B

Friihzeitige Beteiligung Offentlichkeit

Einholung der Stellungnahmen

Veroffentlichung

Erneute Einholung der Stellungnahmen gem. § 4a (3)

Erneute Veroffentlichung gem. § 4a (3)

Zweite Erneute Einholung der Stellungnahmen

gem. § 4a (3)

Zweite Erneute Veroffentlichung gem. § 4a (3)

Satzungsbeschluss
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MALSCH BEBAUUNGSPLAN ,FLORIANSTRASSE / NEUWIESENSTRASSE"

Satzung

iiber den Bebauungsplan "FlorianstraBe / NeuwiesenstrafRe"” mit 6rtlichen Bauvorschriften

Der Gemeinderat der Gemeinde Malsch hatam .................. aufgrund des Baugesetzbuches (BauGB)
in Verbindung mit der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO) - jeweils in den Fassungen
der letzten Anderungen — den Bebauungsplan ,Florianstralie / Neuwiesenstralte* mit értlichen Bauvor-
schriften gem. Landesbauordnung (LBO) als Satzung beschlossen.

§1 Raumlicher Geltungsbereich
Fir den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans und der 6rtlichen Bauvorschriften ist
der Lageplan des zeichnerischen Teils in der Fassung vom ............... mafgebend.

§2 Bestandteile und Anlagen der Satzung

Bestandteile der Satzung

A Zeichnerischer Teil in der Fassung vom ...............
B Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom ...............
C Ortliche Bauvorschriften in der Fassung vom ...............
Anlagen

D Hinweise in der Fassung vom ...............
E Begrindung in der Fassung vom ...............
Weitere gesonderte Anlagen

Aktualisierung Artenschutzrechtliche Untersuchung in der Fassung vom 19.08.2024
Schalltechnische Untersuchung in der Fassung von Februar 2025
Geotechnisches und Umwelttechnisches Gutachten in der Fassung vom 27.01.2017
Wasserhaushaltsbilanz in der Fassung vom 03.02.2026

§3 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, werden aufgrund von § 74 LBO er-
lassenen ortlichen Bauvorschriften nach Teil C der textlichen Festsetzungen zuwider handelt.
Auf § 213 BauGB (Ordnungswidrigkeiten) wird verwiesen.

§4 Inkrafttreten
Die Satzung Uber den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Florianstralle / Neuwiesenstralle*
mit értlichen Bauvorschriften tritt mit der ortsiblichen Bekanntmachung gemaf § 10 (3) BauGB
in Kraft.

Ausfertigungsvermerk
Es wird bestatigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplans sowie die Inhalte der ortlichen Bau-
vorschriften mit den hierzu ergangenen Gemeinderatsbeschliissen libereinstimmen.

Malsch, den

Markus Bechler
Blrgermeister



MALSCH BEBAUUNGSPLAN ,FLORIANSTRASSE / NEUWIESENSTRASSE"

Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstticke (BauNVO)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)

Die Rechtsgrundlagen gelten jeweils in den zum Zeitpunkt des Beschlusses zur o6ffentlichen
Auslegung rechtskraftigen Fassungen.

In Ergdnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
11 Dérfliches Wohngebiet (MDW) gem. § 5a BauNVO i.V.m. § 1(5) + §1(6) BauNVO

Allgemein zuldssige Nutzungen:
o Wohngebaude
o Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe und die dazu-
gehorigen Wohnungen und Wohngebaude
e sonstige nicht wesentlich stdrende Gewerbebetriebe

Ausnahmsweise zuldssige Nutzungen:
¢ Kleinsiedlungen einschlieRlich Wohngebaude mit entsprechenden Nutzgarten
e nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen fiir die Tierhaltung
e Anlagen fur soziale Zwecke

Unzuldssige Nutzungen:
e Die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden
e Die der Versorgung des Gebiets dienenden Schank- und Speisewirtschaften
¢ Anlagen fur kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke
o Betriebe des Beherbergungsgewerbes
o Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehdérigen Woh-
nungen und Wohngebaude
e Anlagen fir ortliche Verwaltungen
e Gartenbaubetriebe
o Tankstellen

1.2 Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO i.V.m. § 1(5) + §1(6) BauNVO

Allgemein zulassige Nutzungen:
o Wohngebaude
e Nicht storende Handwerksbetriebe

Ausnahmsweise zulassige Nutzungen:
¢ Nicht storende Gewerbebetriebe
e Anlagen fir soziale Zwecke

Unzuldssige Nutzungen:
e Die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden
o Die der Versorgung des Gebiets dienenden Schank- und Speisewirtschaften
e Anlagen fir kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke
o Betriebe des Beherbergungsgewerbes
e Anlagen fur Verwaltungen
e Gartenbaubetriebe
e Tankstellen
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BEBAUUNGSPLAN ,FLORIANSTRASSE / NEUWIESENSTRASSE"

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Das Mal der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch Festsetzungen zur maximal zulassigen
Hoéhe der baulichen Anlagen (Trauf- First- und Gebaudehéhen) und zur Grundflachenzahl
(GRZ) gemaR Eintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.

In Teilbereich 2b sind die fur Geh- und Fahrrechte festgesetzten Flachen nicht Bestandteil der
fur die Ermittlung der zuldssigen Grundflache maligebenden Grundsticksflache. Zur Herstel-
lung der notwendigen Zufahrten / ErschlieBung der Grundstiicke dirfen die Flachen mit Geh-
und Fahrrechten vollstandig versiegelt werden.

Die Trauf- und Firsthohe gilt fiir die zulassigen geneigten Dacher mit Dachneigung 35 - 45°,
die Gebaudehohe gilt fir die in Teilbereich 1 zuldssigen Flachdacher und flachgeneigten Da-
cher bis maximal 10° Dachneigung.

Die Bezugshohen zur Ermittlung der Hohe baulicher Anlagen sind gemaf Eintrag im zeichne-
rischen Teil in Metern Gber NHN festgesetzt.

Die Traufhdhe TH ist das Mal} zwischen der Bezugshdhe und dem Schnittpunkt der traufseiti-
gen GebaudeaulRenwand mit der Oberkante Dachhaut. Die tatsachlich ausgefiihrte TH darf fiir
einen Gebauderucksprung auf max. 1/3 der Dachlange bis 1,25 m Uberschritten werden. Mit
Gauben / Zwerchgiebeln darf die tatsachlich ausgefuhrte TH bis 2.50 m Uberschritten werden,
insgesamt bis max. ¥z der Dachlange. Mit Zwerchgiebeln darf die tatsachlich ausgefiihrte First-
héhe nicht Gberschritten werden.

Die Firsthohe FH ist das Mal} zwischen der Bezugshéhe und dem héchsten Punkt der Dach-
haut.

Bei Doppelhdusern darf der Hohenversatz zwischen zwei aneinander gebauten Doppelhaus-
halften maximal 1,00 m betragen. Gfls. ist dies durch eine Baulast zu sichern. Zudem sind die
Ortlichen Bauvorschriften Ziffer 1 zu berlcksichtigen.

Die Gebaudehohe GH 1 ist bei Gebauden mit Flachdach das Mal zwischen der Bezugshohe

und dem oberen Wandabschluss bzw. der Oberkante Flachdachattika, bei Gebduden mit flach-

geneigten Dachern bis max. 10° ist die Gebaudehdhe GH 1 das Mal} zwischen der Bezugshohe

und dem Schnittpunkt der Gebaudeauflienwand mit der Oberkante Dachhaut (=Pult-First, ho-

herliegende Gebaudehdhe).

Die Gebaudehdhe GH 1 darf Giberschritten werden

- mit Gelandern und Umwehrungen fir Dachterrassen um max. 1,50 m

- mit einem auf allen Gebdudeseiten mindestens um 1,50 m zurlckversetzten Staffelge-
schoss bis zur maximal zuldssigen Gebaudehdhe GH 2. Die Gebaudehéhe GH 2 ist das
Mal zwischen der Bezugshdéhe und dem obersten Punkt der Dachhaut des Staffelgeschos-
ses (bei Flachdachern: Oberkante Flachdachattika und bei flachgeneigten Dachern: Ober-
kante Dachhaut am Pult-First bzw. héherliegende Gebaudehdhe).

Bauweise, iliberbaubare und nicht tiberbaubare Grundstiicksflachen

(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

In der abweichenden Bauweise sind Gebaude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, wo-
bei Einzelhduser mit einer maximalen Gebaudelange bis 16.00 m und Doppelhduser bis 9.50
m pro Doppelhaushélfte zulassig sind.

Doppelhduser sind nur zuldssig, wenn der Grenzanbau der zweiten Doppelhaushalfte gesi-
chert ist. Bei Errichtung von Doppelhausern mit geneigten Dachern muss fir beide Doppelhaus-
halften dieselbe Firstrichtung vor-gesehen werden. Gfls. ist dies durch eine Baulast zu sichern.
Zudem sind die ortlichen Bauvorschriften Ziffer 1 zu bericksichtigen.
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Uberschreitungen der festgesetzten Baugrenzen durch Terrassen sind ausnahmsweise bis
maximal 2,0 m Tiefe zulassig.

Gem. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO dirfen aulRen aufgestellte Warmepumpen, Luftwarmetau-
scher und vergleichbare Anlagen der technischen Gebaudeausriistung ausnahmsweise auch
aulerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen innerhalb der Vorgarten (siehe hierzu drtliche
Bauvorschrift Nr. 5) errichtet werden, sofern sie dem Betrieb des jeweiligen Hauptgebaudes
dienen, in engem raumlichem Zusammenhang hierzu stehen und eine H6éhe von 1,5 m sowie
eine Grundflache von 2,5 m? je Anlage nicht Uberschreiten. Sie sind so anzuordnen, dass un-
zumutbare Belastigungen durch Gerdusche und optische Beeintrachtigungen vermieden wer-
den.

Abstellpldtze und Anlagen zur Unterbringung von Miill- und Wertstoffbehéltern sind aus-
nahmsweise auch auflerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen innerhalb der Vorgarten
(siehe hierzu ortliche Bauvorschrift Nr. 5) zulassig.

Die 0.g. Anlagen (Warmepumpen, Milltonnen) sind gegentber der 6ffentlichen Verkehrsflache
blickhemmend einzugriinen oder einzuhausen, sofern sie im Vorgartenbereich aufgestellt wer-
den.

Garagen / Carports, Stellpldtze und Nebenanlagen (§ 9 (1) Nrn. 4 und 11 BauGB)
Garagen / Carports sind nur innerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten tiberbaubaren
Flachen und der Flachen fur Garagen und Carports zuldssig.

Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO — ausgenommen Versorgungseinrichtungen, Einfriedungen
sowie erforderliche Zugange und Zufahrten - sind nur innerhalb Uberbaubarer Flachen zulassig.
Je Baugrundstick ist nur 1 Nebengebaude mit einer Gré3e von max. 25 cbm und 1 Gewachs-
haus mit einer Grofe von max. 10 cbm und einer Traufhéhe von max. 2.30 m zulassig, gemes-
sen ab OK Gelande.

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)
Es sind maximal 2 Wohneinheiten je Einzelhaus und maximal 2 Wohneinheiten je Doppelhaus-
halfte zulassig.

Anschluss der Grundstiicke an 6ffentliche Verkehrsflachen (§ 9 (1) Nrn. 11, 26 BauGB)
Auf den an die 6ffentlichen Verkehrsflachen angrenzenden Privatgrundstiicken ist bis zu einer
Grundstuckstiefe von 0,50 m zulassig: Die Einbringung des zur Befestigung der Abgrenzungs-
steine offentlicher Verkehrsflachen erforderlichen Hinterbetons, die Anlage der zur Herstellung
offentlichen Verkehrsflachen erforderlichen Bdschungen, die Anordnung der StralRenbeleuch-
tung (Masten einschlieRlich Betonfundament) und der Verkehrszeichen.

Pflanzgebote / Pflanzbindungen (§9 Abs. 1 Nr. 25a) und b) BauGB)

Die nicht Gberbauten privaten Grundstiicksflachen sind zu begriinen. Es sind gebietsheimische
und standortgerechte Pflanzen zu verwenden. Je angefangene 350 gm Grundsticksflache ist
auf den privaten Grundstlcken mindestens ein Laubbaum (Hochstamm, Stammumfang mind.
10-12 cm, 3x verpflanzte Ware) zu pflanzen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und bei
Verlust nachzupflanzen. Mindestabsténde zu Leitungstrassen und Grundstlcksgrenzen sind
einzuhalten.

Flachdacher und flachgeneigte Dacher bis max. 10° Dachneigung sind extensiv mit einer Sub-
stratdicke von mindestens 10 cm zu begriinen.
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Aufschiittungen (§ 9 (1) Nr. 17 BauGB)

Auf den Baugrundstiicken sind Aufschittungen bis auf das Hohenniveau der angrenzenden
ErschlieRungsstralie zuldssig. Aufschittungen entlang der seitlichen Grundstliicksgrenzen sind
einander anzugleichen. Ist im Rahmen von Auffillungen die Verwertung von aufbereiteten mi-
neralischen Bau- und Abbruchabfallen (Recyclingmaterial) oder Béden vorgesehen, so sind die
in Baden-Wurttemberg glltigen technischen Hinweise zum Einsatz und zur Verwertung von
Baustoffrecyclingmaterial zu beachten.

Flachen mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten (§ 9(1) Nr. 21 BauGB)

Die im zeichnerischen Teil entsprechend festgesetzten Flachen mit dem Leitungsrecht LR 1
sind zugunsten der Leitungstrager und der Gemeinde Malsch zu sichern. Eine Befestigung der
Flachen ist nach Zustimmung des Leitungstrdgers und der Gemeinde moglich, wenn sie den
rechtlichen und technischen Anforderungen der zu sichernden Leitungen nicht widersprechen.

Auf den im zeichnerischen Teil entsprechend festgesetzten Flachen mit dem Leitungsrecht LR
2 sind Leitungsfihrungen zugunsten der westlich angrenzenden Grundstiicksbereiche (derzeit
Fist. Nr. 1460/2) zu gewahrleisten und zu sichern.

Auf den im zeichnerischen Teil entsprechend festgesetzten Flachen mit Geh-Fahr- und Lei-
tungsrecht GR/FR/LR sind Leitungsfliihrungen sowie der Zugang und die Zufahrt zugunsten der
Grundstlcksbereiche des derzeitigen Flst. Nr. 1460/2 zu gewahrleisten und zu sichern.

Baum- und Strauchpflanzungen sind nur in Absprache mit den Leitungstragern moglich, wenn
die Abstdnde gemal dem ,Merkblatt fiUr Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-
gungsanlagen® beachtet werden.

MaRnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschaden

einschlieBlich Schaden durch Starkregen (§ 9(1) Nr. 16c BauGB)

Bei Neubauten und umfassenden Sanierungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Flo-
rianstralle’ sind fur die Abwasserversorgung Einrichtungen vorzusehen, die ein RickflieRen des
Abwassers in das Gebdude verhindern.

Vom Bauordnungsrecht abweichende MaRe der Tiefe der Abstandsflachen

(§ 9 (1) Nr. 2a BauGB)

Gemal Eintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans betragt in manchen Bereichen des
Dérflichen Wohngebietes (MDW) die Tiefe der Abstandsflachen abweichend von § 5 Absatz 7
Nr.2 Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO) mindestens 0,4 der Wandhohe.

In denjenigen Bereichen, in denen gemaR Eintrag im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans
die Tiefe der Abstandsflachen 0,2 der Wandhdhe betragt, gilt zusatzlich noch folgendes:

Im Sinne des § 56 Absatz 2 Nr. 5 LBO sind zur Ersetzung eines rechtmaRig errichteten Gebau-
des an gleicher Stelle durch ein Gebdude hdchstens gleicher Abmessung (Gebaudehdhe, Um-
riss) und Gebaudestellung (Firstrichtung) Abweichungen von den Mindestabstdanden des § 5
LBO zulassig, und zwar im Mal des jetzt bestehenden Gebaudes.

Bestandsschutz nach § 1(10) BauNVO

Fir das auf Flst. Nr. 1460 bestehende, im zeichnerischen Teil mit ,Erweitertem Bestandschutz'
gekennzeichnete Gebaude, ist die Durchfiihrung von MalRnahmen, die der Erhaltung der Bau-
substanz und — unter Beibehaltung der bestehenden Nutzung — der Verbesserung der vorhan-
denen Nutzung dienen, zulassig.
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Bei Abgang der bestehenden Gebaude gelten fur die Neubebauung des Grundstiicks die Fest-
setzungen des vorliegenden Bebauungsplans.

Immissionsschutz § 9(1) Nr. 24 BauGB

Die Errichtung von baulichen Anlagen zum Schallschutz kann in den gekennzeichneten Flachen
(LSW) entlang der Grundstucksgrenzen zum nordwestlich gelegenen Bauhof der Gemeinde
ohne Nachweis von Abstandsflachen gemafl den im zeichnerischen Teil festgesetzten Héhen
zugelassen werden.
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Ortliche Bauvorschriften

Rechtsgrundlage:

Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)

Die Rechtsgrundlage gilt in der zum Zeitpunkt des Beschlusses zur 6ffentlichen Auslegung
rechtskraftigen Fassung.

In Ergdnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1 Dacher (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)
Dachformen und Neigungen gemal den Festsetzungen im zeichnerischen Teil.

Die Errichtung von Doppelhaushilften ist nur mit derselben Dachform, Dachneigung und
Firstrichtung zuléssig. Des Weiteren darf der Héhenversatz zwischen zwei aneinander gebau-
ten Doppelhaushalften maximal 1,00 m betragen. Gfls. ist dies durch eine Baulast zu sichern.
Garagen / Carports: Gemal} den Festsetzungen im zeichnerischen Teil sowie begriinte Flach-
dacher.

Dachdeckungen sind als Dachziegel / Dachsteine in den Farben Rot, Braun, Grau und
Schwarz zulassig.

Metalldachdeckungen sind nur fiir Nebenanlagen und Dachaufbauten zulassig, wenn der Ein-
trag von Schadstoffen in das Grundwasser vermieden wird (z.B. durch Beschichtung).
Flachdacher und flachgeneigte Dacher bis max. 10° Dachneigung sind extensiv mit einer
Substratdicke von mindestens 10 cm zu begrinen.

2 Dachaufbauten / Dacheinschnitte fiir zulassige geneigte Dacher 35° - 45°
(§ 74 (1) Nr. 1 LBO)
Die Lange einzelner Dachaufbauten darf max. ein Drittel der zugehoérigen Dachlange betra-
gen. Die Lange aller Dachaufbauten zusammen darf max. die Halfte der zugehdrigen Dach-
lange betragen.
Der Abstand zwischen einzelnen Dachaufbauten sowie deren Abstand zum Ortgang / Grat
(giebelseitige Dachkante / Kante beim Walmdach) muss jeweils mind. 1.25 m betragen.
Der Abstand zwischen Oberkante Dachaufbauten und First des Hauptdaches muss vertikal
gemessen mind. 0.5 m betragen.
Dacheinschnitte in Kombination mit Gaupen oder Gegengiebeln sind auf derselben Dach-
seite nicht zuldssig.
Bei Doppelhdusern beziehen sich die in dem Absatz 1 genannten zuldssigen Langen der
Dachaufbauten jeweils auf die Dachlange der einzelnen Doppelhaushalfte.

3 Zahl der nachzuweisenden Stellplatze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO)
Je Wohneinheit sind mind. 1,5 Stellplatze nachzuweisen. Bruchzahlen sind aufzurunden. Ge-
fangene Stellplatze sind zuldssig, sofern sie der gleichen Wohneinheit zuzuordnen sind.

4 Oberflachen von Stellplatzen und Privatwegen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)
Stellplatze und Privatwege sind wasserdurchlassig zu befestigen soweit keine Gefahr des Ein-
trags von wassergefahrdenden Stoffen besteht und soweit technisch und/oder rechtlich nichts
anders geboten ist.

5 Vorgarten (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)
Vorgarten im Sinne dieser Vorschrift sind die Flachen zwischen der erschliefenden Verkehrs-
flache und den Fassaden der Hauptgebaude, bzw. deren gedachter Verlangerung auf gesamter
Grundstucksbreite. Die Vorgarten sind — abgesehen von befestigten Fultwegen, Zufahrten und
ausnahmsweise zulassigen baulichen Anlagen gem. Ziffer Nr. 3 und Nr. 4 der
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planungsrechtlichen Festsetzungen - gartnerisch zu gestalten. Die Nutzung der Vorgarten als
Arbeits- oder Lagerflache, mit Ausnahme der eingehauste Abstellplatze und Anlagen zur Unter-
bringung von Mill- und Wertstoffbehaltern ist unzulassig.

Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO und § 11 Nr. 4 LBO)

Werbeanlagen sind nur als Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung an der Geb&u-
defassade und nur an der Statte der Leistung zulassig. Einzelne Hinweisschilder dirfen eine
Flache von 0.50 gm und in der Summe eine Gesamtflache von 1.00 gm Ansichtsflache pro Ge-
b&ude nicht Uberschreiten.

Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

Einfriedungen entlang o&ffentlicher Verkehrsflachen durfen eine Héhe von 1.00 m dber Ober-
kante der angrenzenden Verkehrsflachen nicht Gberschreiten. Einfriedungen entlang seitlicher
Grundstlicksgrenzen bis zu einer Tiefe von mind. 3.00 m ab vorderer Grundstlicksgrenze diirfen
ebenfalls eine Héhe von 1,00 m tber Oberkante der angrenzenden Verkehrsflache nicht tUber-
schreiten. Begrinte oder hinterpflanzte Einfriedungen sind nur mit heimischen und standortge-
rechten Laubgehdlzen zulassig.

Bdéschungen und Stiitzmauern zur AuBenraumgestaltung von Privatgrundstiicken

(§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

Die maximal zulassige Bdschungsneigung entlang der Grundstlicksgrenzen betragt 45°. Bo-
schungen sind zu begriinen. Stitzmauern zur AulRenraumgestaltung und Terrassierung des
Grundstiicks sind in Naturstein bzw. mit Natursteinvorsatz auszufiihren und durfen eine Hohe von
1.00 m nicht Uberschreiten, gemessen ab Oberkante Gelande. Gréflere Hohen sind durch einen
horizontalen Versatz von mindestens 1.00 m zu terrassieren. Die Vorschriften zur AulRenraumge-
staltung von Privatgrundstlicken gelten nicht bei der Sicherung des Gelandes zur Herstellung der
offentlichen ErschlieBung.

Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO)
Niederspannungsfreileitungen sind unzulassig.

Anlagen zum Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser (§ 74 (3) Nr. 2 LBO)
Bei der Neuerrichtung von Gebauden in Planbereich 1, die an der neu erstellten Stichstralle an-
liegen, ist das Regenwasser in ein von der Gemeinde Malsch zu benennendes gesondertes Sys-
tem zur Sammlung und Riickhaltung des Regenwassers einzuleiten.

10
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Hinweise zum Bebauungsplan

1 Archéologische Denkmalpflege

Sollten bei der Durchflihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemaR § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehdrde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen,
etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, aufféllige Erdverfarbungen, etc.) sind
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten,
sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist. Auf die
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Do-
kumentation archaologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu
rechnen. Ausfliihrende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

2 Altlasten
Bei Hinweisen auf bodenfremde Auffiillungen, Materialien oder lokale Verunreinigungen sind die
zustandigen Behdrden (Amt fir Wasser- und Bodenschutz und Gesundheitsamt) unverziglich zu
benachrichtigen. MalRnahmen zur Erkundung, Sanierung und Uberwachung sind bei Bedarf zu-
zulassen. Gegebenenfalls erforderliche Sanierungsmallnahmen kénnen im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens vollzogen werden.

3 Artenschutz
Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Végein
Die Rodung und der Riickschnitt von Gehdlzen (Baume, Straucher, Gestriipp) sowie der Ab-
bruch von Gebauden dirfen nur auRerhalb der Brutzeit von Vogeln im Zeitraum vom 1. Okto-
ber und 28. Februar (§ 39 (5) BNatSchG) durchgefiihrt werden. Die RGumungsmaflnahmen
sind ebenfalls bis zum 28. Februar durchzufihren, da auch Gehélzschnitt und Bauschutt als
Brutplatz genutzt werden kann. Sollten Gehdlzentfernungen und Abbrucharbeiten auf3erhalb
dieser Frist erforderlich sein, ist dies nur zulassig, sofern keine aktuelle Nutzung der Struktu-
ren durch Brutvogel festgestellt werden kann.

Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Fledermdusen

Der Abriss und die Rodung des leerstehenden Bauernhaus mit Nebengebauden auf Flurstlick
Nr. 614 sowie die Quartierbdume (A, B) auf Flurstiick Nr. 1485 (siehe Abbildung 2) ist nur ab
Mitte August bis Ende September oder im Marz zulassig. Im Vorfeld der Abriss- und Rodungs-
arbeiten ist durch einen Fledermausexperten sicherzustellen, dass sich keine Tiere in und an
den Gebauden sowie in den Baumhohlen befinden. Dabei ist auch der Umfang von Ersatz-
quartieren festzulegen. Die Ersatzquartiere sind im Vorfeld der Arbeiten (CEF-MalRnahme) an
Baumen oder Gebauden (innerhalb oder im direkten Umfeld des Planungsgebiets) in einer
Hohe von mindestens drei Metern auf der wetterabgewandten Seite ohne direkte Sonnenein-
strahlung anzubringen.

Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Eidechsen

Es wird angenommen, dass sich die lokale Population der Eidechse entlang der gesamten
Mauer der Zufahrtstra’e zum Recyclinghof erstreckt (blau schraffierter Bereich, Abbildung 3).
Werden die angrenzenden Flachen wahrend der Aktivzeit der Mauereidechsen (Marz bis Sep-
tember) bebaut ist das Baufeld durch einen Reptilienschutzzaun zu sichern.

Der Zaun ist vor Baubeginn entlang der Baugrenze aufzustellen und bleibt wahrend der gesam-
ten Bauphase bestehen. Zu verwenden ist ein glatter Folienzaun (z.B. Rhizomfolie) mit einer
Hoéhe von mindestens 50 cm (ab Bodenkante). Die untersten 10 cm, idealerweise 20 cm, sind
in den Boden einzugraben. Am oberen Ende ist der Zaun nach au3en umzuschlagen. Der Zaun
hat in regelmaRigen Abstanden von ca. 1 m mit Pfosten befestigt zu werden. Die Vegetation hat
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regelmaRig beidseitig auf einer Breite von 1 m gemaht zu werden. Dies hat je nach Wichsigkeit
ein- bis zweimal im Monat zu erfolgen. Die Funktionsfahigkeit des Zauns ist mehrmals wahrend
der Vegetationsperiode (alle 2 bis 4 Wochen) im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung zu
kontrollieren. Die dkologische Baubegleitung hat durch eine naturschutzfachlich ausgebildete
und versierte Person erfolgen.

Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung xylobionter Insekten

Am Habitatbaum B (siehe Abbildung 2) auf Flurstiick Nr. 1485 wurden grole ovale Frallgange
festgestellt, die auf Larven des streng geschutzten Kérnerbocks (Megopis scabricornis) schlie-
Ren lassen. Um sicherzustellen, dass sich die (potenziell) darin befindlichen Larven entwickeln
kénnen, ist der Baum schonend zu fallen und der Stamm an einer geeigneten Stelle im oder im
direkten Umfeld des Planungsgebiets zu lagern. Der Stamm ist senkrecht zu lagern, z.B. in dem
er an einem anderen Baum befestigt wird. Im Rahmen einer dkologischen Baubegleitung ist
festzulegen, wo der Stamm an geeigneter Stelle senkrecht gelagert wird. Die 6kologische Bau-
begleitung hat durch eine naturschutzfachlich ausgebildete und versierte Person erfolgen.

Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Kleinsaugern

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das leerstehende Bauernhaus mit Nebengeb&u-
den auf Flurstlick Nr. 614 von besonders geschiitzten Arten wie dem Siebenschlafer (Glis glis)
oder der Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) als Schlaf- und Winterquartier genutzt wird. Um
eine Tétung der dort mdglicherweise vorkommenden Tiere zu vermeiden, sind die Abrissarbei-
ten nur im Zeitraum von September bis Mitte Oktober zulassig. Dies ist der Zeitraum zwischen
dem Ende der Jungenaufzucht und dem Beginn der Winterruhe, in dem die Tiere noch aktiv
sind und flichten kdnnen. Geeignete Ausweichhabitate sind Gebdude (z.B. Gartenhauser,
Scheunen) in der naheren Umgebung.

CEF-MaRnahme Végel

Angelehnt an die Anzahl der vorhandenen Baumhdhlen, sind drei Sperlingskoloniehauser an-
zubringen. Diese sind innerhalb oder im direkten Umfeld des Planungsgebiets an Badumen oder
Gebdauden in zwei bis sechs Metern Héhe auf der wetterabgewandten Seite anzubringen. Die
Kasten sind dauerhaft zu unterhalten (jahrliche Leerung und Kontrolle der Nisthilfen).

Umfeld des Baugebietes

Nordlich des Plangebietes grenzt das FFH-Gebiet ,Walder und Wiesen bei Malsch® an. Hier be-
finden sich mehrere FFH-Mahwiesen, die als Lebensstatten des streng geschitzten Wiesen-
knopf-Ameisen-Blaulings (Maculinea spec.) kartiert sind. Zur Vermeidung von Verbotstatbestan-
den nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG durfen diese Flachen weder befahren
noch als Lagerplatz genutzt werden. Wahrend der Bauzeit sind an der Grenze des Geltungsbe-
reichs Schutzzaune entlang der FFH-Gebietsgrenze aufzustellen.

Des Weiteren befinden sich im FFH-Gebiet auf den Flurstiicken 1459/1, 1459/2, 1458/2 und
1458/1 potenzielle Habitatbdume. Diese sind zu erhalten und vor baubedingten Beeintrachtigun-
gen zu schitzen.

Die Malinahmen zur Vermeidung von Umweltschaden im Umfeld des Baugebietes sind im Rah-
men einer dkologischen Baubegleitung zu kontrollieren. Die dkologische Baubegleitung hat
durch eine naturschutzfachlich ausgebildete und versierte Person erfolgen.

12
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Bestand der Biotoptypen im Planungsgebiet mit Angabe der Flurstiicksnummern
(Abbildung 2 aus der Aktualisierung der artenschutzrechtlichen Untersuchung 2024):

0 25 50 m RSN A ™ -

4

Legende

® Baumbestand (A, B: Habitatbdume)
[ Flurstiicke

Biotoptypen
I Versiegelte Flichen (60.10/60.21)
B8¢ Garten (60.60)
[ Ruderalvegetation (35.60)
[ Ruderalvegetation / Gestriipp (35.60 / 43.11) |
B Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)
Il Heckenzaun (44.30)
I Brombeer-Gestriipp (43.11)
[ Gebiisch / Gestriipp (42.20 / 43.11)
I Feldgehdlz / Gebiisch (41.10 / 42.20)

A, B: Habitatbaume mit Rindenabplatzungen und Baumhohlen (Fledermause)
B: potenzielle Lebensstatte des streng geschuitzten Kérnerbocks (Megopis scabricornis)
Datengrundlage: ©Google Satellite, abgerufen im August 2024.

Lage Untersuchungsbereiche Eidechsen und Fundpunkt Mauereidechse
(Abbildung 3 aus der Aktualisierung der artenschutzrechtlichen Untersuchung 2024):

Legende
/\ Fundpunkt Mauereidechse
{77 Lebensraum Mauereidechse
potenzieller Eidechsenlebensraum (Untersuchungsbereich)
[ planungsgebiet
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Brandschutz

Zur Sicherstellung der Léschwasserversorgung ist eine Wassermenge von mind. 48 m?/ Std. tber
mindestens zwei Stunden erforderlich. Die geforderte Léschwassermenge muss innerhalb eines
Loschbereiches von max. 300 m um die Objekte sichergestellt werden. Geeignete Entnahmestel-
len (z.B. Hydranten) mussen in einer Entfernung von héchstens 80 m zu Gebduden vorhanden
sein. Entnahmestellen (z.B. Hydranten) sind mindestens einmal im Jahr, méglichst vor Beginn des
Winters, zu Uberprifen und zu warten. Der Netzdruck darf bei der Léschwasserentnahme an kei-
ner Stelle des Netzes unter 1,5 bar abfallen. Bei der Verwendung von Uberflurhydranten ist die
DIN EN 14384 zu beachten Bei der Verwendung von Unterflurhydranten ist die DIN EN 14339 zu
beachten. Unterflurhydranten sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu kennzeichnen. Es sind
Zufahrtsmdglichkeiten fir Feuerlésch- und Rettungsfahrzeuge bzw. Zu- oder Durchgange flr die
Feuerwehr zu den Gebauden zu berticksichtigen. Die Vorgaben des § 2 LBOAVO sowie der VwV-
Feuerwehrflachen sind zu beachten.

Grundwasser / Wasserversorgung

Das Plangebiet liegt in der Zone 11IB des WSG Winkelsloh. Die Schutzbestimmungen der Rechts-
verordnung des Landratsamtes Rastatt sind zu beachten.

Fir eine eventuell erforderliche Grundwasserhaltung ist rechtzeitig vor Baubeginn eine wasser-
rechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz zu beantra-
gen.

Bau und Betrieb von Grundwasser-Warmepumpenanlagen bzw. Erdwadrmegewinnungsanlagen
bedirfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungsfahigkeit ist friihzeitig beim Land-
ratsamt Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz, zu erfragen.

Entwasserung Niederschlagswasser

Die Entwasserung soll im Trennsystem erfolgen. Das Niederschlagswasser soll in den Vorfluter
eingeleitet werden. Die Entwasserungsplanung ist im Vorfeld mit dem Landratsamt Karlsruhe, Amt
fur Umwelt und Arbeitsschutz abzustimmen zur Herstellung des Benehmens.

Fir die zentrale Einleitung in den Vorfluter ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese
ist beim Landratsamt Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz zu beantragen. Im Zuge des
Wasserrechtsverfahren ist der Nachweis zu erbringen, dass eine schadlose Einleitung in den Vor-
fluter gegeben ist.

Geotechnik

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbrei-
tungsbereich quartarer Lockergesteine (holozane Altwasserablagerungen, holozanes Auensedi-
ment) mit im Detail nicht bekannter Machtigkeit.

Mit lokalen Auffiillungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet
sind, sowie mit einem kleinrdumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrun-
des ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile kdnnen dort zu zusatzlichen bautechni-
schen Erschwernissen fuhren. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.
B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Grun-
dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrund-
untersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro empfoh-
len.

Uberpriifung des Verdachts auf Kampfmittelbelastung

Im Auftrag der Gemeinde Malsch hat die UXO Pro Consult GmbH den Planbereich bzgl. einer
potenziellen Kampfmittelbelastung untersucht (April 2025). Die Luftbildauswertung (Luftbildauf-
nahme 19.03.1945) hat zu der Erkenntnis gefiihrt, dass ein Verdacht der Kontamination mit
Kampfmitteln fir das entsprechende Gebiet begriindet ist. Im Gutachten wird daher eine nahere
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technische Untersuchung durch einen Kampfmittelbeseitigungs- oder -rdumdienst des Bundes-
landes oder ein privates Fachunternehmen (Kampfmittelsondierung) vor Eingriffen in den Un-
tergrund empfohlen.

4510000 4512500

5415250N
5415250N

Ergebnis der
Luftbildauswertung

Quelle:

Untersuchung der

Uxo Pro Consult GmbH
April 2025

5415000N
5415000N

Legende
Bombentrichter
© méoglicher Blindgingereinschlag
[X] Kampfmittelverdachtsfliche (KVF)

[] Beantragtes Erkundungsgebiet

45100(‘) ‘ —— e 412500
Anmerkung: der festgestellte Bombentrichter liegt aulRerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans; das betreffende Flst. Nr. 1470 ist bebaut.

Abfallrecht / Bodenaushub / Bodenschutz

Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist gem. § 3 Abs. 3 und 4 des
Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzes dem Landratsamt Karlsruhe -Amt fir Umwelt und Arbeits-
schutz- ein Abfallverwertungskonzept fir Bodenaushub ab einem Anfall von 500 Kubikmeter
vorzulegen. Die Vorlage eines Abfallverwertungskonzepts ist auch erforderlich, soweit der (Teil-
) Abbruch bestehender Anlagen (Gebaude, Stralen, Wege, Parkplatze etc.) im Rahmen der
verfahrenspflichtigen Baumaflinahme erfolgt. Die Formulare hierfur stehen in der neuen Version
mit Stand 01.08.2023 bei der LUBW als Link bereit und sind lber das Baurechtsamt einzu-
reichen.

Grundsatzlich ist die Erzeugung von Abféllen zu vermeiden. Der Anfall von Bodenaushub als
Abfall ist so gering wie mdglich zu halten (z. B. durch Erdmassenausgleich entsprechend den
bodenschutzrechtlichen Vorgaben). Sollten dennoch Abfalle anfallen, sind diese entsprechend
den abfallrechtlichen Anforderungen ordnungsgemaf und schadlos zu verwerten. Dies gilt auch
fur z.B. ,ubrig gebliebenen Aushub®. Dieser ist vorrangig einer Verwertung zuzufihren. Erst
wenn diese nachweislich nicht mdglich ist, kann eine Beseitigung (Erddeponie) erfolgen. Es ist
zu beachten, dass Beseitigungsabfalle andienungspflichtig sind.

Hinsichtlich sowohl der Entsorgung als auch dem Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
(Bauschutt, Recyclingmaterial, Bodenaushub) in technischen Bauwerken verweisen wir auf die
Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung. Die ErsatzbaustoffV ist fur die Verwendung von Er-
satzbaustoffen in technischen Bauwerken unmittelbar anzuwenden. Ausnahmen vom Anwen-
dungsbereich sind in § 1 Abs. 2 ErsatzbaustoffV aufgelistet.

Da sich das Planungsgebiet in einem Wasserschutzgebiet befindet, ist die Verwendung von
Ersatzbaustoffen grundsatzlich gem. § 22 Ersatzbaustoffverordnung voranzeige- und dokumen-
tationspflichtig gegeniiber dem Landratsamt Karlsruhe -Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz-.

15



MALSCH BEBAUUNGSPLAN ,FLORIANSTRASSE / NEUWIESENSTRASSE"

Begrindung zum Bebauungsplan

1 Planerfordernis
Ein wesentliches Planungsziel der Gemeinde Malsch besteht in der Sicherung und Starkung
der innerortlichen Wohnfunktion unter Berlicksichtigung vorhandener Bau- und Nutzungsstruk-
turen. Im Bereich zwischen Bauhof, Neuwiesen- und Florianstralle sieht die Gemeinde die Még-
lichkeit, durch die dort bereits vorhandene Bebauung zu erganzen und so durch eine innerortli-
che Nachverdichtung zusatzlichen Wohnraum zu gewinnen.

Die Flachen weitgehend im FNP fur als Bauflache vorgesehen, liegen aber nicht im Geltungs-
bereich eines bestehenden Bebauungsplanes. Daher ist zur Sicherung der stadtebaulichen Ent-
wicklung und Ordnung fir die bauliche Entwicklung in diesem Bereich die Aufstellung des Be-
bauungsplanes erforderlich. Den entsprechenden Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
plans hat der Gemeinderat Malsch am 28.02.2012 gefasst.

2 Abgrenzung des Plangebiets / Ortliche Gegebenheiten
Der Geltungsbereich ist dem zeichnerischen Teil zu entnehmen und umfasst eine Flache von
ca. 2 ha, iberwiegend zwischen Florianstralie und Neuwiesenstrafie. Die genaue Lage und die
Abgrenzung des Geltungsbereichs sind dem zeichnerischen Teil zu entnehmen. Im Westen des
Plangebietes befinden sich der Bauhof und die Feuerwehr.

Die umgebende Bebauung wird von 1% bis 2%2-geschossigen Wohnhausern mit Satteldachern
gepragt. Im Westen, gegenuber Bauhof/Feuerwehr, befinden sich auch zwei 3-geschossige
Wohnblocks.

Innerhalb des Plangebietes ist entlang der FlorianstralRe und der Neuwiesenstralle sowie am
nordlichen Gebietsrand Bebauung vorhanden. Sie hat zum Teil noch die Auspragung ehemali-
ger Gehofte — auch hinsichtlich der lang durchgehenden, groRen Grundstiickszuschnitte und
der vorhandenen Unterschreitung von Abstandsflachen. In der FlorianstralRe ist auch noch ein
landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb vorhanden. Das ehemalige Bauernhaus dstlich der
Neuwiesenstralle steht dagegen schon seit langem leer.

Das Gelande ist relativ eben: im Einmindungsbereich Florianstr./ Neuwiesenstralie liegt das
Gelande bei rd. 122.00 m NHN. Der bestehende Privatweg zur ErschlieRung der Gebdude Nr.
5b — 5f liegt bei rd. 121.50 m NHN, zur nérdlichen Gebietsecke fallt das Gelande Uber eine
kleine Béschung dann auf rd. 120.00 m NHN ab.

Seit Beginn des Verfahrens wurden am sudlichen und westlichen Gebietsrand inzwischen Bau-
vorhaben nach § 34 BauGB beantragt und genehmigt: Diese Bereiche wurden aus dem ur-
springlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen. Mit der Entnahme die-
ser Grundstlcke ist auch eine direkte Betroffenheit der geschitzten Zauneidechse nicht mehr
gegeben.

Der Geltungsbereich umfasst nun ca. 18.326 gm.

3 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan (FNP)

Das Plangebiet wird im rechtsgultigen Flachennutzugsplan, bis auf ein kleinen Teil der Grund-
stiicke am 6stlichen Rand (Ausformung FNP), als bestehende gemischte Bauflache / Dorfgebiet
(MD) dargestellt.

Fur den Uberwiegenden Teil des Plangebietes ist im vorliegenden Bebauungsplan die Festset-
zung als Dorfliches Wohngebiet (MDW) geplant, der Bereich 6stlich der Neuwiesenstrale soll
als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Der Bebauungsplan wird somit aus dem FNP
entwickelt.
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Ausschnitt aus dem
Rechtswirksamen Flachennutzungsplan
der Gemeinde Malsch

Beschleunigtes Verfahren

Der Gemeinderat hat am 28.02.2012 zur Sicherung der stadtebaulichen Entwicklung und Ord-
nung im betreffenden Bereich die Aufstellung des Bebauungsplans ,Florianstral3e / Neuwiesen-
straf3e” im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB beschlossen.

Das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB kann fiir Bebauungspléne angewendet wer-
den, die der Innenentwicklung, Wieder- Nutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung oder
anderen Malinahmen der Innenentwicklung dienen. Diese Bebauungsplane sollen keiner form-
lichen Umweltprufung unterliegen. Allerdings darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Ver-
fahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zuldssige Grundflache im Sinne des § 19 Abs.2
BauNVO oder eine GroRRe der Grundflache festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000
gm (wobei die Grundflachen mehrerer B-Plane, die in einem engen sachlichen, rumlichen und
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind) oder 20.000 gm bis weniger
als 70.000 gm, wenn auf Grund einer iberschlagigen Priifung unter Bericksichtigung der in
Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien die Einschatzung erlangt wird, dass der Bebauungs-
plan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in
der Abwagung zu bertcksichtigen waren (Vorprifung des Einzelfalls).

Im vorliegenden Fall kann das beschleunigte Verfahren nach § 13a angewendet werden, weil

folgende Voraussetzungen vorliegen:

e Es handelt es sich um eine Malinahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a BauGB.
Das Plangebiet istim Westen, Stiden und Norden von Bebauung umgeben, zudem ist auch
innerhalb des Plangebiets Bebauung vorhanden, die — teilweise nach Abbruch leerstehen-
der Gebaude — nachverdichtet werden soll. Das untenstehende Luftbild verdeutlicht die
drtliche Situation der vorhandenen Bebauung.

e Die Grundflachen insgesamt liegen deutlich unter dem Schwellenwert von 20 000 gm, da
schon allein der gesamte Geltungsbereich unterhalb diesem Schwellenwert liegt.

o Es bestehen keine Anhaltspunkte flr eine Beeintrdchtigung von Schutzgitern im Sinne
des § 1(6) Nr. 7b BauGB (Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura-2000-Gebiete):
Im Osten und Norden des Plangebietes liegt das grofiraumige FFH-Gebiet 'Walder und
Wiesen bei Malsch'. Im Norden besteht ein Abstand von rd. 31 m zur Grenze des FFH-
Gebietes. Richtung Osten grenzt das FFH-Gebiet auch schon jetzt an die vorhandene Be-
bauung bzw. eine 6ffentliche Verkehrsflache an (s. Abb. unten). Nachteilige Auswirkungen
der vorliegenden Planung auf das FFH-Gebiet sind daher nicht zu erwarten.

e Vorhaben, die eine Umweltvertraglichkeitsprifung erfordern, sind nicht geplant.
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: Quelle
\ Luftbild:
LUBW 2023

Artenschutz

Zu Klarung artenschutzrechtlicher Belange wurde im April 2013 eine Bewertung der Biotopaus-
stattung und artenschutzrechtliche Voreinschatzung erstellt (Thomas Breunig, Institut fir Bota-
nik und Landschaftskunde). 2017 folgte eine vertiefte Untersuchung der Artengruppen Fleder-
mause, Vogel, Zauneidechsen, Holzkafer und Schmetterlinge durch das Biro Breunig/IBL. Auf-
grund der langen Verfahrensdauer wurde im Februar 2023 das Biiro Breunig/IBL beauftragt, die
Aktualitat der 2013 und 2017 erarbeiteten Ergebnisse zu priifen. Aufgrund der Stellungnahmen
in der ersten Offenlage wurde die Aktualisierung der artenschutzrechtlichen Untersuchungen
aus dem Jahr 2017 im Jahr 2024 erneut durch das Buro Breunig/IBL aktualisiert und ist Grund-
lage zur Beurteilung mdglicher Konflikte.

Die Aktualisierung der artenschutzrechtlichen Untersuchung aus 2024 kommt zusammenfas-
send zu folgendem Ergebnis:

~Die Gemeinde Malsch plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,Florianstral3e / Neuwiesen-
straBe”. Das Planungsgebiet umfasst etwa 2,1 Hektar. Nach aktuellem Planungsstand kénnen
die Griinflachen und ein Teil der Garten bebaut und zwei der Bestandsgebéaude liberplant wer-
den.

Das Planungsgebiet dient Végeln als Nahrungs- und Bruthabitat. Diese Eignung geht im Zuge
der Uberbauung verloren. Um Verbotstatbesténde nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zersté-
rungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestétten) und §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tétungs-
verbot) zu vermeiden, sind MalBnahmen erforderlich. Im Umfeld des Eingriffsbereichs sind
kiinstliche Nisthilfen zu errichten, auBerdem sind der Gebdudeabriss und die Gehdlzentfernung
nur aulBerhalb der Brutzeit oder nach erfolgter Kontrolle zul&ssig.

Das alte Bauernhaus und zwei Obstbdume im Sliden des Gebiets bieten Flederméusen geeig-
nete Quartiermdglichkeiten. Diese gehen im Zuge der Planung verloren. Um Verbotstatbe-
stédnde zu vermeiden, sind die Abriss- und Rodungsarbeiten nur im September nach erfolgter
Kontrolle zuldssig [§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG]. Zudem sind Ersatzquartiere zu errichten [§44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG].

Fiir besonders geschiitzte Kleinsduger ist das leerstehende Bauernhaus im Siden von Bedeu-
tung. Um zu verhindern, dass potenziell vorkommende Tiere zu Schaden kommen [§44 Abs. 1
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Nr. 1 BNatSchG], sind die Abbrucharbeiten nur im Zeitraum von September bis Mitte Oktober
zulassig.

Ein Obstbaum im Siiden des Gebiets stellt eine potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestétte des
streng geschlitzten Kérnerbocks dar. Um Verbotstatbestdnde nach §44 Abs. 1 Nr. 1 (Tétungs-
verbot) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstérungsverbot) BNatSchG zu vermeiden, ist der Baum nach
seiner Féllung an einer geeigneten Stelle zu lagern. Es soll sichergestellt werden, dass sich die
darin befindlichen Larven entwickeln kénnen.

Im Rahmen der Eidechsenuntersuchung wurde am Westlichen Gebietsrand im Bereich eines
Polters eine adulte Mauereidechse festgestellt. Es ist anzunehmen, dass sich die lokale Popu-
lation entlang der gesamten Mauer der ZufahrtstralBe zum Recyclinghof erstreckt. Werden die
angrenzenden Bereiche bebaut, ist das Baufeld durch einen Reptilienschutzzaun zu sichern
[§44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG]. Wird in diesen Bereich eingegriffen, sind Ersatzhabitate zu schaf-
fen [§ 44 Abs. 1 Nr. 3] und die Tiere umzusiedeln [§44 Abs. 1 Nr. 1].

Fiir die Artengruppe Amphibien hat das Gebiet eine nur sehr geringe Bedeutung als Lebens-
raum, ein VVorkommen ist unwahrscheinlich. Dennoch wird empfohlen, die Baufelder mit Amphi-
bienschutzzéunen zu sichern, um ein mégliches Einwandern von Amphibien zu verhindern.

Nattirliche Vorkommen von geschlitzten Pflanzenarten konnten im Gebiet nicht festgestellt wer-
den.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass bei Umsetzung der genannten MalBnahmen
(Kapitel 10) keine Verbotstatbestédnde zu erwarten sind.*”

Die Aktualisierung der artenschutzrechtlichen Untersuchung von 2024 ist dem Bebauungsplan
als gesonderte Anlage beigefligt. Die darin empfohlenen Mallnahmen zum Schutz der jeweili-
gen Artengruppen wurde in die Hinweise zum Bebauungsplan tibernommen.

Immissionsschutz

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden bereits schalltechnische Untersuchungen
zu friheren Planstanden durchgefuhrt. Aufgrund eines zwischenzeitlich gestellten Bauantrages
am nordwestlichen Gebietsrand konnte der Geltungsbereich in diesem Bereich reduziert wer-
den und das Erschlielungssystem neu konzipiert werden. Der Bereich westlich der Neuwiesen-
stralRe ist im Bebauungsplan nun als ,dérfliches Wohngebiet (MDW)* festgesetzt.

In Berlicksichtigung dieser Anderungen hat das Biiro Koehler + Leutwein im Februar 2025 die
schalltechnische Untersuchung mit entsprechender Anpassung flr die geplante Bebauung fort-
geschrieben. Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind Aussagen beziglich der
Larmentstehung der betrieblichen Nutzungen des Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr
Malsch zu treffen und deren Einfluss auf die geplante Wohnbebauung zu berechnen und an-
hand der TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm) unter Berlcksichtigung
mdglicher vorhandener Vorbelastungen zu beurteilen.

Der Erlauterungsbericht zur Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebau-
ungsplan ,Florianstrae / Neuwiesenstrae“ (Februar 2025) ist dem Bebauungsplan insgesamt
als gesonderte Anlage beigefligt. Zusammenfassend kommt der Bericht zu folgendem Ergeb-
nis:

Im Rahmen der Fortschreibung des Bebauungsplanverfahrens ,FlorianstralBe / Neuwiesen-
straBe” in Malsch wurde unter Beriicksichtigung des Betriebsanlagenldrms eine schalltechni-
sche Untersuchung aufgestellt. Die zu erwartenden Ladrmemissionen und -immissionen wurden

entsprechend den geltenden Richtlinien berechnet und nach der DIN 18005 und der TA Larm
beurteilt.
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Entsprechend den bisherigen schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplanverfah-
ren wird davon ausgegangen, dass durch Verkehrslérm der Hauptstral3e in Malsch keine mal3-
geblichen Einfliisse auf das Baugebiet einwirken oder diesbeziiglich Larmschutzmalnahmen
erforderlich sind.

Im Tages- und Nachtzeitraum im Betriebszustand Normalfall ergeben sich im Plangebiet unter
Beriicksichtigung der als Gewerbeldrm zu wertenden Gerdusche des Bauhofs und der Freiwil-
ligen Feuerwehr Malsch deutliche Unterschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm fiir
Misch- (MI) und Dorfgebiete (MD), als welches der nordwestliche Teil des Plangebietes flir die
Beurteilung des Gewerbeldrms nach TA Larm hilfsweise gewertet wird, da die vorgesehene
Definition der Ausweisung als dérfliches Wohngebiet (MDW) noch nicht in der TA Larm imple-
mentiert ist. Auch im (ibrigen Plangebiet ergeben sich ruhige Verhéltnisse.

Im Fall des Winterdienst mit Fahrten von Winterdienst-Raumfahrzeugen im Nachtzeitraum kann
es durch die Fahrten der Bauhof-Fahrzeuge zu geringfiigigen Uberschreitungen der Vorgaben
der TA Larm kommen. Die Wertung der Arbeiten des Winterdienst im Nachtzeitraum als selte-
nes Ereignis nach 7.2 TA Larm ist allerdings nicht méglich, da die Winterdiensteins &tze nicht
planbar sind und nicht sicher davon ausgegangen werden kann, dass nédchtliche Einsétze nicht
mehr als 10-mal im Jahr und auch nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfin-
den. Es wird vielmehr Ziffer 7.1 TA Larm angefiihrt, bei der in Notsituationen, soweit es zur
Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, die Immissi-
onsrichtwerte der TA Ldrm nach Ziffer 6 (iberschritten werden dlirfen.

Zum Schutz der neuen Gebéude innerhalb des Plangebietes wird dennoch die Empfehlung ge-
geben eine Ladrmschutzwand mit einer H6he von mindestens 2,5 m als aktive Ldrmschutzmal3-
nahme an der siidwestlichen Seite der Halle Siid des Bauhofs zu errichten. Des Weiteren wird
angeregt, einen Sichtschutz an der nordwestlichen Ecke des Plangebietes einzurichten, wel-
cher auch als Ldrmschutzwand ausgefiihrt werden kann.

Die Spitzenpegel werden an allen mal3geblichen Immissionsorten in allen Betriebszusténden
eingehalten.

Bei Umsetzung der empfohlenen MalRnahmen bestehen aus schallschutzrechtlicher Sicht keine
Bedenken gegen das Planvorhaben.

Die Grundpflichten des Betreibers zur Vorsorge gegen schédliche Umwelteinwirkungen in Be-
zug auf MalBnahmen zur L&rmminderung oder Emissionsbegrenzung entsprechend dem Stand
der Technik sind hiervon unbertihrt.

VerkehrserschlieBung

Der groRere westliche Teil des Plangebietes wird (iber eine neue Stichstra’e von der Florian-
stral3e aus erschlossen. Die Stichstralle ist so ausgelegt und dimensioniert, dass eine Wende-
vorgang fur ein 3-achsiges Mullfahrzeuges in einem Wendehammer moglich ist. Die entspre-
chenden Schlepp- und Fahrkurven sind in der Planzeichnung unterlegt.

Da die bestehenden Gebaude 5b-5f durch einen Privatweg erschlossen sind, an den keine wei-
tere, neue Bebauung angebunden werden soll, wird zur ErschlieRung des nérdlichen Randbe-
reiches ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt um die privat-rechtliche Einigung der An-
bindung aller Flurstiick vorzubereiten.

Im 8stlichen Randbereich wird durch den kleineren Stral3enstich nur wenige neue Grundstlicke
/ Gebaude erschlossen. Auf eine grofRere flr ein 3-achsiges Miillfahrzeug ausgelegte Wende-
anlage wird bei dieser Stichstrale daher verzichtet.

Die neuen StralRenstiche und die Neuwiesenstrale (ab Einmindung Florianstral3e) sollen als
verkehrsberuhigte Bereiche ausgebildet werden.
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8.1

Sud-6stlich im Plangebiet ist eine FuBwegeverbindung zur fulllaufigen Anbindung der neuen
Baugrundstlcke vorgesehen.

Das Plangebiet ist in etwa 200 m fuRlaufiger Distanz Uber die Haltestelle ,Am Hanfig“ an den
OPNV angebunden. Dort besteht Anschluss an die Linien 110 sowie bestimmte Fahrten der
Linien 103. Uber die Linien 110 ist das Plangebiet an den Bahnhof Malsch mit Umsteigemdg-
lichkeiten zum schienengebundenen Regionalverkehr sowie an das nachste Mittelzentrum Ett-
lingen sowie Oberzentrum Karlsruhe angebunden.

Ver- und Entsorgung
Die Ver- und Entsorgung erfolgt durch Anschluss an die bestehenden Netze.

Niederschlagswasser-Entwasserung

Das Ingenieurbiro GHJ / Ingenieurgesellschaft fur Geo- und Umwelttechnik hat im Januar 2017
ein Geotechnisches und Umwelttechnisches Gutachten im Hinblick auf den geplanten Kanal-
und Strallenbau, die Bebaubarkeit der Grundstticke sowie eine mégliche Versickerung von Nie-
derschlagswasser erarbeitet. Das Gutachten ist dem Bebauungsplan als gesonderte Anlage
beigefiigt.

Zur Versickerung von Niederschlagswasser fuhrt das Gutachten u.a. aus:

Die bindigen Béden bis etwa 3 m Tiefe sowie die organischen Béden im tieferen Baugrund sind
mit hydraulischen Durchlassigkeitsbeiwerten von ca. ks < 1077 m/s nahezu wasserundurchléssig.
Eine zuverldssige Versickerung von Niederschlagswasser ist am Projektstandort demnach erst
in den natiirlichen Kiesen und Sanden unterhalb der organischen Béden méglich. Diese stehen
jedoch erst ab gré8eren Tiefen von etwa 5 m — 6 m an. In der oberen Zone kann die Durchlés-
sigkeit dieser Bdden aufgrund bindiger Beimengungen reduziert sein.

Deshalb wird das teilweise vorhandene Trennsystem ausgebaut, so dass das im Gebiet anfal-
lende Niederschlagswasser im Regenwasserkanal abgeleitet werden kann:

In der Neuwiesenstrale ist ein ausreichend dimensionierter Regenwasserkanal vorhanden, an
den das Niederschlagswasser der Planbereiche 2 + 3 angeschlossen werden kann. Dieser ent-
wassert in die im Nordosten des Plangebietes verlaufende Flutmulde.

Die an der FlorianstraRe anliegenden Bestandsgebaude (Haus Nr. 2, 4 und 10) kénnen das
anfallende Niederschlagswasser in den vorhandenen Regenwasserkanal der Florianstralie ein-
leiten.

Die Notentwasserung der ErschlieBungsflache fir den Planbereichs 3 im Starkregenfall erfolgt
Uber den Fullweg auf das landwirtschaftlich genutzte Flurstiick mit der Flurstiicksnummer 1487.
Zur Entwasserung und Abfuhrung des anfallenden Niederschlagswasser fur den Planbereich
2b wird 6stlich und westlich hiervon eine Flache mit einem Leitungsrecht zum Anschluss an die
vorhandenen technische Infrastruktur vorgesehen.

Wasserhaushaltsbilanz

Fir die hier zugrunde gelegte Bauleitplanung wurde eine Wasserbilanz (Stand: 03.02.2026)
nach DWAM 102-4 erstellt und ist dem Bebauungsplan insgesamt als gesonderte Anlage bei-
gefugt. Zusammenfassend kommt sie zu folgendem Ergebnis:

Die Ergebnisse der Wasserhaushaltsbilanzierung (...) zeigen, dass fiir beide berechneten Zu-
stédnde (mit und ohne Griindécher in Teilbereich 1) die Referenzwerte fiir Abfluss (a) und Eva-
poration (v) im Toleranzbereich gemals DWA-M 102-4 liegen. Es ergibt sich somit kein Erfor-
dernis fir eine verpflichtende Vorgabe von Griinddchern im Bebauungsplan.
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Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Da im westlichen Bereich des Plangebietes eine landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle noch
vorhanden ist und eine solche auch kinftig zur Wahrung des dorflichen Charakters an diesem
Standort weiterhin moglich sein soll, wird westlich der Neuwiesenstralte ein Dorfliches Wohn-
gebiet (MDW) festgesetzt. Auch mit Blick auf die umgebenden Nutzungen mit gewerblicher Pra-
gung (Bauhof, Feuerwehr) und die Ortsrandlage ist diese Gebietsart fur diesen Bereich pas-
send.

Die Gebietsart des 'Dérflichen Wohngebietes' wurde im Juni 2021, im Zuge des Baulandmobi-
lisierungsgesetzes eingeflhrt. Mit ihr soll das Zusammenleben auf dem Land erleichtert werden,
indem in solchen Gebieten neben dem Wohnen auch die Unterbringung von land- und forstwirt-
schaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich stdrenden Gewerbebetrieben ermég-
licht werden soll. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein. Das ,doérfliche Wohn-
gebiet” ordnet sich zwischen dem ,Dorfgebiet* (MD) und dem ,Mischgebiet® (MI) ein.

Die Neubauflachen 6&stlich der Neuwiesenstralle werden als allgemeines Wohngebiet (WA)
gem. § 4 BauNVO ausgewiesen. Sie sind insgesamt kleinteiliger und starker von umgebenden
Wohnnutzungen gepragt als der westliche Bereich.

Um Konflikten mit der umgebenden und geplanten Wohnnutzung — sowohl im Dérflichen Wohn-
gebiet als auch im Allgemeinen Wohngebiet — vorzubeugen, werden bestimmte Nutzungen, bei
denen mit einer verstarkten Verkehrs- oder Larmbelastung zu rechnen ist, auf Grundlage von
§§ 1(5) + 1(6) BauNVO nur ausnahmsweise oder gar nicht zugelassen.

Im Dorflichen Wohngebiet sind Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftliche Betriebe (als
Haupterwerb) unzulassig. Kleinsiedlungen einschliellich Wohngebaude mit entsprechenden
Nutzgarten, und nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen fir die Tierhaltung sind aus-
nahmsweise zulassig, so dass hier Uber die Zulassigkeit im Einzelfall entschieden werden kann.
Weiterhin sind in beiden Gebieten die nach § 4(2) und § 5a(2) BauNVO allgemein zulassigen
Nutzungen (Anlagen fur kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke) werden
ausgeschlossen, weil kirchliche und kulturelle Einrichtungen an anderer Stelle innerhalb der
zentralen Ortslage bevorzugt anzusiedeln sind und fur Anlagen mit gesundheitlichem und sport-
lichem Hintergrund in dem vorliegenden, kleinflachigen Plangebiet weder ein Bedarf noch eine
angemessene Entwicklungschance zu erkennen sind. Aufgrund der fehlenden Standortvoraus-
setzungen werden auch Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen fir Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen.

Auch die nach § 4(2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulassigen Laden sowie Schank- und Speise-
wirtschaften (Zu- und Abfahrten, mdgliche betriebsbedingte Larm- und Geruchsbelastung ggfls.
auch zu Nachtstunden und an Wochenenden) werden wegen der zu erwartenden Nutzungs-
konflikte in beiden Gebieten ausgeschlossen.

Somit sind im Plangebiet allgemein/ausnahmsweise zulassig oder unzulassig:

im Dorflichen Wohngebiet | im Allgemeinen Wohngebiet
allgemein zul3ssig
¢ Wohngebaude e Wohngebaude
¢ Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftli- | e Nicht stérende Handwerksbetriebe

cher Nebenerwerbsbetriebe und die dazuge-
hérigen Wohnungen und Wohngebaude

e sonstige nicht wesentlich stérende Gewerbe-
betriebe

ausnahmsweise zulassig
e Kleinsiedlungen einschlieBlich Wohnge- | e Nicht storende Gewerbebetriebe
baude mit entsprechenden Nutzgarten e Anlagen fir soziale Zwecke
e nicht gewerbliche Einrichtungen und Anla-
gen fir die Tierhaltung
e Anlagen fir soziale Zwecke
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unzuldssig

e Die der Versorgung des Gebiets dienenden e Die der Versorgung des Gebiets dienenden
Laden Laden

e Die der Versorgung des Gebiets dienenden e Die der Versorgung des Gebiets dienenden
Schank- und Speisewirtschaften Schank- und Speisewirtschaften

e Anlagen fur kirchliche, kulturelle, gesundheit- | e Anlagen fir kirchliche, kulturelle, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke liche und sportliche Zwecke

o Betriebe des Beherbergungsgewerbes o Betriebe des Beherbergungsgewerbes

o Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftli- | e Anlagen fur Verwaltungen
cher Betriebe und die dazugehdrigen Woh- e Gartenbaubetriebe
nungen und Wohngebaude e Tankstellen

e Anlagen fir értliche Verwaltungen

e Gartenbaubetriebe

e Tankstellen

9.2 MaR der baulichen Nutzung

Das Malf} der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die Grundflachenzahl GRZ sowie durch
die Traufhoéhe (TH) und Firsthéhe (FH) und Gebaudehodhe (GH) gemal Eintrag im zeichneri-
schen Teil. Die GRZ entspricht der festgesetzten Gebietsart, der geplanten Bauweise, den vor-
gesehenen Grundstiicksgrofien sowie der geplanten Verkehrs-, ErschlieBungs- und Freifla-
chenstruktur. Es handelt sich dabei um einen Maximalwert, dessen Ausnutzung durch Uberbau-
bare Flachen begrenzt werden kann. Die Differenzierung zwischen 0,4 und 0,6 erfolgt aus stad-
tebaulichen Griinden zur Ausbildung eines baulich aufgelockerten Bereichs im Randbereich im
Ubergang zum Landschaftsraum (Teilbereich 2b und 3) hin. Der festgesetzte GRZ-Wert von 0,6
im Inneren des Plangebiets bildet die dérflich gewachsenen Strukturen ab.

Die in Teilbereich 2b festgesetzten Flachen mit Geh-, Leitungs- und Fahrrechten dienen aus-
schlieBlich der untergeordneten verkehrlichen und technischen Erschliefung der Baugrundstui-
cke und stellen keine eigenstandig bebaubaren Grundstiicksflachen dar. Zur Sicherstellung ei-
ner funktionalen und dauerhaft leistungsfahigen ErschlieBung werden diese Flachen bei der
Ermittlung der zulassigen Grundflache nicht der malRgebenden Grundstlicksflache zugerech-
net. Die Zulassung einer vollstandigen Versiegelung ist aus verkehrs- und entsorgungstechni-
schen Griinden erforderlich und stadtebaulich vertretbar, da hierdurch die Nutzbarkeit der an-
grenzenden Baugrundstiicke gewahrleistet wird, ohne die Zielsetzung einer aufgelockerten Be-
bauungsstruktur im Rand- und Ubergangsbereich des Plangebiets zu beeintrachtigen.

Uber die Hohenfestsetzungen und die Bezugshdhe in Meter tiber Normalhdhenull wird die Ein-
passung der geplanten Bebauung in den umgebenden Gebaudebestand gesichert. Zur Ausbil-
dung des o.g. stadtebaulich wiinschenswerteren lockeren Ubergangs zum Landschaftsraum hin
wird in den Teilbereichen 2b und 3 eine etwas reduzierter Traufhéhe von 6,0 m festgesetzt. In
Anlehnung an die gewachsenen dorflichen Strukturen und zur planungsrechtlichen Bestandssi-
cherung der vorhandenen Bebauung werden die festgesetzten Traufhdhen in den Teilbereichen
2a und 1 (Kernbereich) auf 6,5 m und 7 m leicht erhoht.

Im Teilbereich 1 soll mit begriinten Flachdachern und flachgeneigten Dachern ein gréRerer
Spielraum in den Dachformen ermdglicht werden. Die fiir diese Dachformen festgesetzten ma-
ximalen Gebaudehdhen lassen ein zuriickversetztes Staffelgeschoss zu, das durch den Rick-
sprung in seiner Kubatur mit dem Dachgeschoss der steiler geneigten Dacher vergleichbar ist.
So ist auch fir diese Dachformen die Einpassung in das stadtebauliche Gesamtkonzept gesi-
chert.

Die Festsetzungen zu Trauf- und Firsth6he sowie zum zuldssigen Héhenversatz bei Doppel-
hausern dienen der Sicherung einer geordneten, malstablichen Hohenentwicklung der Bebau-
ung und der Wahrung eines harmonischen Orts- und Strallenbildes. Zugleich ermdglichen die
begrenzten Uberschreitungsméglichkeiten bei Dachaufbauten eine gestalterische Vielfalt, ohne
den festgesetzten stadtebaulichen Héhenrahmen insgesamt zu beeintrachtigen.
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9.4

9.5

9.7

9.8

Bauweise, Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen

Innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten durchgehenden Baufenster sind, dem Gebiets-
charakter entsprechend, nur Einzel- und Doppelhauser in der abweichenden Bauweise mit seit-
lichem Grenzabstand und einer Beschrankung der Gebaudelange auf 16.00 m fur ein Einzel-
haus und 9.50 m pro Doppelhaushalfte zulassig.

Die durchgehenden Baufenster ermoglichen eine Flexibilitat bei der Bildung der neuen Grund-
stiicke. Die im Bebauungsplan enthaltenen potenziellen Grundstiicksteilungen dienen nur der
Veranschaulichung einer moglichen Ausgestaltung und sind nicht bindend.

Aufgrund der Uber die Grundsticksgrenzen hinweg durchgehenden Baufenster ist im Hinblick
auf die WahIimdglichkeit zwischen Einzel- und Doppelhausern dafiir Sorge zu tragen, dass an
die Grundstlicksgrenze einer errichteten Doppelhaushélfte auch nur eine zweite Halfte ange-
baut werden kann - und kein Einzelhaus mit entsprechendem Grenzabstand. Deshalb ist die
Errichtung eines Doppelhauses aus Grinden der Rechtssicherheit nur dann zulassig, wenn der
Grenzanbau zweier Doppelhaushalften gesichert ist.

Die Ausnahmeregelungen zur Uberschreitung der Baugrenzen durch Terrassen sowie zur Zu-
lassigkeit bestimmter Anlagen der technischen Gebaudeausristung und Mullbehalter auller-
halb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen dienen der funktionalen Nutzbarkeit der Grundsti-
cke und der Anpassung an heutige Wohnbedurfnisse.

Garagen, Carports, Stellpldtze und Nebenanlagen

Die Errichtung von Garagen, Carports und Nebenanlagen i.S.d. §14 BauNVO, ausgenommen
Versorgungseinrichtungen, Einfriedungen sowie erforderliche Zugénge und Zufahrten, ist nur
innerhalb der Uberbaubaren Flachen und den festgesetzten Flachen fiir Garagen / Carports
zulassig. Die entsprechend festgesetzten Flachen sind so bemessen, dass diese baulichen An-
lagen untergebracht werden kdnnen und die nicht bebaubaren Flachen zur Durchgriinung der
Siedlung von einer Uberbauung frei bleiben.

Nebenanlagen und Gewachshauser sollen sich gegeniiber dem Hauptgebdude gestalterisch
unterordnen und werden insofern hinsichtlich der Traufhéhe und Kubatur begrenzt.

Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen

Im Hinblick auf die Wohnruhe innerhalb des Neubaugebiets und im umgebenden Bestand, der
Einordnung in die bereits bestehende Wohnbebauung sowie einer geordneten verkehrlichen
ErschlieRung soll eine zu starke Verdichtung vermieden werden.

Deshalb wird die hochstzuldssige Zahl der Wohnungen auf max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus
und 2 Wohneinheit je Doppelhaushalfte begrenzt.

Anschluss der Grundstiicke an 6ffentliche Verkehrsflachen

Zur Herstellung der o6ffentlichen Verkehrsflachen und Gewahrleistung einer ordnungsgemafen
StralRenbeleuchtung sind folgende MalRnahmen auf den an die 6ffentlichen Verkehrsflachen
angrenzenden Privatgrundstiicken zuldssig: Die Einbringung des zur Befestigung der Abgren-
zungssteine o6ffentlicher Verkehrsflachen erforderlichen Hinterbetons, die Anlage der zur Her-
stellung offentlichen Verkehrsflachen erforderlichen Béschungen, die Anordnung der Strafen-
beleuchtung (Masten einschliellich Betonfundament) und der Verkehrszeichen.

Flachen mit Pflanzgeboten / Pflanzbindungen (§9 Abs. 1 Nr. 25a) und b) BauGB)
Die grunordnerischen Festsetzungen sichern eine standortgerechte Gebietseingriinung in an-
gemessenem Umfang.

Die Begrinung von Flachdachern und flachgeneigten Dachern mindert die Aufhitzung und ver-
bessert so dass Kleinklima, dient der Rickhaltung von Niederschlagswasser und bietet zudem
einen Lebensraum fur Insekten.
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9.12

9.13

Aufschiittungen (§9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
Zur Gewahrleistung der Grundstiickserschlieffung sind im Plangebiet Aufschiittungen bis auf
das Hoéhenniveau der angrenzenden ErschlieBungsstralie zuldssig.

Flachen mit Geh-, Fahr und ein Leitungsrecht (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)

Da in der NeuwiesenstralRe eine Verdolung liegt, die fur eine Querung mit anderen Leitungen
nicht ausreichend Uberdeckung hat, miissen fiir die Gebietsver- und entsorgung Leitungen
langs der Neuwiesenstralle verlegt werden, die entsprechend der Festsetzungen durch ein ent-
sprechendes Leitungsrecht im Teilbereich 3 (LR 1) zu schitzen sind.

Zur Anbindung des privaten nérdlichen Flurstiicks an die offentliche Verkehrsflache (Teilbereich
2b) um im spateren Genehmigungsverfahren die ErschlieBung sicherzustellen wird zur Vorbe-
reitung einer privat-rechtlichen Einigung (bei unterschiedlichen Eigentiimer) ein Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht (GR/FR/LR) festgesetzt. Zur Ver- und Entsorgung des nach Osten hin abfallen-
den Teilbereichs 2b wird in Ergénzung hierzu noch ein sidliches Leitungsrecht (LR2) festge-
setzt.

MaBRnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschaden

einschlieBlich Schaden durch Starkregen (§ 9(1) Nr. 16c BauGB)

Aus den drtlichen Erfahrungen besteht bei Regenereignissen die Gefahr, dass Abwasser in die
Gebaude zurickflieRt und dort zu Gebaudeschaden fihrt. Um dies zu vermeiden, sollen bei
Neubauten und umfassenden Sanierungen Einrichtungen (,Rickschlagklappen’) eingebaut
werden, die diesen Ruckfluss verhindern.

Vom Bauordnungsrecht abweichende MaRe der Tiefe der Abstandsflachen (§ 9 (1) Nr.
2a BauGB)

Die Festsetzung abweichender Tiefen der Abstandsflachen gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB
tragt den unterschiedlichen stédtebaulichen Zielsetzungen und vorhandenen baulichen Struk-
turen innerhalb des dorflichen Wohngebiets Rechnung. In den Teilbereichen 1, 2b sowie teil-
weise 2a wird mit der Festlegung einer Abstandsflachentiefe von mindestens 0,4 der Wand-
héhe eine fur ein dorfliches Wohngebiet sehr aufgelockerte Bebauungsstruktur gesichert, die
dennoch dem dérflichen Charakter des Gebiets entspricht und zugleich einen angemessenen
Ubergang zum angrenzenden Landschaftsraum gewahrleistet. Hierdurch werden stadtebauli-
che Mal3stablichkeit, ausreichende Belichtung und Bellftung sowie eine landschaftsvertragli-
che Ortsrandgestaltung gefordert.

Demgegeniber dient die Beibehaltung der Abstandsflachentiefe auf 0,2 der Wandhohe im
Teilbereich 2a (MDW) der Sicherung der bestehenden dérflichen Bebauungsstruktur entlang
der Neuwiesenstralde, die durch eine historisch gewachsene, strallenbegleitende Bauweise
mit geringeren Gebaudeabstanden gepragt ist. Die Festsetzung ermdglicht es, diese ortsbild-
pragende Struktur zu erhalten und eine mafvolle Weiterentwicklung im Bestand zu gewahr-
leisten, ohne einen stadtebaulichen Bruch herbeizufuhren.

Die erganzende Regelung zur Zulassigkeit von Abweichungen nach § 56 Abs. 2 Nr. 5 LBO
stellt sicher, dass bei der Ersetzung rechtmafig errichteter Bestandsgebaude an gleicher
Stelle die bestehenden Gebdudeabmessungen und die Gebaudestellung beibehalten werden
kénnen. Dadurch wird eine Bestandssicherung erreicht, die sowohl dem Erhalt der gewachse-
nen Dorfstruktur als auch den berechtigten Interessen der Grundstiickseigentimer Rechnung
tragt, ohne die stadtebauliche Ordnung oder nachbarliche Belange unzumutbar zu beeintrach-
tigen.

Bestandsschutz nach § 1(10) BauNVO
Die Festsetzung dient der planungsrechtlichen Sicherung des vorhandenen baulichen Be-

stands auf Flst. Nr. 1460. Das dort bestehende Gebaude Ubersteigt die jetzt im
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10.2

10.3

Bebauungsplan maximal zuldssige Traufhdhe um ca. 1 Meter und die maximal zuldssige First-
héhe um ca. 0,8 m. Die Durchfiihrung von Maflinahmen, die der Erhaltung der Bausubstanz
und der Verbesserung der vorhandenen Nutzung dienen, sollen jedoch weiterhin zuldssig
sein.

Die Festsetzung beschrankt sich jedoch ausdriicklich auf den Bestandsschutz. Bei Abgang
der bestehenden Gebaude gelten fiir die Neubebauung des Grundstiicks die Festsetzungen
des vorliegenden Bebauungsplans.

Immissionsschutz

Gemal schalltechnischer Untersuchung sind zur Sicherstellung zukinftig gesunder Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse die Errichtung von baulichen Anlagen zum Schallschutz in den ge-
kennzeichneten Flachen (LSW) entlang der Grundstlicksgrenzen zum nordwestlich gelegenen
Bauhof der Gemeinde ohne Nachweis von Abstandsflachen gemaf den im zeichnerischen
Teil festgesetzten Hohen zulassig.

Ortliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)

Décher

Mit Blick auf die stadtebauliche Situation und die Eingliederung in den dérflichen Bestand wer-
den in den Randbereichen (Teilbereich 2a, 2b und 3) fir Hauptgebaude sowie Garagen und
Carports nur Satteldacher und versetzte Pultdacher mit Dachneigungen von 35 bis 45° zuge-
lassen.

Die Regelungen zur Dachausbildung der Doppelhaushélften dienen der Sicherstellung eines
einheitlichen stadtebaulichen Erscheinungsbildes von Doppelhausanlagen sowie der Vermei-
dung gestalterischer Briiche durch unterschiedliche Dachausbildungen und GbermafRlige H6-
henverspringe.

Fir Garagen und Carports sind darliber hinaus auch begriinte Flachdacher zulassig. Die Einfi-
gung der Neubauten in das Ortsbild soll auch Gber Beschréankungen der Farbigkeit von Dach-
deckungen erreicht werden. So sind Dachziegel / Dachsteine nur in den Farben Rot, Braun,
Grau und Schwarz zulassig. Metalldachdeckungen sind nur fiir nebengeordnete Baukérper und
Dachaufbauten zulassig. Sie sind auch nur dann zuldssig, wenn der Eintrag von Schadstoffen
in das Grundwasser vermieden wird (z.B. durch Beschichtung).

Allgemein verfolgt die ortliche Bauvorschrift das stadtebauliche Ziel der Sicherung des Einfi-
gens in den umgebenden Bestand und in die freie Landschaft.

Dachaufbauten / Dacheinschnitte

Dachaufbauten sollen als untergeordnete Bauteile gestalterisch gegeniiber dem Hauptdach zu-
rucktreten. Daher ist die Lange einzelner Dachaufbauten auf max. ein Drittel der zugehdrigen
Dachlange begrenzt. Aus dem gleichen Grund darf die Lange aller Dachaufbauten zusammen
max. die Halfte der zugehdrigen Dachldnge betragen. Zwischen einzelnen Dachaufbauten so-
wie deren Abstand zum Ortgang (giebelseitige Dachkante) muss jeweils mind. 1.25 m abstand
eingehalten werden. Der Abstand zwischen Oberkante Dachaufbauten und First des Hauptda-
ches muss vertikal gemessen mind. 0.5 m betragen. Dacheinschnitte in Kombination mit Gau-
pen oder Gegengiebeln sind auf derselben Dachseite nicht zulassig. Bei Doppelhdusern bezie-
hen sich die in dem Absatz 1 genannten zulassigen Langen der Dachaufbauten jeweils auf die
Dachlange der einzelnen Doppelhaushalfte.

Zahl der nachzuweisenden Stellplatze

Im o6ffentlichen Strallenraum ist das realisierbare Parkierungsangebot begrenzt. Erfahrungsge-
mal geht der tatsachlich zu erwartende Bedarf an privaten Stellplatzen tiber den nach Landes-
bauordnung (LBO) zu filhrenden Nachweis von 1 Stellplatz je Wohneinheit hinaus. Erfahrungen
aus anderen Bereichen der Ortslage belegen, dass eine zunehmende Veranlagung des
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ruhenden Verkehrs in den 6ffentlichen StraRenraum erfolgt. Eine solche Verlagerung kann auf-
grund der Anzahl parkender Kfz die Verkehrssicherheit fiir Passanten - insbesondere Kinder -
verringern und fuhrt auch zu negativen Auswirkungen auf das stadtebaulich - gestalterische
Erscheinungsbild der Stralenrdume. Mit der Erhéhung des Stellplatznachweis auf 1,5 Stell-
platze je Wohneinheit soll erreicht werden, dass die Anwohner weitestgehend ihre PKW's auf
ihren eigenen privaten Grundsticken abstellen und die Konflikte im 6ffentlichen Verkehrsraum
damit minimiert werden. Gefangene Stellplatze erméglichen das Parken sowohl vor als auch
gleichzeitig in einer Garage ohne Storeffekte wenn diese der gleichen Wohneinheit zugeordnet
sind.

Oberflachen von Stellpldtzen und Privatwegen

Zur Begrenzung der Grundstlicks-Versiegelung sind Stellplatze und Privatwege wasserdurch-
lassig zu befestigen soweit keine Gefahr des Eintrags von wassergefahrdenden Stoffen besteht
und soweit es technisch und/oder rechtlich nichts anders geboten ist.

Vorgarten

Vorgarten im Sinne dieser Vorschrift sind die Flachen zwischen der erschlielender Verkehrs-
flache und den Fassaden der Hauptgebaude, bzw. deren gedachter Verlangerung auf gesamter
Grundstucksbreite. Fir ein ansprechendes Siedlungsbild und zur Umsetzung baugestalteri-
scher Absichten sind die Vorgarten — abgesehen von FuBwegen und Zufahrten und den aus-
nahmsweise zuldssigen Nebenanlagen - gértnerisch zu gestalten. Die Nutzung der Vorgérten
als Arbeits- oder Lagerflache ist unzulassig.

Werbeanlagen

Werbeanlagen kénnen die gestalterische Wirkung eines Baugebiets beeinflussen. Zur Begren-
zung solcher Einflisse sind Werbeanlagen aus stadtebaulich- gestalterischen Griinden nur als
Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung an der Gebaudefassade zulassig. Einzelne
Hinweisschilder dirfen eine Flache von 0.50 gm und in der Summe eine Gesamtflache von
1.00 gm pro Gebaude nicht tberschreiten.

Einfriedungen

Um verkehrsgefahrdende Sichtbehinderungen zu vermeiden, die durch zu hohe Einfriedungen
entlang offentlicher Verkehrsflachen entstehen konnen, dirfen Einfriedungen eine Hohe von
1.00 m Uber Oberkante der an die Grundsticksgrenze angrenzenden Verkehrsflachen nicht
Uberschreiten. Dies gilt ebenso fir Einfriedungen entlang seitlicher Grundstlicksgrenzen bis zu
einer Tiefe von mind. 3.00 m ab vorderer Grundstiicksgrenze.

Boéschungen und Stiitzmauern zur AuBenraumgestaltung von Privatgrundstiicken

Im Plangebiet soll vermieden werden, dass Béschungen und Einfriedungen in unangemessen
dominanter Weise in Erscheinung treten. Deshalb wird die maximal zulassige Boschungsneigung
entlang der Grundstiicksgrenzen auf 45° begrenzt. Bdschungen sind zu begriinen. Stitzmauern
zur AulRenraumgestaltung und Terrassierung des Grundstticks sind, den umgebend vorhandenen
Beispielen folgend, in Naturstein bzw. mit Natursteinvorsatz auszufihren und durfen eine Hohe
von 1.00 m nicht Uberschreiten, gemessen ab Oberkante Gelande. Grofiere Hohen sind durch
einen horizontalen Versatz von mindestens 1.00 m zu terrassieren. Die Vorschriften beziehen sich
ausdriicklich auf die Privatgrundstiicke gelten nicht bei der Sicherung des Gelandes zur Herstel-
lung der 6ffentlichen Erschlieung.

Niederspannungsfreileitungen

Die oberirdische Fiihrung von Niederspannungsfreileitungen kann zu einer wesentlichen Beein-
trachtigung des stadtebaulich-gestalterischen Erscheinungsbildes fuhren, weshalb der Aus-
schluss einer oberirdischen Verkabelung geboten ist.
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Teilbereich 1

Art der Nutzung |Maximale GRZ
Bauweise Hausform

d ED
Maximale TH |Maximale FH
(SD, WD, VPD) |(SD, WD, VPD)
7.0m 11.0m
Maximale GH1 |Maximale GH2
(FD, FGD) (FD, FGD)

7.5m

11.0m

' /| Dachform und -neigung

SD, WD, VPD: DN 35° - 45°

FD, FGD: max. 10°

geplante Bebauung gem.
vorliegender Baugenehmi

Teilbereich 2b

Art der Nutzung |Maximale GRZ
MDW | 0.4
Bauweise Hausform

d D
Maximale TH  [Maximale FH
6.0m [10.3m

Dachform und -neigung
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1 Auftrag

Die Gemeinde Malsch plant die ErschlieBung neuer Wohnbauflachen im Baugebiet
~Florianstral3e / Neuwiesenstral3e”.

Unser BUro wurde mit der Baugrunderkundung sowie der Erstellung eines
geotechnischen und umwelttechnischen Gutachtens im Hinblick auf den geplanten
Kanal- und StraBenbau, die Bebaubarkeit der Grundstlcke sowie eine mdgliche
Versickerung von Niederschlagswasser beauftragt.

2 Unterlagen

Dem Gutachten liegen folgende Unterlagen zu Grunde:

[2.1]  Bebauungsplan ,Florianstral3e / Neuwiesenstral3e” (Textteil, Begrindung,
zeichnerischer Teil), Fassung vom 18.02.2016 ( Vorentwurf),
Gerhardt.stadtplaner.architekten, Karlsruhe

[2.2] Unterlagen zum Kanal- und Leitungsbestand, Gemeinde Malsch

[2.3] Geologische Karte von Baden-Wurttemberg, Blatt 7115 Rastatt, Landesamt fur
Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Wurttemberg, Freiburg i. Br. 2004

[2.4] Informationssystem, Oberflachennahe Geothermie (ISONG), Landesamt fur
Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Wurttemberg, online, 2017

[2.5] Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen fir Baden-
Wurttemberg, Innenministerium Baden-Wurttemberg, 2005

[2.6] Uberflutungsflachen und Wasserschutzgebiete, Daten- und Kartendienst,
Landesamt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wurttemberg,
online, 2017

[2.7] Karte der Grundwasserhdhengleichen fur mittlere und hohe Grundwasser-
verhaltnisse, Raum Rastatt-Haguenau, Landesamt fir Umweltschutz Baden-
Wadrttemberg, 1999
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[2.8] Grundwasserdaten der Landesmessstellen GWM 103/261-4, GWM 116/211-0
und GWM 104/261-9, Beobachtungszeitraum: etwa 1975 bis heute, Daten- und
Kartendienst (online), Landesamt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Wurttemberg, 2017

[2.9] Kleinrammbohrungen, Rammsondierungen und Grundwassermessstellen,
hergestellt durch GHJ Ingenieurgesellschaft fur Geo- und Umwelttechnik mbH &
Co. KG

[2.10] Probenahmen und bodenmechanische Laborversuche, ausgefuhrt durch GH]
Ingenieurgesellschaft fur Geo- und Umwelttechnik mbH & Co. KG

[2.11] Chemisch-analytische Untersuchungen, Labor SGS Institut Fresenius GmbH,
Radolfzell, 19.12.2016 und 21.12.2016

[2.12] Ortsbesichtigung

3 Projektstandort
3.1 Lage und aktuelle Geldndesituation

Das Baugebiet ,Florianstralle / Neuwiesenstral3e” befindet sich im Nordosten von
Malsch. Die Lage ist in der Anlage 1.1 in einem Ausschnitt aus der topografischen Karte
und in der Anlage 1.2 in einem Luftbild markiert.

Das Baugebiet umfasst eine Flache von ca. 2 ha. Es befindet sich zum Grol3teil zwischen
der Florianstral3e (Suden) und der Neuwiesenstral3e (Osten). Nachfolgend wird dieser
Teil des Baugebietes als ,zentrale Bauflache” bezeichnet. Weitere Erschlieungsflachen
befinden sich am nérdlichen Rand des Baugebietes (,nérdliche Bauflachen”).

Im Westen grenzen die Gebaude des Bauhofs sowie der Feuerwehr an. Die im Norden
anschlielenden Grundstucke sind unbebaut.

Ca. 100 m westlich des Baugebietes verlauft ein Entlastungsgraben und ca. 50 m sudlich
der Lindenhardterwegbach (jeweils Gewasser Il. Ordnung).
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Im Norden erfolgt die ErschlieBung bereits Uber eine von der Neuwiesenstral3e abzweig-
ende StichstraBe (B = 5m, L = 60 m). Das Stralenniveau liegt nach [2.2] bei ca.
121,6 mNHN bis ca. 121,4 m NHN (Gefalle in Richtung Neuwiesenstral3e).

Teilflachen im Norden, Stdosten und Sudwesten des Gebietes sind ebenfalls schon mit
Wohngebauden bebaut.

Die neuen Entwicklungsflachen sind Uberwiegend unbebaut. Die zentrale Bauflache
verlauft weitgehend eben. In Richtung FlorianstralRe steigt das Gelande leicht an (vgl.
BS 4, GOK bei ca. 121,6 m NHN). Das Stral3enniveau der Florianstral3e liegt nach [2.2] bei
ca. 121,17 m NHN bis ca. 121,8 m NHN (Anstieg in Richtung Neuwiesenstral3e). Die
nordliche Bauflache fallt von der bestehenden StichstraRe in nordwestliche Richtung
relativ steil bis auf etwa 119,5 m NHN ab.

3.2 Hochwasserrisiko, Wasserschutzgebiete

Far das Baufeld besteht nach [2.6] keine Hochwassergefahr.

Das Baufeld liegt nach [2.6] in dem seit dem 03.08.1995 rechtskraftig festgesetzten
Wasserschutzgebiet ,Gemeinde Durmersheim, Winkelsloh 202" (WSG-Amt-Nr. 216.202)
der Wasserschutzgebietszone IlIB.

4 Geplante Baumal3nahmen

Die neuen Wohnbauflachen erstrecken sich Uber die Gesamtflachen der Flurstiicke-Nr.
1467, 1470/1 - 1470/4, 1463/3 und 1462/6 sowieTeilbereiche der Flurstlicke-Nr. 1460,

1464/1 und 1464/2.

Im Stiden soll die ErschlieBung Uber eine von der Florianstral3e abzweigende, T-formige
Stichstral3e erfolgen (Sackgasse mit Wendeflache, B = 5,5 bis 6,0 m, L = 60 m).

Die geplanten ErschlieBungsmalinahmen sind im Lageplan in der Anlage 1.3 dargestellt.
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5 Untersuchungsprogramm

5.1 Baugrundaufschlisse, Grundwassermessstellen

Die folgenden Aufschlisse wurden im Hinblick auf die geotechnische und umwelt-
technische Beratung durchgefuhrt:

- 8 Kleinrammbohrungen (BS 1 bis BS 8) bis ca. 6 m bzw. ca. 8 m Tiefe

- 4 Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH 1, DPH 4, DPH 6, DPH 8)
bis jeweils ca. 8 m Tiefe

— 3 Grundwassermessstellen (GWM 1, GWM 4 und GWM 6), Ausbau bis ca. 5,7 m Tiefe

Die Lage der Aufschlusspunkte (BS/DPH) sowie der Grundwassermessstellen ist im Lage-
plan in der Anlage 1.3 dargestellt. Die Bohrungen wurden in den neuen Wohnbau-
flachen in einem Raster von etwa 50 x 50 m hergestellt. Die Rammsondierungen wurden
an den Randern des Wohngebietes durchgefihrt. Die Grundwassermessstellen
befinden sich im Nordosten und Nordwesten des Baugebietes sowie neben der neuen
ErschlieBungsstral3e im Suden.

Zur Héheneinmessung der Aufschlusspunkte wurden Kanaldeckel in der FlorianstralRe
im Suden sowie der bereits gebauten ErschlieBungsstral3e im Norden verwendet, deren
Hohe dem Kanalplan [2.2] entnommen wurden (Angabe ohne Gewahr).

In Anlage 2 sind die Bohrprofile nach DIN 4023 dargestellt und die Rammsondierungen
in Form von Widerstandslinien nach ENISO 22476-2 ausgewertet. In den Ramm-
diagrammen ist die erforderliche Anzahl von Schldagen Nig fur das Eindringen der
Rammsonde um jeweils 10 cm Uber die Sondiertiefe aufgetragen. Zudem ist der Ausbau
der Grundwassermessstellen dargestellt.

5.2 Geotechnische Laborversuche

Zur genaueren Ansprache und Klassifizierung der anstehenden Bdéden wurden an aus

den Bohrungen entnommenen Bodenproben folgende bodenmechanische Labor-
versuche durchgefuhrt:
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21 x KorngrélRenverteilung nach DIN 18123

- 2 x Plastizitatsversuch (Konsistenzgrenzen nach ATTERBERG) nach DIN 18122
- 9 xGluhverlust nach DIN 18128-GL (organischer Anteil)

- 9 xKalkgehalt nach DIN 18128-G

- 21 xWassergehalt (durch Ofentrocknung)

Die Ergebnisse der KorngrélRenverteilungen sind in der Anlage 3.1 als Kdrnungskurven
dargestellt. Die Ergebnisse der Plastizitatsversuche (Plastizitatsdiagramm, Konsistenz-
grenzen) sind der Anlage 3.2 zu entnehmen.

Eine Zusammenstellung der Laborversuche mit den zusatzlich ermittelten Wasser-
gehalten, Kalkgehalten und Gluhverlusten ist als Anlage 3.3 beigefugt.

53 Chemisch-analytische Laborversuche

Zusatzlich wurden an den aus den Bohrungen entnommenen Bodenproben folgende
chemische Untersuchungen durchgefuhrt:

- 1 x Begutachtung des Bohrgutes aus umwelttechnischer Sciht sowie Herstellung
von charakteristischen Bodenmischproben aus den angetroffenen Béden

- 3 x Untersuchung von charakteristischen Bodenmischproben (MP1, MP2, MP3) auf
die Parameter der ,Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fur die
Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial” (VwV Boden) des Landes
Baden-Wurttemberg vom 14.07.2007

Die Ergebnisse der chemischen Laboruntersuchung sind in der Anlage 4.1 zusammen-
gestellt.

Weitere Details zur Probennahme sind dem Probenahmeprotokoll in Anlage 4.2 zu
entnehmen. Die Analyseergebnisse und die angewandten Analyseverfahren sind im
Prufbericht der SGS Institut Fresenius GmbH, Radolfzell, in Anlage 4.3 aufgefuhrt.



www.ghj.de 10 '”HHI"'

6 Baugrund
6.1 Geologischer Uberblick

Die allgemeinen Baugrundverhaltnisse sind am Projektstandort nach [2.5] durch die
Lage in der Kinzig-Murg-Rinne gepragt. Der naturliche Baugrund im Bereich der Rinne ist
erfahrungsgemall durch eine Wechsellagerung aus wenig tragfahigen, bindigen und
organischen Bdden gekennzeichnet, die mehrere Meter machtig sein konnen. Der
tiefere Baugrund besteht aus tragfahigen Kiesen und Sanden, die bis in groRBere Tiefe
anstehen.

6.2 Untergrundaufbau

Oberboden / Auffullungen

An der Gelandeoberflache (GOK) ist an fast allen Erkundungspunkten (bis auf BS 7)
zunachst ein ca. 10 cm bis 30 cm starke, sandig ausgepragte Oberbodenschicht vor-
handen.

Unter der Oberbodenschicht (bei BS 7 ab GOK) wurden bei fast allen Bohrungen (nicht
bei BS 8) Auffullungen (,A") erbohrt. Diese bestehen meist aus schluffig durchsetzten
Sanden, lokal auch aus Sand-Schluff-Gemischen oder sandigen Schluffen, in welche
anthropogene Fremdbestandteile eingelagert sind. Bei den Fremdbestandteilen handelt
es sich meist um Ziegel- und Sandsteinbruchstucke. Lokal wurden auch Betonreste und
Schwarzdeckenbruchstucke oder auch Mortel (BS 5) festgestellt.

Die Auffullungen reichen meist bis etwa 1,0 m unter Gelande. Unter den Auffullungen
(bei BS 8 direkt unter der Oberbodenschicht) folgt der nattrliche Baugrund.

Naturliche Deckschicht (Kinzig-Murg-Rinne)

Typisch fur die Lage in der Kinzig-Murg-Rinne unterliegt die Zusammensetzung,
Machtigkeit und Schichtabfolge der naturlichen Deckschicht kleinrdumigen Schwan-
kungen, sodass Uber kurze Distanzen auch mit unterschiedlichen Tragfahigkeiten der
Bdden gerechnet werden muss.
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Nach den Aufschlussergebnissen und Auswertung der bodenmechanischen Labor-
versuche kénnen die Deckschichtbdden wie folgt beschrieben werden:

A) Bindige Boden ohne oder mit geringen organischen Beimengungen:

Nach den Kornverteilungen handelt es um sandige bis stark sandige Schluffe bzw. um
Schluff-Sand-Gemische. Die Boden sind teils braun, teils grau-braun oder grau gefarbt.

Die Unterkante der Schluffe bzw. Schluff-Sand-Gemische wurde in unterschiedlichen
Tiefen von ca. 1,4 m (BS 8) bis ca. 55 m (BS 7) unter GOK festgestellt. Dies entspricht
geodatischen Hohen von ca. 1185m NHN (BS3, BS5) bis ca. 116 m NHN (BS 7).
Darunter folgen Boden der nachfolgend beschriebenen Schichten (B) und/oder (C).

Die sandigen Schluffe (vgl. Proben-Nr. 20898, 20906, 20922, 20928 und 20943 in
Anlage 3.1) bestehen meist aus ca. 55 % bis 60 % Schluff (lokal auch tber 70 %) und
ca. 11,5 % bis 13 % Ton. Der Sandanteil (Fein-/Mittelsand) liegt meist unter 15 %.

Bei den stark sandigen Schluffen bzw. Schluff-Sand-Gemischen (vgl. Proben-Nr. 20914,
20936, 20945 und 20951 in Anlage 3.1) sind die Schluff- und die Sandanteile in etwa
gleich bei ca. 35 % bis 45 %. Die Tonanteile liegen ebenfalls bei ca. 12 %.

Der Zustand (Konsistenz) der Schluffe bzw. Schluff-Sand-Gemische variiert nach Lage
bzw. Bohrung und zudem uber die Tiefe. Die Boden wurden zum Grol3teil in weichem
oder weich-steifem Zustand erbohrt (vgl. auch Plastizitatsversuche an Proben-Nr. 20898
und 20922 in Anlage 3.2). Teils sind die Schluffe aber auch steif. Die Wassergehalte
liegen bei ca. 19 % bis ca. 24 %.

Schichtenweise sind die Schluffe schwach organisch durchsetzt (vgl. Proben-Nr. 20898
aus BS 1 oder Probe-Nr. 20922 aus BS 4 in Anlage 3.3).

Der Kalkgehalt der Schluffe ist vernachlassigbar gering (Vca < 1 %).
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B) Bindige B6den mit organischen Beimengungen:

In fast allen Bohrungen (nicht bei BS 5) wurden im unteren Drittel organisch durchsetzte
Schluffe bzw. Tone erkundet. Die Boden unterscheiden sich durch ihre grau-schwarze
Farbung meist deutlich von den bindigen Béden ohne organische Beimengungen.

Die Oberflache der organischen Bdden liegt in den Bohrungen in Tiefen von ca. 2,8 m
(BS 1) bis ca. 5,5 m (BS 7). Dies entspricht geodatischen Héhen von ca. 118 m NHN (BS 4)
bis ca. 115,5m NHN (BS 6). Unter den organischen Bdden folgen die gut tragfahigen
quartaren Sande und Kiese. Die Machtigkeit der organischen Béden schwankt zwischen
ca.0,5m (BS3,BS6)und ca. 3,0 m(BS 1).

Die organischen Boden bestehen meist aus tber 80 % Schluff und Ton (Feinkornanteile)
und unter 20 % Sand (vgl. Proben-Nr. 20899, 20901, 20917 und 20956 in Anlage 3.1).

An vereinzelten Proben wurden hdhere Sandanteile von annahernd 40% ermittelt (vgl.
Proben-Nr. 20909, 20947 und 20955 in Anlage 3.1).

Die ermittelten organischen Anteile (z. T. auch in Form von faserigem Torf) liegen bei ca.
3,5 % bis ca. 7 % (Anlage 3.3). Die Wassergehalte variieren mit dem Anteil der sandigen
und organischen Beimengungen. Bei hohen organischen Anteilen kénnen die Wasser-
gehalte Uber w = 40% liegen. Die organischen Boden sind meist weich.

C) Zwischenschicht aus Sand:

In den Bohrungen BS 3, BS 5, BS 6 und BS 8, d. h. bei der Halfte der Bohrungen, wurde
zwischen den o. g. bindigen Bdden (A) und den organischen Boden (B) eine ca. 1,5m
(BS 6) bis ca. 2,8 m (BS3) machtige Zwischenschicht aus Sand erkundet. In der Bohrung
BS 2 stehen die Sande in geringerer Machtigkeit von ca. 0,6 m an. Auf Grundlage der
Erkundung kann jedoch keine genaue Aussage zum tiefen- und flachenmaRigen Verlauf
der sandigen Einschaltung gemacht werden.

In Bereichen mit sandiger Zwischenschicht sind die unterlagernden organischen Béden
meist geringmachtiger ausgebildet als in Bereichen ohne Zwischenschicht. In den
entsprechenden Bohrungen liegen die Machtigkeiten der organischen Bdden meist
unter 1,5 m.
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Die Sande sind lagenweise schwach schluffig durchsetzt (z. T. Schlufflinsen, vgl. BS 3 und
BS 8) und/oder es sind organische Beimengungen vorhanden (z. B. Torfreste, vgl. BS 3,
BS 5 und BS 8). Die Kiesanteile schwanken zwischen 0 % und ca. 15%.

Bei den Rammsondierungen wurden in den o. g. Béden der Deckschicht, d. h. bis in
Tiefen von ca. 5 m bis 6 m, erwartungsgemald geringe Schlagzahlen N1g < 5 registriert.
Bei den bindigen und organischen Boden liegt dies an der meist weichen Konsistenz der
Boden. Bei den Sanden sind die geringen Schlagzahlen auf deren (teil-) gesattigten
Zustand (Schichtenwasser) und die Siebkornverteilung (meist rundkdrniger Fein-/Mittel-
sand) zuruckzufuhren.

Quartare Sande und Kiese

Der Ubergang zu den gut tragfahigen, quartdren Sanden und Kiesen wurde in der
zentralen Bauflache in Tiefen von ca. 4,5m (BS2) bis ca. 55m (BS3, BS4, BS5)
erkundet. Dies entspricht geodatischen Hohen von ca. 116 m NHN (BS 4) bis ca. 114,5m
NHN (BS 1). In der nordlichen Bauflache (BS 7 und BS 8) stehen die Sande und Kiese
knapp 1 m tiefer ab ca. 114 m NHN (Mittelwert) an.

Die Sande sind meist schwach schluffig bis schluffig durchsetzt (vgl. Proben-Nr. 20910
und 20225 in Anlage 3.1) durchsetzt (lokal Schlufflinsen). Die Kiesanteile schwanken 0 %
und ca. 30 %.

Die Kiese sind am Ubergang zur Deckschicht ebenfalls meist schwach schluffig ausge-
pragt (vgl. Probe-Nr. 20948 in Anlage 3.1). Lokal kénnen auch Steine vorhanden sein (vgl.
BS 8).

Bei den Rammsondierungen DPH 1, DPH 6 und DPH 8 zeichnet sich das Erreichen der
Sande und Kiese durch einen deutlichen Anstieg der Schlagzahlen in Tiefen von ca. 6 m
bis auf Werte von N1g = 10 ab. Unter Berucksichtigung des Grundwassers entspricht dies
einer mindestens mitteldichten Lagerung der Béden. Am Ubergang zur organischen
Deckschicht sind die Schlagzahlen aufgrund bindiger Beimengungen lokal etwas
geringer (vgl. DPH 6 ca. 5,5 m bis 6,5 m Tiefe).
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6.3 Baugrundmodell und Bodenklassifizierung

Aus den durchgefihrten Untersuchungen wurde das in der Tabelle 1 angegebene
Baugrundmodell (ohne Oberboden) abgeleitet, in dem der Baugrund in
Homogenbereiche nach DIN 18300 (Erdarbeiten) VOB Teil C, 2016, unterteilt ist.

In der Tabelle sind die angetroffenen Béden im Hinblick auf den geplanten Kanal- und
Leitungsbau zusatzlich den Bodengruppen gemald ATV-DVWK-A 127 und den Verdicht-
barkeitsklassen gemall ZTV A-StB 12 zugeordnet. Die angegebenen Bandbreiten der
Bodenkennwerte sind als Orientierungswerte zu verstehen. FUr geotechnische
Nachweise, wie z. B. Grundbruch-, und Setzungsberechnungen, sind die jeweils anzu-
setzenden Kennwerte im Einzelfall festzulegen.
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Tabelle 1

15

Homogenbereiche und charakt. Kennwerte - Auffullungen

Homogenbereich

1

Auffillungen

Bezeichnung nach DIN 4023

Sande, schluffig bis stark schluffig

Sand-Schluff-Gemische,

Schluffe, sandig

Schichtmachtigkeit [m] ~04-11 Dichte p [t/m?3] 1,9-2.2
Schichtunterkante ~05-12
] 1 _0 -
[ U GOK] (i. M. 1,0) Wassergehalt w [Gew.-%)] 5-15
Schichtunterkante ~121-119,5 o a
0 -
[ NHN] (i. M. 120) Plastizitatszahl Ip = [%] 10-30
i *
Bodengruppen A [meist SU, SU Konsistenzzahl Ic [_]a 0,5->0,75
DIN 18196 auch UL, UM]
Bodengruppen G2, G3 Lagerungsdichte Ip [%] 35- 65
ATV DVWK-A 127
i i undran. Scherfestigkeit ¢
Verdlchtbarkeltslglassen V1 bis V3 X g u 30 - 80
ZTV A-StB 12 [KN/m2]
indli i organischer Anteil [Gew.-
Frostempf|ndllc3hke|t F2 F3 g 0 [ <6
ZTV E-StB 09 %]
Steine
i 3 -
Massgn— 4263 - 200 mm <10 Wichte y [KN/m3] 18 - 21
antel 15k Wichte u. Auftrieb ¢
[Gew.-%] Blocke <5 ichte u. Auftrieb y 8_11
d =200 - 630 mm [kN/m3]
Dichte p [t/m3] 1,8-2,1 Durchlassigkeit [m/s] 10 bis 10™

a
gilt fir bindige Béden bzw. bindigen Anteil (d < 0,4 mm).

' ATV-DVWK-A 127: Arbeitsblatt, Statische Berechnungen von Abwasserkanalen und -leitungen, Deutsche
Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V, 04/2008
% ZTV A-StB 12: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrs-
flachen, Forschungsgesellschaft fur Stral3en- und Verkehrswesen, Ausgabe 2012
3 ZTV E-StB 09: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im StraRenbau,
Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau, Ausgabe

2009
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Tabelle 2 Homogenbereiche und charakt. Kennwerte - Gewachsene Boden (Teil 1)
2 (A 2(B) 2(0) 3
Homogenbereich quartare
Deckschicht Kiese und
Sande
Bezeichnung Schiuffe, Sande,
nach DIN 4023 Schluff-Sand- Schluffe und teils kiesig, o
; . . Sande, kiesig
Gemische Tone teils schluffig, ) .
. . . . Kiese, sandig
ohne oder mit mit teils mit ) .
; . . teils schluffig
geringen organischen geringen . -
; . . teils steinig
organischen Beimengungen organischen
Beimengungen Beimengungen
Schichtmachtigkeit [m] ~1,1-4,6 ~0,5-3,0 ~0,6-28 --
Schichtunterkante
(M U GOK] ~14-55 ~45-7.2 ~3,2-50 --
Schichtunterkante
~1185-116,0 ~116,0-114,0 | =117,5- 115,5 --
[m NHN]
GW, Gl,
UL, UM, OU, OT, OH, SW. S, SE, mit
Bodengruppen SU* ST* teils SE, SI, SW, X
DIN 18196 TL'TM ' Reste HN. HZ SU, SU* obere Zone
' ' SU*, SU, GU~*,
GU
Konsistenz / Lagerun weich, weich-steif, weich, locker, mitteldicht
& & steif weich-steif mitteldicht
Bod ist G3, .
odengruppen meis G4 G1 bis G3 G1, auch G2
ATV DVWK-A 127 auch G4
Verdichtbarkeitsklassen V2, V3 N V1, V2 V1, obere
ZTV A-StB 12 Zone auch V2
Frostempfindlichkeit F3 F3 F3 F1 bis F3
ZTV E-StB 09
Steine
Masse.n- =63 - 200 mm <10 <10 <10 10-20
anteil Block
[Gew.-%] ocke <5 <5 <5 <5

d=200-630 mm
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Tabelle 3 Homogenbereiche und charakt. Kennwerte - Gewachsene Boden (Teil 2)
2(A) 2(B) 2(C) 3
Homogenbereich quartare
Deckschicht Kiese und
Sande
Schiuffe, Schiuffeund | teil i?no'le' 1 Ska'mqe'
Schluff-Sand- C Tu e un teils ;]TS]L% teils K|.e5|g
Bezeichnung Gemische or.lte stc | u 'fci' 'eff'
nach DIN 4023 mit geringen oder ml €l .S mi san. '
: organischen geringen teils
ohne organische ) ] i
: Beimengungen organischen schluffig
Beimengungen . ] °
Beimengungen | teils steinig
Dichte p [t/m?3] 1,8-2,0 1,6-1,9 1,8-21 1,9-2.2
Wassergehalt w [Gew.-%)] 15-25 20-60 5-20 5-20
Plastizitatszahl Ip [%] 7-30 10-30 -- --
Konsistenzzahl I¢ [-] 0,25->0,75 0,25 -0,75 -- --
Lagerungsdichte Ip [%] -- -- 25-45 35-65
undran. Scherfestigkeit c
(KN/m?] 15-60 15-30 -- --
organischer Anteil [Gew.-%)] <6 6-20 <6 <2
Steifemodul ES [MN/m?2] 6-15 5-8 15-30 40 ->100
Wichte y [kN/m?3] 18-20 16-19 18 - 21 19-22
Wichte u. Auftrieb y'
8-10 6-9 8-11 9-12
[kN/m?3]
Durchlassigkeit k [m/s] <107 <107 <107 bis 10° | 10°bis 107

Far die statische Berechnung der Kanale nach ATV-DVWK-A 127 kdnnen in Abhangigkeit
der Bodengruppe und des Verdichtungsgrades folgende Verformungsmoduln Eg

angesetzt werden:
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Tabelle 4 Bodengruppen und Verformungsmodul nach ATV-DVWK-A 127

Verformungsmodul Eg [MN/m?] in Abhangigkeit
Bodenart Bodengruppe des Verdichtungsgrads D,
97 % 100 %
nichtbinde Boden
GW, GE, G, G1 23 40
SE, SW, SI
schwachbindige Béden

GU, GT, SU, ST G2 B 20

bindige Mischbdden
GU*, GT*, SU*, ST* G3 8 13

UL, UM
6.4 Grundwasser

In den Bohrungen wurde Schicht- und Grundwasser angetroffen.

Schichtenwasser wurde in den Bohrungen BS 2, BS 3, BS 5, BS 6 und BS 8 im Bereich der
verhaltnismalig gut durchlassigen, sandigen Zwischenschicht festgestellt, d. h. in unter-
schiedlichen Tiefen zwischen ca. 1,4 m (BS8) und ca. 3,5m (BS6). Dies entspricht
Héhenkoten von ca. 118,7 m NHN (BS 5) bis ca. 117,17 m NHN (BS 6).

In den Bohrungen BS 1, BS 4 und BS 7, d. h. dort, wo die sandige Zwischenschicht fehlt,
wurden Wasserzutritte erst mit dem Erreichen der quartaren Sande und Kiese in
groBeren Tiefen von ca. 5,5 m (BS 4) bis ca. 5,8 m (BS 1) registriert. Die quartaren Sande
und Kiese sind grundwasserfuhrend und bilden aus hydrogeologischer Sicht den
regionalen Hauptgrundwasserleiter (OGWL).

Die gering durchlassigen, bindigen und organischen Bdden fungieren als naturliche
Sperrschicht. Dies bedeutet, dass das Schicht- bzw. Grundwasser an der Unterseite der
bindigen und organischen Bdden gespannt ansteht und sich ein freier Grundwasser-
spiegel entsprechend der Druckhdhe erst nach dem DurchstoRen dieser Bdden
ausbildet.

Nach der hydrogeologischen Kartierung [2.7] ist die Grundwasserstromung generell
nach Nordwesten in Richtung Rhein gerichtet. Zur besseren Beurteilung der Grund-
wasserverhaltnisse am Projektstandort wurden die Grundwasserdaten an umliegenden
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Grundwassermessstellen ausgewertet [2.8] und mittels linearer Interpolation auf das
Baugebiet Ubertragen. Demnach ist am Projektstandort mit folgenden Grundwasser-
standen zu rechnen:

maximaler Grundwasserstand HGW 117,2 m NHN (ohne Sicherheiten)
mittlerer Grundwasserstand MGW 116,0 m NHN
minimaler Grundwasserstand NGW 115,0 m NHN

Nach Auswertung der Grundwasserganglinien der o. g. Grundwassermessstellen
kdnnen die Grundwasserstande Schwankungen bis zu 2,5 m unterliegen. Bei hohen
Grundwasserverhaltnissen kann das Grundwasser bis 3,5m unter die Gelande-
oberflache ansteigen.

Bei Eingriffstiefen < 3 m hat das Grundwasser demnach keinen Einfluss auf die geplante
Baumalinahme.

Zur Beobachtung des Grundwasserstandes (Grundwasserstande bei Ausbildung der
freien Druckhéhe) wurden 3 Kleinrammbohrung BS 1, BS 4 und BS 6 zu Grundwasser-
messstellen ausgebaut. Die Lage der Grundwassermessstelle ist im Lageplan in
Anlage 1.3 dargestellt und der Ausbau in Anlage 2 skizziert. In den Messstellen wurden
nach Errichtung am 08.12.2016 folgende Ruhewasserstande gemessen:

Tabelle 5 GW-Messstellen - Kenndaten und Ruhewasserstande (08.12.2016)

Messstelle GWM 1 GWM 4 GWM 6

POK [m NHN] 120,68 121,90 120,88

GOK [m NHN] 120,37 121,60 120,62
Flurabstand [m] u GOJK 3,88 5,62 5,34

Wasserstand [m NHN] 116,49 115,98 115,28

Aktuell herrschen demnach mittlere bis niedrige Grundwasserverhaltnisse.

Wir schlagen vor, die Grundwasserstande an den vor Ort errichteten Messstellen
regelmalig (monatlich) bis zum Baubeginn zu beobachten. Auf Grundlage der Daten
kann u. U. eine Prognose fur den Bauwasserstand gemacht werden.
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6.5 Erdbeben

Nach der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen fur Baden-
Wiurttemberg liegt der Standort in der Erdbebenzone 1 und im Bereich der Unter-
grundklasse R.

Nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 ist von der Baugrundklasse C auszugehen.

7 Umwelttechnische Untersuchungen
7.1 Probenahme und Untersuchungsumfang

In Erganzung zu den geotechnischen Untersuchungsmalinahmen wurde das Bohrgut
aus den durchgefthrten Kleinrammbohrungen auch aus umwelttechnischer Sicht begut-
achtet.

Bei der umwelttechnischen Auswertung von Baugrundaufschlissen sind im Allgemeinen
folgende Punkte von Interesse:

- eventuell vorhandene organoleptische (d. h. geruchliche oder visuelle) Auffallig-
keiten

- die Zusammensetzung und die Machtigkeit von schadstoffverdachtigen Materialien

- die Lage von schadstoffverdachtigen Materialien im Hinblick auf eventuell
gefahrdete Schutzguter (z. B. Expositionssituation im Hinblick auf eventuell
gefahrdete Menschen oder Abstand zur Grundwasseroberflache)

Im vorliegenden Fall sind die organoleptischen Auffalligkeiten auf die bodenfremden
Bestandteile innerhalb der erbohrten, fremdstoffhaltigen Auffillungen beschrankt. Bei
Auffullungen mit bodenfremden Bestandteilen besteht generell eine erhdhte
Wahrscheinlichkeit, dass diese erhohte, umwelttechnisch relevante Schadstoffgehalte
aufweisen. Ansonsten wurden keine Hinweise auf Schadstoffbelastungen festgestellt.

Zur genaueren Uberprifung des Baugrunds auf mogliche Schadstoffbelastungen
wurden 3 Mischproben gebildet und auf die Parameter der ,Verwaltungsvorschrift des
Umweltministeriums Baden-Wurttemberg fur die Verwertung von als Abfall eingestuf-
tem Bodenmaterial” (VwV Boden), Tab. 6-1, untersucht:
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Tabelle 6 Umwelttechnische Untersuchungen - Chemisch analysierte Proben
Proben- Mischprobe aus Material Untersuchungs-
bezeichnung parameter
MP1 BS1; 0,00 - 0,30 m | kdnstliche Auffillungen / vwV* Boden,
BS2; 0,00 - 0,170 m | durchwurzelte Bodenschicht
BS3; 0,00 - 0,15 m | Grasnarbe, Fein-Mittel-Sand, Tab. 6-1
BS4; 0,00 - 0,30 m | schwach schluffig, durchwurzelt,
BS5; 0,00 - 0,15 m | vereinzelt Sandsteinreste,
BS6; 0,00 - 0,170 m | Fremdstoffanteil <1 %,
BS8; 0,00 - 0,170 m | dunkelbraun
MP2 BS1; 0,30 - 1,00 m | kdnstliche Auffillungen / VWV Boden,
BS3; 0,15 - 1,170 m | Boden
BS4; 0,30 - 0,70 m | Schluff, schwach feinsandig, Tab. 6-1
BS5, 0,15 - 1,170 m | schwach tonig, schwach kiesig,
BS6;, 0,170 - 1,10 m | teilweise Ziegel- und
BS7; 0,00 - 0,90 m | Sandsteinbruchstticke,
Fremdstoffanteil < 5 %, braun
MP3 BS1; 1,00 - 2,00 m | gewachsener, bindiger Boden VWV Boden,
BS2; 0,50 - 0,80 m | Schluff, feinsandig, schwach tonig,
BS2; 0,80 - 2,20 m | braun Tab. 6-1
BS3; 1,10 - 1,60 m
BS4; 1,20 - 1,70 m
BS5 1,10 - 2,20 m
BS6; 1,10 - 2,00 m
BS7; 0,90 - 2,20 m
BS7; 2,20 -320m
BS8; 0,10 - 0,90 m
BS8; 0,90 - 1,40 m

Weitere Details zur Probenahme konnen den beiliegenden Probenahmeprotokollen in

Anlage 4.2 entnommen werden.

Aus der untersten Bodenschicht, dem natlrlich anstehenden Kies und Sand, wurde

keine Probe untersucht. Hier bestand kein Schadstoffverdacht.

“ VWV Boden: Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fir die Verwertung von als Abfall eingestuftem
Bodenmaterial, Baden-Wurttemberg, Fassung vom 14.07.2007
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7.2 Ergebnisse der chemischen Laboruntersuchungen und Bewertung

Die Analyseergebnisse und die angewandten Analyseverfahren kénnen dem Prufbericht
der SGS Institut Fresenius GmbH, Radolfzell, in Anlage 4.3 entnommen werden.

Die Ergebnisse der chemischen Laboratoruntersuchungen sind au3erdem in Anlage 4.1
zusammengestellt. Zum Vergleich sind die abfallrechtlichen Zuordnungswerte Z0 der
VwV Boden angegeben. Fur die Parameter, fur die kein ZO-Wert definiert ist, ist der
jeweils niedrigste Z-Wert in Klammern angegeben. Bei Uberschreitungen der Z0-Werte
ist Aushubmaterial im Allgemeinen nicht mehr frei verwertbar und es entstehen
Mehrkosten, falls das betreffende Material nicht vor Ort verwertet werden kann bzw.
darf.

Wie dem Prufbericht und der tabellarischen Zusammenstellung zu entnehmen ist,
wurden in den Mischproben MP1 und MP2 aus den Auffullungen analytische
Auffalligkeiten fur die Parameter PCB und PAK im Feststoff sowie Cyanide gesamt im
Eluat, festgestellt.

Uberschreitungen der Prifwerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) wurden nicht festgestellt. Aus altlastenrechtlicher Sicht ist daher u. E. kein
weiterer Handlungsbedarf zu erkennen.

Die abfallrechtliche Bewertung von Boden und bodenahnlichen Auffullungen erfolgt in
Baden-Wurttemberg anhand der ,Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fur
die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial” des Landes Baden-
Widrttemberg vom 14.03.2007 (VwV Boden), der Deponieverordnung (DepV) des Bundes
vom 27.04.2009 und der ,Handlungshilfe fur Entscheidungen Uber die Ablagerbarkeit
von Abfallen mit organischen Schadstoffen” des Landes Baden-Wirttemberg vom Mai
2012.

In der o. g. VwV Boden sind folgende Einbauklassen definiert:
Z0 uneingeschrankte Verwendung (in bodenahnlichen Anwendungen)

Z0*IIIA  uneingeschrankte Verwendung unter Z0-Schicht in Wasserschutzzone Il1A
(Abstand Aufflullbasis zum Grundwasser > 1 m)
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Z0* uneingeschrankte Verwendung unter Z0-Schicht
(Abstand Auffullbasis zum Grundwasser > 1 m)

Z1.1 Verwendung in technischen Bauwerken mit wasserdurchlassiger Oberflache
(Abstand Auffullbasis zum Grundwasser > 1 m)

1.2 Verwendung in technischen Bauwerken mit wasserdruchlassiger Oberflache
bei glinstigen hydrogeologischen Verhaltnissen

Z2 Verwendung in Erdbauwerken mit wasserundurchlassiger Deckschicht
(Abstand Auffullbasis zum Grundwasser > 1 m)

Material mit Schadstoffkonzentrationen oberhalb der Zuordnungswerte Z2 kann in der
Regel nur noch einer Deponie zugefuhrt werden, wobei die Zuordnungskriterien der
DepV° zu beachten sind (Deponien der Deponieklassen DK |, DK II, DK IIl und DK IV).

Far die im vorliegenden Fall untersuchten Bodenproben ergeben sich folgende abfall-
rechtliche Einstufungen:

Tabelle 7 Umwelttechnische Untersuchungen - Abfallrechtliche Einstufung
Probenbezeichnung abfallrechtliche Einstufung bestimmender
nach VwV Boden Parameter
MP1; durchwurzelte . _
Bodenschicht Z2 Cyanide ges. = 14 pg/I
MP2; fremdstoffhaltige _
Auffallungen 71.2 PAK = 3,37 mg/kg
MP3; naturlich 70 3

anstehender bindiger Boden

Wie der o. g. Tabelle zu entnehmen ist, ist die Probe aus dem gewachsenen, bindigen
Boden als Z0-Material nach VwV Boden einzustufen. Derartiges Material ist aus
umwelttechnischer Sicht frei verwertbar.

In den Mischproben MP1 und MP2 aus den Auffullungen wurden Z0-Wert-Uber-
schreitungen festgestellt. Beide Materialien sind somit im abfallrechtlichen Sinne nicht
mehr frei verwertbar.

> Einstufung nach DepV (Deponieverordnung) unter Einbeziehung der Handlungshilfe far Entscheidungen
Uber die Ablagerbarkeit von Abfdllen mit organischen Schadstoffen” des Landes Baden-Wurttemberg"”
vom Mai 2012 Handlungshilfe organische Schadstoffe



www.ghj.de 24 °t 'H H I' e

Die festgestellten Belastungen mussen bei der Ausschreibung und Ausfuhrung der
Erdarbeiten beachtet werden.

7.3 Weitere baubetriebliche Hinweise

Zur Minimierung der Entsorgungskosten sollten beim Ausheben folgende Chargen sorg-
faltig voreinander separiert werden:

— durchwurzelte, oberste Bodenschicht
- fremdstoffhaltige Auffullungen
— gewachsener Boden

Aus geotechnischer Sicht bzw. im Hinblick auf die Verwertung kann aufl3erdem die
Separierung zwischen gewachsenem bindigen und gewachsenen grobkornigem Boden
sinnvoll sein.

Der Separierung der obersten Bodenschicht sowie der fremdstoffhaltigen Auffullungen
sollte hierbei besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden (Separierung auch kleiner
Bereiche / dunner Lagen), um die Masse an belastetem Material zu minimieren.

Die Entsorgung von schadstoffverdachtigem Aushubmaterial erfordert eine verbindliche
abfallrechtliche Deklaration unter Berulcksichtigung der gesetzlichen Vorgaben. Material,
das auf einer Deponie entsorgt werden muss, ist in der Regel vor Ort in Haufwerken
bereitzustellen und entsprechend den Vorgaben der Deponieverordnung (DepV) und
damit gemall der Probenahmerichtlinie LAGA PN98 zu beproben und chemisch-
analytisch zu untersuchen.

Da generell nicht auszuschlie3en ist, dass zwischen den Bohrpunkten auch Material mit
anderen Belastungsklassen als bislang bekannt ansteht, empfehlen wir, in die Ausschrei-
bung die Entsorgung von Aushubmaterial mit allen gangigen Belastungsklassen aufzu-
nehmen (Z0, ZO*IlIA, Z0*, Z1.1, Z1.2 und Z2 nach VwV Boden sowie DKO, DKI, DKII, DKIII
und DKIV nach Deponieverordnung).
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8 Geotechnische Beurteilung des Standortes

8.1 Kurzuberblick Baugrundverhaltnisse

Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung ist im Bereich der Bohrungen BS 1, BS 4
und BS 7 mit unglnstigen Baugrundverhaltnisse zu rechnen. Hier besteht der naturliche
Baugrund bis in grol3ere Tiefe von mindestens 5,5 m aus meist weichen, d. h. setzungs-
empfindlichen, bindigen und organischen Boden.

Im Bereich der Ubrigen Bohrungen BS2, BS3,BS5, BS6 und BS8, d. h. dort, wo
zwischen den bindigen und organischen Boéden eine sandige Zwischenschicht einge-
schaltet ist, ergeben sich gunstigere Baugrundverhdltnisse. Die organischen Bdden im
tiefen Baugrund sind hier meist geringmachtiger ausgebildet. Die Sande reichen bis in
Tiefen von ca. 5 m.

8.2 Allgemeines, Héhen

Detaillierte Planunterlagen zu den ErschlieBungsmalBnahmen liegen derzeit noch nicht
vor, sodass unter Berucksichtigung der Standortbedingungen und der angetroffenen
Baugrundverhaltnisse nur allgemeine Hinweise gegeben werden kdnnen.

Der Bestandskanal in der Florianstral3e liegt in etwa in 2 m bis 2,5 m Tiefe (Kanalsohle
bei ca. 119,5m NHN). Wir gehen davon aus, dass der neue Kanal in etwa auf gleicher
Hohe verlegt wird.

Weiter gehen wir davon aus, dass die neue ErschlieBungsstralle héhenmallig an das
StralRenniveau der Florianstral3e angepasst wird. Nach [2.2] liegt das Stral3enniveau der
FlorianstralRe auf Hohe der geplanten Kreuzung bei ca. 121,6 m NHN.

Far die Wohnbebauung liegen derzeit keine Bezugshéhen vor. Diesbezuglich nehmen
wir an, dass das Gelandeniveau der Grundstucke an das angrenzende StralRenniveau
angepasst wird (Annahme: Niveau OK RFB EG ca. 10 - 30 cm Uber OK Stral3e).

Nach den Bohransatzhéhen verlauft das Gelande im Bereich der zentralen Bauflache
weitgehend eben auf Hohen von ca. 120,4 m NHN bis ca. 120,8 m NHN (Mittelwert
120,6 m NHN). In Richtung Florianstral3e liegt es bereichsweise schon hdéher bei
ca. 121,6 m NHN, d. h. annahernd auf dem spateren Gelandeniveau. Im Bereich der



www.ghj.de 26 °t 'H H I' e

nordlichen Bauflache liegt das Gelande stral3enseitig bei ca. 121,4 m NHN und fallt in
nordwestliche Richtung bis auf ca. 119,5 m NHN relativ steil ab.

Demzufolge ist zur ErschlieBung des Baugebietes eine Auffullung der Bauflachen
erforderlich. Genauere Hinweise zu den erforderlichen Schutthbhen sowie zur
Vorbereitung der Bauflachen sind in den nachfolgenden Kapiteln enthalten.

8.3 Gelandeauffullung, Vorbelastung

Die am Projektstandort flachig anstehenden bindigen und organischen Bdden sind
insbesondere bei weicher Konsistenz nur gering tragfahig und werden sich unter der
Auflast aus der Gelandeauffullung und den zuklnftigen Gebaude- und Verkehrslasten
setzen. Infolge der Konsolidierung der Boden treten die Setzungen zeitverzdgert tUber
einen Zeitraum von einigen Monaten bis Jahren nach der Lastaufbringung auf, d. h. sie
klingen nur sehr langsam ab.

Das Setzungsmald hangt von der Schutthéhe und vorallem vom Zustand der bindigen
und organischen Boden ab. Beispielhaft ist bei einer Gelandeauffullung um 1m
(y =20 kN/m3) im Bereich weicher bindiger und organischer Bdden (vgl. BS 1) mit
Setzungen bis knapp Uber 2 ¢m zu rechnen. Hinzu kommen die Setzungen aus der
spateren Nutz- bzw. Verkehrslast. Bei geringerer Schutthéhe und/oder glnstigeren
Baugrundverhaltnissen (vgl. BS 3) werden die Setzungen aus der Gelandeauffullung
voraussichtlich um 0,5 cm bis 1 cm geringer sein. Dies bedeutet, dass die Setzungen in
der Flache variieren kénnen.

Falls bis zum Baubeginn genlgend Zeit zu Verflgung steht, bietet sich am Standort zur
Vorwegnahme der Setzungen eine Vorbelastung des Geldndes an, d. h. eine Uber-
schuttung der neuen Bauflachen und der Stral3e uber das geplante Niveau hinaus.

Wir empfehlen hierzu eine Schutthdohe bis etwa 1 m bis 1,5m Uber die spatere
Gelandehdhe (Vorlast von 20 kN/m?2 bis 30 kN/m?). Fur die Vorlast musste eine Liegezeit
von mindestens 6 Monaten zur Verflgung stehen, um ein ausreichendes Mal3 der
Konsolidierung zu erreichen.

Falls keine Vorbelastung des Gelandes durchgeftuhrt wird, empfehlen wird dennoch die
Gelandeauffullungen mdéglichst frahzeitig durchzufihren. Auch dann, wenn nur bis zur
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spateren Gelandehdhe aufgefullt wird, ist die Vorwegnahme von Setzungen durch die
Liegezeit bis zum Bau der Gebaude bzw. der Verkehrsflachen von Vorteil.

8.4 Kanal- und Leitungsbau

Allgeemeine Hinweise

Far die geplante Abwasserleitung liegen hinsichtlich der Materialwahl und Abmessungen
noch keine Angaben vor. Auch die genaue Tiefenlage des Kanals ist noch nicht bekannt.

Auf Grundlage der Angaben in Kapitel 8.2 gehen wird nachfolgend davon aus, dass die
Kanalsohle in etwa auf Hohe des Bestandskanals bei ca. 119,5m NHN liegen wird. Die
Unterkante der Schachbauwerke liegt meist 30 cm tiefer als die Kanalsohle. Die Graben-
sohle liegt somit bei etwa 119 m NHN oder geringfugig tiefer.

Herstellung von Kanal- und Leitungsgraben

Fir die Herstellung von Kanal- und Leitungsgraben gilt die DIN 4124°,

Die Kanalgrabentiefe wird maximal etwa 2,5 m betragen. Bis zur Grabensohle besteht
der Baugrund zunachst aus den Materialien der StralBendammschuttung (vgl. Angaben
in Kapitel 8.5) und darunter aus sandig-schluffigen Auffillungen und naturlichen
bindigen Boden.

Wenn ausreichend Platz zur Verfugung steht, kdnnen gebdschte Baugruben hergestellt
werden. In bindigen, mindestens steifen Boden kdnnen Graben bis in eine Tiefe von
1,25 m mit senkrechten Wanden, bis in eine Tiefe von 1,75 m senkrecht mit geb&schter
Kante hergestellt werden. Bei tieferen Graben sind Boschungsneigungen von maximal
60° zulassig. Im Bereich weicher bindiger Bdden, gemischtkorniger und korniger Béden
sowie bei Wasserzutritten sind die Boschungen auf 45° abzuflachen.

Bei beengten Platzverhaltnissen kann ein Verbau erforderlich sein. Bei der Wahl der
Verbauart sind die bis zur Grabensohle schichtenweise anstehenden kornigen bzw.
gemischtkérnigen Boden (Gelandeauffullung, vorhandene Auffillungen der Boden-

® DIN 4124: Baugruben und Gréaben - Béschungen, Verbau und Arbeitsraumbreiten, Ausgabe 2012
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gruppe SW, SI, GW, GlI, SU, SU*) mal3gebend. Nach den Kriterien der DIN 4124 sind diese
Bdden vorubergehend nicht standfest, sodass nur kraftschlussige Verfahren im Absenk-
verfahren eingesetzt werden durfen, z. B. ausgesteifte Grabenverbaugerate oder ein
Kanaldielenverbau. Einstellverfahren, die temporar unverbaute senkrechte Graben-
wande erfordern, sind nur in Abschnitten mit ausschlieBlich steifen, bindigen Boden bis
zur Grabensohle zulassig.

Fur die Bemessung des Verbaus kdnnen vereinfachend folgende bodenmechanische
Kennwerte angesetzt werden:

Yk/vK =20/10kN/m3
(p’k - 300
k= 0 kN/m2

Der Ruckbau des Verbaus sollte abschnittsweise wahrend der Herstellung der Leitungs-
zone und vor Verdichtung der eingebrachten Schuttlagen (siehe Abschnitt ,Graben-
verfullung und Verdichtung”) erfolgen, um eventuell vorhandene Hohlrdume oder
Auflockerungen hinter den Verbauelementen zuverladssig zu beseitigen. Falls die
Entfernung des Verbaus aufgrund der gewahlten Verbauart dennoch nur nach der
Verfullung des Grabens erfolgen kann, sind besondere Malinahmen zur Nachver-
dichtung der betroffenen Zonen bzw. Verfullung der Hohlraume zu treffen.

Je nach Jahreszeit und Niederschlagssituation ist bei der Herstellung des Kanals mit dem
Zutritt von Schichten- und Oberflachenwasser in den Kanalgraben zu rechnen. Die
Intensitat der Wasserzutritte hangt stark von den Witterungsverhaltnissen wahrend der
BaumalRnahme sowie der Kanalgrabentiefe ab (evtl. wird die bindige Deckschicht bzw.
Sperrschicht entfernt). Wir gehen davon aus, dass die Wassermengen relativ gering sein
werden und mit offenen WasserhaltungsmalRnahmen beherrscht werden kénnen.

Es wird darauf hingewiesen, dass fur Wasserhaltungsmalinahmen eine wasserrechtliche
Genehmigung einzuholen ist.
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Rohrbettung und Grabensohle

Fir das Auflager (Bettung) des Kanals sind die Anforderungen gemaR DIN EN 16107
einzuhalten.

Die Kanalsohle bzw. die Unterkante der Schachtbauwerke kommt nach den bisherigen
Ausfuhrungen in den Schluffen bzw. Schluff-Sand-Gemischen der Deckschicht zu liegen.
Die bindigen bzw. gemischtkdrnigen Bdéden konnen entlang des Bauabschnittes
unterschiedliche Steifigkeiten aufweisen (weiche, weich-steife oder auch steife
Konsistenz). Bei weicher Konsistenz sind sie nur gering tragfahig und stark setzungs-
empfindlich. Unterhalb des Kanals muss ebenfalls von inhomogenen Baugrund-
verhaltnissen ausgegangen werden (teils Sande, teils bindige Boden, organische Bdden).

Generell muss die Bettung eine gleichmalige Druckverteilung unter dem Kanalrohr im
Auflagerbereich und einen tragfahigen Untergrund im Arbeitsraumbereich sicherstellen.
Aufgrund der ungunstigen Baugrundverhaltnisse ist die Grundung des Kanals auf einer
standardmaliigen Bettung TYP 1 nach DIN EN 1610 (Mindestdicke von 100 mm +
1/10 DN) nicht ausreichend. Zur VergleichmalRigung der Rohrbettung und der
Vermeidung von Setzungsdifferenzen langs der Kanalachse empfehlen wir daher, unter-
halb der Bettungsschicht einen zusatzlichen Teilbodenaustausch von mindestens 40 cm
Uber die gesamte Grabenbreite durchzufihren, d. h. eine Verstarkung der Bettungs-
schicht auf mindestens 50 cm (,Grindungsschicht”).

Als Bettungs- bzw. Bodenaustauschmaterial empfehlen wir die Verwendung eines Kies-
Sand-Gemisches oder eines Schotter-Splitt-Sandgemisches (Bodengruppe GW, Gl nach
DIN 18196 bzw. Bodengruppe G1 nach Arbeitsblatt ATV DVWK-A 127). Das zulassige
Grof3tkorn wird in der DIN EN 1610 auf maximal 22 mm bei Rohrdurchmessern von
DN < 200 mm bzw. auf maximal 40 mm bei Rohrdurchmessern von DN > 200 bis
DN <600 begrenzt; ggf. abweichende Anforderungen des Rohrherstellers sind zu
berucksichtigen.

Zur Stabilisierung der Grabensohle sowie zum Schutz der Leitungszone gegen eine
Wechselwirkung mit dem anstehenden Boden empfehlen wir den Einbau eines
unverrottbaren Geotextils (Robustheitsklasse GRK 4, mechanisch verfestigt, > 200 g/m?).

" DIN EN 1610: Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanale, Ausgaben 2015
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Alternativ zu einer Bettung des Kanals auf einem Kies-Sand-Gemisch bzw. Schotter kann
die Grundungsschicht (Bettung) auch in Beton ausgefuhrt werden.

Die bindigen Bdden sind sehr witterungsempfindlich und kénnen bei Wasserzutritt
und/oder mechanischer Beanspruchung rasch aufweichen. Das Geotextil sowie die
Bodenaustauschmaterialien sind unmittelbar nach dem Freilegen der Sohle einzubauen.

Wir weisen darauf hin, dass auch bei der o. g. Austauschstarke immer noch Reste der
bindigen Béden im Baugrund verbleiben und in grélReren Tiefen organische Bdden an-
stehen. Infolge der Zusatzlasten aus der Grabenverfullung und durch die Gelande-
aufschattung (StraBendammschuttung) muss lokal mit Setzungen des Kanals gerechnet
werden.

Grabenverfullung und Verdichtung

Bei der Verfullung und Verdichtung des Kanalgrabens gelten die Vorgaben der DIN EN
1610, der ZTV-E-StB und der ZTV A-StB.

Beim Kanalgrabenaushub fallen Uberwiegend schluffig durchsetzte Sande (Aufful-
lungen), Schluff-Sand-Gemische oder sandige Schluffe an. Die Boden enthalten keine
oder nur geringe organische Beimengungen. Derartige bindige Mischbdden sowie fein-
kdrnige Boden der Bodengruppen SU*, ST*, UL, UM sind nach dem Arbeitsblatt ATV-
DVWK-A 127 der Bodengruppe G3 zuzuordnen. Bindige Mischboden fallen nach ZTV A-
StB 12 in die Verdichtbarkeitsklasse V2 und steife, bindige Bdden in die Verdichtbar-
keitsklasse V3 (siehe auch Tabelle 2).

In der Leitungszone sind in der Regel nur steinfreie, kiesig-sandige Materialien oder
Schotter-Splitt-Sandgemische zugelassen (Bodengruppe GW, Gl nach DIN 18196 bzw.
Bodengruppe G1 nach Arbeitsblatt ATV DVWK-A 127, Verdichtbarkeitsklasse V1 nach
ZTV A-StB).

Auch in der Hauptverfullung sollte die Verwendung von grobkérnigen Materialien (s. o)
bevorzugt werden, da diese weniger wasser- und witterungsempfindlich und somit
leichter zu verdichten sind. Generell raten wir von der Wiederverwendung der bindigen
Aushubbdden ab, da der ordnungsgemalle Einbau derartiger Boden sehr witterungs-
abhangig ist und mit einem erhdhten baubetrieblichen Aufwand (z. B. eine zusatzliche
Stabilisierung mittels Mischbindemittel) verbunden sein kann. Sollten dennoch bindige
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Aushubbdden fur die Hauptverfillung verwendet werden, mussen diese mindestens
steif sein (d. h. schwer knetbare Boéden) und durfen keine organischen Beimengungen
enthalten (Verdichtungsklasse V2 oder V3 bzw. Bodengruppe G3). Weiche bzw. aufge-
weichte Bdden (d. h. leicht zu knetende Bdden) sowie bindige Boden mit organischen
Beimengungen sind nicht zum Wiedereinbau geeignet. Es wird empfohlen, ungeeignete
Boden bereits beim Aushub zu separieren.

Das fur den Wiedereinbau vorgesehene Aushubmaterial muss vor Durchfeuchtung
geschutzt zwischengelagert werden. Hierfir wird die Herstellung einer Miete mit
geneigter und abgewalzter Oberflache (Quergefalle > 5 %) vorgeschlagen.

Bei der Verwendung von Fremdmaterialien empfehlen wir den Einbau von Tragschicht-
materialien nach TL SoB-StB 04/07 (Kies-Sand-Gemische, Schotter-Splitt-Sandgemische).

Nach ZTV E-StB 09 gelten die folgenden Anforderungen an die Verdichtung des
Kanalgrabens (beachte: StralRenbau auf StraRendammschuttung):

Tabelle 8 Verdichtungsanforderungen an Grabenverfullzonen nach ZTV E-StB
Verdichtbarkeitsklasse V1 Verdichtbarkeitsklasse V2/V3
Prifzone GW, Gl, GE, SW, S|, SE GU*, GT*, SU*, ST*
GU, GT, SU, ST UL, UM, TL, T™M
100 % 97 %
bis 0,5 m Tiefe u. Planum bis 0,5 m u. Planum
Hauptverfullung
98 % 97 %
>0,5m u. Planum >0,5m u. Planum
Leitungszone 97 %

Die Eignung der zum Einsatz kommenden Materialien muss im Einzelfall gepruft werden
(Verdichtungsfahigkeit, Filterfestigkeit etc.).

Die Schutthéhen fur den lagenweisen Einbau und die lagenweise Verdichtung sind in
Abhangigkeit vom einzubauenden Boden und dem Verdichtungsgerat zu wahlen. Zum
Schutz der Rohrleitung durfen bis etwa 1 m Uber Rohrscheitel nur leichte Verdichtungs-
gerate eingesetzt werden (Anforderungen des Rohrherstellers sind ebenfalls zu
beachten).
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Es ist zu beachten, dass grobkodrnige Verfullmaterialien deutlich durchlassiger sind als
die umgebenden bindigen bzw. gemischtkérnigen Boden, sodass der Leitungsgraben
wie eine Langsdranage wirkt und u. U. die vorherrschende Grundwassersituation beein-
flussen kann. Zur Vermeidung dieser Dranagewirkung sind im Gefallebereich Dichtriegel
aus bindigen Bdden (sogenannte Lehmschlage) oder Beton vorzusehen, die den
Wasserabfluss in der Leitungszone verhindern. Entsprechend ist auch im Bereich der
Ver- und Entsorgungseinrichtungen zu den einzelnen Gebduden sowie eventueller
Baudranagen zu verfahren.

Wir weisen darauf hin, dass bei einer Grindung des Kanals nach den o. g.
Empfehlungen die Setzungen nicht ganzlich vermieden, sondern nur begrenzt und
gleichmaRig verteilt werden. Uber lingere Zeit muss mit geringen Verformungen
gerechnet werden.

8.5 StraBendammschuttung, Einschnitte

Die StralRendammschittung kann nach Abtrag des Oberbodens auf den sandig-
schluffigen Auffullungen bzw. mindestens steifen Schluffen erfolgen. Aufgeweichte
Boden mdussen ausgebaut und durch gut verdichtungsfahige Kies-Sand-Gemische
ersetzt werden.

Ausgehend von den Bohransatzhéhen sind zum Niveau UK StraBenoberbau Schutt-
héhen von ca. 0,5m bis 1,0 m erforderlich. Lokal ist ein Einschnitt in das Gelande
notwendig (vgl. BS 4).

Als Schittmaterialien eignen sich gut verdichtungsfahige, grobkornige Materialien (z. B.
nichtbindige, weitgestufte Kies-Sand-Gemische bzw. Schotter-Splitt-Sandgemische,
Bodengruppen GW, GlI, SW, SI) bzw. gemischtkornige Boden (Bodengruppe GU, GT, bei
gunstigen Witterungsbedingungen auch GU*/GT*, SU/ST, SU*/ST*). Entsprechende
Aushubmaterialien kédnnen ebenfalls zur Herstellung des Strallendamms verwendet
werden.

Wie bereits in Kapitel 8.3 beschrieben, kann es infolge der zusatzlichen Auflast durch die
Dammschdttung in den weichen bindigen und organisch durchsetzten Boéden zu
Setzungen von ca. 0,5 cm bis knapp Uber 2 cm kommen.
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Der Dammkoérper muss lagenweise aufgeschuttet und verdichtet werden. Die Verdicht-
ungsanforderung betragt Dp, > 100 % (siehe Tabelle 7).

Bei der Verwendung von sehr grobem Schuttmaterial kann zur Gewahrleistung der
Filterstabilitat der Einbau von Trenngeotextillagen erforderlich werden.

Mit Hinblick auf die spatere Wohnbebauung und evtl. weiterer Gelandeaufschuttungen

empfehlen wir, den Schuttkérper des Strallendamms seitlich mindestens 2,0 m tber die
Verkehrsflachen hinaus zu verbreitern.

8.6 StralBenbau

Allgeemeine Hinweise

Derzeit liegen keine Planunterlagen zu den geplanten Stral3en vor.

Die neuen Stral3en dienen als Anliegerstral3en, sodass eine Verkehrsbeanspruchung
gemal’ der Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO 12 zu erwarten ist.

Der Projektstandort befindet sich in der Frosteinwirkungszone 1.

StralBenbau auf Dammschuttung

Zur Herstellung des StraBendamms wurde in Kapitel 8.5 die Verwendung von grob-
kérnigen Boden (Bodengruppe GW, GI) bzw. gemischtkdérnigen Boéden (SU, GU)
empfohlen. Diese Boden kdnnen gemald ZTV E-StB den Frostempfindlichkeitsklassen F1
und F2 zugeordnet werden.

Nach RStO ist auf F2-Bdéden im Planum (ungunstigster Fall) ein 50 cm starker frost-
sicherer Aufbau erforderlich.

Auf den grob- bzw. gemischtkérnigen Boden der Dammschuttung ist bei ordnungs-
gemaler Herstellung entsprechend den Angaben in Kapitel 8.5 davon auszugehen, dass
der nach RStO geforderte Ey,-Wert von 45 MN/m? auf dem Planum erreicht wird. Bei der
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Verwendung von gebrochenen Schuttmaterialien sind durchaus auch Verdichtungs-
werte von Eyy-Wert = 60 - 70 MN/m2 auf dem Planum erreichbar.

In Anlehnung an die RStO 12 schlagen wir folgende StralRenaufbauten vor. Hierbei
wurde von der o. g. Mindestanforderung an das Planum von Eyp= 45 MN/m?2 und der

Verwendung von hochwertigen Tragschichtmaterialien ausgegangen.

Asphaltbauweise - Bk1,0, Tafel 1, Zeile 1:

4cm Asphaltdecke
14 cm Asphalttragschicht
35cm Trag-/Frostschutzschicht  Eyp = 120 MN/m?
Planum Evo = 45 MN/m?2
53 cm Gesamtstarke Oberbau

Pflasterbauweise - Bk1,0, Tafel 3, Zeile 1:

8cm Pflasterdecke

4 .cm Bettung
20cm Schottertragschicht Evo = 150 MN/m?
25cm Frostschutzschicht
- Planum Evo = 45 MN/m?2
57 cm Gesamtstarke Oberbau

StraRenbau auf bindigem Planum

Bereichsweise sind zur Herstellung der neuen Strale Einschnitte in das bestehende
Gelande erforderlich, sodass u. U. auch bindige Boéden im Planum anstehen kénnen (F3-
Boden, vgl. BS 4).

Nach RStO 12 ist auf F3-Boden ein frostsicherer Aufbau von mindestens 60 cm
vorzusehen.
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Bei bindigen, steifen Bdden ist eher mit Verdichtungswerten von Ey, = 20 - 30 MN/m?
auf dem Planum zu rechnen. Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Tragfahigkeit sind
die bindigen Boden daher auf Teilhéhe auszubauen und durch gut verdichtbare Kies-
Sand-Gemische zu ersetzen. Fur die Planung kann von einer Austauschstarke von etwa
30 cm ausgegangen werden.

Wir empfehlen, die tatsachlich erforderlichen Schichtstarken bzw. die erforderlichen
Austauschstarken auf Probefeldern mittels statischer Plattendruckversuche auf dem
Erdplanum zu ermitteln.

Alle Frostschutz- bzw. Tragschichten unter den Verkehrsflachen mussen zuverlassig
entwassert werden.

8.7 Bebaubarkeit der Grundstiicke

Die neuen Wohnflachen sind im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet (WA)
ausgewiesen. Es ist eine Bebauung mit Einfamilienhausern und Doppelhdusern geplant.

Zur Planung von Gebauden sind kleinrdumigere Untersuchungen jeweils im Bereich der
Gebaude erforderlich. Nachfolgend werden zur Orientierung allgemeine Hinweise zur
Grundung der Gebaude gegeben.

Bislang liegen uns keine Bezugshohen fur die Wohnbebauung vor. Nachfolgend wird
davon ausgegangen, dass das Gelande im Bereich der geplanten Wohnbebauung an das
StraRenniveau angepasst wird (OK ErschlieBungsstralde Sud bei ca. 112,6 m NHN,
OK ErschlieBungsstralde Nord ca. 121,4 m NHN). Wir gehen davon aus, dass das EG-
Niveau 10 - 30 cm Uber dem angrenzenden Stral3enniveau liegen wird.

Nichtunterkellerte Gebaude

Unter nichtunterkellerten Gebadude sind im Bereich der zentralen Bauflache demnach
Gelandeauffullungen von ca. 1,0m bis 1,5m erforderlich. Auf den nérdlichen
Bauflachen kénnen im tiefen Geldnde Auffullstarken bis zu knapp 2 m erforderlich
werden (vgl. BS 8).
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Wie fur den StraBendamm empfehlen wir als Schuttmaterialien verdichtungsfahige,
grobkornige Materialien (z. B. nichtbindige, weitgestufte Kies-Sand-Gemische bzw.
Schotter-Splitt-Sandgemische, Bodengruppen GW, GI, SW, SI) bzw. gemischtkérnige
Boden (Bodengruppe GU, GT, bei gunstigen Witterungsbedingungen auch GU*/GT%,
SU/ST, SU*/ST*) zu verwenden. Auch hier kdnnen entsprechende Aushubmaterialien
wiederverwendet werden. Zur Erhéhung der Tragfahigkeit empfehlen wir in der oberen
Lage der Gelandeauffillung den Einbau von hochwertigen, gebrochenen Tragschicht-
materialien.

Die Schuttmaterialien mussen lagenweise eingebaut und verdichtet werden. Die
Verdichtungsanforderung betragt Dy, > 100 %.

Nichtunterkellerte Gebaude kdnnen flach in den o. g. Materialien der Gelandeauffullung

gegrundet werden. Wir empfehlen die Grindung uber eine elastisch gebettete,
bewehrte Bodenplatte.

Einfach unterkellerte Gebaude

Bei einfach unterkellerten Gebauden empfehlen wir ebenfalls eine Grindung Uber eine
elastisch gebettete, bewehrte Bodenplatte.

Mit einer Kellergeschosshdhe von ca. 2,5 m liegt die Grindungssohle (UK Bodenplatte)
vorwiegend in den naturlichen bindigen Béden der Deckschicht (Schluffe). Bei steifer
Konsistenz sind die Schluffe bei Ublichen Lasten fur bis zu 3-geschossige Gebaude als
Grundungsebene durchaus geeignet. Aufgeweichte Boden sind als Grundungsebene
nicht geeignet; sie mussen entfernt und durch gut verdichtungsfahige Kies-Sand-
Gemische ersetzt werden.

Zur Erhéhung der Tragfahigkeit empfehlen wir unter der Bodenplatte den Einbau einer
Tragschicht (Starke ca. 30 cm).

Nach den Angaben in Kapitel 6.4 kann das Grundwasser beim Entfernen / Durchsto3en
der Deck- bzw. Sperrschicht bei hohen Grundwasserverhaltnissen bis auf 117,2 m NHN
ansteigen, d. h. der freie Grundwasserspiegel liegt in diesem Fall immer noch etwa 2 m
unterhalb des Untergeschosses. Das Grundwasser hat demnach keinen Einfluss auf
einfach unterkellerte Gebaude.
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Im gesamten Gebiet muss jedoch mit Schicht- und Sickerwasser gerechnet werden. Im
Arbeitsraum der Gebdude kann es demnach zum Aufstau von Sickerwasser und
infiltriertem Niederschlagswasser kommen, sodass die Untergeschosse bzw. alle
erdberuhrten Bauteile auf die Beanspruchung durch aufstauendes Sickerwasser
ausgelegt oder z. B. nach DIN 4095 draniert werden mussen.

8.8 Versickerung von Niederschlagswasser

Die bindigen Bdden bis etwa 3 m Tiefe und sowie die organischen Béden im tieferen

U . -7
Baugrund sind mit hydraulischen Durchlassigkeitsbeiwerten von ca. kf <10 = m/s
nahezu wasserundurchlassig.

Eine zuverlassige Versickerung von Niederschlagswasser ist am Projektstandort
demnach erst in den naturlichen Kiesen und Sanden unterhalb der organischen Béden
moglich. Diese stehen jedoch erst ab groBeren Tiefen von etwa 5 m bis 6 m an. In der
oberen Zone kann die Durchlassigkeit dieser Boéden aufgrund bindiger Beimengungen
reduziert sein.

Wir empfehlen, die hydraulische Durchlassigkeit im Bereich geplanter Versickerungs-
anlagen mittels Versickerungsversuchen vor Ort zu bestimmen.

Neben den geologischen Randbedingungen sind bei der Planung und Ausfihrung von
Versickerungsanlagen zudem die Grundwasserverhaltnisse zu berucksichtigen.

Laut den Anforderungen des Arbeitsblattes DWA-A 1382 soll der Sickerraum oberhalb
des mittleren hochsten Grundwasserstandes (MHGW) eine Machtigkeit von mindestens
1 m aufweisen. Nach der Auswertung der Ganglinien an den umliegenden Grundwasser-
messstellen [2.8] ergibt sich fur das Baugebiet ein MHGW von etwa 116,5 m NHN.

Fur die Versickerung von Niederschlagswasser ist eine wasserrechtliche Genehmigung
erforderlich.

® DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, Deutsche
Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V, 04/2005
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9 Weitere baubetriebliche Hinweise

Die bindigen und organischen Bdden sind sehr wasser- und frostempfindlich. Daher ist
das Erdplanum in diesen Bereichen wahrend der Arbeiten vor Durchnassung (z. B. durch
ausreichendes Quergefalle) und Frost zu schitzen. Zur Vermeidung von Aufweichungen
sollte das Planum nicht befahren werden. Weiche bzw. aufgeweichte bindige Boden auf
dem Erdplanum sind auszubauen und durch gut verdichtbares Austauschmaterial zu
ersetzen. Der Aushub sollte in diesen Béden mdglichst schonend (z. B. mittels Schneid-
|6ffel) erfolgen.

Far die Herstellung von Baugruben sind die Vorgaben der DIN 4124 zu beachten. Hierzu
verweisen wir auf die Angaben im Kapitel 8.4 zur Herstellung von Kanal- und
Leitungsgraben.

Alle aneinander angrenzenden Erdstoffe mussen ausreichend filterstabil sein. Ist dies
nicht der Fall mussen zur Gewahrleistung der Filterstabilitat geeignete Trenngeotextilien
eingebaut werden.

Die Verdichtung der eingebauten Materialien sollte in Anlehnung an die Vorgaben der
ZTVE-StB 09 und der RStO 12 im Zuge der Eigenuberwachung durch die ausfuhrende
Firma nachgewiesen werden.

10 Zusammenfassung und Schlussbemerkung

Die Gemeinde Malsch plant die ErschlieBung neuer Wohnbauflachen im Baugebiet
,Florianstral3e / Neuwiesenstral3e”.

Unser BuUro wurde mit der Baugrunderkundung sowie der Erstellung eines geo-
technischen und umwelttechnischen Gutachtens im Hinblick auf den geplanten Kanal-
und StraBenbau, die Bebaubarkeit der Grundsticke sowie eine mdogliche Versickerung
von Niederschlagswasser beauftragt.

Die Baugrundverhaltnisse am Projektstandort sind durch die Lage in der sogenannten
Kinzig-Murg-Rinne gekennzeichnet. Die Zusammensetzung und der Zustand sowie die
Machtigkeit und Schichtabfolge der natirlichen Deckschichtbéden unterliegt klein-
raumigen Schwankungen, sodass Uber kurze Distanzen auch mit unterschiedlichen
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Tragfahigkeiten der Boden gerechnet werden muss. Der Baugrund besteht zum Teil aus
setzungsempfindlichen, bindigen und organischen Bdden, die bis in groRBere Tiefe
anstehen. Teils ist die Machtigkeit der bindigen Bdden geringer, da eine sandige
Zwischenschicht eingeschaltet ist. Gut tragfahige quartare Sande und Kiese stehen ab
etwa 5 m bis 6 m Tiefe an.

Nach den umwelttechnischen Untersuchungen an charakteristischen Bodenmisch-
proben wurde in dem gewachsenen bindigen Boden (MP3) keine analytischen Auffallig-
keiten festgestellt. In den Mischproben aus der obersten durchwurzelten Bodenschicht
sowie den darunter folgenden Auffillungen (MP1 und MP2) wurden jedoch Cyanide im
Eluat von 14 pg/l bzw. ein PAK-Gehalt von 3,37 mg/kg festgestellt, was zu abfall-
rechtlichen Einstufungen als Z2- bzw. Z1.2-Material nach VwV Boden fuhrt.

Uberschreitungen von Prifwerten aus der Bundesbodenschutz- und Altlasten-
verordnung wurden nicht festgestellt.

Beim Ausheben sind die verschiedenen Materialien (oberste durchwurzelte Boden-
schicht, fremdstoffhaltige Aufflllungen, gewachsener Boden) voneinander getrennt zu
halten und als Haufwerke bereit zu stellen, zu beproben und chemisch-analytisch zu
untersuchen.

Sollten sich beim Ausheben wider Erwarten organoleptische Auffalligkeiten ergeben
(Geruch nach organischen Schadstoffen, Verfarbungen, etc.), sollte die Arbeit im
betroffenen Bereich eingestellt, die Bauleitung des Bauherren verstandigt und ein
Gutachter zur Beurteilung der Belastungssituation eingeschaltet werden.

Bei den Bohrarbeiten wurde Schicht- und Grundwasser angetroffen. Einfach
unterkellerte Gebdaude kommen oberhalb des Grundwasserspiegels zu liegen. Bei
einfach unterkellerten Gebauden sind die erdberthrten Bauteile (Untergeschosse)
wegen des mdglichen temporaren Aufstaus von Schichtwasser fur die Beanspruchung
durch aufstauendes Sickerwasser auszulegen.

Der Standort liegt in der Erdbebenzone 1.
Zur ErschlieBung des Baugebietes ist eine Aufflllung des Gelandes erforderlich. Im

Laufe der Zeit wird das Gelande infolge der neuen Belastung aus der Gelandeauffullung
sowie den spateren Gebaude- und Verkehrslasten Setzungen erfahren (Konsolidierung),
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die nur langsam abklingen werden und zu Ho6henunterschieden zwischen den
Gebauden und dem umliegenden Gelande fihren werden.

Wir empfehlen daher im Vorfeld der Baumalinahme zur Vorwegnahme bzw.
Minimierung der Setzungen eine Vorbelastung des Baugrundes durchzufuhren.

Nichtunterkellerte Gebaude koénnen flach in der Gelandeauffullung und einfach
unterkellerte Gebaude in steifen, bindigen Boden gegrindet werden. Wir empfehlen die
Grundung Uber eine elastisch gebettete, bewehrte Bodenplatte.

Das Baugrundmodell resultiert aus punktuellen Aufschlissen im Baufeld. Die
Baugrundverhaltnisse sind naturlichen Schwankungen unterworfen und kdénnen
deshalb lokal von den Aufschlussergebnissen abweichen. Im Zuge der Bauausfuhrung
ist deshalb die Uberprifung der getroffenen Annahmen erforderlich. Bei starken
Abweichungen sind die Unterzeichner zu benachrichtigen.

Eventuell noch offen stehende Fragen kénnen in einem Nachtrag oder im Rahmen einer
Besprechung geklart werden.

Dr.-Ing. K. Maisch Dipl.-Ing. M. Waldenberger
(Geschaftsfuhrer) (Sachbearbeiterin)
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Ip [%] Plastizitatsdiagramm / Atterbergsche Grenzen nach DIN 18122
60
50 t
ausgepragt
plastische -
7
40 T mittel- | Tone (TA _ P
plastische | 7
Tone (TM) | e
| P
30 + | | g
I I P
leicht- ! L7
. | I
plastische | Y Tone mit organischen
20 + Tone (TL) | 7 Beimengungen und
: _ //Schluffe: or%anogene Totne (oT)
I _ ~mit organischenI un ausge%“ig kb
~ Beimengungen zusammendriickbare
< - ____ g I Schiuffe (UA)
10 Sand Tom Germischa (5T —~"|  undorganogene |
_, | Send Ton-Gemiscr eBT) _ ___x__ <o | SchiufleOU)
Zwischenbereich 7" | und mittelplastische|
4 [ card Sonl ffGamischa (SN plastlschel Schiuffe (UM) |
Sand-Schluff-Gemische (SU)I Schiuffe (UL) |
0 i 1 i } 1 } }
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieBgrenze wL [%]
halbfest steif weich  sehr weich breiig flussig
| | | | |
| | L | |
2,0 1,5 , , 0,25
1,0 0,75 0,5 0 I [1]
Die Bodenart ist: Sand-Ton-Gemisch (ST)
Wassergehalt 21,06 [%] Die Konsistenz ist: weich
Kornanteil > 0,4mm 4,26 [%] FlieBgrenze w,_ 26,13 [%]
Wassergehalt (Anteil >0,4mm) 5,00 [%] Ausrollgrenze wp 18,75 [%]
Plastizitatszahl Ip 7,38 [%]
Wassergehalt (Anteil <0,4mm) 21,77 [%] Konsistenzzahl | 0,59 [1]

Anlage: 3.2.1
Projekt: Malsch, Baugebiet Florianstr./Neuwiesenstr.
Auftrag-Nr.: 16-0647 Labornummer: 20898 A
ausgefihrt durch: Ru Datum: 16.12.2016
Entnahmestelle: BS 1
Entnahmetiefe: 2,0-2,8m Entnahmeart: GP
entnommen am: 07.-08.12.2016 entnommen durch: Wei, Ho

GHJ Geo- und Umwelttechnik mbH Co.KG, Am Hubengut 4, 76149 Karlsruhe, Tel. (0721) 97835-0 Fax (0721) 97835-99



Ip [%] Plastizitatsdiagramm / Atterbergsche Grenzen nach DIN 18122
60
50 t
ausgepragt
plastische -
7
40 T mittel- | Tone (TA _ P
plastische | 7
Tone (TM) | e
| ad
30 1 | | g
I I pad
leicht- ! L7
: I i
plastische | _t Tone mit organischen
20 T+ Tone (TL) | 7 Beimengungen und
: _ //Schluffe: or%anogene Totne (oT)
I _ ~mit organischenI un ausge%“ig kb
~ Beimengungen zusammendriickbare
i< . _.r I Schiuffe (UA)
10 - X und organogene |
Sand-Ton-Gemische (ST) - Schiuffe (OU)
7T Fviemmanharaih ~ leicht- | : o
Zwischenbereich P X | und mittelplastische|
AT o ——— plastische Schiuffe (UM
Sand-Schluff-Gemische (SU): Schiuffe (UL){ chiuffe (UM) l
0 i 1 i i 1 } }
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieBgrenze wL [%]
halbfest steif weich  sehr weich breiig flussig
| | | [ |
! ! ! 1 1
2,0 1,5 , , 0,25
1,0 0,75 0,5 0 I [1]
Die Bodenart ist: Sand-Ton-Gemisch (ST)
Wassergehalt 24,02 [%] Die Konsistenz ist: sehr weich
Kornanteil > 0,4mm 8,25 [%] FlieBgrenze w, 29,16 [%]
Wassergehalt (Anteil >0,4mm) 5,00 [%] Ausrollgrenze wp 19,98 [%]
Plastizitatszahl Ip 9,18 [%]
Wassergehalt (Anteil <0,4mm) 25,73 [%] Konsistenzzahl | 0,37 [1]

Anlage:  3.2.2
Projekt: Malsch, Baugebiet Florianstr./Neuwiesenstr.
Auftrag-Nr.: 16-0647 Labornummer: 20922 A
ausgefihrt durch: Ru Datum: 16.12.2016
Entnahmestelle: BS 4
Entnahmetiefe: 1,2-2,7m Entnahmeart: GP
entnommen am: 07.-08.12.2016 entnommen durch: Wei, Ho

GHJ Geo- und Umwelttechnik mbH Co.KG, Am Hubengut 4, 76149 Karlsruhe, Tel. (0721) 97835-0 Fax (0721) 97835-99
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GH) INGENIEURGESELLSCHAFT FUR GEO-
UND UMWELTTECHNIK mbH & Co. KG

Baugebiet
FlorianstralRe/Neuwiesenstralde
in Malsch Anlage 4

Chemische Laboruntersuchungen

Anlage 4.1 Zusammenstellung der Analyseergebnisse
Anlage 4.2 Probenahmeprotokolle

Anlage 4.3 Prufbericht der SGS Institut Fresenius GmbH, Radolfzell



Anlage 4.1

Bauvorhaben: Malsch, Baugebiet FlorianstraRe / Neuwiesenstral3e H I
hier: Zusammenstellung der Analyseergebnisse
Auftrag-Nr.: 16-0647 ot i .
Probe Einheit MP1 MP2 MP3 Z0 nach VwV Boden
Bodenart nach VwV Boden Lehm/Schiuff | LehmuSchiuff | LehmuSchiuff | Sand | Lehm/Schiuff|  Ton
Feststoff:
Arsen mg/kg 8 7 11 10 15 20
Blei mg/kg 35 32 18 40 70 100
% Cadmium mg/kg 0,3 0,2 0,2 0,4 1,0 1,5
(]
£ |Chrom (ges.) mg/kg 31 23 33 30 60 100
% Kupfer mg/kg 21 14 12 20 40 60
% | Nickel mg/kg 19 18 25 15 50 70
é Quecksilber mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,5 1,0
= Thallium mg/kg 0,2 <0,2 0,3 0,4 0,7 1,0
Zink mg/kg 94 110 48 60 150 200
Cyanide, gesamt mg/kg 0,3 <0, 0,2 (21.1=3)
EOX mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 1
Cio-Cqo mg/kg 93 240 <10 (20* = 400)
< Cio-Ca2 mg/kg <10 99 <10 100
BTEX mg/kg n. n. n.n. n.n. 1
LHKW mg/kg n. n. n.n. n.n. 1
PCBg mg/kg 0,049 n. n. n. n. 0,05
« PAK;¢ mg/kg 2,98 3,37 n. n. 3
& |Benzo@pyren |mgkg| 024 0,22 <0,05 03
Eluat:
pH-Wert 8,3 8,2 8,1 6,5-9,5
elektr. Leitfahigkeit pS/cm 166 91 50 250
Chlorid mg/I 0,7 <0,5 <0,5 30
Sulfat mg/I 2 1 5 50
Cyanide, gesamt pg/l 14 <5 <5 5
Phenolindex pg/l <10 <10 <10 20
Arsen pg/l 5 <5 <5 (ZO*IIA = 14)
o |Blei ug/!l <5 <5 <5 (ZO*IIA = 40)
@ Cadmium pg/l <1 <1 <1 (ZO*IlIA = 1,5)
% Chrom (ges.) pg/l <5 <5 <5 (ZO*IIIA = 12,5)
S |Kupfer pg/l <5 <5 <5 (ZO*IIIA = 20)
% Nickel ug/!l <5 <5 <5 (ZO*IlIA = 15)
@
< |Quecksilber pg/l <0,2 <0,2 <0,2 (ZO*IIIA = 0,5)
Zink ug/l <10 <10 20 (ZO*1I1A= 150)
Ei:;:;l‘fung nach vwV 72 71.2 70

n. n.: nicht nachweisbar
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INSTITUT
FRESENIUS

S5GS INSTITUT FRESENIUS GmbH  Giittinger Strale 37 D-76315 Radolfzeli Priifbericht 3210012
Auftrags Nr. 3993408 BN
GHJ Ingenieurgesellschaft fir Kunden Nr. 10032817 DAkKKS
Geo- u. Umwelttechnik mbH & Co KG e stelle
Frau Rettig Herr Peter Breig D-PL-14115.0.00
Telefon +49 7732/94162-30 DAL 141150200
Am Hubengut 4 Fax +49 89/125040640-90 DpL 141150700
76149 Karlsruhe X peter.breig@sgs.com Dbl 141151000
~ & jan HuT D-PL-14115-13-00
o Lot i D-PL-14315-14-00

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Giittinger Stralte 37
D-78315 Radolfzell

Radolizell, den 28.12.2016

Ihr Auftrag/Projekt: Malsch, Baugebiet Florianstr./Neuwiesens
Ihr Bestellzeichen: 16-0647
Ihr Bestelldatum: 14.12.2016

Prufzeitraum von 15.12,2016 bis 19.12.2016
erste laufende Probenummer 161337683
Probeneingang am 15.12.2016

Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht 3200050.

Sehr geehrte Frau Rettig,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt Ubersandten Probe(n).
Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN 19747,

Mit freundiichen GriRRen

SGS INGTITUT FRESENIUS

i.A. Bl&tn Menb
Projektleiter

Seite 1 von 4

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | im Maisef 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 wwwv.institut-fresenius.sgsgroup.de

I wombar ot the sos Group {Societé Génkrate de Survaillance)

Alle O i whrasn auf dor i dor SGS, div aul Anfraga 2ur Vodfigung gesisit wer, siioutt,
Die Vers und jgung unsensr Prifberichls und Gutachian 2 sowte daren 5 4n somsigen Fallen tadirfan unserer
sohriftichen Genehmigung.

Stetan L AL irk . Siz der Geselischaft: Taunusstsin, HRB 21543 Amtaqericht Wiesbaden
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INSTITUT
FRESENIUS

Maisch, Baugebiet Florianstr./Neuwiesens Priifbericht Nr. 3210012 Seite 2 von 4

16-0647 Auftrag Nr. 3993408 28.12.2016

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Boden

Probennummer 161337683 161337684 161337685

Bezeichnung MP1 MP2 MP3

Eingangsdatum: 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 77.0 85,5 80,7 0.1 DIN EN 14346 HE
Cyanide, ges. mg/kg TR 0.3 < 0,1 0,2 0,1 DIN EN iSO 17380 HE

Metalle im Feststoff :

Koénigswasseraufschiull DIN EN 13657 HE
Arsen mg/kg TR 8 7 11 2 DIN EN iSO 11885 HE
Blei mg/kg TR 35 a2 18 2 DIN EN iSO 11885 HE
Cadmium mg/kg TR 0,3 0,2 0.2 0,2 DIN EN iSO 11885 HE
Chrom mg/kg TR k| 23 33 1 DIN EN1SO 11885 HE
Kupfer mg/kg TR 21 14 12 1 DIN EN iSO 11885 HE
Nickel mg/kg TR 19 18 25 1 DIN EN SO 11885 HE
Quecksilber mg/kg TR <1 < 0,1 <01 0,1 DIN EN 1SO 12846(Y) HE
Thallium mg/kg TR 0.2 <(,2 0.3 0.2 DIN EN SO 17294-2 HE
Zink mg/kg TR 94 110 48 1 DINEN{SO 11885 HE

(1) Einsatz des Verfahrens ohne Verwendung des fir Wasserproben eingesetzten Konservierungsmittels Bromat.

KW-index C10-C40 mg/kg TR a3 240 <10 10 DIN EN 14039 HE
KW-index C10-C22 mg/kg TR <10 a9 <10 10 DiN EN 14039 HE
EOX mg/kg TR <05 <0,5 <05 0.5 DIN 38414-17 HE

LHKW Headspace :

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO22155 HE
trans-1,2-Dichlorethen  mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO22155 HE
Dichlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < (0,005 0,005 DINENISO22155 HE
Tetrachlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < (0,005 0,005 DINENISO22155 HE
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO22155 HE
Trichlorethen mglkg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO22155 HE
Tetrachlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 22155 HE
Trichlormethan mg/kg TR < 0,005 < (0,005 < 0,005 0,005 DINENISO22155 HE
Summe nachgewlesener mg/kg TR - - - HE

LHKW



Matsch, Baugebiet Florianstr./Neuwiesens

4.3.3

Priifbericht Nr. 3210012

Seite 3von 4

16-0647 Auftrag Nr. 3893408 28.12.2016
Probennummer 161337683 161337684 161337685

Bezeichnung MP1 MP2 MP3

BTEX Headspace :

Benzol mg/kg TR <0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Toluol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Ethylbenzol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
1,2-Dimethylbenzol ma/kg TR < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DiN 38407-9 HE
1,3+1,4-Dimethylbenzol mg/kg TR < 0,02 < 0,02 <0,02 0,02 DIN 38407-9 HE
Styrol mg/kg TR <0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
iso-Propylbenzol mg/kg TR <0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Summe BTEX n. mg/kg TR - - - HE
BBodSchV

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,12 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthyten mag/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mgfkg TR <0,05 <(,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,10 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR 0,29 0,50 < (0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Anthracen mg/kg TR 0,07 0,15 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,59 0,62 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR 0,48 0,52 < 0,05 0,05 DIN1SO 18287 HE
Benz(a)anthracen ma/kg TR 0,30 0,31 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR 0,31 0,25 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen ma/kg TR 0,35 0,29 < 0,05 0,05 DIN SO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,14 0,12 <005 0,05 DIN iSO 18287 HE
Benzo(a)pyren ma/kg TR 0.24 0,22 <0,05 0,05 DiN IS0 18287 HE
Dibenzo(a,hlanthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN IS0 18287 HE
Benzo(g,h.i)perylen ma/kg TR 0,11 0.09 <0,05 0,05 DiN IS0 18287 HE
Indeno{1.2,3-c.d)pyren mg/kg TR 0,10 0,08 < 0,05 0,05 DIN {SO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 2,98 3,37 - DIN 180 18287 HE
PCB:

PCB 28 ma/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DINEN 15308 HE
PCB 101 mag/kg TR 0,008 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 118 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DINEN 15308 HE
PCB 138 mg/kg TR 0,011 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 153 mg/kg TR 0,020 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 180 maglkg TR 0,010 < 0,003 < 0,003 0,003 DINEN 15308 HE
Summe 6 PCB (DIN) mgtkg TR 0,049 - - DIN EN 15308 HE
Summe PCB mag/kg TR 0,049 - - HE

nachgewiesen
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Malsch, Baugebiet Florianstr./Neuwiesens Pritfbericht Nr. 3210012 Seite 4 von 4
16-0647 Auftrag Nr. 3993408 28.12.2016
Probennummer 161337683 161337684 161337685

Bezeichnung MP1 MP2 MP3

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
pH-Wert 8,3 8,2 8,1 DIN 38404-5 HE
Elektr.Leitfdhigkeit {25°C) uS/cm 166 91 50 1 DiN EN 27888 HE
Chiorid mg/l 0,7 <05 <05 0,5 DIN EN IS0 10304-1 HE
Sulfat mg/l 2 1 5 1 DiN EN ISC 10304-1 HE
Cyanide, ges. mg/l 0,014 < (,005 < (.005 0,005 DINENISO 144032 HE
Phenol-tndex, wdf. mgfl < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE
Metalle im Eluat :

Arsen mg/l 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Blei mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 DIN EN ISC 11885 HE
Chrom mg/l < (0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISOC 11885 HE
Nickel mg/l < 0,005 < 0,005 < (0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mag/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DINENISO 12846 HE
Zink mg/l < 0,01 <0,01 0.02 0,01 DINENISC 11885 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschiand und Schweiz gemal} den oben genannten Kiirzeln sind aufgefihrt unter

http:/Awww.institut-fresenius . deffilestore/88/laborstandortkuerzelsgs2. pdf.
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Gemeinde Malsch artenschutzrechtliche Untersuchung
B-Plan FlorianstraRe Neuwiesenstralde Projekt: 1900

1 Einleitung und Aufgabenstellung

Die GEMEINDE MALSCH plant die Uberarbeitung des Bebauungsplans ,Florianstrake /
Neuwiesenstrale® im Verfahren nach 813a BauGB. Diesbezuglich erfolgten in den Jahren 2013
und 2017 artenschutzrechtliche Untersuchungen (WAHL 2013; RENNWALD 2017). Vertieft
untersucht wurden die Artengruppen Fledermause, Vogel, Eidechsen, Holzkafer und
Schmetterlinge. Im Jahr 2023 erfolgte eine Uberprifung dieser Untersuchungen
(GUNTERT 2024).

Im Juni 2024 wurde das INSTITUT FUR BOTANIK UND LANDSCHAFTSKUNDE, Karlsruhe, von der
GEMEINDE MALSCH beauftragt, die Aktualitdt der 2013, 2017 und 2023 erarbeiteten Ergebnisse
zu prifen und eine erneute Untersuchung von Eidechsen durchzuftihren.

2 Planungsgebiet
2.1 Lage und Beschreibung des Planungsgebiets

Das Planungsgebiet liegt am norddstlichen Ortsrand von Malsch und grenzt suddstlich an den
kommunalen Bauhof an.

Auf rund der Halfte der Flache, nord- und siddwestlich der Neuwiesenstral3e, ist eine
Wohnbebauung vorhanden. Es handelt sich um Ein- und Mehrfamilienhuser mit angrenzenden
Nebenanlagen (Garagen, Schuppen) und Garten. Ein weiteres Wohnhaus ist im Westen an der
FlorianstralRe vorhanden. Im Siden des Gebiets liegt ein leerstehendes Bauernhaus mit
angrenzenden Nebenanlagen. Die restliche Gebietsfliche wird von  Grinland,
Ruderalvegetation und Brombeer-Gestripp eingenommen. Ein kleiner Teil des Gebiets ist mit
Gehdlzen bestanden.

2.2 Grundzige der Planung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans betragt 2,1 Hektar. Nach Planungsstand vom 03.
Februar 2023 (SCHOFFLER.STADTPLANER. ARCHITEKTEN) sieht der Bebauungsplan die
Entwicklung von insgesamt 23 neuen Wohngebauden mit Nebenanlagen (Garagen, Stellplatze)
und Zufahrtswegen vor (Abbildung 1). Hierflr kénnen die aktuellen Grunflachen, ein Teil der
Garten und zwei der Bestandsgebdude Uberplant werden. Es handelt sich um das noch
genutzte Wohnhaus im Westen des Gebiets auf Flurstlick Nr. 1470 und um das leerstehende
Bauernhaus im Suden auf Flurstiick Nr. 614. Die tUbrigen Gebaude bleiben erhalten.

INSTITUT FUR BOTANIK UND LANDSCHAFTSKUNDE 3




Gemeinde Malsch artenschutzrechtliche Untersuchung
B-Plan FlorianstraRe Neuwiesenstralde Projekt: 1900

Abbildung 1: Geplante Bebauung. Ausschnitt aus dem Bebauungsplan "FlorianstraBe / Neuwiesenstrafe®;
Planungsstand 03. Februar 2023 (SCHOFFLER.STADTPLANER.ARCHITEKTEN).

3 Methodik

Die Ergebnisse der Biotoptypenerhebungen und artenschutzrechtlichen Prifungen aus den
Jahren 2013 (WAHL 2013), 2017 (RENNWALD 2017) und 2023 (GUNTERT 2024) wurden auf ihre
Aktualitat hin Gberpruft. Die Uberprifung erfolgte auf Grundlage mehrerer Gelandebegehungen
zwischen Juni und August 2024. Bei den Gelandebegehungen wurde die aktuelle Biotop- und
Habitatausstattung erfasst. Anhand dieser wird beurteilt, ob Vorkommen geschuitzter Arten zu
erwarten sind und inwieweit die Ergebnisse aus den letzten Jahren noch aktuell sind. Des
Weiteren erfolgte eine erneute, vertiefte Untersuchung zum Vorkommen von Eidechsen.

4 Rechtliche Grundlagen

Die artenschutzrechtliche Vorpriifung ermittelt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang
durch die Planung Verbotstatbestédnde gemal § 44 BNatSchG berihrt werden.

So ist es nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europdischen Vogelarten
wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-  und
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Gemeinde Malsch artenschutzrechtliche Untersuchung
B-Plan FlorianstraRe Neuwiesenstralde Projekt: 1900

Wanderungszeiten erheblich zu stdren; eine erhebliche Stdrung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten der wild lebenden Tiere der besonders geschutzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren.

In den Bestimmungen des 8§ 44 BNatSchG wird zwischen besonders und streng geschiitzten
Arten unterschieden. Streng geschitzt sind Arten des Anhangs A der EG-Artenschutz-
verordnung, Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Arten nach Anlage 1, Spalte 3 der
Bundesartenschutzverordnung. Alle streng geschiitzten Arten sind gleichzeitig auch besonders
geschitzt. Zu den streng geschitzten Arten zdhlen u.a. alle Fledermausarten, einzelne
Reptilienarten wie Zaun- und Mauereidechse sowie einzelne Amphibien- und Insektenarten.
Ausschliel3lich besonders geschutzt sind alle Tier- und Pflanzenarten nach Anhang B der EG-
Artenschutzverordnung, alle ,europdischen Vogel“ im Sinne des Art. 1 der EG-Vogelschutz-
richtlinie sowie Arten nach Anlage 1, Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung. Fir alle
besonders geschiitzten Arten, die nicht zugleich auch streng geschiitzt sind, gilt die so
genannte ,Legalausnahme® nach § 44 Abs. 5 BNatSchG bei nach § 15 BNatSchG zulassigen
Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 BNatSchG zugelassen
oder von einer Behodrde durchgefuhrt werden. Dasselbe gilt fur Vorhaben in Gebieten mit
Bebauungsplanen nach § 30 BauGB, wahrend der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im
Innenbereich nach § 34 BauGB. In diesen Fallen gelten die aufgeflihrten Verbotstatbestande
(8 44 Abs. 1 BNatSchG) nur fur nach europdischem Recht geschiitzte Arten, d.h. die in Anhang
IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) aufgefihrten Arten und die europaischen Vogelarten.

Fur alle streng geschitzten Arten und europaischen Vogelarten liegt dann kein
Verbotstatbestand nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vor, wenn durch den Eingriff oder das
Vorhaben das Totungs- und Verletzungsrisiko fir Exemplare der betroffenen Arten nicht
signifikant erhéht wird und die Beeintrachtigungen bei Anwendung der gebotenen, fachlich
anerkannten Schutzmaflhahmen nicht vermieden werden kann. Ebenfalls liegt dieser
Verbotstatbestand nicht vor, wenn Tiere im Rahmen einer erforderlichen MaRnahme, die ihrem
Schutz vor Toétung / Verletzung oder dem Schutz ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme,
Beschadigung oder Zerstérung dient, unvermeidbar beeintrachtigt werden. Dasselbe gilt fir
MalRnahmen, die der Erhaltung der dkologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten
im raumlichen Zusammenhang dienen.

Nach § 44 Abs. 5 BNatschG liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfillt wird. Soweit
erforderlich, kédnnen zur Abwendung des Verbotstatbestands auch vorgezogene Ausgleichs-
mafnahmen festgesetzt werden (CEF = continuous ecological functioning).

Sofern Verbotstatbestande nach § 44 erflllt sind, gelten nach § 45 Abs. 7 folgende Ausnahme-
bestimmungen:

,Die fur Naturschutz und Landschaftspflege zusténdigen Behodrden [...] kénnen von den
Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen:

1. Zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher
wirtschaftlicher Schaden,

zum Schutz der nattrlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. fiir Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken
dienende MalRnahmen der Aufzucht oder kiinstlichen Vermehrung,
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4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der oOffentlichen Sicherheit, einschlief3lich
der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der maf3geblich giinstigen
Auswirkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Grinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses ein-
schlieRlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind
und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht
Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) weitergehende Anforderungen enthélt. Artikel
16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) und Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind
zu beachten. [...]*

Nachfolgend erfolgt eine Beurteilung der Planung im Hinblick auf mdgliche Verbotstatbestande
nach 8§ 44 BNatSchG. Eine abschlie3ende Prifung bleibt der zustéandigen Behdrde vorbehalten.

5 Beschreibung der Biotoptypen

Rund ein Drittel der Gebietsflache ist vollstandig oder teilweise versiegelt (Abbildung 2). Es
handelt sich um die mit Gebauden (Wohnh&user, Garagen, Schuppen) bestandenen Flachen,
um gepflasterte Hof- und Parkflachen, Zufahrtswege und StralRen (Florianstrafle,
Neuwiesenstral3e). An die Wohngebaude schlieBen Garten an. Sie sind gekennzeichnet durch
eine Gemengelage aus Zierrasen, Lagerflachen, Beeten und Anpflanzungen von Obst- und
Ziergehdlzen.

Ebenfalls rund ein Drittel der Flache wird von Fettwiesen mittlerer Standorte eingenommen.
Die Bestande sind artenarm und brachgefallen. Aufgebaut werden sie von weit verbreiteten
Wiesenarten wie Glatthafer (Arrhenatherum elatius), WeiRem Wiesenlabkraut (Galium album),
Wiesen-Lowenzahn (Taraxacum sectio Ruderalia), Gewoéhnlicher Wiesenschafgarbe (Achillea
millefolium), Scharfem HahnenfuR (Ranunculus acris) und Stumpfblatt-Ampfer (Rumex
obtusifolius). Stellenweise kommen Ruderalarten und Brombeere (Rubus sectio Rubus) auf.

Der restliche Anteil der Gebietsflache wird von Ruderalvegetation, Gestripp und
Gehdlzbestanden eingenommen. Zwei grof3flachige Brombeer-Gestrippe liegen im Norden
und an der sudlichen Gebietsgrenze. Die Bestande sind durchsetzt von Ruderalarten und
Strauchern mittlerer Standorte. Im Siden sind mehrere Obstbaume im Brombeer-Gestripp
eingewachsen. Bestdnde mit Ruderalvegetation nehmen im Gebiet eine Hofeinfahrt (Flurstiick
Nr. 614) und eine Erdaufschittung auf Flurstiick Nr. 1470 ein. Zugeordnet werden kdénnen die
Bestande der Grasreichen ausdauernden Ruderalvegetation und der Ruderalvegetation frischer
bis feuchter Standorte. Aufgebaut werden sie u.a. von Glatthafer, Wiesen-Knauelgras (Dactylis
glomerata), Weichem Storchschnabel (Geranium molle) und WeilRer Taubnessel (Lamium
album).

An der noérdlichen und stdlichen Gebietsgrenze sowie auf Flurstiick Nr. 1467 befinden sich zwei
Sukzessionsflachen. Sie kennzeichnen sich durch eine Gemengelage aus
Ruderalvegetation und Gestrlpp bzw. aus Gestripp und Pionierbaumarten wie Sal-Weide
(Salix caprea) oder Hange-Birke (Betula pendula).

Im Planungsgebiet sind zudem mehrere Einzelbdume vorhanden. Sie stehen Uberwiegend in
den Garten im Zentrum des Planungsgebiets und im Siden, im Umfeld des leerstehenden
Bauernhauses. Es handelt sich tGberwiegend um Obstbaume, haufig sind Garten-Apfel (Malus
pumila), Garten-Birne (Pyrus communis) und Vogel-Kirsche (Prunus avium). Es handelt sich
tberwiegend um junge bis mittelalte Exemplare, nur wenige sind alt mit ausladenden Kronen.
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An der sidlichen Gebietsgrenze, o6stlich des leerstehenden Bauernhauses stockt ein
strukturreiches Gebusch mittlerer Standorte. Aufgebaut wird dieser aus jungen Exemplaren
der Hange-Birke und aus StrAuchern mittlerer Standorte wie Gewohnliche Hasel (Corylus
avellana) und Roter Hartriegel (Cornus sanguinea). Den Unterwuchs bildet Brombeere. An der
westlichen Ecke des Untersuchungsgebiets entlang der Grundstiicksgrenze ist zudem ein
Heckenzaun aus Morgenlandischem Lebensbaum (Thuja orientalis) vorhanden.

Legende

@® Baumbestand (A, B: Habitatbdume)
[ Flurstiicke

Biotoptypen
[ Versiegelte Flichen (60.10/60.21)
B6¢ Garten (60.60)
[ Ruderalvegetation (35.60) R
[=] Ruderalvegetation / Gestriipp (35.60 / 43.11)
B Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)
Il Heckenzaun (44.30)
I Brombeer-Gestriipp (43.11)
[ Gebiisch / Gestriipp (42.20 / 43.11)
I Feldgehélz / Gebiisch (41.10 / 42.20)

Abbildung 2: Bestand der Biotoptypen im Planungsgebiet mit Angabe der Flurstiicke. A, B: Habitatbdume mit
Rindenabplatzungen und Baumhdhlen. B: potenzielle Lebensstatte des streng geschiitzten Koérnerbocks
(Megopis scabricornis). Datengrundlage: ©Google Satellite, Stand: August 2024.

6 Artenschutzrelevante Artengruppen

Vogel

Das Planungsgebiet bietet einer Vielzahl an Vogelarten potenziellen Lebensraum. Als
Nisthabitat fur kronen- und heckenbriitende Arten eignen sich die Baume, Straucher und
Brombeer-Gestrippe. Zwei Obstbdume im Sitden des Gebiets (Abbildung 2; Habitatbaum A
und B) bieten auch hoéhlenbritenden Arten in Form von Baumhoéhlen potenzielle Nistplatze.
Gebaudebriter (Hohlen- und Nischenbriter) finden vor allem an den alten Geb&uden geeignete
Brutplatze. Von besonderer Bedeutung sind das leerstehende Bauernhaus und dessen
Nebenanlagen (Scheune, Schuppen und Stall) auf Flurstiick 614. Vorhanden sind zahlreiche
Spalten, Hohlungen und Einflugéffnungen in die Innenbereiche. Das gesamte Planungsgebiet
dient Greif- und Singvogeln zudem als Jagdhabitat und zur Nahrungssuche (Flug- /
Bodeninsekten und Samereien). Wahrend der Geléandebegehung konnten folgende Arten
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gesichtet werden: Amsel (Turdus merula), Kohlmeise (Parus major), Star (Sturnus vulgaris) und
Rabenkrahe (Corvus corone).

Flederméause

Potenzielle Quartiermdglichkeiten fir Fledermduse sind vor allem im Siden des Gebiets
vorhanden. Zwei Obstbaume auf Flurstiick Nr. 1485 stellen Quartierbdume dar (Abbildung 2;
Habitatbaum A und B). Sie weisen Rindenabplatzungen und Hoéhlen auf, die von Einzeltieren
als Tagesverstecke genutzt werden kénnen. Da die Winter zunehmend milder werden, kann
auch eine Nutzung der Hohlen als Winterquartier nicht ausgeschlossen werden. Das
leerstehende Bauernhaus und die angrenzenden Nebenanlagen (auf Flurstick 614) bieten
ebenfalls potenzielle Einzelhangplatze sowie Wochenstubenquartiere. Vorhanden sind
zahlreiche Spalten und Nischen an den Holzverkleidungen, zwischen Balken oder unterhalb der
Dachvorspriinge. Auch eine Nutzung als Winterquartier kann nicht ausgeschlossen werden, da
Einflugs6ffnungen in die Kellerraume vorhanden sind. Nach RENNWALD (2017) stellt das
Planungsgebiet kein essenzielles Jagdhabitat dar, es ist lediglich Teil eines Jagdgebiets. Gejagt
wird vor allem im Bereich der StralRenlaternen an der Neuwiesenstral3e, entlang der ndrdlichen
Gebietsgrenze (Geholzstreifen auRerhalb des Gebiets) und um die Baume im Gebiet.

Reptilien

Drei Bereiche im Planungsgebiet stellen potenzielle Lebensraume fir Eidechsen dar.
Vorhanden sind Stein- und Holzhaufen, die geeignete Sonnpléatze und Versteckméglichkeiten
bieten sowie offene Bodenstellen mit grabbarem Substrat, die sich zur Eiablage eignen. Es
handelt sich um die Baullicke auf Flurstiick 1463/3, die Randbereiche von Flurstick 1470/3 und
1470/1 sowie Bereiche sudlich des leerstehenden Wohnhauses auf Flurstiick Nr. 614.

Amphibien

Im Planungsgebiet liegen keine dauerhaften Oberflachengewasser, die Amphibien als Laich-
gewadsser dienen konnen. Das Entstehen temporarer Gewasser (z.B. in Fahrrinnen) ist aufgrund
der Standortverhaltnisse und der aktuellen Nutzung nicht zu erwarten. Auch liegen im direkten
Umfeld keine geeigneten Laichhabitate. Es ist unwahrscheinlich, dass das Gebiet in einem
Wanderkorridor liegt, da die Tiere dabei durch die unmittelbar angrenzende Ortslage wandern
missten und Wanderungen von Amphibien durch Ortslagen sind nicht bekannt. Nach
gutachterlicher Einschatzung ist ein Vorkommen geschitzter Amphibienarten im Planungs-
gebiet nicht zu erwarten.

Kleinsauger

In der Scheune des leerstehenden Bauernhauses im Suden des Gebiets (Flurstiick Nr. 614)
wurden im Jahr 2023 angenagte Walnisse gefunden. Die Fral3spuren lassen auf die besonders
geschitzten Arten Siebenschlafer (Glis glis) oder Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis)
schlieBen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Gebaude von diesen Arten als
Schlaf- und Winterquartier genutzt wird. Anzeichen auf ein Vorkommen streng geschiitzter
Arten gibt es im Planungsgebiet nicht.

Insektenarten

In den Fettwiesen im Gebiet wurden mehrere Exemplare des Stumpfblatt-Ampfers (Rumex
obtusifolius) festgestellt. Dieser dient den Raupen des streng geschiitzten Grofl3en Feuerfalters
(Lycaena dispar) als Nahrungspflanze. Sein Vorkommen ist aufgrund der Lage des Gebiets
jedoch unwahrscheinlich. Die Flachen stehen nicht in rdumlichem Kontakt zu geeigneten
Feuchtgebieten, die den Lebensraum des Falters darstellen. Auch im Rahmen der
Untersuchung im Jahr 2017 konnte kein Vorkommen des GroRen Feuerfalters (oder einer
seiner Entwicklungsformen) festgestellt werden (RENNWALD 2017). Ein Vorkommen des streng
geschitzten Koérnerbocks (Megopis scabricornis) kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. An
einem Obstbaum im Sudwesten des Gebiets auf Flurstick Nr. 1485 wurden grol3e, ovale
FraRgange festgestellt, die auf Koérnerbock-Larven schlieRen lassen (Abbildung 2;
Habitatbaum B). Zwar konnten 2017 keine fir den Kdrnerbock geeigneten Habitatbdume im
Gebiet festgestellt werden (RENNWALD 2017), doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass
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die Art in der Zwischenzeit aus den umliegenden Streuobstbestdnden in das Gebiet
eingewandert ist. Aus den Streuobstbestéanden um Malsch sind Vorkommen des Kdrnerbocks
bekannt (RENNWALD 2017). Wirtspflanzen oder Habitatstrukturen weiterer streng geschutzter
Arten konnten im Gebiet nicht festgestellt werden.

Pflanzenarten

Es konnten keine natirlichen Vorkommen besonders oder streng geschitzter Pflanzenarten
festgestellt werden. Im Gebiet finden sich keine Standorte, die ein natirliches Vorkommen von
seltenen oder geschiitzten Arten erwarten lassen.

7 Eidechsenuntersuchung
7.1 Methodik

Die Erfassung von Eidechsen erfolgt tagsiiber bei geeigneter Witterung (sonnig; trocken; warm;
windstill bis schwach windig). Hierbei wird das Planungsgebiet durch langsames Abschreiten
des Geléandes abgesucht. Bei Eidechsenvorkommen werden Anzahl, Entwicklungsstadium und
(wenn mdoglich) Geschlecht der Tiere erfasst. Da nie alle in einem Habitat vorkommenden
Individuen erfasst werden kdnnen, wird die PopulationsgrofRe gemall LAUFER (2014) unter
Verwendung eines Korrekturfaktors ermittelt. Dieser wird mit der Anzahl der beobachteten
adulten Individuen multipliziert. Fir Mauereidechsen (Podarcis muralis) wird ein Korrekturfaktor
von mindestens 4, bei Zauneidechse (Lacerta agilis) von mindestens 6 angesetzt. Die
Erfassung der Eidechsen erfolgte an vier Terminen in den Monaten Juli und August 2024
(Tabelle 1).

Tabelle 1: Untersuchungstermine

Datum Uhrzeit Temperatur | Witterung

08.07. 10:30-11:15 | 21°C sonnig, windstill
15.07. 10:50 -11:30 | 23°C sonnig, windstill
30.07. 13:15-13:45 | 28°C sonnig, leichter Wind
06.08. 10:00 -10:30 | 22°C sonnig, windstill

7.2 Ergebnisse

7.2.1 Beschreibung artenschutzrelevanter Strukturen

Drei Bereiche im Planungsgebiet stellen potenzielle Lebensraume fir Eidechsen dar. Sie
verfligen (ber geeignete Sonnplatze in Form von sich schnell erwarmenden,
sonnenexponierten Flachen, Eiablageplatze in Form von offenen Bodenstellen mit grabbarem
Substrat sowie Versteck- und Uberwinterungsmaoglichkeiten wie Erdlécher oder Spalten.

Die Flache sudlich des leerstehenden Wohnhauses auf Flurstiick Nr. 641 ist lickig mit
Ruderalvegetation bewachsen. Vorhanden sind offene Bodenstellen, Mauerabschnitte sowie
ein Steinhaufen. Im Bereich der Baullicke auf Flurstiick Nr. 1463/3 finden sich Schutt- und
Steinhaufen. Im Westen des Planungsgebiets auf Flurstiick Nr. 1470/3 befindet sich als
Uberrest eines abgerissenen Gebaudes ein locker bewachsener Erdhaufen mit zahlreichen
offenen Bodenstellen und Mausléchern sowie betonierte Flachen. Angrenzend, an der
Zufahrtsstralle zum Recyclinghof befinden sich eine Mauer und ein Baumstammlager (Polter).
Die Potenziellen Lebensrdume sind in Abbildung 3 dargestellt.
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7.2.2 Vorkommen von Eidechsen

Bei der Begehung am 08.07. wurde eine adulte Mauereidechse (Podarcis muralis) im Westen
des Plangebietes auf dem Polter (Baumstammlager) an der Zufahrt zum Recyclinghof
festgestellt (gelbes Dreieck, Abbildung 3; Abbildung 4). GemalR dem Korrekturfaktor nach
LAUFER (2014) ist mit einem Vorkommen von mindestens vier Individuen zu rechnen.
Hinsichtlich der Individuenzahl muss es sich hierbei um eine Teilpopulation einer grofReren
lokalen Population handeln. Aufgrund der Habitatstrukturen ist davon auszugehen, dass sich
der Lebensraum dieser lokalen Mauereidechsenpopulation entlang der gesamten Mauer der
Zufahrtsstral3e zum Recyclinghof (gebietsgrenze) erstreckt (blau schraffierte Flache, Abbildung
3). Dass sich der Lebensraum der Mauereidechsenpopulation auch auf die angrenzenden
Grinlandflachen erstreckt, ist auf Grund der fehlenden Habitatstrukturen eher
unwahrscheinlich.

In den Ubrigen Bereichen mit geeigneten Habitatstrukturen (gelb schraffierte Flache, Abbildung
3) wurden im Rahmen der Untersuchungen keine Eidechsen nachgewiesen. Ein Vorkommen
kann daher ausgeschlossen werden.

Legende

/\ Fundpunkt Mauereidechse

Lebensraum Mauereidechse \
potenzieller Eidechsenlebensraum (Untersuchungsbereich) p

[ Planungsgebiet

Abbildung 3:Lage Untersuchungsbereiche Eidechsen und Fundpunkt Mauereidechse.
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Abbildung 4: Polter und Mauer an der westlichen Gebietsgrenze.

8 Artenschutzrechtliche Prifung

8.1 Totungsverbot von besonders geschitzten Arten [844 Abs. 1, Nr.1
BNatSchG]

Vdgel: Die Gebaude im Plangebiet bieten geeignete Nistplatze fir gebaudebritende
Vogelarten, die Baume, Straucher und Geblsche flur kronen- und heckenbritende Arten.
Hoéhlenbrater finden in den beiden Habitatbdumen (A, B) potenzielle Brutplatze. Durch Abriss-
und Rodungsarbeiten kann es zu einer unbeabsichtigten Totung dort britender Tiere kommen.
Um eine unbeabsichtigte Tétung auszuschlie3en, sind die Gehélzentfernung und der Abriss von
Gebauden nur aufRerhalb der Brutzeit zwischen Oktober und Februar zulassig (Kapitel 10.1).
Sollten diese Arbeiten auRerhalb dieser Frist erforderlich sein, ist dies nur zuléssig, sofern keine
aktuelle Nutzung der Strukturen durch Brutvdgel festgestellt werden kann.

Flederméuse: Die beiden Quartierbdume (A, B) im Suden des Planungsgebietes (Flurstick Nr.
1485) bieten Fledermausen in den Sommermonaten geeignete Tagesverstecke. Da die Winter
zunehmend milder werden, kann auch eine Nutzung der Hohlen als Winterquartier nicht
ausgeschlossen werden. Auch das leerstehende Bauernhaus mit Nebengebauden auf Flursttick
Nr. 614 bietet Fledermausen geeignete Einzelhangplatze sowie potenzielle Wochenstuben- und
Winterquartiere. Der Abriss der Gebaude und die Rodung der beiden Quartierbdume ist daher
nur im September (Ende der Aktivzeit der Flederméuse) und nur nach vorheriger Kontrolle
zulassig (Kapitel 10.2).

Reptilien: Im Bereich des Polters an der westlichen Gebietsgrenze wurde eine adulte
Mauereidechse nachgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass sich die lokale
Mauereidechsenpopulation entlang der gesamten Mauer der ZufahrtsstraRe zum Recyclinghof
bzw. entlang der westlichen Gebietsgrenze erstreckt (siehe blau schraffierter Bereich,
Abbildung 3). Bei einer Bebauung der angrenzenden Flachen (Flurstiick Nr. 1470/1-1470/4) ist
der Lebensraum der Mauereidechsen durch einen Reptilienschutzzaun zu sichern
(Kapitel 10.3). Wird im Zuge einer Bebauung auch in die Mauerbereiche und den Polter
Eingegriffen, so muss die dort vorhandene Population umgesiedelt werden (Kapitel 10.8).
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Amphibien: Die Artengruppe ist von der Planung nicht betroffen. Trotzdem wird empfohlen,
entlang der Eingriffsbereiche Amphibienschutzzaune aufzustellen (Kapitel 10.9).

Insekten: Am Habitatbaum B (siehe Abbildung 2) auf Flurstick Nr. 1485 wurden grof3e ovale
FraRgange festgestellt, die auf Larven des streng geschitzten Koérnerbocks (Megopis
scabricornis) schlieRen lassen. Der Baum ist daher schonend zu fallen und an geeigneter Stelle
stehend zu lagern, so dass sich die darin befindlichen Larven entwickeln konnen (Kapitel 10.4).

Kleinsduger: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die leerstehenden Gebdude im
Suden auf Flurstiick Nr. 614 von besonders geschitzten Arten wie Siebenschlafer (Glis glis)
oder Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) als Schlaf- und Winterquartier genutzt werden. Um
zu vermeiden, dass Tiere bei den Abrissarbeiten zu Schaden kommen, sind diese nur im
Zeitraum von September bis Mitte Oktober zulassig (Kapitel 10.5).

Fazit
Unter Einhaltung von MaRRnahmen zum Artenschutz (Kapitel 10) wird der Verbotstatbestand
nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht erfullt.

8.2  Storungsverbot streng geschutzter Arten und europaischer Vogelarten
[§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG]

Vogel: Bei den im Planungsgebiet vorkommenden und zu erwartenden Vogelarten handelt es
sich um weit verbreitete, mittelhdufige bis haufige Arten der Siedlungsbereiche und der
siedlungsnahen Kulturlandschaft. Wahrend der Bauphase kann es zu Stérungen von in der
Néhe nistenden und nach Nahrung suchenden Tieren kommen. Es ist anzunehmen, dass
weniger stérungsempfindliche Arten wéahrend der Bauphase zumindest temporar in ruhigere
Bereiche ausweichen und nach erfolgter Bebauung das Gebiet wieder als Lebensraum nutzen
werden. Fiur stérungsempfindlichere Arten und Arten, die ausschlieBlich auferhalb der
Siedlungsgebiete vorkommen, wird angenommen, dass diese auch dauerhaft in benachbarte
Bereiche ausweichen konnen. Hinsichtlich der zu erwartenden Arten ist von keiner
Verschlechterung des Erhaltungszustands der potenziell betroffenen Vogelpopulationen
auszugehen.

Flederméuse: Die beiden Quartierbaume auf Flurstick Nr. 1485 sowie das leerstehende
Bauernhaus mit Nebengebauden auf Flurstick Nr. 614 bieten Fledermausen potenzielle
Einzelhangplatze sowie Wochenstuben- und Winterquartiere. Die Entfernung dieser Strukturen
kann zu einer erheblichen Stérung fuhren, die den Erhaltungszustand der betroffenen
Fledermauspopulation verschlechtert. Die Vorgaben zu Ersatzquartieren sowie zu Rodungs-
und Abrissarbeiten sind zu beachten. (Kapitel 10.2).

Reptilien: Im Bereich des Polters an der westlichen Gebietsgrenze wurde eine adulte
Mauereidechse nachgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass sich die lokale
Mauereidechsenpopulation entlang der gesamten Mauer der ZufahrtsstraBe zum Recyclinghof
bzw. entlang der westlichen Gebietsgrenze erstreckt (siehe blau schraffierter Bereich,
Abbildung 3). Wird im Zuge des Vorhabens in diesen Bereich eingegriffen, stellt dies eine
erhebliche Stérung dar, die den Erhaltungszustand der betroffenen Eidechsenpopulation
verschlechtert. In diesem Fall ist eine Umsiedlung der dort lebenden Population erforderlich.
(Kapitel 10.8).

Amphibien: Die Artengruppe ist von der Planung nicht betroffen.

Insekten: Am Habitatbaum B (siehe Abbildung 2) auf Flurstiick Nr. 1485 wurden grol3e ovale
FralRgange festgestellt, die auf Larven des streng geschitzten Koérnerbocks (Megopis
scabricornis) schlieen lassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Entfernung des
Baums eine erhebliche Stérung darstellt, die den Erhaltungszustand der potenziell betroffenen
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Population verschlechtert. Der Baum ist daher schonend zu fallen und an geeigneter Stelle
stehend zu lagern (Kapitel 10.4).

Kleinséduger: Die Artengruppe ist von der Planung nicht betroffen.

Fazit
Unter Einhaltung von MafRRnahmen zum Artenschutz (Kapitel 10) wird der Verbotstatbestand
nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 2 nicht erfullt.

8.3  ZerstOorungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten besonders
geschutzter Arten [§ 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG]

Vogel: Im Zuge einer Bebauung des Gebiets sind Rodungsarbeiten (Entfernung Bé&ume,
Straucher, Gestripp) und der Abbruch von Gebauden erforderlich. Dadurch gehen geeignete
Nisthabitate fur kronen- und heckenbritende Vogelarten sowie Gebaudebriter verloren. Durch
die Rodung der beiden Habitatbdume (A, B) gehen auch fir héhlenbriitende Arten potenzielle
Brutplatze verloren. Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestétten fir Hohlenbruter ist durch
das Anbringen kunstlicher Nisthéhlen innerhalb des Planungsgebiets ausgeglichen (Kapitel
10.7). FOr Hecken-, Kronen und Gebaudebriter wird davon ausgegangen, dass diese
zumindest teilweise in angrenzende Strukturen ausweichen kdnnen. Baume, Straucher und
geeignete Gebaude sind in der Umgebung reichlich vorhanden. Dennoch sollte die Rodung von
Gehdlzen auf ein Minimum reduziert werden und das Planungsgebiet hach der Bebauung neu
begriint werden (Kapitel 10.6). Durch diese MalRnahmen kann die 6kologische Funktion der
Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang auf lange Sicht erhalten
werden.

Flederméuse: Die beiden Quartierbdume auf Flurstliick Nr. 1485 sowie das leerstehende
Bauernhaus mit Nebengebauden auf Flurstiick Nr. 614 bieten Fledermausen potenzielle
Einzelguartiere sowie Wochenstuben- und Winterquartiere. Der Verlust von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten ist in geeigneter Weise auszugleichen. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt
werden kann, ob die Strukturen tatsachlich genutzt werden, sind Umfang und Art der
Ausgleichshabitate durch einen Fledermausexperten festzulegen. (Kapitel 10.2).

Reptilien: Der westliche Gebietsrand ist Lebensraum der Mauereidechse (siehe blau
schraffierter Bereich, Abbildung 3). Wird im Zuge der Planung in diesen Bereich eingegriffen,
fuhrt dies zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestétten. Um den Verlust zu kompensieren,
sind Ersatzhabitate zu schaffen, wohin die Eidechsen umgesiedelt werden (Kapitel 10.8). Bei
Umsetzung der genannten MaRRnahme bleibt die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin bestehen.

Amphibien: Die Artengruppe ist von der Planung nicht betroffen.

Insekten: Habitatbaum B (siehe Abbildung 2) auf Flurstiick Nr. 1485 stellt eine potenzielle
Lebensstétte xylobionter Larven dar. Es wurden groRRe ovale Fraf3gange festgestellt, die auf
Larven des streng geschitzten Kérnerbocks (Megopis scabricornis) schliel3en lassen. Um die
Okologische Funktion des Baumes als Fortpflanzungs- und Ruhestéitte zu erhalten, ist er
schonend zu fallen und an geeigneter Stelle stehend zu lagern (Kapitel 10.4).

Kleinsduger: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die leerstehenden Gebaude im
Suden auf Flurstiick Nr. 614 von besonders geschitzten Arten wie Siebenschlafer (Glis glis)
oder Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) als Schlaf- und Winterquartier genutzt werden. Da im
Umfeld reichlich geeignete Gebaude (z.B. Schuppen, Gartenhitten) vorhanden sind, bleibt die
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang auch
nach Umsetzung der Planung bestehen.
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Fazit
Unter Einhaltung von MalRBnahmen zum Artenschutz (Kapitel 10) wird der Verbotstatbestand
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 nicht erfullt.

8.4 Entnahmeverbot besonders geschutzter Pflanzenarten [§ 44 Abs. 1, Nr. 4
BNatSchG]

Im Planungsgebiet wurden keine besonders und / oder streng geschitzten Pflanzenarten nach
8 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG festgestellt. Aufgrund der vorhandenen Standortverhaltnisse
sind diese auch nicht zu erwarten. Sonderstandorte, die besondere Pflanzenvorkommen
erwarten lassen, fehlen im Gebiet.

Fazit
Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 wird im Zuge einer Bebauung nicht ausgeldst.

9 Umfeld des Baugebiets

Nordlich des Plangebietes grenzt das FFH-Gebiet ,Walder und Wiesen bei Malsch® an. Hier
befinden sich mehrere FFH-Mahwiesen, die als Lebensstitten des streng geschitzten
Wiesenknopf-Ameisen-Blaulings (Maculinea spec.) Kkartiert sind. Zur Vermeidung von
Verbotstatbestéanden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG durfen diese
Flachen weder befahren noch als Lagerplatz genutzt werden. Wahrend der Bauzeit sind
Schutzzéaune entlang der FFH-Gebietsgrenze aufzustellen.

Des Weiteren befinden sich im FFH-Gebiet auf den Flurstiicken 1459/1, 14592/2, 1458/2 und
1458/1 potenzielle HabitatbAume. Diese sind zu erhalten und vor baubedingten
Beeintrachtigungen zu schitzen.

10 MalRnahmen zum Artenschutz

Im Folgenden wird zwischen MalRnahmen und Empfehlungen unterschieden. Dabei ist die
Umsetzung der MalRnahmen zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen bei
Umsetzung der Planung erforderlich, um das Eintreten von Verbotstatbestdnden zu vermeiden.
Die Umsetzung der Empfehlungen ist aus Sicht des Artenschutzes sinnvoll, aber nicht zwingend
erforderlich. Um die 6kologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im
raumlichen Zusammenhang (844 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) zu erhalten, sind
funktionserhaltende Maflnahmen durchzufihren. Diese missen im Rahmen von CEF-
MalRnahmen (continuous ecological functionality) im Vorfeld der Bebauung erfolgen.

10.1 Vermeidung der unbeabsichtigte Tétung von Végeln

MalRnahme: Die Rodung und der Rickschnitt von Geholzen (Baume, Straucher, Gestripp)
sowie der Abbruch von Gebauden dirfen nur au3erhalb der Brutzeit von Vogeln im Zeitraum
vom 1. Oktober und 28. Februar [§39 (5) BNatSchG] durchgefiihrt werden. Die
Raumungsmaflnahmen sind ebenfalls bis zum 28. Februar durchzufiihren, da auch
Gehoélzschnitt und Bauschutt als Brutplatz genutzt werden kann. Sollten Gehdlzentfernungen
und Abbrucharbeiten auf3erhalb dieser Frist erforderlich sein, ist dies nur zulassig, sofern keine
aktuelle Nutzung der Strukturen durch Brutvogel festgestellt werden kann.

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Vogeln.
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10.2 Vermeidung der unbeabsichtigten T6tung von Fledermé&usen

MaRnahme: Das leerstehende Bauernhaus mit Nebengeb&uden auf Flurstiick Nr. 614 sowie die
Quartierbdume (A, B) auf Flurstiick Nr. 1485 bieten Flederm&usen potenzielle Einzelhangplatze
sowie Wochenstuben- und Winterquartiere. Der Abriss der Gebdude und die Rodung der
beiden Baume sind daher nur im September zuldssig. Dies stellt das Ende der Aktivzeit der
Flederméause dar, in der die Winterquartiere aufgesucht werden. Im Vorfeld der Abriss- und
Rodungsarbeiten ist durch einen Fledermausexperten sicherzustellen, dass sich keine Tiere in
und an den Gebauden sowie in den Baumhohlen befinden. Dabei ist auch der Umfang von
Ersatzquartieren festzulegen. Die Ersatzquartiere werden im Vorfeld der Arbeiten (CEF-
MalRnahme) an Baumen oder Gebduden (innerhalb oder im direkten Umfeld des
Planungsgebiets) in einer Hohe von mindestens drei Metern auf der wetterabgewandten Seite
ohne direkte Sonneneinstrahlung angebracht.

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Fledermausen und Vogel.

10.3 Vermeidung der unbeabsichtigten Totung von Eidechsen

MaRRnahme: An der westlichen Gebietsgrenze wurde im Bereich eines Polters eine adulte
Mauereidechse festgestellt. Es wird angenommen, dass sich die lokale Population entlang der
gesamten Mauer der Zufahrtstrale zum Recyclinghof erstreckt (blau schraffierter Bereich,
Abbildung 3). Sollten die angrenzenden Flachen wahrend der Aktivzeit der Mauereidechsen
(Marz bis September) bebaut werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Einzeltiere in
den Eingriffsbereich einwandern und zu Schaden kommen. Aus diesem Grund ist das Baufeld
durch einen Reptilienschutzzaun zu sichern.

Der Zaun wird vor Baubeginn entlang der Baugrenze aufgestellt und bleibt wahrend der
gesamten Bauphase bestehen. Verwendet wird ein glatter Folienzaun (z.B. Rhizomfolie) mit
einer Hohe von mindestens 50 cm. Die untersten 10 cm, idealerweise 20 cm, werden in den
Boden eingegraben, um eine Unterwanderung zu verhindern. Am oberen Ende wird der Zaun
nach auRen umgeschlagen, um zu verhindern, dass die Tiere diesen tUberwinden kdénnen. Der
Zaun wird in regelmafigen Abstanden von ca. 1 m mit Pfosten befestigt. Um zu vermeiden,
dass der Zaun Uberwachsen wird und dadurch von den Tieren Uberwunden werden kann, wird
die Vegetation regelmaRig beidseitig auf einer Breite von 1 m gemaht. Dies erfolgt je nach
Wichsigkeit ein- bis zweimal im Monat. Die Funktionsfahigkeit des Zauns ist mehrmals
wahrend der Vegetationsperiode (alle 2 bis 4 Wochen) im Rahmen einer 6kologischen
Baubegleitung zu kontrollieren. Die ©kologische Baubegleitung muss durch eine
naturschutzfachlich ausgebildete und versierte Person erfolgen.

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Eidechsen

10.4 Vermeidung der unbeabsichtigten Totung xylobionter Insekten

MalRnahme: Am Habitatbaum B (siehe Abbildung 2) auf Flurstlick Nr. 1485 wurden grof3e ovale
FralRgange festgestellt, die auf Larven des streng geschitzten Koérnerbocks (Megopis
scabricornis) schliel3en lassen. Um sicherzustellen, dass sich die (potenziell) darin befindlichen
Larven entwickeln konnen, ist der Baum schonend zu fallen und der Stamm an einer
geeigneten Stelle im oder im direkten Umfeld des Planungsgebiets zu lagern. Der Stamm ist
senkrecht zu lagern, z.B. in dem er an einem anderen Baum befestigt wird.

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Larven des Kdrnerbocks.

INSTITUT FUR BOTANIK UND LANDSCHAFTSKUNDE 15



Gemeinde Malsch artenschutzrechtliche Untersuchung
B-Plan FlorianstraRe Neuwiesenstralde Projekt: 1900

10.5 Vermeidung der unbeabsichtigten T6tung von Kleinsé&ugern

MaRnahme: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das leerstehende Bauernhaus mit
Nebengeb&uden auf Flurstick Nr. 614 von besonders geschutzten Arten wie dem
Siebenschlafer (Glis glis) oder der Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) als Schiaf- und
Winterquartier genutzt wird. Um eine T6tung der dort mdglicherweise vorkommenden Tiere zu
vermeiden, sind die Abrissarbeiten nur im Zeitraum von September bis Mitte Oktober zul&ssig.
Dies ist der Zeitraum zwischen dem Ende der Jungenaufzucht und dem Beginn der Winterruhe,
in dem die Tiere noch aktiv sind und fliichten kdnnen. Geeignete Ausweichhabitate sind
Gebaude (z.B. Gartenhauser, Scheunen) in der naheren Umgebung.

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Siebenschlafer und Gelbhalsmaus.

10.6 Geholzpflanzungen

MaRRnahme: Das Planungsgebiet wird nach erfolgter Bebauung mit Bd&umen und Strauchern
begriint, um die 6kologische Funktion des Gebiets als Fortpflanzungs- und Ruhestétte fur Vogel
zu erhalten. Um auch eine hohe Qualitdt des Gebiets als Nahrungshabitat fur Végel und
Flederméause zu gewahrleisten sind Uberwiegend gebietsheimische, standortgerechte Arten
(oder vergleichbare Arten) zu verwenden, die aus dem Herkunftsgebiet 7 (Suddeutsches
Higelund Bergland; BREUNIG & AL. 2022) stammen. Fur Vogel ist die Verwendung
frichtetragender Gehdlze sinnvoll. Flederméause profitieren von Gehdlzen, die den Raupen von
Nachtfaltern (Nahrungsgrundlage von Fledermausen) als Nahrung dienen. Geeignete
Nachtfalter-Pflanzen sind u.a.: Feld-Ahorn (Acer campestre), Gewohnliche Hasel (Corylus
avellana), Ein- / Zweigriffliger WeiRdorn (Crataegus monogyna / C. laevigata), Gewohnlicher
Liguster (Ligustrum vulgare) oder Schwarzer Holunder (Sambucus nigra).

Ziel: Lebensraum fiir Vogel und Insekten, Nahrung fir Fledermause und Vdgel; Abmilderung
negativer Auswirkungen auf das Lokalklima; Gestaltung des Landschaftsbildes.

10.7 Neuschaffung von Nistmdéglichkeiten fur Hohlenbrter

CEF-MaRRnahme: Durch die Rodung der beiden Habitatbaume (A, B) gehen potenzielle
Nistplatze fur hoéhlenbritende Vogelarten verloren. Angelehnt an die Anzahl der vorhandenen
Baumhohlen, ist der Verlust durch das Anbringen von drei Sperlingskoloniehauser (Abbildung
5) zu kompensieren. Diese sind innerhalb oder im direkten Umfeld des Planungsgebiets an
Baumen oder Gebauden in zwei bis sechs Metern H6he auf der wetterabgewandten Seite
anzubringen. Die Kasten sind dauerhaft zu unterhalten (jahrliche Leerung und Kontrolle der
Nisthilfen).

Ziel: Ausgleich entfallener Nistmdglichkeiten fir Hohlenbruter.

Abbildung 5: Sperlingskoloniehaus. Abgerufen
unter: www.schwegler-natur.de, im Méarz 2023.
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10.8 Umsiedelung und Schaffung von Ersatzhabitate fir Mauereidechsen

CEF-MaRnahme: An der westlichen Gebietsgrenze wurde im Bereich eines Polters eine adulte
Mauereidechse festgestellt. Es ist anzunehmen, dass sich die lokale Population entlang der
gesamten Mauer der Zufahrtstrae zum Recyclinghof erstreckt (blau schraffierter Bereiche,
Abbildung 3). Wir im Zuge des Vorhabens in diesen Bereich eingegriffen, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Einzeltiere getdtet werden. Sollte das der Fall sein, ist die
Vorkommende Population in geeignete Ersatzhabitate umzusiedeln. Der Erhalt der
Ersatzhabitate ist dauerhaft zu sichern. Der Flachenbedarf der erforderlichen Ersatzhabitate
wird nach LAUFER (2014) mit 80 m* pro Mauereidechse berechnet. Bei einem betroffenen
Bestand von 4 Mauereidechsen ergibt sich ein Flachenbedarf von 320 m2.

Die Entfernung der Baumstdmme und das Abfangen der Tiere sowie die Umsiedelung in die
zuvor ausgewiesenen Ersatzhabitate erfolgt vor Beginn der Bauarbeiten. Dies ist zulassig
wahrend der Aktivzeit der Tiere und aul3erhalb der Eizeitigung, somit in den Monaten April,
August und September (Abbildung 6). Die Durchfiihrung der MalRnahme muss im Rahmen einer
umfassenden ©kologischen Baubegleitung von einer naturschutzfachlich versierten Person
betreut werden.

Ziel: Ausweisung von Ersatzhabitaten, Umsiedlung von Mauereidechsen, Vermeidung der
unbeabsichtigten Tétung.

Mauereidechse Jan. Feb. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Uberwinterung

Eizeitigung
Fortpflanzungszeit

Ruhezeit

Vergramung

Legende:

Bl Hauptaktivitditsphase der Eidechsen
Nebenaktivitdtsphase der Eidechsen
Bl Zeitraum, in dem die Vergramung durchgefihrt werden kann
Zeitraum, in dem die Vergramung ungunstig, aber je nach Aktivitat der Eidechsen maoglich ist

Abbildung 6: Aktivitdtsphasen der Mauereidechsen (LAUFER 2014).

10.9 Vermeidung der unbeabsichtigten Totung von Amphibien

Empfehlung: Zwar sind Amphibien von der Planung nicht betroffen, dennoch wird empfohlen,
wahrend der Bauphase entlang der Eingriffsbereiche Amphibienschutzzaune aufzustellen.
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass potentiell im Umfeld lebende Tiere nicht in den
Baustellenbereich einwandern und dort getttet werden. Diese werden im Vorfeld der
BaumafRnahmen vor der Wanderung zu den potenziellen Winterquartieren (in den Monaten Mai
bis August) aufgestellt und bleiben wéahrend der gesamten Bauzeit bestehen. Die
Funktionsfahigkeit der Zaune ist regelmafiig zu kontrollieren. Der Aufbau der Z&aune orientiert
sich an den Vorgaben fur Reptilienschutzzdune (siehe Kapitel 10.9).

Ziel: Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von Amphibien.

INSTITUT FUR BOTANIK UND LANDSCHAFTSKUNDE 17




Gemeinde Malsch artenschutzrechtliche Untersuchung
B-Plan FlorianstraRe Neuwiesenstralde Projekt: 1900

11 Zusammenfassung

Die Gemeinde Malsch plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,Florianstral3e / Neuwiesen-
stralle“. Das Planungsgebiet umfasst etwa 2,1 Hektar. Nach aktuellem Planungsstand kénnen
die Grinflachen und ein Teil der Gérten bebaut und zwei der Bestandsgebaude Uberplant
werden.

Das Planungsgebiet dient Vogeln als Nahrungs- und Bruthabitat. Diese Eignung geht im Zuge
der Uberbauung verloren. Um Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG
(Zerstorungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestétten) und 844 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
(Totungsverbot) zu vermeiden, sind MaRnahmen erforderlich. Im Umfeld des Eingriffsbereichs
sind kunstliche Nisthilfen zu errichten, auflerdem sind der Gebaudeabriss und die
Gehdlzentfernung nur aufRerhalb der Brutzeit oder nach erfolgter Kontrolle zulassig.

Das alte Bauernhaus und zwei Obstbaume im Suden des Gebiets bieten Fledermausen
geeignete Quartiermdglichkeiten. Diese gehen im Zuge der Planung verloren. Um
Verbotstatbestédnde zu vermeiden, sind die Abriss- und Rodungsarbeiten nur im September
nach erfolgter Kontrolle zuléssig [8 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG]. Zudem sind Ersatzquartiere zu
errichten [844 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG].

Fur besonders geschitzte Kleinsauger ist das leerstehende Bauernhaus im Siden von
Bedeutung. Um zu verhindern, dass potenziell vorkommende Tiere zu Schaden kommen [844
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG], sind die Abbrucharbeiten nur im Zeitraum von September bis Mitte
Oktober zulassig.

Ein Obstbaum im Stiden des Gebiets stellt eine potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestatte des
streng geschitzten Kdornerbocks dar. Um Verbotstatbestande nach 844 Abs. 1 Nr. 1
(Totungsverbot) und 8 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstérungsverbot) BNatSchG zu vermeiden, ist der
Baum nach seiner Fallung an einer geeigneten Stelle zu lagern. Es soll sichergestellt werden,
dass sich die darin befindlichen Larven entwickeln konnen.

Im Rahmen der Eidechsenuntersuchung wurde am Westlichen Gebietsrand im Bereich eines
Polters eine adulte Mauereidechse festgestellt. Es ist anzunehmen, dass sich die lokale
Population entlang der gesamten Mauer der ZufahrtstralRe zum Recyclinghof erstreckt. Werden
die angrenzenden Bereiche bebaut, ist das Baufeld durch einen Reptilienschutzzaun zu sichern
[844 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG]. Wird in diesen Bereich eingegriffen, sind Ersatzhabitate zu
schaffen [§ 44 Abs. 1 Nr. 3] und die Tiere umzusiedeln [844 Abs. 1 Nr. 1].

Fur die Artengruppe Amphibien hat das Gebiet eine nur sehr geringe Bedeutung als
Lebensraum, ein Vorkommen ist unwahrscheinlich. Dennoch wird empfohlen, die Baufelder mit
Amphibienschutzzaunen zu sichern, um ein mogliches Einwandern von Amphibien zu
verhindern.

Naturliche Vorkommen von geschitzten Pflanzenarten konnten im Gebiet nicht festgestellt
werden.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass bei Umsetzung der genannten Mal3hahmen
(Kapitel 10) keine Verbotstatbestéande zu erwarten sind.
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Wald + Corbe - Am Hecklehamm 18 « 76549 Hiigelsheim

Gemeinde Malsch

Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt
Herr Litzow

Hauptstr. 71

76316 Malsch

Gemeinde Malsch — Bebauungsplan “FlorianstraBe / NeuwiesenstraBe™
- Wasserhaushaltsbilanzierung -

Sehr geehrter Herr Litzow, sehr geehrte Damen und Herren,

gemadR Ihrer mundlichen Beauftragung vom 07.11.2025 haben wir fir das Bebauungs-
planverfahren ,FlorianstraBe / Neuwiesenstra3e" eine Wasserhaushaltsbilanzierung
durchgeflhrt.

Fur die geplante Anderung des Bebauungsplans wurde eine Wasserbilanz nach DWA-
M 102-4 mit der Software ,Wasserbilanz-Expert* (Version 1.0.0.1 beta) erstellt. Die
Ergebnisse der Wasserbilanz werden im Folgenden kurz zusammengefasst.

Entsprechend der Vorgaben des DWA-M 102-4 soll bei einem Eingriff auf ein Ein-
zugsgebiet der Wasserhaushalt durch Regenwasserbewirtschaftung moglichst dem
unbebauten Zustand entsprechen (Abweichung 5 bis 10 Prozentpunkte). Hierflr
wurden zundchst die Referenzwerte flr den unbebauten Zustand anhand des in-
teraktiven Webtools NatUrWB (Naturnahe urbane Wasserbilanz) der Universitdt Frei-
burg ermittelt (siehe Anhang A). Entsprechend diesem liegen die Referenzwerte des
Geltungsbereiches im unbebauten Zustand bei:

- Evaporation (v): 524 %
- Abfluss (a): 47,6 %
- Grundwasserneubildung (g): 0%

Auf Grundlage des Bebauungsplans wurden die verschiedenen Flachenarten und -
werte fir die jeweiligen Teilbereiche ermittelt (siehe Anhdnge B und (). Laut Bebau-
ungsplan sind lediglich im Teilbereich 1 Flachddcher mit entsprechender Dachbegri-
nung moglich. Zur Beurteilung, inwieweit sich die Dachbegrinungen auf die Wasser-
haushaltsbilanz auswirken, wurden zwei Rechenldufe (mit und ohne Grindacher in
Teilbereich 1) durchgefihrt. Fur die Parameter der Wasserbilanz wurden die empfoh-
lenen Referenzparameter des Programms verwendet. GemdlR vorliegendem Bodengut-
achten sind die vorherrschenden Boden aufgrund vorhandener organischer schluff -
haltiger Boden nur bedingt bis gar nichtversickerungsfahig. Bestdtigt wird dies durch
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die nicht vorhandene Grundwasserneubildung im Referenzzustand. Als Versickerungsbeiwert wurde daher ein K¢-
Wert von 1*107 m/s angesetzt.

Die Ergebnisse der Wasserhaushaltsbilanzierung (Tabelle 1 und Abbildung 1) zeigen, dass fur beide berechneten Zu-
stdnde (mit und ohne Grinddcher in Teilbereich 1) die Referenzwerte fur Abfluss (@) und Evaporation (v) im Tole-
ranzbereich gemdl DWA-M 102-4 liegen. Es ergibt sich somit kein Erfordernis fur eine verpflichtende Vorgabe von
Grdnddchern im Bebauungsplan.

Tabelle 1: Ergebnis Wasserhaushaltsbilanzierung — Aufteilungsfaktoren und Abweichungen

Zustand Aufteilungsfaktor Abweichung

a 8 v a g v
Unbebauter Zustand 0,476 0,000 0,524
Planung mit Grindach 0,404 0,000 0,596 -0,072 0 0,072
Planung ohne Griindach 0,434 0,000 0,566 -0,042 0 0,042

Legende:
* NatUrWB-Zielwert

O Planung mit Griindach

. Planung ohne Griindach
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Grundwasserneubildung

Abbildung 1: Ergebnis Wasserhaushaltsbilanzierung — Visualisierung

Die Ergebnisse wurden bereits mit der Genehmigungsbehdrde (Landratsamt Karlsruhe, Amt fur Umwelt und Ar-
beitsschutz, Abteilung 2 - Wasser und Boden, Sachgebiet Abwasser) vorabgestimmt.
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Anhdnge:

e Anhang A: Ermittlung der Referenzwerte flr den unbebauten Zustand anhand des interaktiven Webtools
NatUrWB (Naturnahe urbane Wasserbilanz) der Universitdt Freiburg

e Anhang B: Wasserhaushaltsbilanzierung Variante mit Grinddchern - Ausgangswerte und Ergebnisse

e Anhang C: Wasserhaushaltsbilanzierung Variante ohne Grinddchern - Ausgangswerte und Ergebnisse
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Anhang A:
Ermittlung der Referenzwerte fur den unbebauten Zustand anhand des interaktiven

Webtools NatUrWB (Naturnahe urbane Wasserbilanz) der Universitat Freiburg

Ergebnis des NatUrWB-Modells fiir ihr Gebiet D

Ubersicht des Gebietes und der Datengrundlage
Dies ist ihr gewahltes Gebiet, fir das der angezeigte NatUrWB-Referenzwert gilt. In diesem Gebiet sind nach der Bodeniibersichtskarte folgende Boden definiert.
Des Weiteren konnen Sie sich die Naturraumeinheiten des Hydrologischen Atlases Deutschlands darstellen lassen, in denen nach der Verteilteilung der nicht

urbanen Landnutzungen auf gleichen Béden gesucht wurde.
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NatUrWB-Referenz

Fir jedes dieser Bodenprofile wurden Wasserbilanz-Simulationen mit RoGeR_WB_1D durchgefiihrt. Fur die Landnutzung wurde in der jeweiligen
Naturraumeinheit nach den nicht urbanen Landnutzungen auf dem gleichen Boden gesucht. Die Modell-Ergebnisse wurden anschlieBend mit dieser Verteilung
gewichtet gemittelt. Daraus ergibt sich der NatUrWB-Referenzwert, also die Wasserbilanz, die ohne urbane Eingriffe vorherrschen wiirde. (Die Verteilung der

angenommen Landnutzungsverteilung ist weiter unten einzusehen.)

Anbei wurden die Hauptkomponenten der Wasserbilanz dieses NatUrWB-Referenzwertes grafisch als Tortendiagramm dargestellt. Dieses zeigt welcher Anteil
des Niederschlags verdunsten (52 %), abflieBen (48 %) bzw. dem Grundwasser zuflieBen (0 %) sollte, damit dieses Gebiet einen naturnahen Wasserhaushalt
aufweisen wiirde. Diese Werte sollten demnach angestrebt werden, um den stddtischen Wasserhaushalt wieder in einen naturnahen Zustand zu fiihren.

NatUrWB Referenz

47.6%

0.0%

B Evapotranspiration (ET)
B Abfluss (Q)
B Grundwasserneubildung (GWNB)

Des Weiteren finden Sie hier auch eine Abbildung, die die einzelnen Wasserflisse aufzeigt, aus der die NatUrWB-Referenz zusammengesetzt ist. Hier sind die jahrlichen Wassermengen,

die das Modell ermittelt hat, aufgelistet.
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Anhang A:
Ermittlung der Referenzwerte für den unbebauten Zustand anhand des interaktiven Webtools NatUrWB (Naturnahe urbane Wasserbilanz) der Universität Freiburg


Da der Zwischenabfluss in Regionen mit hohem Grundwasserspiegel zu einer schnellen Abflussreaktion fuhrt, wurde in diesem Bereich der Zwischenabfluss dem Abfluss hinzugezahlt.

Ebenso ist die Grundwasserneubildung eine Zusammensetzung aus der direkten Tiefenperkolation und dem grundwasserfernen Zwischenabfluss.

‘ ‘ 0 Evapotranspiration

629.4 mm/a
(pot. ET: 690 mm/a)

Niederschlag
1011.6 mm/a
Oberflachenabfluss ~
22.2 mm/a

Abfluss

Zwischenabfluss

548.8 m~~_ °
Zwischenabfluss

bei hohem Grundwasser
548.8 mm/a

Dieser Anteil wird hier

kapill Aufsti dem Abfluss zugeordnet.
P88 1 mmia Wenn méglich selbst entscheiden.
188.1 mm/a

Grundwasser

Dieser NatUrWB-Referenzwert ist allerdings nicht als starrer Zielwert zu verstehen, sondern als Zielbereich. Der gezeigte Zielwert setzt sich aus mehreren
Bodenprofilen zusammen. Die daraus resultierende Streuung der einzelnen Modellergebnisse ist im folgenden Dreiecksdiagramm dargestellt und sollte
zur Einordnung des Zielwertes und dessen Streuung dienen. In der Grafik sind die einzelnen Modellergebnisse je Bodengesellschaft aufgefihrt. Die
Grundwasserneubildung (GWNB), der Abfluss und die Evapotranspiration (ET) sind hier in einem Diagramm mit 3 Achsen, einem sogenannten
Dreiecksdiagramm, dargestellt. Da diese 3 Wasserflisse alle Komponenten der Wasserbilanz gruppieren, ergibt die Summe der 3 Komponenten immer
100 % des Niederschlags (+ Grundwasseraufstieg).
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Landnutzungsverteilung

Um diesen Referenzwert zu bestimmen, wurde folgende

Landnutzungsverteilung als naturnaher Zustand fur ihr Gebiet ermittelt.

Das bedeutet, dass wenn ihr Gebiet nicht urbanisiert ware, ware davon
auszugehen, dass sich diese naturnahe Landnutzungsverteilung
vorzufinden ware. Dabei werden auch anthropogen gepragte
Landnutzungen als naturnah angesehen, solange diese keine urbane
Nutzung darstellen. Landwirtschaftlich genutzte Flachen sind demnach
auch eine naturnahe Landnutzung.

Impressum Datenschutzerkldrung

Landnutzungsverteilung

Wiesen und Weiden /
Naturliches Grinland

Nicht bewassertes Ackerland
Laubwalder

Stmpfe / Torfmoore
Mischwélder

Obst- und Beerenobstbestand
Heiden qnd Moorheiden / Wal
Strauch-Ubergangsstadien
Nadelwalder



Anhang B:
Wasserhaushaltsbilanzierung Variante mit Grindachern - Ausgangswerte und Ergebnisse

Wasserbilanz-Expert Wald + Corbe Consulting GmbH

Zusammenfassung der Ergebnisse

Wasserbilanz Aufteilungsfaktor Abweichung
RD GWN ETa a g v a g v
Variante (mm) -) -)
unbebaut 571 0 629 0,476 0,000 0,524
bebaut 484 0 716 0,404 0,000 0,596 -0,072 0,000 0,072
Vergleich der Wasserbilanzen
4 N\
800 =
700 -
600 =
500 -
2400 - [ unbebaut
300 - B bebaut
200
100
0- T
Direktabfluss RD  Grundwasserneubildung GWN  Verdunstung ETa
. J
Abweichungen vom unbebauten Zustand
e N
0,1 =
0,07
D
c -
2
Q
[
5 0- B -
< 0,00 g
5 v
]
2 .
@©
-0,1 =L T T
bebaut
N J
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Anhang B:
Wasserhaushaltsbilanzierung Variante mit Gründächern - Ausgangswerte und Ergebnisse


Wasserbilanz-Expert

Wald + Corbe Consulting GmbH

Ergebnisse der Varianten

Ergebnisse Variante bebaut

Typ Name Element Typ GroRe a g \ Zufluss RD GWN ETa Ziel
(m?) m) | m) | (m) | (m)
Flache Garagen Grindach mit 561 0,61 0,00 0,39 673 413 0 260 Ableitung
Extensivbegrinung
Flache StralRenflac Asphalt, fugenloser Beton 3.451 0,80 0,00 0,20 4.141 3.326 0 816 Ableitung
hen
Flache Grunflache Garten, Grinflachen 10.051 0,10 0,00 0,90 12.061 1.206 0 10.855 | Ableitung
Flache Dachflache Griindach mit 1.162 0,61 0,00 0,39 1.395 857 0 538 Ableitung
n TB1 Extensivbegriinung
Flache Dachflache Steildach, alle 132 0,89 0,00 0,11 158 141 0 17 Ableitung
n TB2b Deckungsmaterialien
Flache Dachflache Steildach, alle 117 0,89 0,00 0,11 141 126 0 15 Ableitung
n TB2a Deckungsmaterialien
Flache Dachflache Steildach, alle 698 0,89 0,00 0,11 837 749 0 89 Ableitung
n TB3 Deckungsmaterialien
Flache Dachflache Steildach, alle 367 0,89 0,00 0,11 441 394 0 47 Ableitung
n TB1 Deckungsmaterialien
Bestand
Flache Dachflache Steildach, alle 1.076 0,89 0,00 0,11 1.291 1.155 0 137 Ableitung
n TB2a Deckungsmaterialien
Bestand
Flache Dachflache Steildach, alle 120 0,89 0,00 0,11 144 129 0 15 Ableitung
n TB2b Deckungsmaterialien
Bestand
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Wasserbilanz-Expert Wald + Corbe Consulting GmbH

Typ Name Element Typ GrofRe a g v Zufluss RD GWN ETa Ziel
(m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
Flache Nebenanla Griindach mit 367 0,61 0,00 0,39 441 271 0 170 Ableitung
gen (10% Extensivbegrinung
Dachflache
n)
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Wasserbilanz-Expert

Wald + Corbe Consulting GmbH

Parameter der Varianten

Parameterwerte bebaut

Name Parameter Wert Min Max empf. Wert

Garagen WK_max-WP (-) 0,5 0,35 0,65 0,5
Aufbaustaerke (mm) 100 40 200 100

kf-Wert (mm/h) 70 18 100 70
StralRenflachen Speicherhdhe 2,5 0,6 3 NaN
Grinflache a 0,1 0 1 NaN
g 0 0 1 NaN
v 0,6 0 1 NaN

Dachflachen TB1 WK_max-WP (-) 0,5 0,35 0,65 0,5
Aufbaustaerke (mm) 100 40 200 100

kf-Wert (mm/h) 70 18 100 70
Dachflachen TB2b Speicherhéhe 0,6 01 0,6 NaN
Dachflachen TB2a Speicherhdhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Dachflachen TB3 Speicherhdhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Dachflachen TB1 Bestand Speicherhéhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Dachflachen TB2a Bestand Speicherhéhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Dachflachen TB2b Bestand Speicherhdhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Nebenanlagen (10% Dachflachen)| WK_max-WP (-) 0,5 0,35 0,65 NaN
Aufbaustaerke (mm) 100 40 200 NaN
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Wasserbilanz-Expert

Wald + Corbe Consulting GmbH

Name

Parameter

Wert

Min

Max

empf. Wert

kf-Wert (mm/h)

70

18

100

NaN
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Anhang C:
Wasserhaushaltsbilanzierung Variante ohne Griindachern - Ausgangswerte und
Ergebnisse

Wasserbilanz-Expert Wald + Corbe Consulting GmbH

Zusammenfassung der Ergebnisse

Wasserbilanz Aufteilungsfaktor Abweichung
RD GWN ETa a g v a g v
Variante (mm) -) -)
unbebaut| 571 0 629 0,476 0,000 0,524
bebaut 521 0 679 0,434 0,000 0,566 -0,042 0,000 0,042
Vergleich der Wasserbilanzen
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Anhang C:
Wasserhaushaltsbilanzierung Variante ohne Gründächern - Ausgangswerte und Ergebnisse


Wasserbilanz-Expert

Wald + Corbe Consulting GmbH

Ergebnisse der Varianten

Ergebnisse Variante bebaut

Typ Name Element Typ GroRe a g \ Zufluss RD GWN ETa Ziel
(m?) m) | m) | (m) | (m)
Flache Garagen Steildach, alle 561 0,94 0,00 0,06 673 630 0 42 Ableitung
Deckungsmaterialien
Flache StralRenflac Asphalt, fugenloser Beton 3.451 0,80 0,00 0,20 4.141 3.326 0 816 Ableitung
hen
Flache Grunflache Garten, Grinflachen 10.051 0,10 0,00 0,90 12.061 1.206 0 10.855 | Ableitung
Flache Dachflache Steildach, alle 1.162 0,94 0,00 0,06 1.395 1.307 0 88 Ableitung
n TB1 Deckungsmaterialien
Flache Dachflache Steildach, alle 132 0,89 0,00 0,11 158 141 0 17 Ableitung
n TB2b Deckungsmaterialien
Flache Dachflache Steildach, alle 117 0,89 0,00 0,11 141 126 0 15 Ableitung
n TB2a Deckungsmaterialien
Flache Dachflache Steildach, alle 698 0,89 0,00 0,11 837 749 0 89 Ableitung
n TB3 Deckungsmaterialien
Flache Dachflache Steildach, alle 367 0,89 0,00 0,11 441 394 0 47 Ableitung
n TB1 Deckungsmaterialien
Bestand
Flache Dachflache Steildach, alle 1.076 0,89 0,00 0,11 1.291 1.155 0 137 Ableitung
n TB2a Deckungsmaterialien
Bestand
Flache Dachflache Steildach, alle 120 0,89 0,00 0,11 144 129 0 15 Ableitung
n TB2b Deckungsmaterialien
Bestand
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Wasserbilanz-Expert Wald + Corbe Consulting GmbH

Typ Name Element Typ GrofRe a g v Zufluss RD GWN ETa Ziel
(m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
Flache Nebenanla Griindach mit 367 0,61 0,00 0,39 441 271 0 170 Ableitung
gen (10% Extensivbegrinung
Dachflache
n)
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Wasserbilanz-Expert

Wald + Corbe Consulting GmbH

Parameter der Varianten

Parameterwerte bebaut

Name Parameter Wert Min Max empf. Wert
Garagen Speicherhdhe 0,3 0,1 0,6 NaN
Strallenflachen Speicherhdéhe 2,5 0,6 3 NaN
Grinflache a 0,1 0 1 NaN
g 0 0 1 NaN
v 0,6 0 1 NaN
Dachflachen TB1 Speicherhdéhe 0,3 0,1 0,6 NaN
Dachflachen TB2b Speicherhdhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Dachflachen TB2a Speicherhdhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Dachflachen TB3 Speicherhdhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Dachflachen TB1 Bestand Speicherhdhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Dachflachen TB2a Bestand Speicherhéhe 0,6 01 0,6 NaN
Dachflachen TB2b Bestand Speicherhdhe 0,6 0,1 0,6 NaN
Nebenanlagen (10% Dachflachen)| WK_max-WP (-) 0,5 0,35 0,65 NaN
Aufbaustaerke (mm) 100 40 200 NaN
kf-Wert (mm/h) 70 18 100 NaN
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Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens , FlorianstraBe / NeuwiesenstraBe in Malsch sind ent-
sprechend der Beauftragung der Gemeinde Malsch vom 21.06.2023 auf Grundlage unseres
Angebots vom 28.04.2023 Aussagen Uber mogliche kinftige Ladrmbeeintrachtigungen durch
Gewerbelarm, die auf das Plangebiet und das Umfeld einwirken, zu treffen und zu beurteilen.

1. Ausgangssituation
Zu dem Bebauungsplanverfahren wurden bereits schalltechnische Untersuchungen zu
frGheren Planstdnden durchgefihrt, sodass aufgrund eines aktuellen Bauantrages flr zwei
Mehrfamilienhduser die Fortschreibung der schalltechnischen Untersuchung mit entspre-
chender Anpassung fir geplante Bebauung erforderlich ist. Fir die Beurteilung ist dabei
nunmehr der Gebietstyp ,, dorfliches Wohngebiet (MDW)“ zu berlUcksichtigen.

Anlage 1 zeigt eine Ubersicht der 6rtlichen Situation.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind Aussagen bezlglich der Larmentste-
hung der betrieblichen Nutzungen des Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr Malsch zu
treffen und deren Einfluss auf die geplante Wohnbebauung zu berechnen und anhand der
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm) unter BerUcksichtigung méglicher
vorhandener Vorbelastungen zu beurteilen. Gegebenenfalls werden Vorschlage fiir Schall-
schutzmaBnahmen zur Einhaltung der Vorgaben der TA Larm getroffen.

Entsprechend den bisherigen Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass durch Ver-
kehrslarm der HauptstraBe in Malsch keine maBgeblichen Einfliisse auf das Baugebiet ein-
wirken oder diesbezliglich LadrmschutzmaBnahmen erforderlich sind.

2. Vorgehensweise

Fir die Berechnung der Larmsituation im Plangebiet werden zunéachst die zur Verfigung
gestellten Unterlagen zur Bearbeitung mit einem computergestitzten Rechenprogramm auf-
bereitet. Hierzu werden die Katastergrundlagen der Gemeinde Malsch sowie H6hendaten des
Landesamtes fiir Vermessung und Geobasisinformation Baden-Warttemberg zur Erstellung
eines digitalen Gelandemodells verwendet. Weiterhin zugrunde gelegt wird flir das geplante
Vorhaben der Vorentwurf des Bebauungsplans mit Stand vom 21.11.2024 vom Bulro Schoff-
ler.Stadtplaner.Architekten, Karlsruhe.

Entsprechend der DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau), 2002/1987/2023, welche flr die
stadtebauliche Planung zu beachten ist, sind die verschiedenen Gerduscharten (Verkehrs-
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und Gewerbeldrm) aufgrund der verschiedenen Einstellungen der Betroffenen getrennt von-
einander zu betrachten.

Bei der Ermittlung und Beurteilung einer Gerduschsituation erfolgt eine Simulierung von
Schallausbreitungsbedingungen, bei der die maBgebliche Gerauschverursachung in Abhan-
gigkeit von ihrer Intensitat, der Einwirkzeit oder bei Gewerbelarm auch der Auffélligkeit von
Gerauschquellen bertcksichtigt wird. Es erfolgt dabei eine energetische Mittelung Gber einen
Bezugszeitraum in Abhangigkeit von der Larmart (Gewerbelarm, Verkehrslarm, Freizeitlarm),
wobei héhere Pegel, z. B. durch Lkw bei Verkehrslarm, starker gewichtet werden als niedriger
Pegel. Gegebenenfalls werden fur Gewerbeldarm aufgrund von Impuls-, Ton- oder Informa-
tionshaltigkeit Zuschlage vergeben. Die auf Basis von dreidimensionalen Schallausbreitungs-
modellen rechnerisch ermittelten sogenannten Beurteilungspegel Lz dienen zum Vergleich
der in DIN-Normen, Verordnungen und Richtlinien vorgegebenen Orientierungs-, Immissi-
onsricht- oder Grenzwerten, bilden jedoch nicht zwingend die subjektive Einstellung einzelner
Betroffener zu den Gerduschverhéltnissen vollstédndig ab.

Entsprechend den bisherigen Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass durch Ver-
kehrslarm der HauptstraBe in Malsch keine maBgeblichen Einflisse auf das Baugebiet ein-
wirken oder diesbezliglich L&rmschutzmaBnahmen erforderlich sind. Der Verkehrslarm wird
daher nicht berechnet.

Zur Ermittlung der Gerduscherzeugungen im Bereich des Bauhofes und der Feuerwehr er-
folgten zu den friheren Planverfahren Ortsbesichtigungen und die Auswertung der Angaben
von der Leitung des Bauhofes sowie der Leitung der Feuerwehr. Diese Angaben werden in
der vorliegenden Schallimmissionsprognose auf Aktualitat geprift und zur Berechnung her-
angezogen.

Die Berechnungen des Gewerbelarms basieren auf den Berechnungsformeln der TA Larm,
1998 sowie der DIN ISO 9613-2 (Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
1999). Zur Berechnung des von den Parkplédtzen ausgehenden Verkehrslarms wird die Park-
platzla&rmstudie des Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz, Augsburg, 2007 herange-
zogen.

Die Berechnung der Schallausbreitung des Gewerbeldrms erfolgt nach der DIN 9613-2
(Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien). Die Durchfiihrung der Berechnung
erfolgt mit dem Berechnungsprogramm SoundPLAN, Version 9.0.
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Die Beurteilung des Gewerbeldrms des Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr Malsch er-
folgt auf Grundlage der Vorgaben der TA Larm. Feuerwachen sind keine Anlagen im eigent-
lichen Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), die Ermittlung und Beurtei-
lung der Gerauschimmissionen aus dem Betrieb der Feuerwache nach den Kriterien der
TA Larm ist allerdings einschlagig (OVG Urteil AZ. 7 D 92/04. NE — 06.03.2016). Die Winter-
dienstfahrten des Bauhofs werden als MaBnahme zur Gefahrenabwehr flr die 6ffentliche
Sicherheit und Ordnung gewertet.

Anlage 2 zeigt die flir die Berechnung und Beurteilung zugrunde gelegten Verordnungen,
Normen und Richtlinien.

Fir das Plangebiet wird flr den nordwestlichen Bereich die Beurteilung als dérfliches Wohn-
gebiet (MDW) und im stddstlichen Teil die Beurteilung allgemeines Wohngebiet (WA) be-
ricksichtigt. Da das dérfliche Wohngebiet als Typ der baulichen Nutzung, der erst im
Juni 2022 durch das Bundesgesetzblatt verkiindet wurde, noch nicht in der TA Larm aufge-
fahrt wird, wird der nordwestliche Teil des Plangebietes als Misch- (MI) bzw. Dorfgebiet (MD)
gewertet. Im Umfeld befinden sich nach Nordwesten ein Sondergebiet mit dem Recyclinghof
und der Freiwilligen Feuerwehr Malsch, nach Norden und Nordosten landwirtschaftliche
Nutzflachen sowie nach Stden und Stdwesten Mischgebiete.

3. Grundlagen der Untersuchung
Es ist zu erlautern, dass entsprechend der DIN 18005 (Schallschutz im Stéddtebau) verschie-
dene Arten von Larm (Verkehrs-, Gewerbe-, Sportanlagen- und Freizeitlarm) jeweils getrennt
voneinander zu untersuchen und zu beurteilen sind.

Es erfolgt eine Beschreibung der Berechnungsgrundlagen Gewerbeldrm der Untersuchung
und der Vorgaben flr die Bewertung nach TA Larm.

3.1 Berechnungsgrundlagen Gewerbelarm
Als Gewerbelarm sind grundsatzlich die gesamten einer Anlage zuzuordnenden Gerau-
sche zu verstehen. Dabei sind nach TA Larm auch Fahrzeuggerdusche auf den Betriebs-
grundstiicken sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb
der Anlage stehen, einer zu beurteilenden Anlage zuzurechnen. Die Gesamtbelastung
ergibt sich aus der Vor- und der Zusatzbelastung.

Als Zusatzbelastungen TA Larm ist der vom Plangebiet ausgehenden Immissionsbeitrag
zu verstehen. Es kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass die neue
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Bebauung keinen maBgeblichen Immissionsbeitrag zu Gesamtbelastung hervorruft und
daher nicht betrachtet werden muss. Im Umfeld des Bebauungsplangebietes befinden
sich der Bauhof und die Freiwillige Feuerwehr Malsch, welche als Vorbelastung zu be-
ricksichtigen sind.

In Ortsbesichtigungen und Gesprachen mit der Leitung von Bauhof und Feuerwehr er-
folgte schon flrr die bisherigen schalltechnischen Untersuchungen die Aufnahme der
einzelnen moglichen Gerduscherzeugungen auf den jeweiligen Betriebsgrundstiicken.
Es werden nach der Bestatigung der Aktualitédt der Angaben vom Leiter des Bauhofs in
der vorliegenden Schallimmissionsprognose die Ansatze ibernommen bzw. aktualisiert.
Es zeigt sich eine Vielzahl von méglichen Gerduschquellen, die sich Gber die Betriebsge-
lande verteilt. Es ist zu erwdhnen, dass die einzelnen Gerduschquellen in Abhéangigkeit
von Jahreszeit, Witterung und aktuellem Bedarf in der Gemeinde auftreten. Dabei finden
die einzelnen Geraduscherzeugungen Uberwiegend Uber einen klrzeren Zeitraum im
Laufe des Tages bzw. fur den Fall von Winterdienst auch in der Nacht statt. Es wird in
einem komplexen Modell die mégliche Larmsituation simuliert. Da alle vorhandenen Ge-
rauschquellen Gber einen gewissen Zeitraum berUcksichtigt werden, ist davon auszuge-
hen, dass dies ein ,Worst Case“-Szenario darstellt, da nicht damit zu rechnen ist, dass
alle Fahrzeuge an einem Tag ausfahren, rangieren, Be- und Entladevorgange stattfinden,
Kompressoren laufen und Sagearbeiten und Winterdienst gleichzeitig ausgefiihrt werden.
RegelmaBig findet lediglich die Zufahrt der Angestellten bzw. die Ausfahrt von Betriebs-
fahrzeugen in einem gewissen Umfang statt. Auch die in der Schallausbreitungsberech-
nung bertcksichtigten Ubungen und Versammlungen der Feuerwehr finden nicht an al-
len Tagen der Woche statt, sodass bei der Feuerwehr der Ansatz der Gerduschentste-
hung als ,,auf der sicheren Seite” zu werten ist.

Die Anlage 3.1 zeigt einen Lageplan der flr die Schallausbreitung angesetzten Schall-
quellen. Es wird in der schalltechnischen Untersuchung unterschieden nach den Be-
triebszustanden ,Normalfall“ und , Winterdienst®. Es wird dabei auch die zuk(inftige Zu-
fahrt zu Bauhof im Norden des Bauhofs berUcksichtigt, sodass die Fahrzeuge des Bau-
hofs und auch Mitarbeiter nicht mehr wie bisher von Stiden auf den Bauhof fahren.

Im Folgenden werden die Emissionsansétze der Gewerbelarmvorbelastung erlautert.
Bauhof

Es wird davon ausgegangen, dass durch Arbeiten im Inneren der Fahrzeughalle oder den
Betriebsgebduden, vor allem in den Sommermonaten, bei geéffneten Hallentoren,

Gemeinde Malsch
Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan
,FlorianstraBe / NeuwiesenstraBe*
Erlauterungsbericht

Seite 4



KOEHLER & LEUTWEIN %&
Ingenieurbiro fur Verkehrswesen

z. B. durch Instandsetzungsarbeiten oder von Kompressoren, Gerdusche nach aufen
dringen. Gleiches gilt flir Betriebsgebdude, in denen S&gen oder andere gerduschab-
strahlende Maschinen genutzt werden. Es erfolgt flr die Schallausbreitungsberechnung
far die maBgeblichen GebdudeauBenflachen, wie Hallentore oder Tiren, von gerdusch-
intensiven Arbeitsrdumen ein Ansatz als senkrechte Flachenschallquelle mit einem
Schallleistungspegel von 90 dB(A)/Anlage pro Hallentor bzw. AuBentirflache mit einer
Einwirkzeit von 2 Stunden pro Tag.

Far den Angestelltenparkplatz wird von 20 Stellpladtzen ausgegangen. Dabei wird im Nor-
malfall davon ausgegangen, dass Parkbewegungen im Zeitraum 6:00 und 9:00 Uhr,
11:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr stattfinden. Fur den Fall des Winterdiens-
tes werden auch Parkbewegungen in der Zeit von 4:00 bis 5:00 Uhr berUcksichtigt. Es
wird nach der Parkplatzlarmstudie fir Parkplatze von Besuchern und Mitarbeitern ein
Zuschlag K, flr die Impulshaltigkeit von 4 dB(A) vergeben. Weiterhin erhélt der Parkplatz
fur den Suchverkehr einen Zuschlag Kp von 2,6 dB und flr die Oberfldche ,,Betonstein-
pflaster, Fuge <= 3mm* einen Zuschlag Kswo von 0,5 dB. Es ergibt sich ein Schallleis-
tungspegel Lw von ca. 83,1 dB(A) fiir den Angestelltenparkplatz, welcher programmin-
tern in einer H6he von 0,5 m Gber Geldnde berlcksichtigt wird.

Anlage 3.2 zeigt den Tagesgang des Angestelltenparkplatzes des Bauhofs im Betriebs-
zustand Normalfall.

Die Fahrbewegungen der Angestellten im Tages- und Nachtzeitraum werden als Linien-
schallguellen in 0,5 m Uber Gelande berilicksichtigt. Dabei wird davon ausgegangen,
dass von den ein- bzw. ausfahrenden Pkw jeweils ein Schallleistungspegel von
48 dB(A)/m ausgeht und ein entsprechender Tagesgang mit insgesamt 55 Zu-/ Ausfahr-
ten berlicksichtigt. Diese werden Uber die zukinftige Zufahrt nach Norden angesetzt.

Lkw-Fahrten werden als Linienschallquellen pro Meter in 1 m Uber Gelédnde berlcksich-
tigt. Dabei wird fir die Fahrt eines Lkws entsprechend dem Hessischen Landesamt far
Naturschutz, Umwelt und Geologie Technischer Bericht, Lkw-Studie: Untersuchung von
Gerauschemissionen durch logistische Vorgange von Lastkraftwagen, Heft 3, 2024 von
einem Schallleistungspegel in einer Stunde Lwa 1-=63 dB(A)/m pro Lkw ausgegangen.
FUr Rickwaértsfahren bzw. Rangierfahrten werden, wie in der Lkw-Studie vorgeschlagen,
jeweils 5 dB(A) héhere Emissionspegel auf der Fahristrecke in Ansatz gebracht. Dabei
wird von jeweils 42 Aus- und Einfahrten pro Tag ausgegangen. Im Bereich der Fahrzeug-
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hallen werden Rangierfahrten der Lkw mit jeweils 6 Fahrten zu den vier Hallentoren be-
ricksichtigt. Im Innenhof des Bauhofs werden tagsiiber jeweils 6 Einfahrten in Rick-
wartsrichtung und Ausfahrten vorwarts angesetzt. Im Betriebszustand Winterdienst wer-
den nachts zusatzlich im Bereich Hof 5 Fahrten angenommen, die Uber die ndrdliche
Ausfahrt den Bauhof verlassen.

Far Anlieferungen im Hof an der Halle Nord und an der Halle Siid werden entsprechende
Be- und Entladegerdusche angesetzt. Fir den Bereich des Be- und Entladens von Lkw
wird fUr jeden Anlieferungsvorgang eine Punktschallquelle mit 90 dB(A) und einem
Maximalpegel von 108 dB(A) bertcksichtigt. Die Schallquellen werden dabei jeweils in
einer Hohe von 1 m Gber dem Geldnde angesetzt.

Das Be- und Entladen von Containern, von Sperrgitter (Bauzdune), von Streusalz und
Schiitigut werden beispielhaft jeweils als Punktschallquelle jeweils mit einem Schallleis-
tungspegel von 90 dB(A) und einem Maximalpegel von 108 dB(A) Uber einen Zeitraum
von 1-2 Stunden im Tagesablauf in einer Héhe von 1 m Uber Gelédnde berlcksichtigt.

Weiterhin wird das Fahren eines Gabelstaplers mit einem Schallleistungspegel von
62 dB(A)/m entsprechend dem Emissionsdatenkatalog des Forum Schall 2023 (iber den
Zeitraum von einer Stunde im Tageszeitraum sowie das Fahren eines Radladers mit ei-
nem Schallleistungspegel von 70 dB(A)/m entsprechend dem Emissionsdatenkatalog
des Forum Schall 2023 jeweils Gber eine Stunde bertcksichtigt.

Die Anlagen 3.3 und 3.4 zeigen die sich aus den angesetzten Schallquellen ergebenden
Emissionspegel mit ihrem zeitlichen Verlauf fir den Betriebszustand Normalfall und Win-
terdienst.

Dabei ist zu erlautern, dass die dargestellten Fahrten far Winterdienst einen Fall darstel-
len, der nur an wenigen Tagen im Jahr auftritt. Erhebungen der Gemeinde Malsch haben
ergeben, dass in den letzten Jahren die Fahrten des Winterdienstes im Nachtzeitraum in
jedem Fall weniger als zehn Mal pro Jahr stattgefunden haben und somit nicht als Re-
gelfall zu betrachten sind. Als seltenes Ereignis entsprechend 7.2 der TA Ld&rm kénnen
die Arbeiten des Winterdienst allerdings nicht gewertet werden, da nicht mit Sicherheit
ausgeschlossen werden kann, dass der Winterdienst nicht mehr als 10-mal im Jahr und
nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfindet. Da es sich bei den Win-
terdienstfahrten aber um eine MaBnahme zur Gefahrenabwehr fur die 6ffentliche Sicher-
heit und Ordnung handelt, kann nach Abschnitt 7.1 TA Ladrm eine Ausnahmeregelung
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far Notsituationen herangezogen werden, bei der die Richtwerte der TA Ladrm Gberschrit-
ten werden durfen.

Feuerwehr

Far die Feuerwehr ergibt sich der Parkplatzidgrm der Feuerwehrleute, die zu ihren Ver-
sammlungen Uberwiegend in den Abendstunden zwei Mal pro Woche fir Ubungen oder
Informationstreffen zusammenkommen und die zum Teil bis in den Nachtzeitraum rei-
chen. Es wird dabei von 10 Stellplatzen entlang der bisherigen Zufahrt zum Bauhof aus-
gegangen. Hierflr wird auch eine Linienschallquelle fir Pkw der Feuerwehrkameraden
mit wiederum 48 dB(A)/m pro Pkw im Bereich der nérdlichen Zufahrt zum Bauhof auch
in einer Stunde des Nachtzeitraumes berlcksichtigt.

Als Linienschallquelle mit dem Zuschlag fir Rangieren ergibt sich bei allen Zufahrten zu
den Hallentoren der Feuerwehr jeweils eine Linienschallquelle mit 68 dB(A)/m, die Uber
den Zeitraum von zwei Stunden im Tageszeitraum in den Abendstunden zu Ubungszwe-
cken berilcksichtigt werden.

Als Einzelschallguelle mit einem Schallleistungspegel von 90 dB(A) und einem Maximal-
pegel von 108 dB(A) werden im Hofbereich des Bauhofes lber den Zeitraum von zwei
Stunden Gerausche von Feuerwehribungen bericksichtigt.

Der Anlage 3.3 kdnnen die angesetzten Schallleistungspegel fir die maBgeblichen Ge-
rauscherzeuger enthommen werden.

Das Ausrticken der Feuerwehr bei einem Einsatz, welcher mit oder auch ohne Nutzung
des Signalhorns erfolgen kann, wird nicht berlicksichtigt. Grund dafur ist, dass es heute
schon Bestandsgebdude direkt gegentiber dem Feuerwehrhaus gibt, welche beziglich
Betriebsanlagenlarm der Feuerwehr am stéarksten betroffen sind und davon ausgegangen
werden kann, dass die Gerduschentwicklung bei Einsatzfahrten und weiteren Tatigkeiten
der Feuerwehr auf ein MindestmaB beschrénkt wird, um die nachstliegende Wohnbe-
bauung nicht unzumutbar zu beeintrachtigen. Des Weiteren haben die Feuerwehrge-
badude selbst eine abschirmende Wirkung zum Plangebiet.

Die Immissionen von Signal- bzw. Martinshérnern werden in der Immissionsprognose
nicht betrachtet, da davon ausgegangen werden kann, dass sie duBerst selten direkt bei
der Ausfahrt auf die FlorianstraBe, sondern erst auf Offentlichen StraBen eingeschaltet
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werden und eine Akzeptanz der Gerduscheinwirkung durch die Signalhorner in der Be-
vOlkerung bereits vorhanden ist. Des Weiteren wird vorausgesetzt, dass aufgrund der vor-
liegenden StraBenflihrung das Signalhorn als Warn-/ Hinweissignal der Einsatzkrafte flr
die StraBenteilnehmer, welches beispielweise an Kreuzungen oder nicht einsehbaren
Ein- und Ausfahrten eingesetzt wird, nur im Ausnahmefall bei der Ausfahrt der Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehr eingeschaltet wird.

3.2 Beurteilungsgrundlagen

DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau)

Die sich aus dem jeweiligen Bewertungsverfahren ergebenden Beurteilungspegel fir die
jeweiligen Immissionsorte werden zunachst nach der flr die stddtebauliche Planung giil-
tigen Richtlinie DIN 18005 Ausgabe 2023-07 (Schallschutz im Stadtebau) beurteilt.
Nach der DIN 18005, Beiblatt 1, Ziffer 4.3, Absatz 3, werden die Gerausche von ver-
schiedenen Arten von Schallquellen, wie im vorliegenden Fall Verkehrs- und Gewerbe-
larm, aufgrund des unterschiedlichen Belastigungsempfindens der Betroffenen zu den
verschiedenen Arten von Gerduschquellen, jeweils fir sich allein mit den jeweils zuge-
ordneten Orientierungswerten verglichen.

Die in der DIN 18005 2023/07 angegebenen Orientierungswerte betragen jeweils flir den
Tages- und Nachtzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr / 22:00 bis 6:00 Uhr) in dB(A) als Uber-
blick:

DIN 18005 Verkehrsldrm Gewerbelarm
Reine Wohngebiete (WR),

Wochenendhausgebiete, 50/ 40 dB(A) 50/ 35 dB(A)
Ferienhausgebiete

Allgemeine Wohngebiete (WA),

Kleinsiedlungsgebiete (WS), 55745 dB(A) 55 /40 dB(A)
Campingplatzgebiete

Friedhofe, Park- und
Kleingartenanlagen

Besondere Wohngebiete (WB) 60 / 45 dB(A) 60 / 40 dB(A)

Dorfgebiete (MD), Dérfliche
Wohngebiete (MDW), Mischge-

55/ 55 dB(A) 55/55 dB(A)

biete (MI) und Urbane Gebiete 60 /50 dB(A) 60/45 dB(A)
(MU)

Kerngebiete (MK) 63 /53 dB(A) 60 /45 dB(A)
Gewerbegebiete (GE) 65 /55 dB(A) 65 /50 dB(A)
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Es ist anzumerken, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 empfohlene Richtwerte
darstellen, von denen im Einzelfall beim Vorliegen anderer entgegengesetzter
Interessen mit entsprechender Begriindung abgewichen werden kann (DIN 18005, Bei-
blatt 1, Ziffer 4,3, Absatz 8). In einem solchen Fall sind geeignete MaBnahmen, wie z. B.
aktiver Schallschutz, entsprechende Gebdudeanordnung, Grundrissgestaltung oder al-
ternative planrechtliche Festsetzungen zum baulichen Schallschutz vorzusehen und
planrechtlich abzusichern.

TA Larm:

Zur Beurteilung des Gewerbeldrms werden zusétzlich zu den oben aufgelisteten Orien-
tierungswerten der DIN 18005 fur Gewerbelarm die Bestimmungen der TA Larm heran-
gezogen. Zum Schutz der Allgemeinheit vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
rausche von genehmigungsbediirftigen und nicht genehmigungsbedirftigen Anlagen
wurde auf Grundlage des Bundesimmissionsschutzgesetzes § 48 die 6. Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum BImSchG, die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm -
TA L&rm, erlassen.

Entscheidend fur die Beurteilung der Zulassigkeit eines Vorhabens ist die Gesamtbelas-
tung eines Immissionsortes, die von allen Anlagen im Sinne der TA Larm, hervorgerufen
wird. Die Gesamtbelastung setzt sich aus der Vor- und Zusatzbelastung zusammen. Vor-
belastung ist die Belastung eines Ortes mit Gerduschimmissionen von allen bestehenden
Anlagen, fir die die TA Larm gilt.

Im vorliegenden Fall befinden sich der Bauhof der Gemeinde Malsch und die Feuerwa-
che der Freiwilligen Feuerwehr Malsch im Umfeld des Plangebietes, die nach den Krite-
rien der TA Larm zu beurteilen sind.

Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu be-
urteilende Anlage voraussichtlich hervorgerufen wird. Hiernach sind Anlagengerdusche
und Fahrgerausche auf dem Betriebsgrundstiick sowie der Ein- und Ausfahrt der zu be-
urteilenden Anlage insgesamt zuzurechnen. Im Plangebiet selbst sind keine Anlagenge-
radusche zu erwarten, die einen maBgeblichen Immissionsbeitrag zur Gesamtbelastung
hervorrufen.

Nach den Bestimmungen der TA La&rm (Prtfung im Regelfall nach Nr. 3.2.1) ist der
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen dann sichergestellt, wenn die Gesamtbe-
lastung am Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Ziffer 6 nicht Gberschreitet. Die
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Immissionsrichtwerte sind abhangig von der jeweiligen Gebietsausweisung entsprechend
der Baunutzungsverordnung im Bereich der zu schitzenden Gebaude.

Mit der Nr. 3.2.2 fuihrt die TA Larm eine Moglichkeit einer ergdnzenden Prifung im Son-
derfall auf. Diese Sonderfallprtifung kommt zum Einsatz, wenn besondere Umsténde vor-
liegen, die bei der Regelfallpriifung nach Nr. 3.2.1 der TA Larm keine Berlcksichtigung
finden, die aber einen Einfluss auf die Beurteilung haben kdnnen, ob die Anlage dazu
beitragt schadliche Umwelteinwirkungen zu erzeugen, die sich also in der konkreten Si-
tuation auf die Zumutbarkeit der Gerduschbelastung auswirken kénnen. Die TA L&rm
fahrt dazu unter anderem Umstande wie Einschrankungen der zeitlichen Nutzung oder
eine besondere Standortbindung der zu beurteilenden Anlage auf. Als weiteren Umstand,
der eine Sonderfallprifung nach Nr. 3.2.2 TA Larm erforderlich macht, werden beson-
dere Gesichtspunkte der Herkdmmlichkeit und eine soziale Adaquanz der Gerau-
schimmissionen angefuhrt.

Die Zumutbarkeit der Gerduschbelastung kann entsprechend den LAl-Hinweisen zur
Auslegung der TA Larm (Stand 24.02.2023) hdher anzusetzen sein, wenn eine sozial
anerkannte Tatigkeit nur an einem bestimmten Standort durchgeflihrt werden kann oder
wenn die gerduschverursachende Tatigkeit einem gesellschaftlich wiinschenswerten
Zweck dient.

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm fur Immissionsorte auBerhalb von Gebauden nach
Nr. 6.1 TA Larm betragen tags/nachts (6:00 bis 22:00 Uhr und 22:00 bis 6:00 Uhr):

TA Larm ‘ Gewerbelarm
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45/ 35 dB(A)
Reine Wohngebiete (WR) 50/ 35 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete 55 /40 dB(A)
Kern-, Dorf- und Mischgebiete (MI) 60 /45 dB(A)
Urbane Gebiete (MU) 63 /45 dB(A)
Gewerbegebiete (GE) 65 /50 dB(A)
Industriegebiete (GI) 70/70 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte tagstiber um nicht
mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.
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Far reine und allgemeine Wohngebiete sind nach TA Larm Zuschlage flr Tageszeiten mit
erh6hter Empfindlichkeit zu vergeben.

Es ist weiterhin nach TA Larm, Ziffer 6.4 maBgebend flir die Beurteilung des Nachtzeit-
raums die volle Nachtstunde mit dem hdchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beur-
teilende Anlage relevant beitragt, anzusetzen. Im Rahmen der Berechnungen erfolgt so-
mit fUr jeden maBgeblichen Immissionspunkt eine Berechnung fiir jede einzelne Nacht-
stunde mit Ermittlungen der Beurteilungspegel aus den im Betrieb befindlichen Anlagen.

Entsprechend TA Larm Ziffer 6.4 kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinausgescho-
ben oder vorverlegt werden, soweit dies wegen der besonderen ortlichen oder wegen
zwingender betrieblicher Verhaltnisse unter Berticksichtigung des Schutzes vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstiindige Nachtruhe der Nachbar-
schaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist jedoch in jedem Fall sicherzustellen.

Nach Ziffer 7.1 TA Larm dirfen in Notsituationen, soweit es zur Abwehr von Gefahren
far die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, die Immissionsrichtwerte der
TA Larm nach Ziffer 6 Gberschritten werden.

Eine Beurteilung nach den Vorgaben der TA L4&rm macht bereits auf der planrechtlichen
Ebene Sinn, da im Zuge des Betriebsgenehmigungsverfahrens ohnehin der entspre-
chende Nachweis nach TA Larm zu erfolgen hat. Ergdnzend ist noch auf die Regelung
nach Ziffer 7.2, TA Larm hinzuweisen, nach der Uber eine begrenzte Zeitdauer von
héchstens 10 Tagen oder Nachten pro Jahr und nicht an mehr als an jeweils zwei aufei-
nander folgenden Wochenenden héhere Immissionspegel zulassig sind (z. B. bei beson-
deren Anlieferungen oder verkaufsoffenen Wochenenden etc.).

Die Beurteilung der Gewerbeldrmemissionen ist nach der TA Larm weiterhin zu untertei-
len in die Gerdusche, die von dem Anlagengrundstick ausgehen und in
Verkehrsgerdusche auf éffentlichen Verkehrsflichen des An- und Abfahrverkehrs. Fur
diese sind entsprechend Ziffer 7.4 der TA Larm ebenfalls die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV und deren Bestimmungen zu bertcksichtigen. In der TA Larm, Ziffer 7.4,
heiBt es flr Verkehrsgerausche auf 6ffentlichen Verkehrsfldchen, dass die Gerdusche des
An- und Abfahrverkehrs in einem Abstand bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstlick
durch MaBnahmen organisatorischer Art so weit wie mdéglich vermindert werden sollen
soweit:
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- sie die Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fir den Tag oder die Nacht rechne-
risch um mindestens 3 dB(A) erhohen,

- keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung 16. BImSchV erstmals
oder weitergehend Uberschritten werden.

4. Ergebnisse Schallausbreitungsberechnung Gewerbelarm

Neben den einzelnen Larmemittenten werden die umgebende Bebauung sowie die topogra-
fischen Verhaltnisse zur Bertcksichtigung von Bebauungsdampfung und Reflexion der vor-
handenen und zuklnftigen Bebauung in die Berechnungen mit einbezogen. Die Beurtei-
lungspegel werden jeweils an den Gebdudefassaden der bestehenden Gebdude bzw. Bau-
grenzen der geplanten Bebauung ermittelt. Dargestellt sind die jeweils héchsten Fassaden-
pegel der unterschiedlichen Stockwerke sowie die flachige Larmverteilung als Larmisophonen
in einer Héhe von 4,0 m.

Entsprechend den bisherigen schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplanver-
fahren wird davon ausgegangen, dass durch Verkehrslarm der HauptstraBe in Malsch keine
maBgeblichen Einflisse auf das Baugebiet einwirken oder diesbeziiglich LadrmschutzmaB-
nahmen nicht erforderlich sind. Der Verkehrslarm wird daher nicht berechnet.

Es folgen die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnungen fir den Gewerbelarm. Es wird
unterschieden nach den Betriebszustdnden Normalfall und Winterdienst. Es wird bei den
Berechnungen davon ausgegangen, dass die Zufahrt zum Bauhof ausschlieBlich Gber die
nérdliche Einfahrt erfolgt.

Die Anlagen 4.1-d/n zeigen die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung im Tages- und
Nachtzeitraum im Betriebszustand Normalfall unter Bertcksichtigung der eingegebenen Ge-
werbelarmquellen, wie unter Ziffer 3 beschrieben.

Es werden im Tageszeitraum an den westlichsten Geb&uden im Plangebiet mit Fassadenpe-
geln von bis zu ca. 45 dB(A) die Immissionsrichtwerte der TA Larm flr Mischgebiete (MI)
bzw. Dorfgebiete (MD) deutlich unterschritten. Nachts werden mit Fassadenpegeln von bis
zu ca. 38 dB(A) die Richtwerte fir MD noch eingehalten. Im tbrigen Plangebiet ergeben sich
sowohl tags als auch nachts, ruhige Verhéltnisse.

Gemeinde Malsch
Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan
,FlorianstraBe / NeuwiesenstraBe*
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Die Anlagen 4.2-d/n zeigen die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung im Tages- und
Nachtzeitraum im Betriebszustand Winterdienst unter Berlicksichtigung der eingegebenen
Gewerbeldrmquellen, wie unter Ziffer 3 beschrieben.

Es werden im Tageszeitraum an den westlichsten Gebduden im Plangebiet mit Fassadenpe-
geln von bis zu ca. 45 dB(A) die Immissionsrichtwerte der TA Larm flr Mischgebiete und
Dorfgebiete deutlich unterschritten. Nachts werden mit Fassadenpegeln von bis zu ca.
46 dB(A) die Richtwerte fur Misch- und Dorfgebiete geringfligig tiberschritten. Im Gbrigen
Plangebiet ergeben sich sowohl tags als auch nachts ruhige Verhéltnisse. Die Richtwerte flr
MI bzw. MD werden an allen Fassaden eingehalten.

Aufgrund der Uberschreitungen an zwei Geb&uden innerhalb des Plangebietes durch den
Winterdienst im Nachtzeitraum wird eine aktive LarmschutzmaBnahme in Form einer Larm-
schutzwand an der stidwestlichen Seite von Halle Stid des Bauhofs mit einer Hohe von 2,5 m
Uber Geldnde geprift. Der Anlage 4.2-n-A ist zu entnehmen, dass nun an allen Fassaden
innerhalb des Plangebietes die Richtwerte der TA Larm eingehalten werden.

. Beurteilung der Situation und Empfehlung fiir die Bauleitplanung

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung fir Betriebsanlagenldrm zeigen das Bild
einer vertraglichen Belastung durch Gewerbeldrmemissionen des Bauhofs und der Freiweil-
ligen Feuerwehr im Tageszeitraum. Durch die Fahrten der Fahrzeuge des Bauhofs und die
Ubungen der Feuerwehr entstehen keine unzumutbaren Gewerbelarmbelastungen.

Im Fall des Winterdienst mit Fahrten von Winterdienst-Rdumfahrzeugen im Nachtzeitraum
kann es durch die Fahrten der Bauhof-Fahrzeuge zu geringfiigigen Uberschreitungen der
Vorgaben der TA Larm kommen.

Die Wertung der Arbeiten des Winterdienst im Nachtzeitraum als seltenes Ereignis nach 7.2
TA Larm ist allerdings nicht moéglich, da die Winterdiensteinsatze nicht planbar sind und nicht
sicher davon ausgegangen werden kann, dass hachtliche Einsatze nicht mehr als 10-mal im
Jahr und auch nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. Es wird viel-
mehr Ziffer 7.1 TA Larm angeftihrt, bei der in Notsituationen, soweit es zur Abwehr von Ge-
fahren fr die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist, die Immissionsrichtwerte
der TA Larm nach Ziffer 6 tberschritten werden dlrfen.

Gemeinde Malsch
Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan
,FlorianstraBe / NeuwiesenstraBe*
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Zum Schutz der neuen Geb&ude innerhalb des Plangebietes wird die Empfehlung gegeben
eine Larmschutzwand als aktive LarmschutzmaBnahme an der stidwestlichen Seite der Halle
Sud des Bauhofs zu errichten. Ihre Festsetzung im Bebauungsplan kann wie folgt lauten:

Festsetzungen gegen Umwelteinwirkungen aufgrund von Betriebsanilagenidrm gemdéalB § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB:

Bauliche Schallschutzanlagen fir die Ldrmschutzwand entsprechend den Darstellungen im
zeichnerischen Teil als Ldrmschutzwandkonstruktion mit Angabe der Wandhdhe von min-
destens 2.5 m in einer Héhe von 121,0 m 4. NN und einer Lange von mindestens 34,2 m.
Fur die Larmschutzwandelemente sind die Ausfihrungen der zusétzlichen technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien far die Ausfihrung von Lirmschutzwanden an Stralfen
(ZTV-LSW 22) der Forschungsgesellschaft fiir Stralfen und Verkehrswesen zu beachten. Eine
besondere hochabsorbierende / stark reflexionsmindernde Ausfihrung der Wandelemente
der Larmschutzwand ist nicht notwend|g.

Des Weiteren wird angeregt, einen Sichtschutz an der nordwestlichen Ecke des Plangebietes
einzurichten, welcher fur ggf. Erweiterung der Betriebstéatigkeiten des Bauhofs auch als Larm-
schutzwand ausgefiihrt werden kann. Die Festsetzung dieser Wand kann wie folgt lauten:

Festsetzungen gegen Umwelteinwirkungen aufgrund von Betriebsaniagenidrm geméB § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB:

Bauliche Schallschutzanlagen fir die Ldarmschutzwand entsprechend den Darstellungen im
zelchnerischen Teil als Ldrmschutzwandkonstruktion mit Angabe der Wandhdhe von min-
destens 2,5 m in einer Héhe von 121,0 m . NN und einer Lédnge von mindestens 26,0 m.
Fdr die Larmschutzwandelemente sind die Ausfihrungen der zusatzlichen technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien fdar die Ausfihrung von Larmschutzwanden an Stralfen
(ZTV-LSW 22) der Forschungsgesellschaft fir Strallen und Verkehrswesen zu beachten. Eine
besondere hochabsorbierende / stark reflexionsmindernde Ausfihrung der Wandelemente
der Larmschutzwand ist nicht notwend|g.

Die Immissionen von Signal- bzw. Martinshérnern bei Einsatzfahrten der Freiwilligen Feuer-
wehr Malsch werden in der Immissionsprognose nicht betrachtet, da davon ausgegangen
werden kann, dass sie duBerst selten direkt bei der Ausfahrt auf die FlorianstraBe, sondern
erst auf offentlichen StraBen eingeschaltet werden und eine Akzeptanz der Gerduscheinwir-
kung durch die Signalhérner in der Bevolkerung bereits vorhanden ist. Des Weiteren wird

Gemeinde Malsch
Fortschreibung der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan
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vorausgesetzt, dass aufgrund der vorliegenden StraBenflihrung das Signalhorn als Warn-/
Hinweissignal der Einsatzkrafte flr die StraBenteilnehmer, welches beispielweise an Kreuzun-
gen oder nicht einsehbaren Ein- und Ausfahrten eingesetzt wird, nur im Ausnahmefall bei
der Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr eingeschaltet wird.

. Qualitat der Prognose

Die Qualitat der angegebenen Beurteilungspegel ist abhangig von der Genauigkeit der Emis-
sionsdaten, wie z. B. Schallleistungspegel, beriicksichtigte Einwirkungsdauer, digitalisierte
Lage usw. Die Anséatze der La&rmquellen entsprechen dabei den vorgegebenen Richtlinien
oder aktuellen Veroffentlichungen fir Larmquellen, deren Ansétze in der Regel einen Sicher-
heitszuschlag als ,Worst Case“-Fall beinhalten.

Bei der Erstellung des fiir die Schallausbreitungsberechnung erforderlichen dreidimensiona-
len Gelandemodells wird versucht, die zuklnftigen Situationen so genau wie méglich zu si-
mulieren. In dem Programm SoundPLAN der Fa. SoundPLAN GmbH werden dabei die Be-
rechnungen nach dem Stand der Technik (DIN ISO 9613-2) durchgeftihrt. Durch die Ver-
wendung von vorrangig digitalen georeferenzierten Planen ist von einer héchsten Genauigkeit
entsprechend dem Stand der Technik auszugehen. Moégliche Rechenungenauigkeiten ge-
genlber LArmmessungen aufgrund von Annahmen einer Mit-Wind-Situation oder Ungenau-
igkeiten des Rechenprogramms in H6he von bis zu 0,5 dB(A), die sich nicht gegenseitig
ausgleichen, werden durch die ,,Worst Case“-Ansatze der Schallemissionsquellen zumindest
ausgeglichen.

. Zusammenfassung

Im Rahmen der Fortschreibung des Bebauungsplanverfahrens ,FlorianstraBe / Neuwiesen-
straBe” in Malsch wurde unter Berlicksichtigung des Betriebsanlagenldarms eine schalltech-
nische Untersuchung aufgestellt. Die zu erwartenden Larmemissionen und -immissionen
wurden entsprechend den geltenden Richtlinien berechnet und nach der DIN 18005 und
der TA Larm beurteilt.

Entsprechend den bisherigen schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplanver-
fahren wird davon ausgegangen, dass durch Verkehrslarm der HauptstraBe in Malsch keine
mafgeblichen Einflisse auf das Baugebiet einwirken oder diesbeziiglich LarmschutzmaB-
nahmen erforderlich sind.

Im Tages- und Nachtzeitraum im Betriebszustand Normalfall ergeben sich im Plangebiet un-
ter Berlicksichtigung der als Gewerbeldrm zu wertenden Gerdusche des Bauhofs und der
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Freiwilligen Feuerwehr Malsch deutliche Unterschreitungen der Immissionsrichtwerte der
TA Larm far Misch- (MI) und Dorfgebiete (MD), als welches der nordwestliche Teil des Plan-
gebietes fur die Beurteilung des Gewerbeldrms nach TA Larm hilfsweise gewertet wird, da
die vorgesehene Definition der Ausweisung als dorfliches Wohngebiet (MDW) noch nicht in
der TA Ladrm implementiert ist. Auch im Ubrigen Plangebiet ergeben sich ruhige Verhéltnisse.
Im Fall des Winterdienst mit Fahrten von Winterdienst-Rdumfahrzeugen im Nachtzeitraum
kann es durch die Fahrten der Bauhof-Fahrzeuge zu geringfiigigen Uberschreitungen der
Vorgaben der TA Ldrm kommen. Die Wertung der Arbeiten des Winterdienst im Nachtzeit-
raum als seltenes Ereignis nach 7.2 TA Larm ist allerdings nicht méglich, da die Winterdien-
steinsétze nicht planbar sind und nicht sicher davon ausgegangen werden kann, dass nacht-
liche Einsatze nicht mehr als 10-mal im Jahr und auch nicht an zwei aufeinanderfolgenden
Wochenenden stattfinden. Es wird vielmehr Ziffer 7.1 TA Larm angefthrt, bei der in Notsitu-
ationen, soweit es zur Abwehr von Gefahren fr die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung erfor-
derlich ist, die Immissionsrichtwerte der TA Ldrm nach Ziffer 6 Gberschritten werden durfen.

Zum Schutz der neuen Gebadude innerhalb des Plangebietes wird dennoch die Empfehlung
gegeben eine Larmschutzwand mit einer H6he von mindestens 2,5 m als aktive LArmschutz-
maBnahme an der sidwestlichen Seite der Halle Sid des Bauhofs zu errichten. Des Weiteren
wird angeregt, einen Sichtschutz an der nordwestlichen Ecke des Plangebietes einzurichten,
welcher auch als Larmschutzwand ausgefiihrt werden kann.

Die Spitzenpegel werden an allen maBgeblichen Immissionsorten in allen Betriebszustanden
eingehalten.

Bei Umsetzung der empfohlenen MaBnahmen bestehen aus schallschutzrechtlicher Sicht
keine Bedenken gegen das Planvorhaben.

Die Grundpflichten des Betreibers zur Vorsorge gegen schédliche Umwelteinwirkungen in
Bezug auf MaBnahmen zur Larmminderung oder Emissionsbegrenzung entsprechend dem
Stand der Technik sind hiervon unberihrt.

Ingenieurblro flr Verkehrswesen
Koehler & Leutwein GmbH & Co. KG

Datei: RK_Malsch_FlorianstraBe-NeuwiesenstraBe_SU_2024-09-13
Datum: 27.02.2025
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Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen
Larm-/Immissionsschutz

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit 1. - 39. BImSchV:

Genehmigungsbedurftige AnlagenVO, GenehmigungsverfahrensVO, StérfallVO, TA Luft, TA
Larm

Baugesetzbuch (BauGB):

Gesetze und Verordnungen zum Bau- und Planungsrecht

Baunutzungsverordnung (BauNVO):

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke

Bundesminister flir Verkehr (BMV):

Sechzehnte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (Bonn)

Anlage 2 zur 16. BImSchV: Schall 03(2012) - Berechnung des Beurteilungspegels fir
Schienenwege vom 17.07.2014

Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV):

Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli
1991, mit der Erganzung Zweite Verordnung zur Anderung der Sportanlagenlarmschutzverordnung
vom 01.06.2017

TA Larm:

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm)

DIN I1SO 9613, Teil 2:

Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Ausgabe Oktober 1999

DIN 4109 mit Beiblatt 1 und 2:

Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, Januar 2018

DIN 18005 Teil 1:

Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinweise fur die Planung, Mai 1987 / Juli 2002 /
Juli 2023

DIN 18005 Teil 1, Beiblatt:

Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung, Mai 1987 / Juli 2023

VDI 2571:

Schallabstrahlung von Industriebauten, 1976

VDI 3760:

Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsraumen, Februar 1996

VDI 3770 mit Beiblatt 1 und 2:

Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen, September 2012
BMV, Abteilung Strallenbau:

Richtlinien flr den Larmschutz an Stral3en RLS-19, Ausgabe 2020, Forschungsgesellschaft fir
Straflen- und Verkehrslarm, Kéln

Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz: Schriftenreihe Heft 89 - Parkplatzlarmstudie,
Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohdéfen und Omnibusbahnhdéfen, sowie
von Parkhausern und Tiefgaragen, 6. Auflage 2007

Hessische Landesanstalt fir Umwelt und Geologie (HLUG): Technischer Bericht zur 08/23
Untersuchung der Lkw- und

Ladegerausche auf Betriebsgelanden von | GEMEINDE MALSCH

Frachtzentren, Auslieferungslagern und SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG 2
Omwoltumdasamt: Emisaonadaton. | 2UM BEBAUUNGSPLANVERFAHREN
katalog Forum Schall 2016 ,,FJLORIANSTRASSE/ NEUWIESENSTRASSE“
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Malsch - FlorianstraBe
Tagesgang Parkplatz Angestellte Bauhof
Betriebszustand Normalfall

19 : 30 PKW nach 6

30 PKW nach 6
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0- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 3 4 5 177 18 19 20 21 2 23 24
Stunde 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 16,00
Stunde 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
E/h 4,00 0,00 2,00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00
Stunde 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
E/h 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Malsch - FlorianstraBe
Schallquellen Gewerbelarm
Bauhof ohne Winterdienst

Schallquelle Quelltyp [l oder S| L'w Lw | KO- |LwMax|00-01|01-02 [ 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 {07-08 (08-09 (09-10|10-11|11-12|12-13(13-14(14-15|15-16|16-17 |17-18 | 18-19( 19-20 ( 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Wand Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr
m,m? | dB(A) | dB(A) |dB(A)| dB | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
Angestellte Pkw Linie | 120,13 |48,0 68,8 | 0 55,0 | 60,0 | 54,0 51,0 | 54,0 | 54,0 54,0 | 60,0
Angestelltenparken Parkplatz| 850,60 | 53,8 | 83,1 | 0 | 99,5 47,8 | 52,8 | 46,8 46,8 | 46,8 46,8 | 52,8
Be-/Entladen Container Punkt 90,0 | 90,0 | O |108,0 90,0
Be-/Entladen Halle Nord Punkt 90,0 | 90,0 | 0O [108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Halle Siid Punkt 90,0 | 90,0 | O |108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Hof Punkt 90,0 | 90,0 | O [108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Salz Punkt 90,0 | 90,0 | O [108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Schiittgut Punkt 90,0 | 90,0 | 0O [108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Sperrgitter Punkt 90,0 | 90,0 (| 0O |108,0 90,0
Feuerwehr ahends PKW Linie 42,03 480642 | 0 58,0 | 58,0 58,0 | 58,0
Gabelstapler Linie 75,71 [ 620]808| O 62,0
Halle Tor 1 Flache | 14,36 | 784 | 90,0 | 3 78,4 78,4
Halle Tor 2 Fliche | 14,36 | 78,4 | 90,0 | 3 78,4 78,4
Halle Tor 3 Fliche | 14,37 | 784 |1 900 | 3 78,4 78,4
Halle Tor 4 Fliche | 14,38 | 784 | 90,0 | 3 78,4 78,4
Kompressor Flache | 17,21 [ 77,6 | 90,0 | 3 71,6 71,6
Lkw Hauptausfahrt Linie |104,95|63,0|832| 0 71,5 74,5 715|715 71,5
Lkw Haupteinfahrt Linie | 104,82 63,0832 ]| 0 71,5 74,5 7115|715 71,5
Lkw Innenhof 01 tags Linie 82,23 (630822 0 63,0 66,0 63,0 | 63,0 63,0
Lkw Innenhof 02 tags Linie 92,74 1630827 | 0 63,0 66,0 63,0 | 63,0 63,0
LKW Nordseite Linie 85,11 (63,0823 | 0 63,0 66,0 63,0 | 63,0 63,0
Parken Feuerwehr Parkplatz| 106,24 | 56,7 | 77,0 | 0 | 99,5 56,7 | 56,7 56,7 | 56,7
Radlader Linie | 146,94 700 (91,7 ]| O 70,0
Rangieren Bauhof 01 Linie 17,08 [ 68,01 80,3| O 68,0 71,0 68,0 | 68,0 68,0
Rangieren Bauhof 02 Linie 15,94 (68,0800 | 0 68,0 71,0 68,0 | 68,0 68,0
Rangieren Bauhof 03 Linie 18,01 (680806 | O 68,0 71,0 68,0 | 68,0 68,0
Rangieren Bauhof 04 Linie 20,68 | 680 |812]| O 68,0 71,0 68,0 | 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 12,95 | 68,0 | 79,1 0 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 1445 1 68,0796 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 988 | 680|779 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 824 | 680|772 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 495 (680|749 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 6,16 | 68,0759 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 10,99 | 680|784 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 1249 | 68,0 (790 O 68,0 68,0
Sage Flache | 17,15 | 77,7 | 90,0 | 3 71,7 71,7
Schreinerei Fliche | 18,17 | 77,4 | 90,0 | 3 77,4 77,4
Ubung Feuerwehr Punkt 90,0 | 90,0 | O [108,0 90,0 | 90,0
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Malsch - FlorianstraBe
Schallquellen Gewerbelarm
Bauhof ohne Winterdienst

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fldche)

| oder S m, m2 GroBe der Quelle (Lange oder Fldche)

L'w dB(A) Leistung pro m, m?

Lw dB(A) Anlagenleistung

KO- Wand dB(A) Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung durch Wénde
LwMax dB Spitzenpegel

00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Malsch - FlorianstraBBe
Schallquellen Gewerbelarm
Bauhof mit Winterdienst
Schallquelle Quelltyp [l oder S| L'w Lw | KO- |LwMax|00-01|01-02 [ 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 {07-08 (08-09 (09-10|10-11|11-12|12-13(13-14(14-15|15-16|16-17 |17-18 | 18-19( 19-20 ( 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Wand Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr
m,m? | dB(A) | dB(A) |dB(A)| dB | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
Angestellte Pkw Linie | 120,13 |48,0 (688 | 0 55,0 60,0 | 54,0 51,0 | 54,0 | 54,0 54,0 | 60,0
Angestelltenparken Parkplatz| 850,60 | 53,8 | 83,1 | 0 | 99,5 47,8 52,8 | 46,8 46,8 | 46,8 46,8 | 52,8
Ausfahrt Winterdienst Bereich Hof nachts | Linie | 155,19 | 63,0 ( 849 | O 70,0
Ausfahrt Winterdienst Nord nachts Linie 129,64 | 63,0 | 84,1 0 70,0
Be-/Entladen Container Punkt 90,0 | 90,0 (| 0 |108,0 90,0
Be-/Entladen Halle Nord Punkt 90,0 | 90,0 | 0 [108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Halle Siid Punkt 90,0 | 90,0 | 0 [108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Hof Punkt 90,0 | 90,0 | 0 [108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Salz Punkt 90,0 | 90,0 | 0 [108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Schiittgut Punkt 90,0 | 90,0 | 0 [108,0 90,0 90,0
Be-/Entladen Sperrgitter Punkt 90,0 | 90,0 | O |108,0 90,0
Feuerwehr ahends PKW Linie 42,03 1480|642 | O 58,0 | 58,0 58,0 | 58,0
Gabelstapler Linie 75,71 | 62,0808 | O 62,0
Halle Tor 1 Fliche | 14,36 [ 784 | 90,0 | 3 78,4 78,4
Halle Tor 2 Fliche | 14,36 [ 784 | 90,0 | 3 78,4 78,4
Halle Tor 3 Fliche | 14,37 [ 784 | 90,0 | 3 78,4 78,4
Halle Tor 4 Fliche | 14,38 | 78,4 | 90,0 | 3 78,4 78,4
Kompressor Fliche | 17,21 [ 77,6 | 90,0 | 3 77,6 71,6
LKkw Hauptausfahrt Linie | 104,95 630832 ]| 0 71,5 74,5 715 [ 715 71,5
Lkw Haupteinfahrt Linie | 104,82 63,0 (832 ]| 0 71,5 74,5 715 [ 715 71,5
Lkw Innenhof 01 tags Linie 82,23 [ 63,0 (822 | 0 63,0 66,0 63,0 | 63,0 63,0
Lkw Innenhof 02 tags Linie 92,74 [ 63,0827 | 0 63,0 66,0 63,0 [ 63,0 63,0
LKW Nordseite Linie 85,11 | 630823 ]| 0 63,0 66,0 63,0 [ 63,0 63,0
Parken Feuerwehr Parkplatz| 106,24 | 56,7 | 77,0 | 0 | 99,5 56,7 | 56,7 56,7 | 56,7
Radlader Linie | 146,94 70,0 (91,7 | O 70,0
Rangieren Bauhof 01 Linie 17,08 | 68,0 (80,3 O 68,0 71,0 68,0 | 68,0 68,0
Rangieren Bauhof 02 Linie 15,94 [ 68,0 (80,0]| O 68,0 71,0 68,0 | 68,0 68,0
Rangieren Bauhof 03 Linie 18,01 | 68,0806 | O 68,0 71,0 68,0 | 68,0 68,0
Rangieren Bauhof 04 Linie 20,68 [ 68,0 (81,2 | O 68,0 71,0 68,0 | 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 12,95 | 68,0 (79,1 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 1445 | 68,0796 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 9,88 [ 680|779 | 0 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 824 | 680|772 | 0 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 6,16 | 68,0759 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 495 (680|749 | 0 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 10,99 | 68,0784 | O 68,0 68,0
Rangieren Feuerwehr Linie 12,49 | 68,0790 | O 68,0 68,0
Sage Fliche | 17,15 [ 77,7 | 90,0 | 3 71, 71,1
Schreinerei Fliche | 18,17 [ 77,4 | 90,0 | 3 77,4 77,4
Ubung Feuerwehr Punkt 90,0 | 90,0 | 0O |108,0 90,0 | 90,0
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Malsch - FlorianstraBe
Schallquellen Gewerbelarm
Bauhof mit Winterdienst

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fldche)

| oder S m, m2 GroBe der Quelle (Lange oder Fldche)

L'w dB(A) Leistung pro m, m?

Lw dB(A) Anlagenleistung

KO- Wand dB(A) Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung durch Wénde
LwMax dB Spitzenpegel

00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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GEWERBELARM
PROGNOSE-PLANFALL

Larmisophonen H=4,0m
Hochste Fassadenpegel

Tageszeitraum

B-Plan 21.11.2024

ohne Larmschutzwand

ohne Winterdienst

Ausfahrt Bauhof auf Nordseite

Pegelwerte
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45 < <=50
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GEWERBELARM
PROGNOSE-PLANFALL

Larmisophonen H=4,0m
Hochste Fassadenpegel

Nachtzeitraum

B-Plan 21.11.2024

ohne Larmschutzwand

ohne Winterdienst

Ausfahrt Bauhof auf Nordseite

Pegelwerte

in dB Immissionsrichtwerte TA-Lirm nachts:
h <=40

<<< WA: 40 dB(A)
40 < <=45 < MI, MD: 45 dB(A)
45 < <=30 . GE: 50 dB(A)

50 < <=55
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65 < <=70 <<< GI: 70 dB(A)
70 < <=75
75 <
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GEWERBELARM
PROGNOSE-PLANFALL

Larmisophonen H=4,0m
Hochste Fassadenpegel

Tageszeitraum

B-Plan 21.11.2024

ohne Larmschutzwand

mit Winterdienst

Ausfahrt Bauhof auf Nordseite

Pegelwerte

in dB(Ai Immissionsrichtwerte TA-Larm tags:
<=40
40 <=45

45 < <=50

50 < <=55  <<< WA: 55 dB(A)

55 <M <=60  ___ w1 MD: 60 dB(A)
gg : :f sg <<< GE: 65 dB(A)
20 . —15 <<< Gl: 70 dB(A)

75 <

Legende

|:| Gebaude
StraBe

Parkplatz
E Flachenschallquelle
Al
7iS  Punktschallquelle
=== Linienschallquelle

B W Geltungsbereich

Auf DIN A3 im MaBstab 1:1000 -
0 5 10 20 30 40 50 4'2d
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GEWERBELARM
PROGNOSE-PLANFALL

Larmisophonen H=4,0m
Hochste Fassadenpegel

Nachtzeitraum

B-Plan 21.11.2024

ohne Larmschutzwand

mit Winterdienst

Ausfahrt Bauhof auf Nordseite

Pegelwerte

in dB Immissionsrichtwerte TA-Lirm nachts:
h <=40

<<< WA: 40 dB(A)
40 < <=45 < MI, MD: 45 dB(A)
45< <=50 <<< GE: 50 dB(A)

50 < <=55
55 < M <=60
60 < <=65
65 < <=70 <<< Gl: 70 dB(A)
70< <=75
75 <
Legende
|:| Gebaude
StraBe
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E Flachenschallquelle
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=——==Linienschallquelle
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GEWERBELARM
PROGNOSE-PLANFALL

Larmisophonen H=4,0m
Hochste Fassadenpegel

Nachtzeitraum

B-Plan 21.11.2024

mit Lirmschutzwand H=2,5m
mit Winterdienst

Ausfahrt Bauhof auf Nordseite

Pegelwerte

in dB Immissionsrichtwerte TA-Lirm nachts:
h <=40

<<< WA: 40 dB(A)
40 < <=45 < MI, MD: 45 dB(A)
45< <=50 <<< GE: 50 dB(A)

50 < <=55
55 < M <=60
60 < <=65
65 < <=70 <<< Gl: 70 dB(A)
70< <=75
75 <
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LANDKREIS
KARLSRUHE

Landratsamt Karlsruhe, 76126 Karlsruhe I.and ratsamt Ka rlsruhe

Baurechtsamt
Kriegsstrale 100
76133 Karlsruhe

Telefon 0721936 - 50

Vorsprache nur nach Terminvereinbarung

Ansprechpartner/-in
Telefon

Fax

E-Mail

Abteilung Aktenzeichen
Bauleitplanung/Koordination 15901031/0004

(Bei Antwortschreiben bitte angeben)

Karlsruhe, 15.02.2024

Beteiligung der Behorden an Bauleitplanverfahren und vergleichbaren Sat-
zungsverfahren (§ 13ai.V.m. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch)
lhr Schreiben vom 21.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Trager offentlicher Belange gibt das Landratsamt Karlsruhe folgende Stellungnahme ab:

A. Allgemeine Angaben

Gemeinde / Verwaltungsgemeinschaft Malsch
[] Flachennutzungsplan
. . »FlorianstraBe / Neuwiesen-

<] Bebauungsplan fir das Gebiet: strafe”
[] vorhabenbezogener Bebauungsplan

] sonstige Satzungen:

Fristablauf fir die Stellungnahme am: 16.02.2024
B. Stellungnahme

[] keine AuRerung

[ Fachliche Stellungnahme (siehe im Anschluss):

U-Bahn/Tram Haltestelle:  Ettlinger Bankverbindungen:

Tor/Staatstheater Landesbank BW IBAN: DE76 6005 0101 7402 0454 08 - BIC: SOLADEST600

Linien 2 5 S4 S1 S11 Spk Kraichgau IBAN: DE35 6635 0036 0000 4048 48 - BIC: BRUSDEBBXXX 115 1 r
Parkhauser: "Kongresszentrum"- Spk Karlsruhe-Ettlingen IBAN: DE52 6605 0101 0001 0402 37 - BIC: KARSDEBBXXX

"Staatstheater” Postbank Karisruhe IBAN: DE90 6601 0075 0004 3707 58 - BIC: PBNKDEFFXXX j4pe BEHORDENNUMMER Zertiflat seit 2013

audit berufundfamilie

Servicecenter Stadt- und Landkreis Karlsruhe
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B. Stellungnahme Amt fiir Umwelt und Arbeitsschutz - Sachgebiete Wasserrecht - Altlas-
ten/Bodenschutz - Gewiésser - Abwasser - Immissionsschutz und Industrieabwasser/AwSV

Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht der Bereiche Wasserrecht - Altlasten/Bodenschutz -
Gewasser - Abwasser und Industrieabwasser/AwSV keine Bedenken. Die beigefiigten Hin-

weise und die Bedenken des Immissionsschutzes sind zu beachten!

Wasserrecht
Keine Bedenken

Altlasten & Bodenschutz
Keine Bedenken

Oberirdische Gewasser

Keine Bedenken.
Hinweis: Im siid-6stlichen Teil des Vorhabenbereichs verlauft der Entlastungsgraben, ein Ge-
wasser zweiter Ordnung, in einer Verdolung.

Grundwasser/Wasserversorgung

Keine Bedenken.

Abwasser
Gemalk dem vorgelegten Bebauungsplan erfolgt die Entwasserung im Trennsystem. Das Nie-
derschlagswasser soll in den Vorfluter eingeleitet werden.

Die Entwasserungsplanung ist im Vorfeld mit dem Landratsamt Karlsruhe, Amt fliir Umwelt
und Arbeitsschutz abzustimmen zur Herstellung des Benehmens.

Fir die zentrale Einleitung in den Vorfluter ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.
Diese ist beim Landratsamt Karlsruhe, Amt fiir Umwelt und Arbeitsschutz zu beantragen. Im
Zuge des Wasserrechtsverfahren ist der Nachweis zu erbringen, dass eine schadlose Einleitung
in den Vorfluter gegeben ist.

Auch auf die Vorlage einer Wasserhaushaltsbilanz (Vergleich des Abflussverhaltensim Plange-
biet mit und ohne Bebauung) entsprechend dem DWA — M 102-4 wird hingewiesen.

Da gemal Bodengutachten aufgrund der Bodeneigenschaften eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers nur bedingt moglich ist, ist der Abschnitt Nr. 6 Niederschlagswasser (Hinweise

zum Bebauungsplan, S11) den tatsdchlichen Gegebenheiten anzupassen.

Immissionsschutz

Nach Anhoérung der Gewerbeaufsicht nehmen wir wie folgt Stellung:
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In den Planunterlagen ist eine fortgeschriebene Schalltechnische Untersuchung, erstellt von
Koehler & Leutwein GmbH & Co. KG vom 16.10.2023, enthalten. Ausfiihrungen zu Verkehrs-
larm wurden von uns aus Zustandigkeitsgriinden nicht auf Plausibilitat geprift.

Die nun angepasste Gebietsausweisung als ,, dorfliches Wohngebiet” (MDW) fir den westli-
chen Abschnitts des Plangebiets mit den einzuhaltenden Immissionsrichtwerten gemald Nr.
6.1 d) der TA Larm wird aufgrund der raumlichen N&he zu den angrenzenden Gewerbebetrie-
ben grundsatzlich befiirwortet. Dennoch wurden bei der Uberpriifung der fortgeschriebenen
Schalltechnischen Untersuchung mehrere Punkte festgestellt, welche einer Uberarbeitung/Er-
ganzung beddrfen.

Die gutachterliche Einschatzung des Winterdienstes als ,Seltenes Ereignis” ist mit der angege-
benen Begriindung nicht nachvollziehbar. Einen Regelfall von weniger als 10mal pro Jahr auf-
grund der Auswertung der letzten Jahre zu definieren, ist als kritisch anzusehen. Es kann nicht
sichergestellt werden, dass sich die Einsatztage zukiinftig mit max. 10 Tagen pro Jahr zugrunde
legen lassen. Weiterfiihrend ist hierfur in der schalltechnischen Untersuchung nachzuweisen,
dass der Stand der Larmminderungstechnik fir den Winterdienst erfiillt ist. Die wetterbe-
dingte Schnee-/Eisraumung von offentlichen StraRen (Winterdienst) stellt unseres Erachtens
kein ,,Seltenes Ereignis”, sondern eine Mafnahme zur Gefahrenabwebhr fiir die 6ffentliche Si-
cherheit und Ordnung nach Kapitel 7.1 TA Larm dar. Hierbei diirfen die Immissionsrichtwerte
nach Nummer 6 TA Larm Uberschritten werden.

Den Ausfiuhrungen hinsichtlich der Larmemissionen, ausgehend vom Signalhorn der ausfah-
renden Feuerwehrfahrzeuge und der ,sozialbedingten Hinnehmbarkeit aufgrund der offentli-
chen Verkehrsflachen”, kann nur bedingt gefolgt werden. Als Begriindung ist erganzend hin-
zuzufiigen, dass das Signalhorn im Nachtzeitraum nicht permanent eingesetzt wird, sondern
vorrangig als Warn-/Hinweissignal der Einsatzkrafte fiir die StraRenteilnehmer dient (z.B. an
Kreuzungen, nicht einsehbaren Ein- und Ausfahrten 0.4.). Unter Berlicksichtigung der vorlie-
genden StraReninfrastruktur der Feuerwehrausfahrt ist davon auszugehen, dass das Signal-
horngerdusch nur im Ausnahmefall bei der Ausfahrt eingesetzt wird.

Es sind die Larmauswirkungen, ausgehend von der Umgebung auf das Plangebiet in der schall-
technischen Untersuchung zu ergdnzen. In diesem Zusammenhang wird beispielsweise darauf
hingewiesen, dass auf den Flurstiicken 1470/1 und 1470/2 (in direkter nordwestlicher Angren-
zung ans Plangebiet) jeweils ein Mehrfamilienhaus mit zugehoriger Warmepumpe 2023 bau-
rechtlich beantragt und genehmigt wurde. Da Warmepumpen Larmemittenten darstellen, fal-
len diese ebenfalls unter die Vorgaben der TA Larm und sind im vorliegenden Bebauungsplan-
verfahren zu betrachten.

Hinweise:

1) Wir weisen darauf hin, dass, sofern Warmepumpen errichtet werden sollen und da
diese Larmemittenten darstellen, diese ebenfalls unter die Vorgaben der TA Larm fallen. Es
wird empfohlen, den Betrieb von Warmepumpen im Rahmen des vorliegenden Bebauungs-
planverfahren zu berlicksichtigen und konkrete Festsetzungen (u.a. max. zulassige Schallleis-
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tungspegel sowie Vorgaben zu Aufstellungsorte) in die Entscheidung aufzunehmen. Andern-
falls sind spatestens in Baugenehmigungsverfahren die Stellung von Warmepumpen an den
jeweiligen Gebauden darzulegen und deren Schallemissionen zu beurteilen. Das Landratsamt
Karlsruhe istim Rahmen des dazugehdrigen Anhérungsverfahrens Trager offentlicher Belange
fur eine fachtechnische Stellungnahme zu beteiligen.

2) Wir empfehlen als Trager 6ffentlicher Belange, die im Zuge der baulichen MalRnahme
(Baustelle) entstehenden Larm- und Staubimmissionen und deren Auswirkungen auf die sich
in der Nahe befindliche Bebauung zu beriicksichtigen. Im Regelfall ist es sinnvoll, ein Ldrm-
und Staubschutzkonzept zu erstellen, mit dem die Einhaltung des Standes der Technik zur
Larm-/Staubminderung sichergestellt, das Ausschopfen von Minderungsmoglichkeiten durch
organisatorische und betriebliche MalRnahmen optimiert und ein konstruktives Beschwerde-
management implementiert wird.

Industrieabwasser/ AwSV

Keine Bedenken.
B. Stellungnahme Amt fiir Umwelt und Arbeitsschutz

Die untere Naturschutzbehérde gibt zu der iberarbeiteten Planung folgende Stellungnahme
ab:

Artenschutz:

Die Uberpriifung Artenschutz von 2023 ist nicht ausreichend. Um eine fundierte Aussage tref-
fen zu konnen, missen die Habitatanspriche aller Arten mit der Untersuchung von 2017 ver-
glichen werden, moglichst auch mit Fotos von 2017 und 2024. Die Aussage, die Verhaltnisse
hatten sich nicht gedndert, reicht nicht.

Zu den in der Zwischenzeit gefillten Baumen fehlen nidhere Angaben, z.B. ob diese arten-
schutzrechtliche Relevanz hatten.

Wir bitten auRerdem um Ubersendung der vertieften Artenschutz-Untersuchung von 2017.
Diese liegt uns nicht vor. Sie wurde nach der Verfahrensbeteiligung von 2015 erstellt und ge-
hort zu den im Verfahren vorzulegenden Unterlagen. Nur so ist der UNB eine fachliche Ein-
schatzung moglich.

Kleinsauger:
Die national und besonders geschiitzten Kleinsduger sind im Rahmen der Eingriffsbeurteilung

zu bericksichtigen. Fir sie besteht jedoch der allgemeine Schutz des § 39 Abs. 1 BNatSchG.
Demnach diirfen auch sie nicht ohne verninftigen Grund verletzt oder getétet werden. Darauf
muss Ricksicht genommen werden, z.B. bei der Wahl der Bauzeiten.

Reptilien und Amphibien:




-5-

Ein Vorkommen von Reptilien und Amphibien wird vom Gutachter nicht erwartet, kann aber
auch nicht ausgeschlossen werden. Wie wird das bestehende Restrisiko minimiert? Ggf. sind
SchutzmaRnahmen zu ergreifen.

CEF-MafRnahmen Flederm&use:

Geplante Baumfallungen sind von September bis Mitte Oktober durchzufiihren. Bei den po-
tentiellen Quartierbdumen sind nach Kontrolle auf Besatz die Hohlen durch Einwegver-
schlisse zu sichern, die ein Ausfliegen von Flederméausen erlauben, aber keinen erneuten Ein-
schlupf. Unmittelbar vor Fillung ist erneut eine Kontrolle durchzufiihren, damit Tiere in Rin-
denabplatzungen und Rissen nicht bersehen werden.

FFH-Gebiet, FFH-Mahwiesen/Maculinea:
Nordlich an das Baugebiet angrenzend befindet sich das FFH-Gebiet mit vorhandenen FFH-

Mahwiesen die auch teilweise als Lebensstatte der streng geschitzten Art Maculinea kartiert
sind. Trotz des erwahnten Puffers von drei Grundstiicken sind insbesondere wahrend der Er-
schlieBungs- und Bauphase der nérdlichen Baureihe nachteilige Auswirkungen zu erwarten,
z.B. durch Lagerung von Baustoffen, Erde, Befahren. Daher miissen geeignete Schutzmalinah-
men wahrend der Bauzeit getroffen und die Baufirmen entsprechend eingewiesen werden,
z.B. Schutzzdune entlang der FFH-Gebietsgrenze.

Auf FIstNr. 1459/1, 14592/2, 1458/2 und 1458/1 im FFH-Gebiet sind potentielle Habitatbdume
(Hohlenbriiter, Fledermé&use) vorhanden. Diese sind zu erhalten und bauzeitbedingt vor Be-
eintrachtigungen zu schitzen (z.B. Schutzzaun).

Eine 6kologische Baubegleitung ist erforderlich.

Die Festsetzungen zur insektenfreundlichen Beleuchtung sollten noch konkretisiert werden
(geschlossene Gehduse, gezielte Abstrahlung nach unten).

B. Stellungnahme Gesundheitsamt

Nach Analyse der Bodenproben werden die Priifwerte fur den Wirkungspfad Boden-Mensch
(Kinderspielflichen und Wohngebiete) laut BBodSchV fiir Cyanide und Benzo[a]pyren nicht
uberschritten. Sollte es dennoch im weiteren Verfahren/bei der Bebauung zu Auffalligkeiten
beziiglich Schadstoffen kommen, empfehlen wir das Vorgehen wie im Geotechnischen und
Umwelttechnischen Gutachten S. 39 beschrieben: ,Sollten sich beim Ausheben wider Erwar-
ten organoleptische Auffalligkeiten ergeben (Geruch nach organischen Schadstoffen, Verfar-
bungen, etc.), sollte die Arbeit im betroffenen Bereich eingestellt, die Bauleitung des Bauher-
ren verstandigt und ein Gutachter zur Beurteilung der Belastungssituation eingeschaltet wer-
den.

Ansonsten steht der Planung von Seiten des Gesundheitsamts nichts entgegen.



B. Stellungnahme Kreisbrandmeister

Die Belange des abwehrenden Brandschutzes sind in den Hinweisen zum Bebauungsplan
(Punkt 4, Brandschutz) bereits berticksichtigt.

B. Stellungnahme Amt fiir Mobilitat und Beteiligungen

Wir bedanken uns fir die Moglichkeit, zum Bebauungsplan ,FlorianstralRe/NeuwiesenstralRe”
Stellung nehmen zu kénnen.

Das Plangebiet ist in etwa 200 m fuRlaufiger Distanz (iber die Haltestelle ,Am Hanfig“ an den
OPNV angebunden. Dort besteht Anschluss an die Linien 110 (Waldprechtsweier — Malsch —
Bruchhausen — Ettlingen) und 104s (Ettlingen — Bruchhausen — Malsch — Waldprechtsweier —
Malsch — Bruchhausen — Ettlingen, nur Schulverkehr) sowie bestimmte Fahrten der Linien 103
((Neumalsch / Sulzbach —) Malsch (- Waldprechtsweier) — Vélkersbach (- Schoéllbronn), nur
Schulverkehr). Uber die Linien 110 ist das Plangebiet an den Bahnhof Malsch mit Umsteige-
moglichkeiten zum schienengebundenen Regionalverkehr sowie an das nachste Mittelzent-
rum Ettlingen sowie Oberzentrum Karlsruhe angebunden.

Der 6ffentliche Personennahverkehr (OPNV) findet keine Erwahnung und explizite Beriicksich-
tigung in den vorliegenden Planunterlagen. Wir gehen folglich davon aus, dass an der beste-
henden und angemessenen Nahverkehrsstruktur festgehalten werden soll.

Sollten dennoch Anpassungen angestrebt werden, bitten wir um Information und vertiefende
Erlduterungen. Ansonsten bestehen keine weiteren Bedenken seitens des Sachgebiets OPNV
gegen das Vorhaben.

Fir Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.
B. Stellungnahme Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Bitte beachten Sie in der weiteren Planung, dass nach § 3 Abs. 1 der Abfallwirtschaftssatzung
des Landkreises Karlsruhe alle Grundstiicke, auf denen tiberlassungspflichtige Abfalle anfallen,
an die offentliche Abfallabfuhr angeschlossen werden miussen.

Des Weiteren bitten wir Sie zu beachten, dass wenn Fahrzeuge auf der StralRe parken dirfen,
diese breit genug sein muss, damit das Sammelfahrzeug trotzdem hindurchfahren kann. Bitte
beachten Sie auch, falls Baume in die Fahrbahn ragen sollten, dass die lichte Hohe mindestens
4,50 m betragen sollte, damit das Sammelfahrzeug durchfahren kann.

Ebenso bitten wir bei der weiteren Planung und Ausfiihrung um Beachtung der MaRgaben des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg. Demnach
steht gem. § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 KrWG die Vermeidung von Abfédllen an erster Stelle und
ist vorrangig vor einer Entsorgung. Hierzu soll nach Moglichkeit ein Erdmassenausgleich vor
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Ort stattfinden. Um diesen zu gewdhrleisten oder die Menge an zu entsorgenden Bodenaus-
hub moglichst gering zu halten, weisen wir auf die Moglichkeit des § 10 LBO BW hin, der zu
diesem Zweck die Erhaltung der Oberflachen oder die Veranderung von Héhenlagen vorsieht.
Sollte es unvermeidbar sein, dass Erdaushub zur Entsorgung anfallt, bitten wir um Prifung
einer vorrangigen Verwertung. Bitte beachten Sie aulRerdem, dass es gesetzlich verpflichtend
ist, ab 500 m? anfallendem Bodenaushub ein Verwertungskonzept zu erstellen.

B. Stellungnahme Baurechtsamt

1.1

1.2

1.3

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht {iber-
wunden werden kénnen

Art der Vorgabe

Bebauungsplane sind aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln.

Dies trifft auf den iberwiegenden Teil des Plangebiets zu. Ein kleiner Teil des Bebauungsplans
wird allerdings als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, was der im Flachennutzungsplan
dargestellten Flache (gemischte Bauflache) nicht entspricht. Aufgrund des geringen Flachen-
anteils kann das als Unschadrfe akzeptiert werden, so dass dem Entwicklungsgebot Genlige

getan ist.

Die Voraussetzungen fur das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der
Innenentwicklung, Grundflache unter 7 ha, keine UVP-pflichtigen Vorhaben, kein Natura
2000-Gebiet, keine Storfallrelevanz) sind erfiillt.

Rechtsgrundlage

§ 8 Abs. 2 BauGB,

§ 1 Abs.4und 5und §1aAbs. 2 BauGB

§ 13a BauGB

Méglichkeiten der Uberwindung

Entfallt

Beabsichtigte eigene Planungen und MaBnahmen, die den o. g. Plan beriihren kdnnen, mit
Angaben des Sachstandes

Entfallt

Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zustandigkeit zum o. g. Plan, gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

Allgemeine Hinweise:
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Sofern weitere Gutachten eingeholt werden, sind diese gem. § 4a Abs. 3 BauGB erneut aus-
zulegen.

Zur Satzung:
Die Uberschrift der Satzung ,Satzung liber den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Ehema-
liger Guterbahnhof” stimmt nicht mit dem BP Uberein.

Zu den planungsrechtlichen Festsetzungen:

Allgemein:
Wir empfehlen, im Bebauungsplanverfahren auch die neuesten Planungen bzw. die Bauge-

nehmigungen fur die Flurstiicke 1470/1-4 und 613/3 bzw. 612 zu beriicksichtigen. Auch auf
die Baugenehmigung zu Flurstlick 1460 wird hingewiesen.

Zeichnerischer Teil:
- Die Baugrenzen missen vollstandig vermaRt werden. Bspw. Abstande zu 1470/1

und 1470/2 nordwestlich und Baufensterbreiten/-langen. Gleiches gilt fiir die Gara-
genflachen.

- Was passiert mit dem Gebaude auf Flurstlick 1460, welches zuklnftig auf der 6f-
fentlichen Verkehrsflache liegen soll? Gleiches gilt fir die Gebaude auf Flurstlick
614. Sofern ein Abbruch der Gebaude geplant ist, sollte dieser gelb dargestellt und
textlich beschrieben werden.

Textteil:
- Spezielle Regelungen fir Bestandsgebdude innerhalb des Geltungsbereiches kénnen er-

forderlich oder sinnvoll sein. Regelungen zum Bestandsschutz sollten mit einer fundier-
ten Bestandsaufnahme nachvollziehbar sein und der Zustand der Gebaude im B-Planver-
fahren genau aufgenommen werden. Veranderungen an Bestandsgebduden kdnnen von
der stadtebaulichen Vorstellung des B-Planes deutlich abweichen. Eine Umsetzung der
nachtraglich daribergelegten B-Planvorgaben ist in der Praxis oftmals schwierig.

- Wirregen an, die BZH in m i NN anzugeben. Dies |dsst eine exaktere Bestimmung zu und
beugt Ungenauigkeiten vor.

- Soll auch eine Kombination von TH-Uberschreitung durch Riicksprung und Zwerchgiebel
moglich sein? Durch die Regelungen kann die TH auf einem groRen Teil der Gebaudeseite
uberschritten werden.

- Die Regelung zur TH bei Doppelhdusern bringt in der Planung und Ausfiihrung oftmals
Probleme mit sich. Die Sicherung der TH fir den Zweitbauenden ist 6ffentlich-rechtlich
nur mittels Baulasten moglich. Ob diese Einschrankung wirklich sinnvoll und notwendig
ist, sollte nochmals Gilberdacht werden und ggfs. der Textteil um die Notwendigkeit einer
Baulast erganzt werden.

- Bezieht sich der obere Bezugspunkt der GH1 dabei auf die hohere Seite des Pults? Dies
sollte im Text genau beschrieben werden.

- Essollten Regelungen zu Warmepumpen aulRerhalb des Baufensters aufgenommen wer-
den. Baurechtlich sind diese derzeit Uber der Baugrenze nur mit einer Zulassung bzw. Be-
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freiung moglich. Dies kann zu einem Problem bei Neubauten und auch bei der Nachrus-
tung im Bestand fiihren und bspw. ein Kenntnisgabeverfahren ausschlieBen. Sinnvoll
ware es, wenn die AuReneinheiten von Warmepumpen aulRerhalb der Baufenster allge-
mein zulassig waren.

- Die Beispielskizzen aus der Begriindung sollten zur grafischen Veranschaulichung auch in
den Textteil Gbernommen werden.

Zu den ortlichen Bauvorschriften:
- Die Regelung zur Dachneigung bei Doppelhdusern bringt in der Planung und Ausflihrung
oftmals Probleme mit sich. Die Sicherung der DN fiir den Zweitbauenden ist &ffentlich-
rechtlich nur mittels Baulasten moglich. Ob diese Einschrankung wirklich sinnvoll und

notwendig ist, sollte nochmals Gberdacht werden und ggfs. der Textteil um die Notwen-
digkeit einer Baulast ergdanzt werden.

Weitere Anregungen oder Bedenken gegen die vorgelegte Planung wurden nicht geduRert.

Mit freundlichen GriiRen
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Beteiligung der Trager offentlicher Belange
A Allgemeine Angaben

Bebauungsplan "FlorianstralBe, NeuwiesenstralBe", Gemeinde Malsch, Lkr. Karlsruhe
(TK 25: 7115 Rastatt, 7116 Malsch)

Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
Behordenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB
Ihr Schreiben vom 21.12.2023

Anhorungsfrist 16.02.2024

B Stellungnahme

Im Rahmen seiner fachlichen Zustandigkeit fur geowissenschaftliche und bergbehordliche
Belange aullert sich das Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf der
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Pla-
nungsvorhaben.

Geotechnik

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhorungsverfahren als Trager offentlicher Belange
keine fachtechnische Prufung vorgelegter Gutachten oder von Auszigen daraus erfolgt.
Sofern fir das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Ubersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurburos.

Eine Zulassigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls
die Ubernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan:



Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich quartarer Lockergesteine (holozane Altwasserablagerungen, holozanes
Auensediment) mit im Detail nicht bekannter Machtigkeit.

Mit lokalen Auffullungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung
geeignet sind, sowie mit einem kleinraumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten
des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile kdnnen dort zu
zusatzlichen bautechnischen Erschwernissen fiihren. Der Grundwasserflurabstand kann
bauwerksrelevant sein.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfa-
higkeit des Grundungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemal DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch
ein privates Ingenieurburo empfohlen.

Boden

Da fur Siedlungsflachen weder in der Bodenkundliche Karte Mafistab 1: 50 000 (GeolLa
BK 50) noch nach der Bodenschatzung Daten zur Verfigung und von einer weitestgehend
anthropogenen Veranderung der Boden ausgegangen wird, wird aus bodenkundlicher
Sicht keine Stellung genommen.

Bdden in Siedlungsflachen erfiillen trotz anthropogener Uberpragung wichtige Bodenfunk-
tionen. Daher ist auch dort entsprechend § 2 Abs. 1 Landes-Bodenschutz- und Altlasten-
gesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden zu achten.
Mit der zustandigen Unteren Bodenschutzbehoérde sollte abgestimmt werden, welche
konkreten bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind.

Generell der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz
(LBodSchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veranderte
oder unbebaute Flachen von mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutz-
konzept zur Gewahrleistung des sparsamen, schonenden und haushalterischen Umgangs
mit dem Boden im Rahmen der weiteren Vorhabensplanung bzw. -durchfihrung zu
erstellen ist. Eine Erstellung des Bodenschutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend
empfohlen.

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m*® Bodenlberschussmassen
entstehen, so ist bei dem nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG)
geforderten Abfallverwertungskonzept auf eine hochstmogliche Verwertung nach § 3
Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um so die Bodenfunktionen im grof3tmoglichen Umfang zu
erhalten.

Mit der zustandigen Unteren Bodenschutzbehorde sollte abgestimmt werden, welche
konkreten bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind.
Mineralische Rohstoffe

Gegen die Planungen bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwendungen.



Grundwasser

Auf die Lage des Plangebiets in Zone Il B des rechtskraftigen Wasserschutzgebiets
"Gemeinde Durmersheim, Winkelsloh" (LUBW-Nr. 202) wird in den Antragsunterlagen und
wurde in einer friheren Stellungnahme des LGRB (Az. 2511//15-10525) bereits hingewiesen.
Die Rechtsverordnung ist zu berucksichtigen und einzuhalten.

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das
LGRB statt.

Bergbau

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.

Nach den beim Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder kinstlich geschaffenen Althohlraumen (bspw.
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen.

Geotopschutz

Im Bereich der Planflache sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht
tangiert.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhaltnisse konnen dem bestehenden Geologischen

Kartenwerk, eine Ubersicht tiber die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage
des LGRB (https://www.lgrb-bw.de) enthommen werden.

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der
Adresse https://Igrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann.




Fraktion BfU/Griine im Gemeinderat Malsch
Malsch, den 12.02.2024

Gemeinde Malsch
Bauverwaltung
Hauptstr. 71
76316 Malsch

Bebauungsplan,,FlorianstraBe/NeuwiesenstraRe” - 6ffentliche Beteiligung

seh S

im Rahmen der o6ffentlichen Beteiligung zum Bebauungsplan ,FlorianstraBe/Neuwiesen-
straBe” mdchten wir, die Fraktion BfU/Griine, lhnen unsere Anregungen und Anderungsvor-
schlage mitteilen. Unsere Vorschladge zielen darauf ab, eine nachhaltige und umweltfreundli-
che Entwicklung des Gebietes zu fordern und das Ortsbild zu bewahren. Im Folgenden finden
Sie unsere Vorschlage zu den planungsrechtlichen Festsetzungen und den 6rtlichen Bauvor-
schriften:

Zu den planungsrechtlichen Festsetzungen (Teil B):

1. Zu8: Pflanzgebote/ Pflanzbindungen(§9(1) Nr. 25 a und b BauGB): ,Die nicht Gber-
baubaren privaten Grundsticksflachen sind gartnerisch zu gestalten.”

Diese Festsetzung bleibt hinter der Landesbauordnung § 9 (1) zuriick. Wir schlagen
hier die Anpassung an die LBO vor, die vorsieht, dass nicht Gberbaute Grundstiickfla-
chen zu begriinen sind.

2. Zu8: Pflanzgebote/ Pflanzbindungen(§9 (1) Nr. 25 a und b BauGB): ,Je angefan-
gene 350 gm Grundsticksflache ist auf den privaten Grundstiicken mindestens ein
Laubbaum (...) zu pflanzen.”

Angesichts der Tatsache, dass bei Reihenhausgrundstiicken in der Regel schon ab ei-
ner GrundstlicksgrofRe von 160 gm die Pflanzung eines Baumes erforderlich ist, hal-
ten wir die Vorgabe von mindestens zwei Baumen fiir Grundstiicke dieser GroRen-
ordnung flir angemessen, um die Begriinung und damit die 6kologische Qualitat des
Gebietes zu erhohen.

Zu den Ortlichen Bauvorschriften:

Zu5: Vorgarten(§74 (1) Nr. 3 (LBO), Die Nutzung der Vorgarten als Arbeits- oder La-
gerflache ist unzulassig.”

Wir schlagen vor, ausdriicklich zu erganzen, dass auch die Nutzung der Vorgarten als
KFZ-Stellplatz unzuldssig sein sollte. Vorgarten sollten als griine und lebendige Berei-
che erhalten bleiben, die zur Schénheit und zum Charakter eines Gebietes beitragen.



Die Umwandlung dieser Flachen in Parkpldtze wiirde das Ortsbild negativ beeinflus-
sen und den 6kologischen Wert der Vorgarten mindern.

Wir wiirden uns freuen, wenn unsere Anregungen und Anderungsvorschlige in der weiteren
Planung berticksichtigt werden.

Mit freundlichen GriiRen

Fur die Fraktion BfU/Grline
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LANDKREIS
KARLSRUHE

Landratsamt Karlsruhe, 76126 Karlsruhe Landratsamt Karlsruhe

Baurechtsamt

KriegsstralRe 100
76133 Karlsruhe

Abteilung Aktenzeichen

Bauleitplanung 15901031 [2015-07-3454) Karlsruhe, 16.04.2026

(bei Antwortschreiben bitte angeben)

Beteiligung der Behorden an Bauleitplanverfahren und vergleichbaren Satzungsverfahren
(§ 13 ai.V.m. § 4 a Abs. 3 Baugesetzbuch)
Ihr Schreiben vom 12.03.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Trager offentlicher Belange gibt das Landratsamt Karlsruhe folgende Stellungnahme ab:

A. Allgemeine Angaben

Gemeinde / Verwaltungsgemeinschaft Malsch

] Flachennutzungsplan
,Florianstrae / Neuwiesen-

Bebauungsplan fiir das Gebiet: strafle”

Fristablauf fur die Stellungnahme am: 16.04.2026

B. Stellungnahme
O keine AuRerung

Fachliche Stellungnahme (siehe im Anschluss):

Linien 2 554 51 511 Sparkasse Kraichgau IBAN: DE35 6635 0036 0000 4048 48 - BIC: BRUSDEBG6XXX
Parkhauser: "Kongresszentrum"- Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen IBAN: DES2 6605 0101 0001 0402 37 - BIC: KARSDEGEXXX
IHRE BEHORDENNUMMER

" "
Staatstheater’ Servicecenter Stadt- und Landkreis Karlsruhe

U-Bahn/Tram Haltestelle: Ettlinger Bankverbindungen:
Tor/Staatstheater Landesbank BW IBAN: DE76 6005 0101 7402 0454 08 - BIC: SOLADEST600 (



B. Stellungnahme Amt fiir Umwelt und Arbeitsschutz - Naturschutz

Unseren Anregungen aus der letzten Beteiligung der TOB wurde nicht entsprochen. So wird in der
Synopse argumentiert, dass das FFH-Gebiet in einem Abstand von ca. 31 m vom Geltungsbereich
liegt und die in der Stellungnahme angesprochenen Grundstiicke nicht im FFH-Gebiet liegen. Daher
seien eine Betroffenheit des FFH-Gebietes oder notwendige Schutzmalnahmen nicht erkennbar.

Diese Schlussfolgerungen sind nicht richtig und lbersehen folgende im Rahmen des BP zu lésende
Konflikte:

- Auch Auswirkungen von auBerhalb in ein FFH-Gebiet hinein kdnnen grundsatzlich eine Rolle
spielen, so z.B., wenn im Zuge der Bauausfihrung angrenzende Flachen beeintrachtigt wer-
den.

- Bis auf FIstNr. 1459/2 liegen die genannten Grundstiicke zumindest teilweise innerhalb des
FFH-Gebietes.

- Die Habitatbaume auf den genannten Grundstiicken haben artenschutzrechtliche Relevanz
und sind als potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestatte streng geschitzter Arten zu beriick-
sichtigen (§ 44 BNatSchG).

- Auf die angrenzend an den BP vorkommenden FFH-Mahwiesen streng geschiitzten Schmet-
terlinge (§ 44 BNatSchG) wurde nicht eingegangen. Die artenschutzrechtliche Untersuchung
weist in Nr. 9 ausdriicklich auf diesen Umstand hin. (Hinweis: Die aktuelle Kartierung des
Landes reicht hierzu bis unmittelbar an den Rand des geplanten Baugebietes, einschl. FIstNr.
1458/2).

Im Ergebnis sind SchutzmaBBnahmen wiahrend der Bauphase einschlielich einer 6kologischen Bau-
begleitung zwingend erforderlich.

Die Vorgaben aus der Aktualisierung der artenschutzrechtlichen Untersuchungen aus demJahr 2017
vom 19.08.2024 miissen daher verbindlich beachtet werden, wie z. B. das Aufstellen von Schutzziu-
nen entlang der Baugebiets- bzw. FFH-Gebietsgrenze (S. 14).

Zur Vermeidung von Umweltschiden ist auch eine 6kologische Baubegleitung (OBB) erforderlich.

Zu 10.3 Vermeidung der unbeabsichtigten Totung von Eidechsen (S. 15 Aktualisierung der arten-
schutzrechtlichen Untersuchungen aus dem Jahr 2017, 19.8.24): Der Reptilienschutzzaun muss min-
destens 50 cm (ab Bodenkante) hoch sein. Zusammen mit den 10 bis 20 cm, die eingegraben wer-
den, musste der Zaun dann 70 cm Hohe aufweisen. Er ist mindestens alle zwei Wochen zu kontrol-
lieren.

Zu 10.4. Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung xylobionter Insekten (S.15 Aktualisierung der
artenschutzrechtlichen Untersuchungen aus dem Jahr 2017, 19.8.24): Die OBB hat festzulegen, wo
der Stamm an geeigneter Stelle senkrecht gelagert wird.



Festsetzungen:

Detaillierte Vorgaben zu einer insektenfreundlichen Beleuchtung halten wir nach wie vor fiir erfor-
derlich (geschlossene Gehduse, gezielte Abstrahlung nach unten, keine Solarlichter im Garten, wo
moglich Bewegungsmelder statt dauerhafter Beleuchtung), auch um eine Sensibilisierung der Be-
volkerung zu erreichen. Wir gehen nicht davon aus, dass sich jeder Hauseigentlimer mit insekten-
freundlicher Beleuchtung auskennt.

Auf § 21 Naturschutzgesetz kann gerne hingewiesen werden.

Die Vorgaben zum Pflanzgebot (Nr. 7) der Festsetzungen werden begrift.

B. Stellungnahme Amt fiir Umwelt und Arbeitsschutz - Sachgebiete Wasserrecht - Altlasten/Bo-
denschutz - Gewadsser - Abwasser - Immissionsschutz und Kreislaufwirtschaft - Industrieabwas-
ser/AwSV

Wasserrecht
Keine Bedenken

Altlasten & Bodenschutz

Keine Bedenken

Hinweis: Der Bodenaushub ist hochstmoglich zu verwerten. Ermittlungshilfe fiir Flachen fir den
potenziellen Bodenauftrag Uber die Suchraumkarte der LUBW: https://udo.lubw.baden-wuert-
temberg.de/public/ unter Boden und Geologie -> Suchraumkarten Bodenauftrag -> Bodenauf-
trag)

Oberirdische Gewdsser

Keine Bedenken

Hinweis: im Vorhabenbereich verlauft ein verdolter Abschnitt des Entlastungsgrabens zum
Nachstebéachle. Der Entlastungsgraben ist ein Gewasser zweiter Ordnung.

Grundwasser/Wasserversorgung

Fur eine eventuell erforderliche Grundwasserhaltung ist rechtzeitig vor Baubeginn eine
wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Karlsruhe, Amt flir Umwelt und Arbeitsschutz
zu beantragen.

Bau und Betrieb von Grundwasser-Warmepumpenanlagen bzw. Erdwdarmegewinnungsan-
lagen bediirfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungsfahigkeit ist friihzeitig
beim Landratsamt Karlsruhe, Amt fiir Umwelt und Arbeitsschutz, zu erfragen.

Industrieabwasser/AwSV
Keine Bedenken

Abwasser
Unsere Stellungnahme vom 15.02.2024 wurde bei der Abwidgung bericksichtigt. Wir ha-
ben keine weiteren Anmerkungen.



Immissionsrecht

Nach Anhorung der Gewerbeaufsicht nehmen wir wie folgt Stellung:

Nachdem unsere bisherigen AuRerungen im Verfahren (vgl. Stellungnahme vom 15.02.2024) in
die Abwagung mitaufgenommen und teilweise beriicksichtigt wurden bestehen von unserer
Seite keine weiteren Anmerkungen.

Abfallrecht

Gegen die Planung bestehen aus abfallrechtlicher Sicht grundsatzlich keine Bedenken. Wir
gehen dabei davon aus, dass bei der Aufstellung des Bebauungsplans ein moglicher Erd-
massenausgleich zur Vermeidung des Anfalls von Bodenaushub geprift und beriicksichtigt
wurde.

Folgende Hinweise sind aufzunehmen:

* Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist gem. § 3 Abs. 3 und 4
des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzes dem Landratsamt Karlsruhe -Amt fir Umwelt
und Arbeitsschutz- ein Abfallverwertungskonzept fiir Bodenaushub ab einem Anfall
von 500 Kubikmeter vorzulegen. Die Vorlage eines Abfallverwertungskonzepts ist auch
erforderlich, soweit der (Teil-) Abbruch bestehender Anlagen (Geb&ude, StraRen,
Wege, Parkplatze etc.) im Rahmen der verfahrenspflichtigen BaumaRBnahme erfolgt.
Die Formulare hierfiir stehen in der neuen Version mit Stand 01.08.2023 bei der LUBW
als Link bereit und sind Uber das Baurechtsamt einzureichen (https://www.lubw.ba-
den-wuerttemberg.de/documents/10184/926515/20230801_Abfallverwertungskon-
zept-Endfassung_Version+2.pdf/b05e5a32-b58a-49¢9-67b0-
6cb0239c7f49?t=1690380737172).

* Grundsatzlich ist die Erzeugung von Abfillen zu vermeiden. Der Anfall von Bodenaus-
hub als Abfall ist so gering wie moglich zu halten (z. B. durch Erdmassenausgleich ent-
sprechend den bodenschutzrechtlichen Vorgaben). Sollten dennoch Abfille anfallen,
sind diese entsprechend den abfallrechtlichen Anforderungen ordnungsgemaR und
schadlos zu verwerten. Dies gilt auch fiir z.B. ,(brig gebliebenen Aushub”. Dieser ist
vorrangig einer Verwertung zuzufiihren. Erst wenn diese nachweislich nicht moglich
ist, kann eine Beseitigung (Erddeponie) erfolgen. Es ist zu beachten, dass Beseitigungs-
abféalle andienungspflichtig sind.

» Hinsichtlich sowohl der Entsorgung als auch dem Einbau von mineralischen Ersatzbau-
stoffen (Bauschutt, Recyclingmaterial, Bodenaushub) in technischen Bauwerken ver-
weisen wir auf die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung. Die ErsatzbaustoffV ist flir
die Verwendung von Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken unmittelbar anzu-
wenden. Ausnahmen vom Anwendungsbereich sind in § 1 Abs. 2 ErsatzbaustoffV auf-
gelistet.

* Dasichdas Planungsgebiet in einem Wasserschutzgebiet befindet, ist die Verwendung
von Ersatzbaustoffen grundsatzlich gem. § 22 Ersatzbaustoffverordnung voranzeige-
und dokumentationspflichtig gegenliber dem Landratsamt Karlsruhe -Amt fur Umwelt
und Arbeitsschutz-.



B. Stellungnahme Amt fiir Mobilitdt und Beteiligungen

Seit der letzten Offenlage im Dezember 2023 wurden im Zuge der Neuvergabe des Linienblindels
,Ettlingen 11 Anderungen am &ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) vorgenommen, sodass un-
sere Ausfiihrungen aus unserer letzten Stellungnahme vom 15.02.2024 nicht mehr aktuell sind.

Das Plangebiet ist weiterhin Gber die fuRlaufig ca. 200 m vom Plangebiet entfernt liegende Halte-
stelle ,Malsch Am Hanfig” an den OPNV angebunden. Dort verkehren die Linien 103 (Malsch — Vél-
kersbach (- Schoéllbronn)) und 114 (Malsch — Waldprechtsweier) jeweils mit Anschluss an die RB44
(Karlsruhe — Rastatt) am Bahnhof Malsch. Daneben verkehren an Schultagen auch noch die Linie
103s (Sulzbach/Neumalsch - Malsch — Waldprechtsweier) sowie einzelne Fahrten der Linie 110
(Ettlingen — Malsch/Waldprechtsweier), jeweils mit Ausrichtung auf den Schulverkehr, an der Hal-
testelle.

An der fuBlaufig ca. 300 m entfernt liegenden Haltestelle ,Malsch Adler” besteht mit der Linie 104
(Waldprechtsweier — Ettlingen) zusatzlich eine direkte Busverbindung an das nachste Mittelzent-
rum Ettlingen.

AuRerdem befindet sich der Bahnhof fuRRlaufig ca. 1 km vom Plangebiet entfernt. Dort kénnen die
Linien RE7, RB41, RB44 und S71 auf der Achse Karlsruhe — Offenburg sowie die Buslinien 103,
103s, 111 (Malsch Bahnhof — Industriegebiet — Neumalsch und zuriick), 114 und einzelne Fahrten
der 110 genutzt werden.

Neben den regularen Linienverkehren kann im Bereich des Plangebietes zudem auch noch das fle-
xible Bedarfsangebot , MyShuttle” genutzt werden. Mit dem ,MyShuttle” fahren zwei elektrische
Vans im Bediengebiet ,Malsch”, welches das gesamte Gebiet der Gemeinde Malsch umfasst, flexi-
bel nach Bedarf zwischen sog. virtuellen Haltestellen. Die nachste dieser virtuellen Haltestellen
liegt in unmittelbarer Nahe zum Plangebiet in der Sézanner StralRe auf Hohe der Einmiindung Neu-
wiesenstralle. Fahrgaste konnen die MyShuttles nach Bedarf per KVV.easy-App, KVV.regiomove-
App, telefonisch (0721/5688 8742) oder in einem Internetbrowser (unter: www.kvv.de/mobili-
taet/kvvmyshuttle/myshuttle-web-buchung) buchen. Das Angebot ist vollstandig in den KVV-Tarif
integriert und kann mit Zeitkarten, wie dem Deutschlandticket, ohne Aufpreis genutzt werden. Das
»MyShuttle” fahrt im Bereich des Plangebietes zu folgenden Zeiten:

montags bis donnerstags 19:00 Uhr—00:00 Uhr
freitags und samstags 19:00 Uhr = 02:00 Uhr
sonn-/feiertags 07:00 Uhr — 00:00 Uhr

Vor dem Hintergrund der guten ErschlieBung des Plangebietes mochten wir betonen, dass wir die
Erméglichung von neuem Wohnraum in gut durch den OPNV erschlossenen Gebieten begriiRen
und an dieser Stelle auf die Chancen wachsender Kommunen fir die Entwicklung des ortlichen
Mobilitatsverhaltens aufmerksam machen. Der Wohnungswechsel stellt ein Zeitfenster dar, in
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welchem Mobilitdtsroutinen verandert werden kénnen und der Umstieg auf orts- und umwelt-
freundlichere Verkehrstrager — bei einem entsprechend attraktiven Angebot — leichter fallen kann.
Vor diesem Hintergrund mochten wir auf die Méglichkeit von sog. Neublirgermarketing, also die
gezielte Ansprache und Information von Menschen, die lhren Wohnort wechseln oder gerade ge-
wechselt haben, hinweisen. Denn viele Menschen behalten ihr Mobilitatsverhalten auch aufgrund
mangelnder Kenntnis tber Alternativen nach dem Wechsel des Wohnortes bei. Gibt es ein ent-
sprechend hochwertiges Angebot vor Ort — wie auch im Plangebiet — ist Neublirgermarketing eine
verhaltnismaRig giinstige und potenziell effektive MaRnahme. Die Bereitstellung von Informatio-
nen zum Mobilitdtsangebot kann hierbei auch durch weitere Anreize, wie beispielsweise verglins-
tigte und/oder Probetickets fiir den OPNV, ergénzt werden.

Da die Unterlagen keine den OPNV betreffenden Planungen enthalten, wird weiterhin davon aus-
gegangen, dass an der bestehenden Struktur des OPNV festgehalten werden soll. Ist dem nicht so,
bitten wir um vertiefende Information und Riicksprache, auch mit dem Karlsruher Verkehrsver-
bund (KVV, verkehrsplanung@kvv.karlsruhe.de). Dariiber hinaus bestehen seitens des Sachgebiets

OPNV keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben.

B. Stellungnahme Baurechtsamt

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht Giber-
wunden werden kdnnen

1.1  Artder Vorgabe
Bebauungsplane sind aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln.

Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan ist im Plangebiet eine gemischte Bauflache festgesetzt.
Fiir den GUberwiegenden Teil des Bebauungsplans ist die Ausweisung als Dorfliches Wohngebiet
vorgesehen, insofern entsprechen die Planungen den Vorgaben des Flachennutzungsplans. Ein
kleiner Teil des Bebauungsplans wird als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Aufgrund des ge-
ringen Flachenanteils kann das als Unschérfe der Flachennutzungsplanung akzeptiert werden, so
dass der Bebauungsplan als aus dem Flachennutzungsplan entwickelt angesehen werden kann.

Die Voraussetzungen des § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung, Grundflache unter 7
ha, keine UVP-pflichtigen Vorhaben, kein Natura 2000-Gebiet, keine Storfallrelevanz) liegen vor,
der Bebauungsplan kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

1.2 Rechtsgrundlage

§ 8 Abs. 2 BauGB,

§1Abs.4und5und §1aAbs. 2 BauGB
§ 13a BauGB



1.3 Moglichkeiten der Uberwindung
Entfallt

2. Beabsichtigte eigene Planungen und MaRRnahmen, die den o. g. Plan beriihren kénnen,
mit Angaben des Sachstandes

Entfallt

3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zustidndigkeit zum o. g. Plan, gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

Hinweise:

Fiir das Planbereich, in dem das allgemeine Wohngebiet ausgewiesen ist, gilt die Satzung zum Aus-
schluss von Vergniigungsstatten.

Weitere Anregungen oder Bedenken gegen die vorgelegte Planung wurden nicht geduRert.

Mit freundlichen GriRen




BUNDNIS 90
DIE GRUNEN

Bebauungsplan,,FlorianstraBe/NeuwiesenstraBe“mitortlichen Bauvorschriften - Aufstel-
lung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB - erneute Veroffentlichung im Internet
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs.3 BauGB

Stellungnahme im Rahmen der Offenlage

Zum Bebauungsplan werden folgende Einwendungen und Anregungen vorgebracht:

1.

Gebietsausweisung(MDW)

Die Festsetzung eines dorflichen Wohngebiets (MDW) wird kritisch gesehen. Die Wahl
dieses Gebietstyps wird in den Planunterlagen im Wesentlichen mit der vorhandenen
Nutzungsstruktur im Umfeld sowie der Moglichkeit landwirtschaftlicher Nebenerwerbs-
nutzungen begriindet.

Diese Begriindung bleibt jedoch pauschal. Insbesondere wird nicht konkret dargelegt, in
welchem Umfang entsprechende Nutzungen das Plangebiet tatsachlich pragen. Vor dem
Hintergrund der liberwiegend vorgesehenen Wohnnutzung erscheint die Herleitung der
Gebietsausweisung aus der tatsachlichen Nutzungssituation nicht hinreichend konkret.

Konfliktbewaltigung

Die Immissionssituation wurde im Verfahren bereits behandelt; inshesondere wurde
eine Larmschutzwand gegeniber dem Bauhof vorgesehen und die Gebietsausweisung
im westlichen Bereich angepasst.

Die Abwdgung legt jedoch nicht ndher dar, in welchem Umfang dorfliche bzw. landwirt-
schaftliche Immissionen das Plangebiet tatsachlich pragen und weshalb die Wahl eines
MDW gerade unter diesem Gesichtspunkt sachgerecht ist. Eine durchgehend nachvoll-
ziehbare Herleitung der gewéahlten SchutzmaRstadbe ist insoweit nicht erkennbar.

Anwendung des § 13a BauGB

Die Anwendung des § 13a BauGB wird in den Planunterlagen mit der Einordnung als
Malknahme der Innenentwicklung begriindet.

Diese Einordnung erfolgt jedoch pauschal fur das gesamte Plangebiet. Eine differen-
zierte Prifung der Teilbereiche 2b und 3 ist nicht erkennbar, obwohl diese Bereiche
nach den Unterlagen selbst den Ubergang zur freien Landschaft bilden. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint eine gesonderte und nachvollziehbare Begriindung dieser Teilberei-
che erforderlich.



Insbesondere erscheint fraglich, ob die Teilbereiche 2b und 3 aufgrund ihrer Lage am
Ubergang zur freien Landschaft noch dem Innenbereich zugeordnet werden kénnen.

Umweltbelange und Kompensation

Umweltbelange wurden im Verfahren bereits beriicksichtigt; insbesondere liegen Unter-
suchungen zum Artenschutz und zum Wasserhaushalt vor.

Die Unterlagen lassen jedoch nicht erkennen, in welchem Umfang die mit der Bebauung
verbundenen Funktionsverluste (insbesondere Boden, Wasserhaushalt und Mikroklima)
im Rahmen der planerischen Entscheidung konkret beriicksichtigt und durch geeignete
MaRnahmen minimiert werden. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Auswir-
kungen ist nicht ersichtlich.

Klimaschutz und Energie

Die Planunterlagen enthalten Festsetzungen zur Begriinung, zur Pflanzung von Baumen
sowie zur Dachbegriinung bei flach geneigten Dachern und greifen damit Aspekte der
Klimaanpassung auf.

Gleichwohl ist nicht erkennbar, wie die weitergehenden Ziele des kommunalen Energie-
plans (insbesondere zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Warmeversorgung und zur
Klimaanpassung) verbindlich planerisch umgesetzt werden sollen.

Ubergeordnete Planungsziele

Die Planung steht formal im Einklang mit den Festlegungen des Regionalplans.

Eine nachvollziehbare Auseinandersetzung mit den libergeordneten Zielsetzungen des
Landesentwicklungsplans Baden-Wiirttemberg hinsichtlich einer flichensparenden und
nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist in den Planunterlagen jedoch nicht erkennbar.
Die gewdhlten Festsetzungen lassen insgesamt erkennen, dass die vorhandenen planeri-

schen Steuerungsmaglichkeiten zur Erreichung einer flichensparenden und nachhalti-
gen Siedlungsentwicklung nicht vollstandig ausgeschopft werden.

Erganzende Anregungen

Zur Verbesserung der Planung wird angeregt:

* die Gebietsausweisung im Hinblick auf ein allgemeines Wohngebiet (WA) zu Uberpru-

fen oder die Wahl des dorflichen Wohngebiets nachvollziehbar zu begriinden,

« die Konfliktbewaltigung unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Immissionssituation

weiter zu konkretisieren,



« weitergehende und verbindliche Festsetzungen zu Klimaschutz und Klimaanpassung
zu prifen, insbesondere zur Regenwasserriickhaltung (z. B. Festsetzung von Zisternen
mit Mindestvolumen zur Nutzung von Niederschlagswasser),

e die Anwendung des § 13a BauGB insbesondere fur die Teilbereich 2b und 3 differen-
ziert zu priifen

e zur Umsetzung einer flachensparenden und nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu
prifen, inwieweit durch angepasste Bauformen und eine héhere bauliche Dichte (z.
B. kompaktere Bauweise, bessere Ausnutzung der zuldssigen Geschossigkeit) eine ef-
fizientere Flachennutzung erreicht werden kann.

Zusammenfassung

Die angesprochenen Themen wurden im Verfahren zwar behandelt, die Begriindung der Pla-
nung erscheint jedoch in wesentlichen Punkten teilweise pauschal und nicht hinreichend auf
die konkreten Gegebenheiten bezogen. Insbesondere hinsichtlich der Gebietsausweisung,
der Anwendung des § 13a BauGB, der Umweltbelange sowie der Umsetzung von Klima-
schutz- und Planungszielen fehlt eine nachvollziehbare und differenzierte Abwagung. Es wird
angeregt, diese Punkte entsprechend zu vertiefen und zu konkretisieren.

12.04.2026

Bundnis 90/Die Griinen — Ortsverband Malsch
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Gemeinde Malsch

Bebauungsplan ,,FIorian_straBe | NeuwiesenstraBe*
Erneute Beteiligung der Offentlichkeit (Veroffentlichung im Internet) gem. § 3 (2) § in Verbindung mit § 4a (3) BauGB sowie erneute
Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB in Verbindung mit § 4a (3) BauGB

Sachstand

Die erneute Beteiligung der Offentlichkeit (Veroffentlichung im Internet) gem. § 3 (2) BauGB sowie die Erneute Beteiligung der Behdrden
und sonstiger Trager offentlicher Belange (T6B) gem. § 4 (2) BauGB sind ordnungsgemaf erfolgt. Die Stellungnahmen wurden
anonymisiert. Die originalen Stellungnahmen liegen der Verwaltung vertraulich vor. Die Anregungen aus der Offentlichkeit, der Behérden
und TOB sind nachfolgend dargestellt und mit Abwagungsvorschlagen erganzt worden:

Inhaltsverzeichnis
Anregungen der Behérden und Triger 6ffentlicher Belange (TOB): ......cccuciiieiieiiiiieiiieseesesssessessesssesssessesssssssssssssessessssssssssssssssssssssssan 3
B 1 Stadtwerke EtINGEN ... 3
B 2 Gemeinde Bietigneim... ... 3
B 3 RP KA - Referat 42 - Steuerung und BauUfiN@NZEN...........ooue ittt e e e e e e e e e e e et e e e e e e eeeeesnaa e e eeeeeeeeesnnnes 3
B 4 RP Stuttgart — Landesamt fUr Denkmals-pflege.........cooo 3
B 5 RP Freiburg - Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau..............oooo 4
B 6 Vodafone West GmbDH ... e 8
A CTCT g =T T Lo Y = T Y | PR 8
B 8 Gemeinde MUGENSIUIM. .. ... 9
S IS =T L = 111 o = o USRS 9
= 3 0 o [T o] =T T LU T = T £ 0 T PP 9
B 11 Stadt und StadtWerke GagQEN@AU ...........ooooiii ittt 9
= B 1 =1 =7 o o OO PUUPPPPPPPRS 9
20260506_BP_Malsch_Florianstralte_Abwaegung_Erneute_Offenlage_nachTA_ohn -1-

eMarkierung.docx



= 0 T B AT PO 10

B 13 Blndnis 90/Die Grinen — Ortsverband MalSCh..........coooiiiiiiie e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeeeeesessa e e aeaeeees 12
= T g T = £ =T o 6= T U TS 18
B 15 RP Karlsruhe — HOhere RAUMDBENOITE .........oueei it e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e saaasa e e e eaeeeeeeesssneeeeaeeees 28
ANregungen der OffENTIICRKEIL: ...........cccceueeieierececireeeeeeee e reeas e e s e seesesas e ese s e e esesas e saesee e eseassesae s eseeaeasaease s eaesae st esessesenassaesesaessssanaenes 29
(0 3 OO TRR 29
Redaktionelle Anderung zur Planungsrechtlichen Festsetzung Ziffer 12 / Bestandsschutz nach § 1(10) BauNVO...........ccece...... 52

20260506_BP_Malsch_Florianstralte_Abwaegung_Erneute_Offenlage_nachTA_ohneMarkierung.docx -2-



Anregungen der Behérden und Triger 6ffentlicher Belange (TOB):

thérden /
TOB

Anregungen

Abwaéagungsvorschlage

B 1 Stadtwerke | Im Bereich der Neuwiesenstral’e und Florianstralle Kenntnisnahme
Ettlingen befinden sich im Stral&enpere_lc_h diverse Gashaupt-/ und Wird an den Vorhabentrager weitergegeben
Mail vom Gasanschlussleitungen die wir im Zuge der neu )
ErschlieBung/ Umgestaltung gerne mit Sanieren wirden,
13.03.2026 . )
siehe Planunterlagen im Anhang.
Fur weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfligung.
B 2 Gemeinde |lhre Planung wird zustimmend zur Kenntnis genommen. | Kenntnisnahme
Bietigheim Bedenken oder Anregungen werden nicht erhoben.
Mail vom Wir winschen lhnen und Ihrer Gemeinde einen guten
13.03.2026 Verfahrensverlauf.
B 3 RP KA - Da durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans die Kenntnisnahme
Referat 42 - Landesstral’e L 608 im straldenrechtlichen
Steuerung und | ErschlieRungsbereich der Ortsdurchfahrt tangiert wird,
Baufinanzen bestehen von Seiten der Abteilung 4 des
Mail vom Regierungsprasidiums Karlsruhe keine Einwande oder
Anregungen gegenuber dem Vorhaben
13.03.2026 -
Sofern im Zuge der Mal3nahme bauliche Anderungen an
der Fahrbahn der Landesstrale vorgesehen werden,
bitten wir um frihzeitige Abstimmung mit Referat 45 des
Regierungsprasidiums Karlsruhe.
B 4 RP Die bereits zu diesem Bereich formulierte Stellungnahme | Kenntnisnahme
Stuttgart — vom 22.01.2024 behalt Gultigkeit.
Eanc;l(esalmt fur Unsere Anliegen wurden im Textlichen Teil bereits
pﬂe:gema s ausreichend berticksichtigt.
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Behorden / Anregungen Abwagungsvorschlage

[¢]:]

Mail vom Bei Ruckfragen und Terminabsprachen nutzen Sie bitte
17.03.2026 unser Funktionspostfach
ToeBBeteiligungLAD@rps.bwl.de.

B 5RP 1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen Kenntnisnahme
Freiburg - _

Landesamt fur | 220lodie "

Geologie, Im Plangebiet liegt eine Uberdeckung aus den quartaren

Rohstoffe und | Lockergesteinseinheiten "Holozénes Auensediment”,

Bergbau "Holozane Altwasserablagerung" und "Ortenau-Formation”

Mail vom vor. Dariuber hinaus ist die Festgesteinseinheit "Tertiar" im

20032026 | Untergrund zu erwarten.

Die lokalen geologischen Verhaltnisse kdnnen der
digitalen Geologischen Karte von Baden-Wdurttemberg 1 :
50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen
werden. Nahere Informationen zu den
lithostratigraphischen Einheiten bieten die geowissen-
schaftlichen Informationsportale LGRBwissen und
LithoLex.

Geochemie Kenntnisnahme

Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen
Einheiten von Baden-Wirttemberg sind im LGRB-
Kartenviewer abrufbar. Nahere Informationen zu den
geogenen Grundgehalten sind im geowissenschaftlichen
Informationsportal LGRBwissen beschrieben.

Bodenkunde Kenntnisnahme

Da im Rahmen des Planungsvorhabens v. a. Béden in
Siedlungsflachen betroffen sind, liegen auf Grundlage der
Bodenkundlichen Karte 1 : 50 000 (GeolLa BK50) bzw. der
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thbrden /
TOB

Anregungen

frei zuganglichen Bodenfunktionsbewertung auf Grundlage
der digitalen Bodenschatzungsdaten keine Informationen
zu den Bodenverhaltnissen fir den gréfdten Teil des
Plangebiets vor.

Soweit innerhalb des Plangebiets unversiegelte Boden
betroffen sind, sollte berlicksichtigt werden, dass diese
trotz maéglicher anthropogener Uberpragung wichtige

Bodenfunktionen entsprechend § 2 BBodSchG erflllen.

Fur Eingriffe in unversiegelte Bdden ist daher gemal § 1a
Abs. 2 BauGB und §2 LBodSchAG auf einen sparsamen
und schonenden Umgang mit Boden zu achten.

Eine Bodenfunktionsbewertung kann nach dem Leitfaden
.,Bewertung von Bdden nach ihrer Leistungsfahigkeit der
LUBW (2010) erfolgen.

Abwagungsvorschlage

Angewandte Geologie

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhérungsverfahren
als Trager offentlicher Belange keine fachtechnische
Prufung vorgelegter Gutachten oder von Auszligen daraus
erfolgt. Sofern fur das Plangebiet ein hydrogeologisches
bzw. geotechnisches Ubersichtsgutachten,
Detailgutachten oder ein hydrogeologischer bzw.
geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin
getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des
gutachtenden Ingenieurburos

Kenntnisnahme

Ingenieurgeologie

Kenntnisnahme

Der Hinweis ist unter Ziffer 7 / Geotechnik bereist im
Bebauungsplan enthalten.
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Behorden / Anregungen Abwagungsvorschlage

[¢]:]

Eine Zulassigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt,
empfiehlt das LGRB die Ubernahme der folgenden
geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan:

Mit lokalen Auffillungen vorangegangener Nutzungen, die
ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sowie mit
einem kleinraumig deutlich unterschiedlichen
Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf.
vorhandene organische Anteile knnen dort zu
zusatzlichen bautechnischen Erschwernissen fuhren. Der
Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. Bei
etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren
Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragfahigkeit des Grindungshorizonts, zum Grundwasser,
zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw.
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbtro empfohlen.

Hydrogeologie Kenntnisnahme

Sofern vorhanden, wird auf frihere Stellungnahmen des
LGRB zu Planflachen verwiesen. Aktuell findet im
Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen
durch das LGRB statt und es sind derzeit auch keine
geplant. Auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines
Wasserschutzgebietes und die Bestimmungen der
Rechtsverordnung wird verwiesen.

Geothermie Kenntnisnahme

Informationen zu den oberflachennahen geothermischen
Untergrundverhaltnissen sind im Informationssystem
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TOB

Anregungen

,Oberflachennahe Geothermie fur Baden-Wurttemberg“
(ISONG) hinter-legt. ISONG liefert erste Informationen
(Moglichkeiten und Einschrankungen) zur geo-thermischen
Nutzung des Untergrundes mit Erdwarmesonden und
Erdwarmekollektoren. Bitte nehmen Sie vor Verwendung
des Informationssystems die Erlduterungen zur Kenntnis.

Abwagungsvorschlage

Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)

Von rohstoffgeologischer Seite sind zur Planung keine
Bedenken, Hinweise oder Anregungen vorzutragen.

Kenntnisnahme

Landesbergdirektion

Bergbau

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen
Bergbaugebiet. Nach den beim Landesamt flr Geologie,
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das
Plangebiet nicht von Altbergbau oder kiinstlich
geschaffenen Althohlraumen (bspw. Stollen, Bunker,
unterirdische Keller) betroffen.

Kenntnisnahme

Allgemeine Hinweise

Anzeige, Ubermittlung und Bereitstellung von Geologie-
Daten nach Geologiedatengesetz (GeolDG)

Fur geologische Untersuchungen und die daraus
gewonnenen Daten besteht nach den Bestimmungen des
Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine
Ubermittlungspflicht gegeniiber dem LGRB. Weitere
Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal
zur Verflgung.

Kenntnisnahme
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Behorden / Anregungen Abwagungsvorschlage

[¢]:]

Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet

Digitale Geodaten und Bohrdaten werden Uber die
Fachanwendungen LGRBgeoportal und LGRBbohrungen
bereitgestellt. Dort finden Sie auch weitere
Fachinformationen und Downloadoptionen. Bitte nutzen
Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie
LGRBwissen.

Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster.

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt fiir
Planungstrager.

B 6 Vodafone |Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom Kenntnisnahme

West GmbH ausfihrenden Tiefbauunternehmen anzufordern. Wird an den Vorhabentriger weitergeben. Betrifft die
Mail vom Unsere kostenlosen Planauskilnfte sind erreichbar via Ausflhrung der Genehmigungsebene und
23.03.2026 Internet Uber die Seite: Ausfihrungsplanung.

https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planaus
kunft/index.html

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und
Planauskunfte einholen.

Bitte beachten Sie: Es mussen aktuell immer zwei
Planauskiinfte flir Bestandsnetz der Vodafone
Deutschland GmbH und Vodafone GmbH / Vodafone West
GmbH angefordert werden.

B 7 Gemeinde |Seitens der Gemeinde bestehen weder Anregungen Kenntnisnahme
Marxzell noch Bedenken bzgl. der 0.g. Planung.
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Behorden / Anregungen Abwagungsvorschlage
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Mail vom
23.03.2026

B 8 Gemeinde |Wir bedanken uns fir die Beteiligung am Verfahren mit Kenntnisnahme
Muggensturm | lhrer E-Mail vom 12.03.2026 und freuen uns Ihnen
Mail vom mitzuteilen, dass von uns keine Bedenken od_er
23.03.2026 Anregungen erhoben werden. lhre Planung wird
zugestimmt.

Wir winschen Ihnen einen erfolgreichen
Verfahrensabschluss. Die Gemeinde Malsch erhalt eine
Mehrfertigung des Schreibens zur Kenntnisnahme.

B 9 Stadt Belange der Stadt Ettlingen werden durch die Planung Kenntnisnahme
Ettlingen nicht berahrt.

Mail vom Es werden keine Bedenken oder Anregungen

25.03.2026 vorgebracht.

B 10 Zu dem Bebauungsplanaufstellungsverfahren zu der Kenntnisnahme

Polizeiprasidi- |FlorianstralRe/Neuwiesenstralie bestehen aus hiesiger
um Karlsruhe | Stelle keine Bedenken.

Mail vom
08.04.2026

B 11 Stadt und |Von der Planung werden keine Belange der Stadt sowie Kenntnisnahme
Stadtwerke Stadtwerke Gaggenau berlhrt. Insofern haben wir keine
Gaggenau Anregungen vorzubringen.

Mail vom
08.04.2026

B 12 Telekom |Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom Kenntnisnahme
genannt) — als Netzeigentimerin und Nutzungsberechtigte
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Mail vom i. S.v.§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom
10.04.2026 Technik GmbH beauftragt und bevollmachtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie
alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt
Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien
der Telekom. Der Bestand und der Betrieb der
vorhandenen TK-Linien mussen weiterhin gewahrleistet
bleiben.

B 13 Netze BW | Der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns Kenntnisnahme
Mail vom eingesehen und hinsichtlich der Stromversorgung (Mittel-

und Niederspannung) Uberprift.
10.04.2026 Wird an den Vorhabentrager weitergeben. Betrifft die

Ausflhrung der Genehmigungsebene und
Ausfihrungsplanung.

Die Stromversorgung fur das Gebiet kann aus unserem
bestehenden 20/0,4 kV Ortsnetz erfolgen, das
Niederspannungs-Stromversorgungsnetz wird als
Kabelnetz ausgefihrt.

Fir die Stromversorgung in diesem Baugebiet ist, wie im
Bebauungsplan bereits ausgewiesen (Offentliche
Grunflache / Kleinkinderspielplatz), die Errichtung einer
Trafostation ein Platzbedarf mit einer Grof3e von ca. 5,8 m
x 5,8 m erforderlich.

Der Platz fur die neue Trafostation muss frei sein von
fremden bestehenden und geplanten Leitungen sowie
ober-/unterirdischen Bauwerken.
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Anregungen

Die Trafostation muss direkten Zugang bzw. Anschluss
von der Stral’e haben. Fir die rechtliche Sicherung der
Station ist die Eintragung einer beschrankten

personlichen Dienstbarkeit erforderlich. Wir bitten Sie
unsere Kollegen vom Fachbereich Grundstlcksrecht, E-
Mail PGRU-Bodenordnung@Netze-BW.de, zum
gegebenen Verfahrenszeitpunkt zu beteiligen.

Weitere Mallnahmen unsererseits werden wir nach
Erfordernis zu einem spateren Zeitpunkt realisieren und
sind zurzeit nicht geplant.

Zur Vermeidung von Schaden an bestehenden
Versorgungsleitungen bitten wir Sie, die Baufirmen auf das
Einholen von Lageplanen hinzuweisen. Lageplane muissen
rechtzeitig vor Baubeginn bei der Netze BW GmbH
angefordert werden.

Eine Leitungsauskunft unseres Bestandsnetzes kann
online (http://www.netzebw. de/leitungsauskunft) oder Uber
das Postfach Leitungsauskunft-Nord@netzebw. de in
verschiedenen Dateiformaten angefordert werden.

Wir bitten Sie, sofern erforderlich, die vorgenannten
Aussagen in den textlichen bzw. zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes aufzunehmen. Wir bedanken uns fir die
Beteiligung am Bebauungsplanverfahren und bitten
weiterhin um Beteiligung.

Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir um
Benachrichtigung Uber das Inkrafttreten des
Bebauungsplanes

Abwagungsvorschlage
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B 13 Biindnis
90/Die Grinen

— Ortsverband
Malsch

Mail vom
12.04.2026

Anregungen

Stellungnahme im Rahmen der Offenlage

Zum Bebauungsplan werden folgende Einwendungen und
Anregungen vorgebracht:

Abwagungsvorschlage

1. Gebietsausweisung (MDW)

Die Festsetzung eines dorflichen Wohngebiets (MDW)
wird kritisch gesehen. Die Wahl dieses Gebietstyps wird in
den Planunterlagen im Wesentlichen mit der vorhandenen
Nutzungsstruktur im Umfeld sowie der Mdglichkeit
landwirtschaftlicher Nebenerwerbsnutzungen begrindet.

Diese Begrundung bleibt jedoch pauschal. Insbesondere
wird nicht konkret dargelegt, in welchem Umfang
entsprechende Nutzungen das Plangebiet tatsachlich
pragen. Vor dem Hintergrund der uberwiegend
vorgesehenen Wohnnutzung erscheint die Herleitung der
Gebietsausweisung aus der tatsachlichen
Nutzungssituation nicht hinreichend konkret.

Die Anregung wird nicht beriicksichtigt

Die Festsetzung eines dorflichen Wohngebiets (MDW) ist
vorliegend hinreichend stadtebaulich begrindet;
insbesondere ist im westlichen Plangebiet eine
landwirtschaftliche Nebenerwerbsstelle vorhanden und soll
planungsrechtlich gesichert werden, zugleich rechtfertigen
die umgebenden gewerblichen Nutzungen sowie die
Ortsrandlage eine Nutzungsmischung, wie sie dem
Gebietscharakter des MDW entspricht, wobei nach § 5a
BauNVO gerade keine gleichgewichtige
Nutzungsverteilung erforderlich ist, sodass auch bei
uberwiegender Wohnnutzung die Gebietsart rechtlich
zulassig bleibt; dartber hinaus erfolgt eine gezielte
Steuerung durch den Ausschluss bzw. die Einschrankung
storintensiver  Nutzungen, sodass Nutzungskonflikte
minimiert ~werden und insgesamt weder ein
Abwagungsdefizit noch ein Abwagungsfehler erkennbar ist.

2. Konfliktbewaltigung

Die Immissionssituation wurde im Verfahren bereits
behandelt; insbesondere wurde eine Larmschutzwand
gegenuber dem Bauhof vorgesehen und die
Gebietsausweisung im westlichen Bereich angepasst.

Die Anregung wird nicht beruicksichtigt

Die Immissionssituation wurde im Verfahren umfassend
gutachterlich untersucht und auf dieser Grundlage
sachgerecht bewaltigt; die schalltechnische Untersuchung
belegt, dass die maligeblichen Immissionsrichtwerte der TA
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Anregungen

Die Abwagung legt jedoch nicht naher dar, in welchem
Umfang dorfliche bzw. landwirtschaftliche Immissionen das
Plangebiet tatsachlich pragen und weshalb die Wahl eines
MDW gerade unter diesem Gesichtspunkt sachgerecht ist.
Eine durchgehend nachvollziehbare Herleitung der
gewahlten Schutzmalstabe ist insoweit nicht erkennbar.

Abwagungsvorschlage

Larm im Regelfall deutlich unterschritten werden und
lediglich in Sondersituationen wie dem Winterdienst
geringfiigige Uberschreitungen auftreten kdnnen, die
jedoch nach Ziffer 7.1 TA Larm als zulassig zu bewerten

sind, sodass insgesamt gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse gewahrleistet sind; vor diesem
Hintergrund sowie unter  Berucksichtigung der

vorgesehenen aktiven SchallschutzmalRnahmen und der
bestehenden Vorpragung durch Bauhof, Feuerwehr und
dorflich gepragte Nutzungen ist die Einordnung des
westlichen Bereichs als dorfliches Wohngebiet (MDW) auch
immissionsschutzrechtlich folgerichtig, zumal die
Bewertung hilfsweise an den Schutzmalistaben fir Dorf-
und Mischgebiete erfolgt und damit ein sachgerechter und
nachvollziehbarer MaRstab zugrunde gelegt wurde.

3. Anwendung des § 13a BauGB

Die Anwendung des § 13a BauGB wird in den
Planunterlagen mit der Einordnung als Malinahme der
Innenentwicklung begruindet.

Diese Einordnung erfolgt jedoch pauschal fur das gesamte
Plangebiet. Eine differenzierte Prifung der Teilbereiche 2b
und 3 ist nicht erkennbar, obwohl diese Bereiche nach den
Unterlagen selbst den Ubergang zur freien Landschaft
bilden. Vor diesem Hintergrund erscheint eine gesonderte
und nachvollziehbare Begrindung dieser Teilbereiche
erforderlich. Insbesondere erscheint fraglich, ob die
Teilbereiche 2b und 3 aufgrund ihrer Lage am Ubergang
zur freien Landschaft noch dem Innenbereich zugeordnet
werden kdnnen.

Die Anregung wird nicht beruicksichtigt

Die Anwendung des § 13a BauGB ist vorliegend
rechtmalig; bei dem Plangebiet handelt es sich insgesamt
um eine Malnahme der Innenentwicklung, da es weit
uberwiegend von bestehender Bebauung umgeben ist und
innerhalb des Gebiets, auch in den angesprochenen
Bereichen 2b und 3, bereits bauliche Strukturen vorhanden
sind, die einer Nachverdichtung und
Wiedernutzbarmachung zugefuhrt werden, sodass auch die
Randbereiche 2b und 3 funktional dem
Siedlungszusammenhang zuzuordnen sind und keinen
eigenstandigen Aulienbereich im Sinne des BauGB
darstellen, sondern lediglich den stadtebaulichen Ubergang
zur freien Landschaft bilden; eine gesonderte Betrachtung
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Abwagungsvorschlage

dieser Teilbereiche war daher nicht erforderlich, zumal die
gesetzlichen Voraussetzungen des § 13a BauGB,
insbesondere hinsichtlich der zulassigen Grundflache sowie
des Fehlens erheblicher Umweltauswirkungen, insgesamt
erfullt sind und somit die Einordnung als Bebauungsplan der
Innenentwicklung nachvollziehbar und abwagungsfehlerfrei
erfolgt ist.

4. Umweltbelange und Kompensation

Umweltbelange wurden im Verfahren bereits
berucksichtigt; insbesondere liegen Untersuchungen zum
Artenschutz und zum Wasserhaushalt vor.

Die Unterlagen lassen jedoch nicht erkennen, in welchem
Umfang die mit der Bebauung verbundenen
Funktionsverluste (insbesondere Boden, Wasserhaushalt
und Mikroklima) im Rahmen der planerischen
Entscheidung konkret bertcksichtigt und durch geeignete
MalRnahmen minimiert werden. Eine vertiefte
Auseinandersetzung mit diesen Auswirkungen ist nicht
ersichtlich.

Die Anregung wird nicht beruicksichtigt

Die vorgebrachten Bedenken werden zur Kenntnis
genommen, fuhren jedoch nicht zu einer Plananderung, da
die Umweltbelange im Verfahren in dem nach § 13a BauGB
vorgesehenen Umfang, berucksichtigt und in die Abwagung
eingestellt wurden. Nach dem gesetzlichen
Regelungskonzept des § 13a BauGB ist eine formliche
Umweltprafung gerade nicht erforderlich, sofern — wie hier
— die zulassige Grundflache unterhalb der mafRgeblichen
Schwellenwerte liegt und keine Anhaltspunkte fur
erhebliche Umweltauswirkungen bestehen, was vorliegend
ausdrucklich festgestellt wurde. Gleichwohl wurden die
relevanten  Schutzguter insbesondere  durch die
vorliegenden  artenschutzrechtlichen  Untersuchungen
sowie deren wiederholte Aktualisierung vertieft betrachtet
und die daraus abgeleiteten Vermeidungs-, Minderungs-
und Ersatzmalnahmen verbindlich in die Planung integriert,
sodass insbesondere Eingriffe in  Lebensstatten,
Bodenfunktionen und den Wasserhaushalt soweit wie
mdglich reduziert und ausgeglichen werden. Vor diesem
Hintergrund ist eine weitergehende, Uber das gesetzlich
geforderte Mal hinausgehende vertiefte
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Abwagungsvorschlage

Auseinandersetzung nicht erforderlich, zumal die Planung
als Maldnahme der Innenentwicklung grundsatzlich auf eine
flachensparende Nachverdichtung ausgerichtet ist und
damit bereits dem Ziel eines schonenden Umgangs mit
Grund und Boden Rechnung tragt, sodass ein
Abwagungsdefizit nicht erkennbar ist.

5. Klimaschutz und Energie

Die Planunterlagen enthalten Festsetzungen zur
Begrinung, zur Pflanzung von Baumen sowie zur
Dachbegrinung bei flach geneigten Dachern und greifen
damit Aspekte der Klimaanpassung auf.

Gleichwohl ist nicht erkennbar, wie die weitergehenden
Ziele des kommunalen Energie-plans (insbesondere zur
Nutzung erneuerbarer Energien, zur Warmeversorgung
und zur Klimaanpassung) verbindlich planerisch umgesetzt
werden sollen.

Die Anregung wird nicht beriicksichtigt.

Die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen zu
Begrinung, Baumpflanzungen sowie zur Dachbegrinung
leisten  bereits einen substantiellen Beitrag zur
Klimaanpassung und entsprechen den planungsrechtlich
zulassigen Festsetzungsmaoglichkeiten. Weitergehende
Festsetzungen zur Nutzung erneuerbarer Energien oder zur
Warmeversorgung sind im  Bebauungsplan  nur
eingeschrankt oder gar nicht regelbar. Insbesondere
besteht in Baden-Wurttemberg eine unmittelbare
gesetzliche Verpflichtung zur Installation von
Photovoltaikanlagen auf neuerrichteten Dachflachen,
sodass eine zusatzliche bauleitplanerische Regelung
insoweit weder erforderlich noch verhaltnismaRig ist. Die
Belange des Klimaschutzes und der Energieversorgung
wurden damit im Rahmen der Abwagung hinreichend
bertcksichtigt.

6. Ubergeordnete Planungsziele

Die Planung steht formal im Einklang mit den
Festlegungen des Regionalplans.

Eine nachvollziehbare Auseinandersetzung mit den
Ubergeordneten Zielsetzungen des

Die Anregung wird nicht berucksichtigt.

Die Planung setzt das Mall der baulichen Nutzung
differenziert und gebietsbezogen fest und tragt damit den
Zielen einer flachensparenden und nachhaltigen
Siedlungsentwicklung angemessen Rechnung.
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Landesentwicklungsplans Baden-Wiurttemberg hinsichtlich
einer flachensparenden und nachhaltigen
Siedlungsentwicklung ist in den Planunterlagen jedoch
nicht erkennbar.

Die gewahlten Festsetzungen lassen insgesamt erkennen,
dass die vorhandenen planerischen
Steuerungsmaglichkeiten zur Erreichung einer
flachensparenden und nachhaltigen Siedlungsentwicklung
nicht vollstandig ausgeschopft werden.

Abwagungsvorschlage

Insbesondere wird durch die festgesetzten
Grundflachenzahlen von bis zu 0,6 im Innenbereich eine
dem ortlichen Kontext entsprechende bauliche Dichte
ermaoglicht, wahrend in den Randbereichen durch reduzierte
GRZ-Werte sowie geringere Traufhdhen ein abgestufter
Ubergang zum Landschaftsraum gesichert wird.

Die Kombination aus durchgehenden Baufenstern, flexibler
Grundstlcksbildung sowie der Zulassigkeit von Einzel- und
Doppelhausern ermoglicht eine angemessene
Nachverdichtung im Sinne der Innenentwicklung gemal §
13a BauGB. Gleichzeitig gewahrleisten die Festsetzungen
zur Bauweise, Gebaudehohe und Kubatur eine
stadtebaulich vertragliche Einfugung in die gewachsenen
Strukturen.

So lassen z.B. die nun maximal zulassigen Gebaudehdhen
hohere Bauweisen zu als dies noch in der
Vorentwurfsplanung 2015 vorgesehen war: dies zeigt, dass
im Laufe des Verfahrens der Aspekt des flachensparenden
Bauens mehr in den Fokus gerilckt ist.

Weitergehende Verdichtungsmallnahmen wirden dem
stadtebaulichen Ziel eines maRstablichen Ubergangs zum
Landschaftsraum sowie der Sicherung eines aufgelockerten
Ortsbildes widersprechen. Die vorhandenen
planungsrechtlichen  Steuerungsmaoglichkeiten  werden
daher im Rahmen einer sachgerechten Abwagung
ausgeschopft.

Erganzende Anregungen

Zur Verbesserung der Planung wird angeregt:

Die Anregung wird nicht beriicksichtigt
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die Gebietsausweisung im Hinblick auf ein
allgemeines Wohngebiet (WA) zu Uberprufen oder
die Wahl des dorflichen Wohngebiets
nachvollziehbar zu begrinden,

die Konfliktbewaltigung unter Berucksichtigung der
tatsachlichen Immissionssituation weiter zu
konkretisieren,

weitergehende und verbindliche Festsetzungen zu
Klimaschutz und Klimaanpassung zu prufen,
insbesondere zur Regenwasserruckhaltung (z. B.
Festsetzung von Zisternen mit Mindestvolumen zur
Nutzung von Niederschlagswasser),

die Anwendung des § 13a BauGB insbesondere flr
die Teilbereich 2b und 3 differenziert zu prifen

zur Umsetzung einer flachensparenden und
nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu prufen,
inwieweit durch angepasste Bauformen und eine
hohere bauliche Dichte (z. B. kompaktere
Bauweise, bessere Ausnutzung der zulassigen
Geschossigkeit) eine effizientere Flachennutzung
erreicht werden kann.

Abwagungsvorschlage

Gebietsausweisung (MDW): Festsetzung als
dorfliches Wohngebiet sachgerecht zur Abbildung
der gewachsenen gemischten Nutzungsstruktur. WA
wurde vorhandene Nutzungen planungsrechtlich
einschranken

Immissionskonflikte: Konfliktbewaltigung im Rahmen
der bauleitplanerischen Mdglichkeiten erfolgt gem.
schalltechnischer Untersuchung und
Rahmenbedingung. Weitergehende Konkretisierung
nicht erforderlich; Detailsteuerung im
Baugenehmigungsverfahren

Klimaschutz / Klimaanpassung: Festsetzungen zu
Begrinung und Dachbegrinung bereits enthalten
Weitergehende Festsetzungen (z.B. Zisternenpflicht)
planungsrechtlich nur eingeschrankt regelbar bzw.
nicht erforderlich

§ 13a BauGB: Voraussetzungen flr beschleunigtes
Verfahren insgesamt  erfullt. Differenzierte
Betrachtung einzelner Teilbereiche nicht erforderlich
Flachensparende Entwicklung / Dichte:
Angemessene bauliche Dichte durch GRZ bis 0,6
und flexible Baufenster bereits gewahrleistet.
Weitere Verdichtung stadtebaulich nicht gewlnscht
(Ortsbild, Ubergang Landschaftsraum)

Zusammenfassung

Die angesprochenen Themen wurden im Verfahren zwar
behandelt, die Begriindung der Planung erscheint jedoch
in wesentlichen Punkten teilweise pauschal und nicht
hinreichend auf die konkreten Gegebenheiten bezogen.

Die Anregung wird nicht beriicksichtigt.

Die angesprochenen Themen wurden im Verfahren
sachgerecht behandelt und die zugrunde liegenden
Abwagungsentscheidungen sind in der Begruindung in
einem den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden
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Insbesondere hinsichtlich der Gebietsausweisung, der
Anwendung des § 13a BauGB, der Umweltbelange sowie
der Umsetzung von Klimaschutz- und Planungszielen fehlt
eine nachvollziehbare und differenzierte Abwagung. Es
wird angeregt, diese Punkte entsprechend zu vertiefen und
zu konkretisieren.

Abwagungsvorschlage

Umfang dargelegt. Sowohl die Gebietsausweisung als auch
die Anwendung des § 13a BauGB sowie die
Berucksichtigung von Umweltbelangen und
Klimaschutzaspekten erfolgen nachvollziehbar und auf die
konkreten Gegebenheiten bezogen. Ein weitergehender
Vertiefungs- oder Konkretisierungsbedarf wird nicht
gesehen.

B 14
Landratsamt
Karlsruhe

Mail vom
16.04.2026

Stellungnahme Amt fur Umwelt und Arbeitsschutz:
Naturschutz

Unseren Anregungen aus der letzten Beteiligung der TOB
wurde nicht entsprochen. So wird in der Synopse
argumentiert, dass das FFH-Gebiet in einem Abstand von
ca. 31 m vom Geltungsbereich liegt und die in der
Stellungnahme angesprochenen Grundsticke nicht im
FFH-Gebiet liegen. Daher seien eine Betroffenheit des
FFH-Gebietes oder notwendige SchutzmalRnahmen nicht
erkennbar. Diese Schlussfolgerungen sind nicht richtig und
ubersehen folgende im Rahmen des BP zu I6sende
Konflikte:

- Auch Auswirkungen von auf3erhalb in ein FFH-Gebiet
hinein kdnnen grundsatzlich eine Rolle spielen, so z.B.,
wenn im Zuge der Bauausfuhrung angrenzende Flachen
beeintrachtigt werden.

- Bis auf FIstNr. 1459/2 liegen die genannten Grundstucke
zumindest teilweise innerhalb des FFH-Gebietes.

- Die Habitatbaume auf den genannten Grundsttcken
haben artenschutzrechtliche Relevanz und sind als

Die Anregung wird teilweise durch Erganzung der
Hinweise Ziffer 3 / Artenschutz berlicksichtigt.

Grundsatzlich ist darauf hinzuweisen, dass
artenschutzrechtliche Verbotstatbestande nach § 44
BNatSchG generell zu beachten sind, unabhangig von der
Lage innerhalb oder aullerhalb eines
Bebauungsplangebietes.

Das LRA / Naturschutz weist in seiner Stellungnahme vom
15.02.2024, darauf hin, dass auf den an das Plangebiet
angrenzenden FIstNr. 1459/1, 1459/2, 1458/2 und 1458/1
potentielle Habitatbdume (Hohlenbriter, Fledermause)
vorhanden sind und durch baubedingte Einwirkungen eine
Betroffenheit zu befurchten ist.

Nur die genannten Flursticke 1459/1, 1459/2 grenzen
direkt an den Geltungsbereich an. Durch Baumalinahmen
ist eine Betroffenheit lediglich im Randbereich dieser direkt
angrenzenden Flurstlcke zu beflrchten.

Auch hinsichtlich der vorgebrachten Bedenken zu
baubedingten Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes, den

20260506_BP_Malsch_Florianstralte_Abwaegung_Erneute_Offenlage_nachTA_ohneMarkierung.docx

-18 -




thérden /
TOB

Anregungen

potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestatte streng
geschutzter Arten zu berucksichtigen (§ 44 BNatSchG).

- Auf die angrenzend an den BP vorkommenden FFH-
Mahwiesen streng geschutzten Schmetterlinge (§ 44
BNatSchG) wurde nicht eingegangen. Die
artenschutzrechtliche Untersuchung weist in Nr. 9
ausdrucklich auf diesen Umstand hin. (Hinweis: Die
aktuelle Kartierung des Landes reicht hierzu bis
unmittelbar an den Rand des geplanten Baugebietes,
einschl. FIstNr. 1458/2).

Abwagungsvorschlage

im FHH-Gebiet befindlichen FFH-Mahwiesen und dort
potenziell vorkommenden streng geschutzten
Schmetterlingen, gilt die vorherige Abwagung: Abstand des
Plangebietes zum FFH-Gebiet, baubedingte Betroffenheit
lediglich in Randbereichen zu beflirchten.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, werden die
Hinweise unter Ziffer 3 mit Schutzhinweisen zum Umfeld
des Baugebietes entsprechend erganzt.

Im Ergebnis sind SchutzmalRnahmen wahrend der
Bauphase einschlielllich einer 6kologischen Bau-
begleitung zwingend erforderlich.

Die Vorgaben aus der Aktualisierung der
artenschutzrechtlichen Untersuchungen aus dem Jahr
2017 vom 19.08.2024 mussen daher verbindlich beachtet
werden, wie z.B. das Aufstellen von Schutzzaunen entlang
der Baugebiets- bzw. FFH-Gebietsgrenze (S. 14). Zur
Vermeidung von Umweltschaden ist auch eine dkologische
Baubegleitung (OBB) erforderlich.

Zu 10.3 Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung von
Eidechsen (S. 15 Aktualisierung der arten-
schutzrechtlichen Untersuchungen aus dem Jahr 2017,
19.8.24): Der Reptilienschutzzaun muss mindestens 50 cm
(ab Bodenkante) hoch sein. Zusammen mit den 10 bis 20
cm, die eingegraben werden, musste der Zaun dann 70
cm Hohe aufweisen. Er ist mindestens alle zwei Wochen
zu kontrollieren.

Die Anregung wird teilweise durch Erganzung der
Hinweise Ziffer 3 / Artenschutz berlicksichtigt.

Zum Schutz artenschutzrechtlicher Belange im Umfeld des
Baugebietes werden die Hinweise Ziffer 3 erganzt (siehe
oben).

Die Hinweise im Bebauungsplan zum Artenschutz / Ziffer 3
zur Vermeidung der unbeabsichtigten Toétung von
Eidechsen werden bzgl. der Schutzzaunhohe entsprechend
konkretisiert (ab Bodenkante).

Die Hinweise im Bebauungsplan zum Artenschutz / Ziffer 3
zur Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung xylobionter
Insekten werden bzgl. der erforderlichen O©kologischen
Baubegleitung erganzt.
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Zu 10.4. Vermeidung der unbeabsichtigten Tétung
xylobionter Insekten (S.15 Aktualisierung der
artenschutzrechtlichen Untersuchungen aus dem Jahr
2017, 19.8.24): Die OBB hat festzulegen, wo der Stamm
an geeigneter Stelle senkrecht gelagert wird.

Abwagungsvorschlage

Festsetzungen:

Detaillierte Vorgaben zu einer insektenfreundlichen
Beleuchtung halten wir nach wie vor flr erforderlich
(geschlossene Gehause, gezielte Abstrahlung nach unten,
keine Solarlichter im Garten, wo mdglich
Bewegungsmelder statt dauerhafter Beleuchtung), auch
um eine Sensibilisierung der Bevdlkerung zu erreichen.
Wir gehen nicht davon aus, dass sich jeder
Hauseigentimer mit insektenfreundlicher Beleuchtung
auskennt.

Keine Beriicksichtigung.

Der Abwagungsvorschlag aus der vorangegangenen
Beteiligungsrunde wird beibehalten: Im privaten Bereich ist
die Einhaltung von Festsetzungen zur insektenfreundlichen
Beleuchtung kaum zu kontrollieren.

Auf § 21 Naturschutzgesetz kann gerne hingewiesen
werden.

Kenntnisnahme

Die Vorgaben zum Pflanzgebot (Nr. 7) der Festsetzungen
werden begrufdt.

Kenntnisnahme

Stellungnahme Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz:
Sachgebiete Wasserrecht - Altlasten/Bodenschutz -
Gewasser - Abwasser - Immissionsschutz und
Kreislaufwirtschaft - Industrieabwasser/AwSV

Wasserrecht
Keine Bedenken
Altlasten & Bodenschutz

Kenntnisnahme
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Keine Bedenken

Hinweis: Der Bodenaushub ist hochstmdglich zu
verwerten. Ermittlungshilfe fir Flachen fur den potenziellen
Bodenauftrag Uber die Suchraumkarte der LUBW:
https://udo.lubw.baden-wuert-temberg.de/public/ unter
Boden und Geologie -> Suchraumkarten Bodenauftrag ->
Bodenauftrag)

Oberirdische Gewasser

Keine Bedenken

Hinweis: im Vorhabenbereich verlauft ein verdolter
Abschnitt des Entlastungsgrabens zum Nachstebachle.
Der Entlastungsgraben ist ein Gewasser zweiter Ordnung.

Grundwasser/Wasserversorgung

Far eine eventuell erforderliche Grundwasserhaltung ist
rechtzeitig vor Baubeginn eine wasserrechtliche Erlaubnis
beim Landratsamt Karlsruhe, Amt fur Umwelt und
Arbeitsschutz zu beantragen.

Bau und Betrieb von Grundwasser-Warmepumpenanlagen
bzw. Erdwarmegewinnungsanlagen bedurfen einer
wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungsfahigkeit
ist frihzeitig beim Landratsamt Karlsruhe, Amt fir Umwelt
und Arbeitsschutz, zu erfragen.

Industrieabwasser/AwSV

Keine Bedenken

Abwasser

Abwagungsvorschlage

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Der im Bebauungsplan enthaltene Hinweis Ziffer 5 wird
entsprechend angepasst.

Kenntnisnahme
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Unsere Stellungnahme vom 15.02.2024 wurde bei der
Abwagung berlcksichtigt. Wir haben keine weiteren
Anmerkungen.

Immissionsrecht

Nach Anhoérung der Gewerbeaufsicht nehmen wir wie folgt
Stellung: Nachdem unsere bisherigen AuRerungen im
Verfahren (vgl. Stellungnahme vom 15.02.2024) in die
Abwagung mitaufgenommen und teilweise berlcksichtigt
wurden bestehen von unserer Seite keine weiteren
Anmerkungen.

Abwagungsvorschlage

Kenntnisnahme

Abfallrecht

Gegen die Planung bestehen aus abfallrechtlicher Sicht
grundsatzlich keine Bedenken.

Wir gehen dabei davon aus, dass bei der Aufstellung des
Bebauungsplans ein moglicher Erdmassenausgleich zur
Vermeidung des Anfalls von Bodenaushub gepruft und
bericksichtigt wurde.

Folgende Hinweise sind aufzunehmen:

- Im Rahmen der Beantragung eines konkreten
Bauvorhabens ist gem. § 3 Abs. 3 und 4 des Landes-
Kreislaufwirtschaftsgesetzes dem Landratsamt Karlsruhe
-Amt fur Umwelt und Arbeitsschutz- ein
Abfallverwertungskonzept fir Bodenaushub ab einem
Anfall von 500 Kubikmeter vorzulegen. Die Vorlage
eines Abfallverwertungskonzepts ist auch erforderlich,
soweit der (Teil-) Abbruch bestehender Anlagen
(Gebaude, StraRen, Wege, Parkplatze etc.) im Rahmen

Kenntnisnahme

Die Anregung wird berucksichtigt

Die Hinweise werden im Bebauungsplan erganzt (Hinweise
Ziffer 9 / Abfallrecht, Bodenaushub)
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[¢]:]

der verfahrenspflichtigen BaumalRinahme erfolgt. Die
Formulare hierfur stehen in der neuen Version mit Stand
01.08.2023 bei der LUBW als Link bereit und sind Uber
das Baurechtsamt einzureichen (https://www.lubw.ba-
den-
wuerttemberg.de/documents/10184/926515/20230801
Abfallverwertungskon-zept-

Endfassung Version+2.pdf/b05e5a32-b58a-49¢c9-67b0-
6cb0239c7f497?t=1690380737172).

- Grundsatzlich ist die Erzeugung von Abfallen zu
vermeiden. Der Anfall von Bodenaushub als Abfall ist so
gering wie mdglich zu halten (z. B. durch
Erdmassenausgleich entsprechend den
bodenschutzrechtlichen Vorgaben). Sollten dennoch
Abfalle anfallen, sind diese entsprechend den
abfallrechtlichen Anforderungen ordnungsgemaf und
schadlos zu verwerten. Dies gilt auch fur z.B. ,Ubrig
gebliebenen Aushub®. Dieser ist vorrangig einer
Verwertung zuzuflhren. Erst wenn diese nachweislich
nicht moglich ist, kann eine Beseitigung (Erddeponie)
erfolgen. Es ist zu beachten, dass Beseitigungs-abfalle
andienungspflichtig sind.

- Hinsichtlich sowohl der Entsorgung als auch dem Einbau
von mineralischen Ersatzbaustoffen (Bauschutt,
Recyclingmaterial, Bodenaushub) in technischen
Bauwerken verweisen wir auf die Vorgaben der
Ersatzbaustoffverordnung. Die ErsatzbaustoffV ist fur die
Verwendung von Ersatzbaustoffen in technischen
Bauwerken unmittelbar anzuwenden. Ausnahmen vom
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Anwendungsbereich sind in § 1 Abs. 2 ErsatzbaustoffV
auf-gelistet.

- Da sich das Planungsgebiet in einem
Wasserschutzgebiet befindet, ist die Verwendung von
Ersatzbaustoffen grundsatzlich gem. § 22
Ersatzbaustoffverordnung voranzeige- und
dokumentationspflichtig gegentiber dem Landratsamt
Karlsruhe -Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz-.

Abwagungsvorschlage

Stellungnahme Amt fiir Mobilitat und Beteiligungen:

Seit der letzten Offenlage im Dezember 2023 wurden im
Zuge der Neuvergabe des Linienblundels ,Ettlingen II*
Anderungen am 6ffentlichen Personennahverkehr (OPNV)
vorgenommen, sodass unsere Ausfuhrungen aus unserer
letzten Stellungnahme vom 15.02.2024 nicht mehr aktuell
sind.

Das Plangebiet ist weiterhin Uber die fuBlaufig ca. 200 m
vom Plangebiet entfernt liegende Halte-stelle ,Malsch Am
Hanfig“ an den OPNV angebunden. Dort verkehren die
Linien 103 (Malsch — Vélkersbach (- Schéllbronn)) und 114
(Malsch — Waldprechtsweier) jeweils mit Anschluss an die
RB44 (Karlsruhe — Rastatt) am Bahnhof Malsch. Daneben
verkehren an Schultagen auch noch die Linie 103s
(Sulzbach/Neumalsch - Malsch — Waldprechtsweier) sowie
einzelne Fahrten der Linie 110 (Ettlingen —
Malsch/Waldprechtsweier), jeweils mit Ausrichtung auf den
Schulverkehr, an der Haltestelle.

An der fu3laufig ca. 300 m entfernt liegenden Haltestelle
,Malsch Adler” besteht mit der Linie 104

Kenntnisnahme
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(Waldprechtsweier — Ettlingen) zusatzlich eine direkte
Busverbindung an das nachste Mittelzent-rum Ettlingen.

Aulerdem befindet sich der Bahnhof fuRlaufig ca. 1 km
vom Plangebiet entfernt. Dort kénnen die Linien RE7,
RB41, RB44 und S71 auf der Achse Karlsruhe — Offenburg
sowie die Buslinien 103, 103s, 111 (Malsch Bahnhof —
Industriegebiet — Neumalsch und zurlck), 114 und
einzelne Fahrten der 110 genutzt werden.

Neben den regularen Linienverkehren kann im Bereich des
Plangebietes zudem auch noch das flexible
Bedarfsangebot ,MyShuttle“ genutzt werden. Mit dem
,MyShuttle” fahren zwei elektrische Vans im Bediengebiet
,Malsch, welches das gesamte Gebiet der Gemeinde
Malsch umfasst, flexi-bel nach Bedarf zwischen sog.
virtuellen Haltestellen. Die nachste dieser virtuellen
Haltestellen liegt in unmittelbarer Nahe zum Plangebiet in
der Sézanner Stral’e auf Hohe der Einmindung Neu-
wiesenstralle. Fahrgaste kdnnen die MyShuttles nach
Bedarf per KVV.easy-App, KVV.regiomove-App,
telefonisch (0721/5688 8742) oder in einem
Internetbrowser (unter: www.kvv.de/mobili-
taet/kvvmyshuttle/myshuttle-web-buchung) buchen. Das
Angebot ist vollstandig in den KVV-Tarif integriert und
kann mit Zeitkarten, wie dem Deutschlandticket, ohne
Aufpreis genutzt werden. Das ,MyShuttle“ fahrt im Bereich
des Plangebietes zu folgenden Zeiten:

montags bis donnerstags 19:00 Uhr — 00:00 Uhr; freitags
und samstags 19:00 Uhr — 02:00 Uhr; sonn-/feiertags
07:00 Uhr — 00:00 Uhr

Abwagungsvorschlage
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Vor dem Hintergrund der guten ErschlieBung des
Plangebietes mochten wir betonen, dass wir die
Ermdglichung von neuem Wohnraum in gut durch den
OPNV erschlossenen Gebieten begriiRen und an dieser
Stelle auf die Chancen wachsender Kommunen fur die
Entwicklung des ortlichen Mobilitatsverhaltens
aufmerksam machen. Der Wohnungswechsel stellt ein
Zeitfenster dar, in welchem Mobilitatsroutinen verandert
werden kdnnen und der Umstieg auf orts- und umwelt-
freundlichere Verkehrstrager — bei einem entsprechend
attraktiven Angebot — leichter fallen kann. Vor diesem
Hintergrund méchten wir auf die Méglichkeit von sog.
Neuburgermarketing, also die gezielte Ansprache und
Information von Menschen, die lhren Wohnort wechseln
oder gerade gewechselt haben, hinweisen. Denn viele
Menschen behalten ihr Mobilitatsverhalten auch aufgrund
mangelnder Kenntnis Gber Alternativen nach dem Wechsel
des Wohnortes bei. Gibt es ein entsprechend
hochwertiges Angebot vor Ort — wie auch im Plangebiet —
ist Neublrgermarketing eine verhaltnismaRig ginstige und
potenziell effektive Malknahme. Die Bereitstellung von
Informationen zum Mobilitdtsangebot kann hierbei auch
durch weitere Anreize, wie beispielsweise vergunstigte
und/oder Probetickets fir den OPNV, erganzt werden.

Da die Unterlagen keine den OPNV betreffenden
Planungen enthalten, wird weiterhin davon aus-gegangen,
dass an der bestehenden Struktur des OPNV festgehalten
werden soll. Ist dem nicht so, bitten wir um vertiefende
Information und Rucksprache, auch mit dem Karlsruher
Verkehrsverbund (KVV,

Abwagungsvorschlage
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verkehrsplanung@kvv.karlsruhe.de). Daruber hinaus
bestehen seitens des Sachgebiets OPNV keine Bedenken
gegen das geplante Vorhaben.

Abwagungsvorschlage

Stellungnahme Baurechtsamt:

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher
Regelungen, die im Regelfall nicht Gberwunden werden
kénnen

1.1 Art der Vorgabe

Bebauungsplane sind aus dem Flachennutzungsplan zu
entwickeln.

Im rechtskraftigen Flachennutzungsplan ist im Plangebiet
eine gemischte Bauflache festgesetzt.

FiUr den Uberwiegenden Teil des Bebauungsplans ist die
Ausweisung als Dérfliches Wohngebiet vorgesehen,
insofern entsprechen die Planungen den Vorgaben des
Flachennutzungsplans. Ein kleiner Teil des
Bebauungsplans wird als Allgemeines Wohngebiet
ausgewiesen. Aufgrund des geringen Flachenanteils kann
das als Unscharfe der Flachennutzungsplanung akzeptiert
werden, so dass der Bebauungsplan als aus dem
Flachennutzungsplan entwickelt angesehen werden
kann.

Die Voraussetzungen des § 13a BauGB (Bebauungsplan
der Innenentwicklung, Grundflache unter 7 ha, keine UVP-
pflichtigen Vorhaben, kein Natura 2000-Gebiet, keine
Storfallrelevanz) liegen vor, der Bebauungsplan kann im
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Behorden / Anregungen Abwagungsvorschlage

[¢]:]

1.2 Rechtsgrundlage

§ 8 Abs. 2 BauGB,
§ 1 Abs. 4 und 5und § 1 a Abs. 2 BauGB
§ 13a BauGB

1.3 Moglichkeiten der Uberwindung: Entfallt

2. Beabsichtigte eigene Planungen und MalRnahmen, die _
den 0.g. Plan beriihren kénnen, mit Angaben des Kenntnisnahme
Sachstandes: Entfallt

3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen
Zustandigkeit zum o. g. Plan, gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begrundung und gaf. .
Rechtsgrundlage (keine) Kenntnisnahme

Hinweise:

Fir das Planbereich, in dem das allgemeine Wohngebiet
ausgewiesen ist, gilt die Satzung zum Ausschluss von

Vergnugungsstatten.
Weitere Anregungen oder Bedenken gegen die Kenntnisnahme
vorgelegte Planung wurden nicht geaufert.
B 15 RP Vielen Dank fur die Beteiligung an oben genanntem Kenntnisnahme
Karlsruhe — Verfahren, zu dem wir zuletzt mit Schreiben vom 27.
Hohere Dezember 2023 Stellung genommen haben. Von Seiten

Raumbehorde | der hdheren Raumordnungsbehdrde werden auch
Mail vom weiterhin keine Anregungen oder Bedenken

22.04.2026 vorgetragen.
Wir bitten die verzégerte Rickmeldung zu entschuldigen.
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Anregungen der Offentlichkeit:

Offentlichkeit Anregungen Abwaéagungsvorschlage

01 STELLUNGNAHME ZUM BEBAUUNGSPLAN -
Mail vom ,FLORIANSTRASSE/NEUWIESENSTRASSSE*

17.04.2026 (Entwurfsfassung vom 04./10.02.2026)
VORBEMERKUNG:
Untergliederung der personlichen BP-Stellungnahme

Der Ubersichtlichkeit halber sind die nachfolgenden

personlichen NACHFRAGEN, ANREGUNGEN bzw.

EINWENDUNGEN und ENTGEGNUNGEN etc. wie folgt

liegenschaftsbezogen viergeteilt:

— Teil A: zum BP-Gesamtgeltungsbereich in der Florian-
und Neuwiesenstralle

— Teil B-C: zur Flst.-Nr. 1462/6 im
Neuwiesenstrallenbereich

— Teil D: zur Flst.-Nr. 1461/1 im
Neuwiesenstralienbereich.

Diese 4 Hauptteile meiner notgedrungen komplexen
Stellungnahme sind sodann sachbetrefflich in mehrere
Einzelpunkte untergliedert:

— und vorgabenbezogen angelehnt einerseits an die
Zeichnerischen oder Textlichen Teile des aktuell
ausliegenden Bebauungsplanentwurfs vom 04. bzw.
10.02.26

— wie andererseits an seine nunmehr gleichfalls
veroffentlichten gemeindlichen Abwagungsvorschlage
meiner vorherigen Offentlichkeitsbeteiligung-
Stellungnahme vom 15.02.24.
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Offentlichkeit

Anregungen

Abwagungsvorschlage

TEIL A: Zum BP-Gesamtgeltungsbereich als neuartiger
Kampfmittelverdachtsflache (KVF)

Punkt 1: Persdnliche NACHFRAGEN zum moglichen
Blindgangereinschlag im BP-Bereich der Florian- oder der
Neuwiesenstralle

Im Textteil vom 10.02.26 des aktuell offenliegenden BP
beschaftigt sich unter den Hinweisen der gesamte 8. Punkt
mit dem Verdacht auf Kampfmittelbelastung: unter
Beigabe einer zwar aktuellen, doch im Grunde zu
kleinformatig geratenen Luftbildaufnahme (S. 14-15).

Demnach liegt der gesamte verbliebene BP-
Geltungsbereich inmitten einer neuartigen
Kampfmittelverdachtsflache KVF): die im Gemeindeauftrag
von der UXO-Pro-Consult-GmbH erst im April 2025 in
Auswertung einer Luftbildaufnahme vom Marz 1945
festgestellt worden ist. Wie zudem aus der
Zeichenlegende der aktuellen Luftbildaufnahme
hervorgeht, befinden sich in dieser KVF sowohl ein
Bombentrichter also auch ein moglicher
Blindgangereinschlag.

Dabei wird die konkrete Lage des festgestellten
Bombentrichters in einer - m.E. zu kurz geratenen -
Anmerkung zwar Uber die Angabe der Flst.-Nr. 1470
konkretisiert: was m.W. dem bebauten Grundstick

Florianstr. 10 entspricht, das inzwischen aul3erhalb des
eigentlichen BP-Geltungsbereichs liegt. Analoge
Erganzungserlauterungen zur konkreten Lage des

Kenntnisnahme

Bei den vorliegenden Untersuchungen handelt es sich nur
um eine erste Luftbildauswertung welche darauf aufbauend
Verdachtsfalle benennt. Die exakte Lage und Positionierung
des Verdachts konnen daraus nicht abgeleitet werden.

Kostentragerschaften flr eine detaillierte Untersuchung und
eine ggf. entstehenden Entscharfung betreffen nicht die
Ebene der Bauleitplanung.
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Offentlichkeit Anregungen Abwagungsvorschlage

moglichen Blindgangereinschlags werden dagegen unter
Punkt 8 leider nicht mitgeliefert.

Entsprechende Zusatzinfos konnten auch nicht auf mein
mundliches Nachhaken wahrend der kurzen
Einwohnerfragestunde der Gemeinderatsitzung vom
24.02.26 bezogen werden, in welcher der aktuelle BP-
Planentwurf offentlich gebilligt wurde; weshalb auf diesem
Wege meine folgenden Nachfragen nochmals schriftlich
vorzubringen bzw. zu erganzen sind:

— Welche Flurstick- bzw. Hausnummern in der Florian-
oder der Neuwiesenstr. sind denn vom fraglichen
Blindgangereinschlagsverdacht konkret betroffen?

— Und wer alles musste denn fir die empfohlene
technische Zusatzuntersuchung durch ein privates
Spezialunternehmen bzw. einen amtlichen
Kampfmittelbeseitigungsdienst finanziell aufkommen?

— Bzw. wer alles musste denn - einen tatsachlichen
Bomben- oder Granatenfund 0.a. vorausgesetzt fiur die
Kosten einer anschlielfenden Entscharfung bzw.
Beseitigung samt Abtransport aufkommen?

Punkt 2: Persénliche ANREGUNG zum maglichen Keine Abwagung erforderlich
Blindgangereinschlag im BP-Bereich der Florian- oder der
Neuwiesenstralle

Betrifft nicht die Ebene der Bauleitplanung

An obige Nachfragen knupft sich noch folgende
ANREGUNG als Zusatzfrage zum selben Sachbetreff:

Ware es nicht zur Vermeidung unnétiger Aufregung unter
allen - also umlegungsbeteiligten wie sonstigen -
Anlieger*innen sinnvoll, in Form eines sachlich gehaltenen
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Rundschreibens die hier nachgefragten Einzelheiten
madglichst zeitnah rein informativ zu beantworten?

Es wurde mich daher freuen, wenn dieser Vorschlag
madglichst zeitnah von der Gemeindeverwaltung
aufgegriffen wirde: und als Art ,Inforundbrief* an alle
Gebietseinwohner*innen adressiert wurde, die
gesamtheitlich vom begrindeten Verdacht der
Kontamination mit Kampfmitteln (S. 14) tangiert sind.

Zumal allein durch die analog-digitale Offenlage des fast
30-seitigen BP-Textteils m.M. nicht automatisch davon
ausgegangen werden kann, dass alle unmittelbar
betroffenen Burger*innen sich schon proaktiv tber
besagten Kontaminationsverdacht informiert haben
kénnen; und im der Schnellorientierung dienlichen
Zeichnerischen BP-Teil ohnehin keinerlei Kurzhinweis
darauf enthalten ist.

TEIL B: Zur Flst.-Nr. 1462/6 als althergebrachtem
Bestandsbaugrundstiick

Punkt 1: Personliche EINWENDUNGEN gg.
schlechterstellende Ungleichbehandlung der eigenen
Altbestandsbaullicke der Neuwiesenstr. 5a bei neuen
Abstandflachen-Regelungen

Im Zeichnerischen Teil vom 04.02.26 des aktuell
veroffentlichten BP wurde die fur den Teilbereich 2a
maximal zulassige Traufhohe gegenuber dem - m.W.
offentlich allenfalls beildufig diskutierten - Vorentwurf vom
10.07.25 von 6,0 auf 6,5 Meter erhoht: bezogen auf den
linksseitigen NeuwiesenstraRenabschnitt; wahrend daflr

Die Anregung wird nicht berucksichtigt

Die vorgebrachte Beflrchtung einer ungerechtfertigten
Schlechterstellung des Grundsticks Flst.-Nr. 1462/6
(Neuwiesenstr. 5a) gegenuber anderen Grundsticken
entlang der Neuwiesenstral3e wird zur Kenntnis genommen.
Der Bebauungsplan trifft hinsichtlich der Tiefe der
Abstandsflachen jedoch keine sachwidrige oder willkirliche
Differenzierung, sondern eine stadtebaulich begrindete
und dem planerischen Gesamtkonzept entsprechende
Regelung. Gemal den textlichen Festsetzungen betragt die
Tiefe der Abstandsflachen in Teilen des dorflichen
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im verfahrensrelevanten BP-Entwurf vom 20.10.23 noch
von einer Wandhdéchsthdéhe von 5,5 Meter ausgegangen
worden war.

Zugleich wurde nunmehr innerhalb dieser Dorflichen-
Wohngebiet-Zone ein - bislang insgesamt 7 bebaute bzw.
unbebaute Bestandsgrundstiicke umfassender - 1.-Reihe-
Korridor neu errichtet: woflur der seit der LBO-Novelle vom
Juni 2025 umdefinierte Abstandsflachen-Faktor 0,2
ubernommen werden soll; der ansonsten It.
Planzeichenlegende auf 0,4 angesetzt wirde.

Im Einzelnen betrifft das zeichnerisch schraffierte Korridor-
Gitter m.W. die Grundstucke Florianstr. 2 und 4 sowie
Neuwiesenstr. 1, 1a, 3, 3a und 5; wovon Nr. 3a als
Altbestandsbaullicke unbebaut und wie die Ubrigen 4
Neuwiesenstr.-Grundstlcke auch nicht umlegungsbeteiligt
ist. Mithin liegen alle 5 - tw. eng zugeschnittenen -
Korridor-Grundsticke entlang der linksseitigen
Neuwiesenstralde in deren vorderster Bebauungsreihe: in
deren Baufluchtlinienverlangerung sich indes

auch mein noch unbebautes Grundstiick Neuwiesenstr. 5a
mit der Flst-Nr. 1462/6 ebenfalls als nicht
umlegungsbetroffenes Altbestandsgrundstick befindet.

Dafur soll jedoch It. Zeichnerischen BP-Entwurf nunmehr
uberraschenderweise der doppelte Abstandflachen-Faktor
0,4 angesetzt werden; was infolge der neu erhohten
Traufhéhe m.W. sogar 2,6 Meter ergabe: also 0,1 Meter
mehr als der gemeinhin erforderliche Mindestabstand von
2,5 Metern.

Wohngebiets (MDW) abweichend von § 5 Abs. 7 Nr. 2 LBO

mindestens 0,4 der Wandhdhe; nur in denjenigen
Bereichen, in denen dies im zeichnerischen Tell
ausdrucklich  festgesetzt ist, gilt eine reduzierte

Abstandsflachentiefe von 0,2 der Wandhohe.

Die unterschiedliche Festsetzung der Abstandsflachentiefe
ist in der Begrundung ausdrucklich erlautert. Danach dient
die Festsetzung von 0,4 H in den Teilbereichen 1, 2b sowie
teilweise 2a der Sicherung einer sehr aufgelockerten
Bebauungsstruktur, wahrend die Reduzierung auf 0,2 H in
Teilen des Teilbereichs 2a der Sicherung der bestehenden
dérflichen Bebauungsstruktur entlang der Neuwiesenstralie
dient. Hintergrund hierfur ist, dass die dort vorhandene

Bebauung durch eine historisch gewachsene,
strallenbegleitende Struktur mit zum Teil geringen

Gebaudeabstanden gepragt ist. Die Planungsentscheidung
knupft damit nicht pauschal an eine Lage ,entlang der
Neuwiesenstralle* an, sondern an die jeweilige
stadtebauliche Situation und die Zielsetzung, einerseits den
gewachsenen Bestand zu sichern und andererseits in
anderen Bereichen des Plangebiets eine aufgelockerte
Bebauungsstruktur zu gewahrleisten.

Hinzu kommt, dass die Festsetzung der reduzierten
Abstandsflachentiefe von 0,2 H nach dem planerischen
Willen ausdrucklich nicht dazu dient, neue weitergehende
bauliche Entwicklungsmdglichkeiten fur bislang unbebaute
Grundstucke zu erdffnen. Vielmehr ist in den textlichen
Festsetzungen geregelt, dass in den mit 0,2 H
gekennzeichneten Bereichen zusatzlich gilt, dass im Sinne
des § 56 Abs. 2 Nr. 5 LBO nur zur Ersetzung eines
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Doch mit solch einer stadteplanerischen
Ungleichbehandelung bzw. Schlechterstellung im aktuell
veroffentlichten Zeichnerischen BP-Teil kann ich mich
nicht einverstanden erklaren; weshalb ich mehrere
personliche EINWENDUNGEN dagegen vorzubringen
habe:

Insbesondere muss ich dem zeichnerisch angesetzten 0,4-
Faktor und der damit geplanten Benachteiligung durch
Vorenthaltung des - ansonsten eben sogar bis in die
Florianstral3e hinein - gangigen 0,2-Faktors
widersprechen.

Und zwar umso mehr, als der Zuschnitt meiner mdglichen
Bebauungsflache ohnehin schon 3-fach betrachtlich
eingeschrankt ist:

Denn zum einen liegt die spitzwinklige Sudwestecke von
Flst.-Nr. 1462/6 bereits per se ein beachtliches Stlick
aulderhalb der moglichen Bebauungsgrenze.

Zum anderen muss beim zulassigen Baufenster an der

sudlich verlaufenden Grundstucksgrenze m.W. ohnehin
schon der doppelte Mindestabstand von insgesamt 5,0

Metern entlang des befensterten Nachbargebaudes der
Neuwiesenstr. 5 eingehalten werden.

Und zum dritten ist entlang des nordlichen Privatweges
Fist.-Nr. 1461/2 bereits ein 3-Meter-Abstand
planzeichnerisch vorgesehen; wahrend bspw. beim
neugeplanten FlorianstraRen-Wendehammer nur 2 Meter
gangig zu sein scheinen.

rechtmalig errichteten Gebaudes an gleicher Stelle durch
ein  Gebaude hodchstens gleicher Abmessung und
Gebaudestellung Abweichungen von den
Mindestabstanden zulassig sind. In der Begrindung wird
hierzu ausdrucklich ausgefuhrt, dass ausgeschlossen
werden soll, aus der reduzierten Abstandsflache neue
planungsrechtliche Entwicklungsmaoglichkeiten far
weitergehende oder hohere Bebauung abzuleiten. Die
Festsetzung dient somit vor allem der Bestandssicherung
und der Ermdglichung einer ortsbildvertraglichen
Ersatzbebauung im Bestand, nicht aber der generellen
Privilegierung samtlicher Grundsticke in derselben
Hauserzeile.

Auch die in der Stellungnahme angesprochene Erhéhung
der maximal zulassigen Traufhohe in Teilbereich 2a auf 6,5
m fuhrt zu keiner anderen Beurteilung. Aus der
Planzeichnung ergibt sich, dass im Teilbereich 2a eine
maximale Traufhdhe von 6,5 m und eine Firsthéhe von 10,5
m festgesetzt ist. In der Begrindung wird hierzu ausgefuhrt,
dass die Traufhéhen in den Teilbereichen 2a und 1 in
Anlehnung an die gewachsenen dorflichen Strukturen und
zur planungsrechtlichen Bestandssicherung der
vorhandenen Bebauung leicht erhoht wurden, wahrend in
den Randbereichen 2b und 3 mit einer reduzierten
Traufhéhe von 6,0 m ein aufgelockerter Ubergang zum
Landschaftsraum gesichert werden soll. Auch diese
Differenzierung ist damit stadtebaulich begrindet und
Bestandteil eines schlissigen Gesamtkonzepts.

Soweit geltend gemacht wird, das Grundstick FIst.-Nr.
1462/6 befinde sich in der Baufluchtverlangerung der
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ubrigen Grundstucke an der Neuwiesenstralde und musse
deshalb ebenfalls in die beglnstigte 0,2-H-Regelung
einbezogen werden, folgt die Gemeinde dem nicht.
Malfgeblich ist nicht allein die straRenraumliche Zuordnung
oder eine gedachte Baufluchtverlangerung, sondern die
konkrete zeichnerische und textliche Festsetzung im
Bebauungsplan sowie die dahinterstehende stadtebauliche
Zielsetzung (Zuordnung der Baullcke zu den nérdlichen,
daran anknupfenden Doppelhduser). Der Bebauungsplan
differenziert insoweit zulassig zwischen Bereichen, in denen
der vorhandene bauliche Bestand in seiner pragenden
Struktur gesichert werden soll, und solchen Bereichen, in
denen eine grolRere Freihaltung bzw. ein aufgelockerter
Charakter planerisch gewollt ist. Dass einzelne
Grundsticke innerhalb desselben StralRenabschnitts
unterschiedlich behandelt  werden, ist  deshalb
abwagungsrechtlich nicht zu beanstanden, sofern hierfur —
wie hier — sachliche stadtebauliche Griinde vorliegen. Diese
sind in der Begrindung des Bebauungsplans
nachvollziehbar dargelegt.

Die vom Einwender zusatzlich angefuhrten
grundstiicksbezogenen Einschrankungen, insbesondere
die Lage aulerhalb der Baugrenze in Teilbereichen, der
Abstand zum sudlich angrenzenden Nachbargebaude
sowie der entlang des nordlichen Privatweges vorgesehene
Abstand, fuhren ebenfalls zu keiner anderen
Abwagungsentscheidung. Der Bebauungsplan verfolgt
nicht das Ziel, fur jedes Grundstick eine maximale
Ausnutzbarkeit herzustellen, sondern eine insgesamt
geordnete stadtebauliche Entwicklung sicherzustellen. Das
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Mal3d der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan
ausdrucklich durch die Festsetzungen zu Grundflachenzahl,
Hohe baulicher Anlagen und Baugrenzen bestimmt; diese
Festsetzungen dienen der Einpassung der Neubebauung in
den umgebenden Bestand sowie der Ausbildung
unterschiedlicher Teilbereiche mit jeweils eigenem
stadtebaulichem Charakter.

Im Ergebnis halt die Gemeinde daher an der getroffenen
Festsetzung fest. Eine Einbeziehung des Grundstucks Flst.-
Nr. 1462/6 in die Bereiche mit reduzierter
Abstandsflachentiefe von 0,2 H wirde dem der Planung
zugrunde liegenden stadtebaulichen Konzept
widersprechen. Die unterschiedliche Behandlung ist durch
die Zielsetzung der Bestandssicherung in den historisch
gepragten Bereichen einerseits und der Sicherung einer
aufgelockerten Bebauungsstruktur andererseits sachlich
gerechtfertigt. Ein Abwagungsfehler ist insoweit nicht

erkennbar.
Punkt 2: Persdnliche ANREGUNGEN zu Die Anregung wird nicht beriicksichtigt
schlechterstellende Ungleichbehandlung der eigenen Die Festsetzung der Abstandsfliachentiefe im

Altbestandsbaulicke der Neuwiesenstr. 5a bei neuen
Abstandflachen-Regelungen

Bebauungsplan beruht auf einer bewussten
stadtebaulichen Differenzierung innerhalb des Plangebiets.

Zusatzlich zum Zeichnerischen BP-Teil sind It. dessen Gemaly den planungsrechtlichen Festsetzungen wird in
Planzeichenlegende beim selben Sachbetreff auch noch | Teilen des Doérflichen Wohngebiets (MDW) eine
weitere textliche Festsetzungen zu beachten; mithin Abstandsflachentiefe von 0,4 der Wandhohe festgesetzt;

gemeindliche Ausfuhrungen im BPTextteil vom 10.02.26. |lediglich in den im zeichnerischen Teil entsprechend
gekennzeichneten Bereichen gilt eine reduzierte

Damit sind unter den Planungsrechtlichen Festsetzungen Abstandsflzchentiefe von 0.2 der Wandhdhe.

im einzelnen gemeint: der 11.-12. Punkt zu Vom
Bauordnungsrecht abweichende Mal3e der Tiefe der
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Abstandsfldchen bzw. zu Bestandsschutz nach § 1(10)
BauNVO; sowie zu denselben Sachpunkten auch unter der
Begriindung zum Bebauungsplan noch die Punkte 9.12-13
(S. 7-8, 26-27). Gesamtheitlich betrachtet, ergeben sich
daraus auch wieder persdnliche ANREGUNGEN:

Es wirde mich namlich - aus m.E. durchaus berechtigten
Interessen als ebenfalls alteingesessener
Grundstlickseigentiimerin - sehr freuen, wenn meinem
besagten Widerspruch in mehrseitiger Abwagung aller
zumutbaren nachbarlichen Belange entsprochen werden
wurde; und wenn der nunmehr Uberhoht geplante
Abstandflachen-Faktor 0,4 meiner Altbestandbaullicke
nicht langer - abweichend vom aktuellen § 5 Absatz 7 Nr.
2 LBO Ba-Wu zu Dérflichen Wohngebieten - beibehalten
wurde: sondern insbesondere auch dem MDW-0, 2-Faktor
des unbebauten Grundstlcks Neuwiesenstr. 3a durchaus
ortsbildvertréaglich angepasst werden wurde.

Diese Bitte um Mitaufnahme in den zeichnerischen
Korridorbereich mit schraffiertem Gitter erscheint mir auch
im zeitlichen Ruckblick umso berechtigter bzw. dringlicher,
als meine Altbestandsbaullicke Flist.-Nr. 1462/6 bereits seit
Uber 30 Jahren der historisch gewachsenen Dorfstruktur
der nordlichen NeuwiesenstralRe selbst zugehorig ist;
nachdem er vor der langst erfolgten Umlegung uber
Generationen hinweg als landlicher Gemusegarten des
Elternhausgebaudes auf Flst. 1462/1 in der Neuwiesenstr.
5 genutzt worden war.

Hinzu kommt, dass ja auch die Bestandsbebauungen der
Grundstucke Neuwiesenstr. 1, 1a, 3 und 5 bei einer

Diese Differenzierung ist in der Begrindung des
Bebauungsplans ausfuhrlich dargelegt. Die Reduzierung
auf 0,2 H dient dabei gezielt der Sicherung der
bestehenden, historisch gewachsenen Bebauungsstruktur
entlang der Neuwiesenstrale, die durch eine
strallenbegleitende Bauweise mit teilweise geringen
Gebaudeabstanden gepragt ist. Demgegenuber verfolgt die
Festsetzung von 0,4 H in den Ubrigen Bereichen — auch
innerhalb des Teilbereichs 2a — das Ziel, eine aufgelockerte
Bebauungsstruktur zu gewahrleisten und damit eine
geordnete stadtebauliche Entwicklung sowie angemessene
Belichtungs-, Bellftungs- und Freiraumverhaltnisse
sicherzustellen und an den vorhandenen Bestand entlang
der PrivatstraBe  anzuschlieBen. Die reduzierte
Abstandsflachentiefe von 0,2 H ist zudem funktional eng an
den vorhandenen baulichen Bestand gekoppelt. Nach den
textlichen Festsetzungen gilt in diesen Bereichen
erganzend, dass Abweichungen von den
Mindestabstanden im Sinne des § 56 Abs. 2 Nr. 5 LBO nur
zur Ersetzung eines rechtmaRig errichteten Gebaudes an
gleicher Stelle durch ein Gebdude hochstens gleicher
Abmessung und Gebaudestellung zulassig sind. Ziel dieser
Regelung ist ausdrucklich die Bestandssicherung und die
Ermdglichung einer ortsbildvertraglichen Ersatzbebauung,

nicht jedoch die Schaffung weitergehender
Entwicklungsmoglichkeiten  fur  bislang  unbebaute
Grundstucke.

Vor diesem Hintergrund ist die Gleichsetzung eines bislang
unbebauten Grundstlcks mit Grundstucken, die bereits
durch eine entsprechende Bestandsbebauung gepragt
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kunftigen Ersatzbebauung sogar mit den langst
bestehenden - also den Mindestabstand nunmal tw.
bereits deutlich unterschreitenden - Abstanden unter
Wahrung der gleichen Abmessungen und firstlichen
Gebaudestellungen wiedererrichtet werden kdnnen; und
aullerdem in weiterer Fortsetzung der 1.-Reihe-Bebauung
auch fur das Gebaude der Neuwiesenstr. 7 ein sogar
erweiterter Bestandsschutz hinsichtlich der
aullergewohnlichen Trauf- und Firsthohen vorgesehen ist.

Es ist daher meinerseits keineswegs einsichtig, warum
entlang der Neuwiesenstral3e - die nunmal durch eine
historisch gewachsene, stralBenbegleitende Bauweise mit
geringeren Gebaudeabstédnden geprégt ist und in
vorderster Baureihe des fraglichen nérdlichen Teils eben
die jetzigen bzw. kunftigen Hausnummern 1, 1a, 3, 3a, 5,
5a und 7 umfasst - gerade mein althergebrachtes
Bestandsgrundstlck 1462/6 durch besonders grofl3en
Abstandsflachen-Faktor negativ bzw. nachteilig aus der
ortsbildprédgenden Struktur herausgehoben werden sollte:
was m.E. einen tatsachlichen stddtebaulichen Bruch
infolge stadteplanerischer Einzelfall-Vorenthaltung der
fraglichen LBO-Novellierung beinhalten wirde.

Abwagungsvorschlage

sind, stadtebaulich nicht geboten. Der Bebauungsplan
knUpft die Privilegierung durch reduzierte Abstandsflachen
nicht allein an die Lage innerhalb einer gedachten Bauflucht
oder an die Zugehorigkeit zu einer Hauserzeile, sondern an
die konkrete Zielsetzung der Erhaltung pragender
Bestandsstrukturen. Diese Zielsetzung trifft auf das
Grundstuck Flist.-Nr. 1462/6 in dieser Form nicht zu, da dort
keine entsprechende Bestandsbebauung vorhanden ist,
deren Mal3stablichkeit gesichert werden musste.

Auch die Ausflhrungen zur historischen Nutzung des
Grundstulcks als Teil eines Gartens sowie zur Zugehorigkeit
zur gewachsenen Dorfstruktur werden berucksichtigt,
fuhren jedoch zu keiner anderen Bewertung. Die
planerische Abwagung stellt nicht auf die frihere Nutzung
einzelner Grundstlcke, sondern auf die gegenwartige und
kinftig angestrebte stadtebauliche Struktur ab. Diese sieht
im Bereich aulRerhalb der besonders gekennzeichneten
Bestandszonen bewusst eine starker aufgelockerte
Bebauung vor.

Im Ergebnis ist die unterschiedliche Behandlung der
Grundstucke stadtebaulich begrundet und
abwagungsfehlerfrei. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung
im Sinne einer Ausweitung der reduzierten Abstandsflachen
auf das Grundstuck Flst.-Nr. 1462/6 besteht nicht.

TEIL C: Zum auf Flst.-Nr. 1462/6 neu geplanten
Millsammel-Aufstellplatz

Die Anregung wird beriicksichtigt

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans auf den
Flurstucken 1462/6 (Neuwiesenstr. 5a) sowie 1460
eingetragenen ,M“Symbole fur Miullsammelbehalter-
Aufstellflachen sind nicht Bestandteil einer bewusst
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Punkt 1: Personliche EINWENDUNGEN qgqg. unnotiger
Mull- und Wertstoffbehéalter- Sammelstation auf eigenem
Privatgrund der Neuwiesenstr. 5a

Ebenso Uberrascht bin ich Uber eine weitere
abfallwirtschaftliche Neuerung im aktuell ausliegenden BP
gegenuber dessen verfahrensrelevantem Vorentwurf vom
20.10.23. Da ihr leider keinerlei Vorabsprache mit mir
selbst vorausgegangen ist, muss sie hier erneute
EINWENDUNGEN meinerseits nach sich ziehen.

Soll doch It. aktuellem Zeichnerischen Teil vom 04.02.26
nunmehr offenbar direkt auf meinem Grundstick 1462/6
bzw. Neuwiesenstr. 5a vor dessen dstlicher Baugrenze ein
Aufstellplatz fur Mullsammelbehalter eingerichtet werden,;
wie er It. Planzeichenlegende eigentlich nur auf
offentlichen Verkehrsflachen zu erwarten ware.

Erganzend dazu beschaftigt sich im Textteil vom 10.02.26
unter den Planungsrechtliche Festsetzungen der 3. Punkt
zu Bauweise bzw. Uberbaubare und nicht Gberbaubare
Grundstucksflachen auch mit Abstellplatzen und Anlagen
zur Unterbringung von Mull- und Wertstoffbehaltern:
welche ausnahmsweise auch aul3erhalb der uberbaubaren
Grundstuckflachen innerhalb der Vorgarten ggfs. zulassig
sein konnen; und dann blickhemmend einzugrinen bzw.
einzuhausen waren (S. 6). Lt. 5.

Punkt zu Vorgarten unter den Ortlichen Bauvorschriften
soll es sich dabei um regelrechte bauliche Anlagen
handeln (S. 9-10).

festgesetzten stadtebaulichen Planung, sondern beruhen
auf einer redaktionellen Unscharfe in der Planzeichnung im
Zuge interner Abstimmungen, auch mit den eingebundenen
Fachplanungsbulros. Eine verbindliche Festsetzung eines
Mullsammelplatzes auf privaten Grundstucksflachen war
seitens der Gemeinde nicht beabsichtigt. Die ,M‘-Symbole
im nordlichen Bereich werden daher redaktionell aus dem
Bebauungsplan entfernt. Fir den Planbereich B ist eine
Abholstelle auf offentlicher Flache vorgesehen: hier bleibt
die Kennzeichnung im Plan erhalten.

Unabhangig davon ist festzustellen, dass die Organisation
der Abfallentsorgung innerhalb des Plangebiets -
insbesondere  fur die bestehenden rlckwartigen
Grundsticke entlang des Privatweges (FIst. 1461/2) —
bereits im Bestand funktioniert und auch kunftig
sichergestellt werden kann. Das Mdullfahrzeug fahrt bis zum
Ende der Neuwiesenstralle und kann dort wenden. Eine
Befahrung der privaten ErschlieRungswege im ndrdlichen
Bereich des Plangebietes ist nicht moglich. Daher ist eine
Bereitstellung der Mullbehalter in einer vom Abfallentsorger
akzeptierten Entfernung vom Ende der Neuwiesenstelle zu
beachten und von privater Seite sicherzustellen.

Eine zwingende planerische Festsetzung von
Sammelstandorten auf privaten Grundstlicken ist hierfir
nicht erforderlich. Etwaige zukunftige Regelungen zur
Aufstellung von Mill- und Wertstoffbehaltern, insbesondere
im Zusammenhang mit privaten Erschliel3ungssituationen,
bleiben daher privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen
den betroffenen Grundstickseigentimern vorbehalten.
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Da aber nunmal bislang kein vorbereitendes Gesprach mit
mir Uber eine derartige Mdglichkeit gesucht worden ist,
habe ich hier folgendes ebenso vorsorglich wie
nachdrucklich als Einwand zu erklaren:

Meinerseits besteht bei Bebauung des fraglichen
Grundstucks weder Bedurfnis noch Bereitschaft, mir die
ungetribte Aussicht aufs weitrdumige Erholungsgebiet der
reizvollen Vorbergzone durch irgendeine bauliche
Abfallbehalteranlage im Vorgartenbereich einschranken zu
lassen.

Zumal mein auf nachhaltiges Wirtschaften ausgelegter
Single-Haushalt auch weiterhin - wie schon immer
gewohnt - mit nur 2 kleinen Restmull- und Wertstofftonnen
auskommen wird.

Selbige mussten also kunftig aufgrund eigener
Kompostierung bzw. Griinabfall- und Altpapierentsorgung
weder durch Papier- noch Biotonnen erweitert werden.

Noch abwegiger erschiene mir schlieflich die Vorstellung
eines etwaigen Aufstellplatzes fur Mullsammelbehalter der
5 rickwartigen Nachbarhauser entlang des Privatweges
Fist.-Nr. 1461/2 auf meinem Privatgrund. Dies umsomehr,
als auch niemals jemand meiner seit tUber 30 Jahren
bestehenden Nachbarschaft der Neuwiesenstr. 5b-5f mit
einem entsprechenden Unterbringungswunsch fur

ihre eigenen Mull- und Wertstoffbehalter an mich
herangetreten ware. Was ich mir auch in naherer oder
weiterer Zukunft nicht vorstellen konnte.

Die in den textlichen Festsetzungen enthaltenen
Regelungen zu Mull- und Wertstoffbehaltern (z. B.
Zulassigkeit im Vorgartenbereich sowie Anforderungen an
Einhausung bzw. Eingriinung) bleiben hiervon unberuhrt,
da es sich hierbei um allgemeine bauplanungsrechtliche
Rahmenvorgaben handelt, nicht jedoch um eine
Verpflichtung zur Einrichtung konkreter Standorte.

Ein Eingriff in die Nutzungsmdglichkeiten des Grundstlcks
Flst.-Nr. 1462/6 durch eine verbindliche Festsetzung eines
Mullsammelplatzes erfolgt somit nicht.
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Punkt 2: Personliche ANREGUNG zu unnétiger Mull- und
Wertstoffbehalter-Sammelstation auf eigenem Privatgrund
der Neuwiesenstr. 5a

Insofern wirde ich mich ebenfalls freuen, wenn der im
Zeichnerischen BP-Teil auf meinem Flst.-Nr. 1462/2 nicht
einmal als bloke Mdglichkeit bezeichnete, sondern
planmafig eingetragene Mullsammelbehalter-Aufstellplatz
infolge dieser ANREGUNG wieder daraus entfernt werden
wirde.

Und soweit das fragliche M-Zeichen nicht einfach
versehentlich dahin verrutscht sein sollte, ware in der
Planzeichenlegende wohl auch noch die M-
Zeichenbeschriftung Offentliche Verkehrsflache
besonderer Zweckbestimmung um eine Privatgrund-
Angabe zu erganzen; zumal sich das M-Zeichen auch
beim Flist.-Nr. 1460 gleichfalls nicht auf der
Neuwiesenstral3e als solcher, sondern auf dem
Nachbargrundstlck selbst befindet.

TEIL D: Zum kontinuierlichen Wegfall von Flst.-Nr.
1461/1 im Zeichnerischen BP-Teil

Punkt 1: Einleitender EINWAND qg. erneute zeichnerische
Unterschlagung des eigenen Privatgrunds vor der
Neuwiesenstr. 5a entgegen 1. BP-Stellungnahme

Wie bereits im letzten verfahrensrelevanten BP-Entwurf
vom 20.10.23, findet sich auch im aktuell ausliegenden
Zeichnerischen BP-Teil vom 04.02.26 meine Flst-Nr.
1461/1 wieder nicht als Privatanteil an der

Kenntnisnahme

Zu Punkt 1, der fehlenden Darstellung des Flursticks
1461/1 im Bebauungsplan:

Der Einwand, wonach das Flurstick 1461/1 im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans nicht als
eigenstandiges Privatgrundstick dargestellt ist, wird zur
Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan basiert jedoch
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Neuwiesenstral’e bzw. dem Neuwiesengraben
eingetragen: besagter Privatgrund scheint demnach schon
in diesen beiden gemeindlichen Flachen unrechtmalig
aufgegangen zu sein.

Dagegen hatte ich mich aber bereits in meiner 1.
Stellungnahme vom 15.02.24 ausdrtcklich verwahrt:

mithin per schriftlicher Widerspruchseinlegung bei der vor
Uber 2 Jahren vorausgegangenen
Offentlichkeitsbeteiligung.

Dennoch wurde meiner eindringlichen - und im Ubrigen
auch bereits mehrfach dem Technischen Ausschuss bzw.
Gemeinderat mundlich vorgetragenen - Bitte um
zeichnerische Abbildung der realen Eigentumsverhaltnisse
im aktuellen BP-Neuentwurf keineswegs entsprochen.

Konkret hatte mein Altersuchen beinhaltet, den Grofteil
des fraglichen Grundstiicks als durchgangig gelb
gehaltene private Verkehrsflache zeichnerisch zu
markieren: analog zur durchaus korrekten Ausweisung des
daran angrenzenden Privatwegs Flst.-Nr. 1461/2.

Auf diesen zeichnerischen Abbildungsvorschlag wird auch
in den nunmehr mitveroffentlichten gemeindlichen
Abwagungsvorschlagen zu meiner 1. BP-Stellungnahme
mit keinem Wort ausdricklich eingegangen: was nach
diesem einleitenden grundsatzlichen EINWAND
ausfuhrliche EINZELENTGEGNUNGEN

nach sich zieht. Deren Zeitbeziige mussen im Ruckblick
auf die anfangliche Neuwiesengraben-Historie auch infolge
verschiedenster Personal- und Strukturwechsel in der

auf den amtlichen Katastergrundlagen, welche die

verbindliche Planungsgrundlage darstellen.

Im zugrunde liegenden Kataster ist das Flurstick
entsprechend einer friher vorgesehenen Neuordnung

bereits dem Bereich der Neuwiesenstralle bzw.
angrenzender Flachen zugeordnet. Daher erfolgt im
Bebauungsplan keine gesonderte Darstellung als

eigenstandiges Grundstlick.

Unabhangig davon wird zur Kenntnis genommen, dass eine
entsprechende grundbuchrechtliche Umsetzung bislang
nicht vollzogen wurde. Dieser Umstand betrifft jedoch
ausschlieBlich die Eigentumsebene und ist nicht
Gegenstand der Bauleitplanung.
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Gemeindeverwaltung tw. um mehr als 20 Jahre
zuruckreichen.

Punkt 2: Richtigstellende ENTGEGNUNGEN auf
gemeindliche Abwagqungsvorschlage zur 1. BP-
Stellungnahme bzgl. Flst.-Nr. 1461/1-Auslassung

Besagte Abwagungsvorschlage gehen bei Wiedergabe der
Anregungen der Offentlichkeit ungerechtfertigterweise von
friheren Abstimmungen zwischen der Gemeinde Malsch
und mir als Grundstluckseigentimerin aus, wonach Flst.
1461/1 mit der Neuwiesenstral’e verschmolzen werden
sollte (S. 31): was angesichts etlicher
Personalveranderungen im tw. umstrukturierten Bau-,
Haupt- oder auch Burgermeisteramt in den gut 2
Jahrzehnten seit problembehafteter Neuwiesengraben-
Errichtung zu Milleniumsbeginn einiger retrospektiver
Richtigstellungen bedarf.

Richtig ist demnach, dass ich im November 2018 ein
inakzeptables Kaufangebot vom damaligen Hauptamt der
Gemeinde Malsch fur das fragliche Grundstuck erhalten
habe: welchem erstmals ein formlicher
Liegenschaftskatasterauszug anlag.

Darin wurde Flst.-Nr. 1461/1 mit faktischen 121
Quadratmetern in 2 perspektivische Teilgrundsticke von
95 und 26 Quadratmetern zerlegt, welche der
Neuwiesenstral’e und dem -graben zugewiesen werden
sollten.

Dieser Katasterauszug mit dem vermessungsamtlichen
Veranderungsnachweis 2000/44 datiert allerdings - eben

Zu Punkt 2 der Richtigstellungen zu fruheren
Abstimmungen und zur Katasterfiihrung)
Die umfangreichen Ausfuhrungen zur

Entstehungsgeschichte, zu friheren Abstimmungen sowie
zur katasterrechtlichen Behandlung des Flursticks 1461/1
werden zur Kenntnis genommen.

Die Klarung, ob und in welcher Form katasterliche
Darstellungen  zutreffend sind bzw. ob frihere
Abstimmungen anders zu bewerten sind, liegt im
Zustandigkeitsbereich der Vermessungs- und
Grundbuchbehorden. Diese Fragen konnen im Rahmen
eines Bebauungsplanverfahrens weder uUberpruft noch
verbindlich  geregelt werden. Der Bebauungsplan
ubernimmt insoweit die vorhandenen amtlichen Geodaten
als Grundlage, ohne eigenstandige Festlegungen zu
Eigentumsverhaltnissen zu treffen.
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im Zuge der ursachlichen Neuwiesengraben-Anlage -
bereits vom 23.09.2003!

Und er wurde damals ohne jegliche Abstimmung mit mir -
mithin ganzlich einseitig — von der Gemeinde Malsch
veranlasst.

Insofern ist und bleibt dieser scheinbar offizielle
Katasterauszug schon seit Uber 20 Jahren — eine auf die
unbestimmte Zukunft gerichtete - quasi ,gefakete’ - Fiktion:
gewissermallen ,von Amts wegen’ erstellt, doch bis dato
ganz ohne meine personliche Zustimmung als
fortwadhrender Grundstiickseigentimerin.

Diese - aufgrund fehlender Grundbuchsicherung -
fiktionale Teilungskonstruktion besteht furderhin auch bis
zum tatsachlichen kauflichen Erwerb meines fraglichen
Grundsticks durch die Gemeinde Malsch: samt der dann
notwendigen notarlichen bzw. grundbuchamtlichen
Begleitschritte bis hin zum realen Ubergang in
kommunales Eigentum per abschlieRendem
Grundbucheintrag.

Dennoch wird mein faktisch noch immer in Privateigentum
befindliches Gesamtgrundstick 1461/1 in nunmehr digital-
offiziellen Liegenschafts- oder Flurkarten bzw. Lageplanen
kontinuierlich bis zum heutigen Tag sozusagen
,amtlicherseits' unterschlagen: die ihrerseits nicht nur
zugleich zum verwaltungsinternen GIS-gestutzten
Arbeitsgebrauch gedacht sind; sondern It.
Abwagungsvorschlagen ja auch die zeichnerische
Grundlage fur den vorliegenden Bebauungsplan bilden (S.
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31).

Demgegenuber ist den dortigen Ausflhrungen also
nochmals ausdricklich entgegenzuhalten, dass es
keinerlei Abstimmungen mit mir gegeben hat, wonach eine
Verschmelzung im planerischen Kataster vorwegnehmend
schon vollzogen werden kénne (S. 31).

Richtig ist vielmehr: seit vielen Jahren laufe ich
verschiedenen Amtern der Gemeindeverwaltung - wie
nunmal Grundbucheinsichtstelle sowie Haupt-, Bau- oder
Ordnungsamt -regelrecht die Turen ein: mit dem
bestandigen Ersuchen, dass in den diversen in Gebrauch
stehenden offiziellen Katasterausziigen (S. 31) - wie auch
in den darauf basierenden verwaltungsinternen
Geoinformationssystem- Anwendungen - mein
Privateigentum am Grundstiick 1461/1 nicht langer
rechtswidrig sozusagen ,unter den Tisch gekehrt’ wird; und
ebensowenig in quasi ,seriell* erstellten BP-Entwirfen
unlauter vorenthalten wird: auf deren fortlaufende
Darstellungslucken ich bislang ebenfalls vergeblich in
offentlichen Sitzungen von Technischem Ausschusses und
Gemeinderat schon wiederholt aufmerksam gemacht
habe.

Zum Gesamtkomplex der kartografisch-digitalen
Unterschlagung meines nach wie vor real ungeteilten

Privatgrundsticks in verwaltungs- oder gremieninternen
Geodatenunterlagen habe ich nicht nur in meiner 1. BP-
Stellungnahme vom 15.02.24 summarisch bereits Naheres
ausgefuhrt: Vielmehr habe ich zuletzt auch in der
Einwohnsfrage der TA-Sitzung vom 17.03.26 die 1461/1-
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Verzeichnung im derzeit zwecks Vereinheitlichung
Uberarbeiteten GIS-Programm erneut angemahnt.

Zwischenzeitlich hatte die Gemeinde namlich ihrerseits
eine von mir am 04.08.24 beantragte allfallige Aufhebung
des in sich fragwurdigen Veranderungsnachweises
2000/44 vom 23.09.03 durch das Landesvermessungsamt
am 09.08.24 abgelehnt: und damit die systemtechnischen
Voraussetzungen fur zeichnerische Sicherung meines
besagtes Privatgrundsticks in GIS-gestutzten
Anwendungen etc. im Grunde durchaus bewusst blockiert.

Insgesamt gesehen Uberrascht es daher kaum, dass die
fragliche Flst.-Nr. 1461/1 zum einen nicht einmal mehr in
den grundsteuerrelevanten BORIS-Geodaten des
landkreiseigenen Gutachterausschusses aufscheint;
sondern zwischenzeitlich zum anderen sogar vom
zustandigen Finanzamt als wirtschaftliche Einheit per
Bescheid voreilig aufgehoben worden war: mithin langst
nicht blof im aktuell veroffentlichten BP-Entwurf und
dessen Vorgangerversionen verschuttgegangen ist.

Punkt 3: Personliche ANREGUNGEN nach gemeindlichen
Abwagungsvorschlagen zur 1. BP-Stellungnahme bzql.
Fist.-Nr. 1461/1-Auslassung

Demzufolge gehort m.E. der fiktive
Liegenschaftskatasterauszug vom September 2003
aufgrund fehlender grundbuchmaRiger Sicherung der
seither geplanten Flurstlickszerlegung bis zum
tatsachlichen 1461/1-Kauf durch die Gemeinde zumindest
vorlaufig stillgelegt oder aul3er Kraft gesetzt; zumal er It.
Auskunft der Grundbucheinsichtstelle bzw. Bauabteilung

Zu Punkt 3 der Anregung zur erganzenden bzw.
provisorischen Darstellung des Flurstucks:

Die Anregung, das Flurstick 1461/1 zumindest vorlaufig
oder schematisch im Bebauungsplan darzustellen, wird zur
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vom 09.08.24 ohnehin alsdann als FortfUhrungsnachweis
neuerstellt werden soll.

Es wirde mich jedenfalls zweifellos freuen, wenn im Sinne
dieser ebenfalls dringlichen ANREGUNG endlich zu
irgendeiner zeichnerischen Abbildung im aktuell
ausliegenden BP-Entwurf gefunden wirde.

Solch eine zeichentechnische Wiedergabe konnte m.E. bis
zur grundbuchmafigen Verankerung von Flst.-Nr. 1461/1
als tatsachlich gemeindlichem Grund und Boden ggfs.
Auch nur provisorischer Natur sein: bspw. ahnlich den
manuell im aktuellen BP-Entwurf eingetragenen
zeichnerischen Schablonen des bestehenden oder
kunftigen Gebaudebestands.

Punkt 4: Personlicher ZUSATZVORSCHLAG nach
gemeindlichen Abwaqgungsvorschlagen zur 1. BP-
Stellungnahme bzgl. Fist.-Nr. 1461/1-Auslassung

AuRerdem hatte ich in meiner vorherigen BP-
Stellungnahme bereits vor gut 2 Jahren auch noch eine
etwaig kommunale Beschilderung meines Privatweganteils
von 1461/1 angefragt: worauf mir die Gemeinde Malsch
bis heute eine Antwort aber bedauerlicherweise schuldig
geblieben ist.

Da nunmehr jedoch im letzten Quartal die mit der
Gemeinde Malsch kooperierende Glasfaser-
ErschlieBungsfirma unberechigterweise SchuttgroBmulden
auf meinen Privatanteil an der Neuwiesenstrale abgestellt
und damit Schaden im Gehwegbereich verursacht hatte,
musste ich neuerdings die Grenzen der FlIst.-Nr. 1461/1

Kenntnis genommen. Eine solche Darstellung ist jedoch
nicht vorgesehen.

Der Bebauungsplan verwendet ausschlieldlich die
einheitlichen und verbindlichen Katastergrundlagen, um
eine eindeutige und rechtssichere Planzeichnung zu
gewahrleisten. Eine davon abweichende oder erganzende
Darstellung einzelner Grundstiucke — etwa in provisorischer
Form — wurde zu Widersprtchen zwischen Bebauungsplan
und amtlichem Kataster fuhren und ist daher aus
planungsrechtlicher Sicht nicht zielfihrend.

Zu Punkt 4 der Anregung zur Beschilderung und zum
Umgang mit dem Grundstick vor Ort)

Die geschilderten praktischen Probleme im Zusammenhang
mit der Nutzung, Inanspruchnahme und Kennzeichnung
des Grundstucks sowie mit Missverstandnissen hinsichtlich
der Eigentumsverhaltnisse = werden zur Kenntnis
genommen.

Diese Fragestellungen betreffen jedoch den Vollzug vor Ort
sowie privatrechtliche bzw. ordnungsrechtliche Belange und
sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans.
Entsprechende Regelungen — etwa zur Beschilderung, zur
Abgrenzung oder zum Umgang durch Dritte — kdnnen bei
Bedarf in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung bzw.
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provisorisch mit Pflocken, Farbbandern und
Hinweisschildern vor Ort absichern: um weiterem
Missbrauch durch unbefugte Dritte proaktiv vorzubeugen.

Diese vorlaufige Kennzeichnung wurde allerdings jlingst -
infolge Unkenntnis der tatsachlichen
Eigentumsverhaltnisse - quasi ,eigenmachtig‘ auf
versehentliche Anweisung des Ordnungsamt von ihrerseits
gleichsam ,ahnungslosen‘ Bauhofmitarbeitern im
Neuwiesengrabenbereich entfernt: in der falschlichen
Annahme, dass es sich laut GIS dort eben um
durchgangig gemeindlichen Grund und Boden handeln
warde.

Zur Beseitigung dieses beidseitig argerlichen
Missverstandnisses innerhalb der Gemeindeverwaltung
sind mir erneut erhebliche Unannehmlichkeiten und
Beschwernisse voller Telefonate, Schriftverkehr und
Amtergéangen entstanden: welche bei zutreffender
Ausweisung meines Grundstlicks 1461/1 in besagten
offiziellen Katasterauszigen und samtlichen darauf
beruhenden Planen durchaus fir alle beteiligten Seiten
ebenso vermeidbar gewesen waren wie die mir inzwischen
vom Ordnungsamt zugesicherte Wiederherstellung der
provisorischen Grenzmarkierung durch
Gemeindeangestellte des Bauhofs.

Demnach gilt es m.E. aktuell in allseitigem Interesse,
endlich gemeinsam Vorsorge zu treffen, dass Amts- und
Aussendienstmitarbeiter*innen oder von der Gemeinde
beauftragte externe Planungsbiros bzw.
ErschlieBungsfirmen etc. meine nach wie vor bestehenden

den zustandigen Fachstellen aullerhalb des

Bauleitplanverfahrens erfolgen.

Abschlielienden Allgemeine planungsrechtliche
Einordnung und Darstellung der Regelungsinhalte und -
madglichkeiten:

Der Bebauungsplan trifft keine eigentumsrechtlichen
Regelungen. Er stellt insbesondere keine Enteignung dar
und begriindet auch keine Verpflichtung zur Ubertragung
von Grundstucksflachen.

Die Festsetzungen eines Bebauungsplans konnen
Grundsticke unabhangig von den bestehenden
Eigentumsverhaltnissen uberplanen, ohne diese zu

verandern. Die Klarung von Eigentumsfragen sowie die
Umsetzung etwaiger Grundstucksneuordnungen bleibt
eigenstandigen Verfahren (z. B. Kauf, Grundbuchvollzug,
Umlegung) vorbehalten.
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Privatanteile an Neuwiesenstral3e und -graben nicht
weiterhin flr gemeindeeigene Flachen o6ffentlicher Nutzung
halten: gestitzt auf aus fehlerhaften
Geoinformationssystem- bzw. Bebauungsplanen
abzuleitende Fehlannahmen.

Insofern sollte aus meiner Sicht allgemeine Einigkeit in der
gemeinsamen Absicht bestehen, zumindest in Zukunft bis
zum grundbuchgestitzten Realvollzug der fiktionalen
1461/1-Flurstickzerlegung unnétige
Arbeitszeitvergeudung von Gemeindeangestellten
vermeiden zu wollen; und mir zugleich an sich vdllig
Uberflissigen burokratischen Arbeitsaufwand ersparen zu
wollen: welcher sich m.E. bei wirklichem
Grundstuckserwerbvollzug im Sinne allfalliger
Wiedergutmachung im Grunde nur kaufpreiserhéhend fur
die Kauferseite auswirken kann.

Indes sollte It. dem hier noch anzufligenden
ZUSATZVORSCHLAG das fragliche Privatgrundstick
nach meinem Dafirhalten nicht nur in sdmtlichen von der
Gemeindeverwaltung benutzten oder Dritten zur
Verfligung gestellten Planen zeichnerisch gesichert,
sondern am besten auch vor Ort eindeutig als privater
Grund- und Boden ausgeschildert werden.

Daher moéchte ich hier nochmals explizit eine
professionellere Strallenrand-Beschilderung der fraglichen
Flache als ,Privatgrund(stick)‘ oder ,Privatgelande‘ durch
die Gemeinde selbst anregen.

Es wirde mich daher obendrein freuen, wenn auch diesem
ZUSATZVORSCHLAG Rechnung getragen werden
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konnte: zeitlich gesehen gern noch vor Veroffentlichung
der gemeindlichen Abwagungsvorschlage meiner jetzigen
BP-Gesamtstellungnahme.

AUSBLICK: Vorhandene Ubereinstimmung iiber
notwendige 1461/1-Vereinbarungen abseits des
aktuellen BP-Entwurfs

Jenseits meiner ANREGUNGEN bzw. EINWENDUNGEN
0.3. besteht zwischen den bisherigen gemeindlichen
Abwagungsvorschlagen und meinen eigenen
Stellungnahmen nicht nur insofern Einigkeit, als dass noch
keine Verschmelzung meines Privatweganteils mit dem
offentlichen NeuwiesenstralRen-Flurstiick Nr. 1484 im
Grundbuch hat vollzogen werden kdnnen; sondern auch
darin, dass dazu noch separate Abstimmungen und
Vereinbarungen uber den BP-Enwurf hinaus notwendig
sind (S.31-32).

Bekanntlich ist dazu noch in diesem Monat ein erster
gemeinsamer Verhandlungstermin mit Burgermeister- und
Bauamt angesetzt. Doch bevor das scheinbar jungste
reale Kaufinteresse der Gemeinde Malsch nicht auch in
einen notariellen Kaufvertrag und eigentumubertragenden
Grundbucheintrag gemundet ist, muss ich eben weiterhin
auf die zeichnerische 1461/1-Darstellung eben auch im
aktuellen BP-Entwurf bestehen.

Bis dahin sind samtliche bebauungs- und
lageplanmafRigen Auslassungen meiner tatsachlichen
privaten Eigentumsverhaltnisse am fraglichen Grundstuck
rechtlich gesehen m.E. nicht wirklich haltbar oder gar
wirksam. Und eigentlich auch umso fragwurdiger, als sie

Kenntnisnahme

Es wird begrufit, dass hinsichtlich der weiteren Klarung der
Eigentumsverhaltnisse am Flurstlick 1461/1 grundsatzlich
Einvernehmen dartuber besteht, dass hierzu separate
Abstimmungen und Vereinbarungen aulerhalb des
Bebauungsplanverfahrens erforderlich sind. Die
angekindigte Aufnahme entsprechender Gesprache
zwischen der Grundstickseigentimerin und der Gemeinde
wird positiv zur Kenntnis genommen und unterstutzt.

Unabhangig davon st festzustellen, dass die
angesprochenen Fragestellungen — insbesondere zur
Eigentumssituation, zu moglichen Kaufverhandlungen
sowie zur grundbuchrechtlichen Umsetzung - nicht
Gegenstand der Bauleitplanung sind. Der Bebauungsplan
dient der stadtebaulichen Ordnung und Entwicklung und
trifft keine eigentumsrechtlichen Regelungen.

Der Bebauungsplan stellt insbesondere keine Enteignung
dar und begrindet auch keine Verpflichtung zur
Ubertragung von Grundstiicksflachen. Die Festsetzungen
konnen Grundsticke unabhangig von den bestehenden
Eigentumsverhaltnissen uberplanen, ohne diese zu
verandern. Die Klarung von Eigentumsfragen sowie die
Umsetzung etwaiger Grundstucksneuordnungen bleibt
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im Grunde fast schon an eine Art ,schleichende
Enteignung‘ grenzen: da nunmal die besagten offiziellen
Katasterauszuge auf einer fiktiven Teilungserklarung bzw.
einem einseitig veranlassten Messbrief von 2003 beruhen;
welche die Gemeinde Malsch eben ohne jegliche
Abstimmung mit mir - und somit m.W. unberechtigterweise
- ohne mein Zutun in Auftrag gegeben und mir auch erst
nach 15 Jahren Uberhaupt mitgeteilt hat.

Diese aus meiner Sicht fast schon ubergriffige
Gesamtentwicklung Uber gut 2 Jahrzehnte hinweg
zutreffend nachzuvollziehen, durfte freilich fur die
augenblicklichen Leitungen und Belegschaften der
verschiedenen Rathausamter - oder gar die jetzigen
Mitglieder von Technischem Ausschuss und Gemeinderat
- kaum mehr im Nachhinein moglich gewesen sein: daher
eben meine obigen Richtigstellungen zur mehrschichtigen
1461/1-Problematik; worin der jetzige BP-Entwurf selbst
eine nicht ganz unwesentliche Einzelrolle spielt.
Freundlichen Dank also vorab fur das hoffentlich
gesamtheitlich entgegenzubringende Verstandnis sowie
fur die umgekehrte Bearbeitungsmuhe: welche
voraussichtlich mit dieser historiebedingt leider
ungewohnlich langen 2. BP-Stellungnahme verbunden
sein durfte.

eigenstandigen Verfahren (z.B. Kaufvertrag,
Grundbuchvollzug oder ggf. Umlegung) vorbehalten.

Die im Bebauungsplan verwendeten Darstellungen
basieren weiterhin auf den zugrunde liegenden amtlichen
Katasterdaten. Eine hiervon abweichende Darstellung kann

im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht
vorgenommen werden.
Die Gemeinde ist jedoch weiterhin bereit, die

angesprochenen Themen im Rahmen der anstehenden
Gesprache konstruktiv zu eroértern.
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Sachverhalt

Im Rahmen der Prifung des Bebauungsplan-Entwurfs nach der erneuten Beteiligung wurde festgestellt, dass die textliche Festsetzung
Nr. 12 (Bestandsschutz nach § 1(10) BauNVO) versehentlich nicht den beabsichtigten Regelungsinhalt wieder gibt und klarstellt, sondern
irtimlich eine Wiederholung der Festsetzungen zu Abstandsflachen der vorangegangenen Ziffer 11 enthalt.

Die vorgesehenen Festsetzung Ziffer 12 dient der planungsrechtlichen Sicherung des vorhandenen baulichen Bestands auf Fist. Nr. 1460.
Das dort bestehende Gebaude Ubersteigt die jetzt im Bebauungsplan maximal zulassige Traufhdhe um ca. 1 Meter und die maximal
zulassige Firsthohe um ca. 0,8 m. Die Durchfuhrung von MaRnahmen, die der Erhaltung der Bausubstanz und der Verbesserung der
vorhandenen Nutzung dienen, sollen jedoch weiterhin zulassig sein.

Die Festsetzung beschrankt sich jedoch ausdrucklich auf den Bestandsschutz. Bei Abgang der bestehenden Gebaude gelten fur die
Neubebauung des Grundstiicks die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans.

In § 1(10) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) heil}t es:

Waéren bei Festsetzung eines Baugebiets nach den §§ 2 bis 9 in liberwiegend bebauten Gebieten bestimmte vorhandene bauliche und
sonstige Anlagen unzuldssig, kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass Erweiterungen, Anderungen, Nutzungsénderungen und
Erneuerungen dieser Anlagen allgemein zulédssig sind oder ausnahmsweise zugelassen werden kbnnen. Im Bebauungsplan kbnnen
néhere Bestimmungen (ber die Zuldssigkeit getroffen werden. Die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets muss in seinen (ibrigen
Teilen gewahrt bleiben. Die Sétze 1 bis 3 gelten auch fiir die Anderung und Ergénzung von Bebauungsplénen.

Einordnung / Abwagungsvorschlag

Der Planungswille und der rechtliche Bezug zum erweiterten Bestandsschutz des § 1(10) BauNVO wurden durch die Flachensignatur und
die Legende im zeichnerischen Teil (Bestandsgebaude Flst. Nr. 1460) und die Uberschrift im textlichen Teil mit Nennung des Erweiterten
Bestandsschutzes nach § 1(10) BauNVO zwar deutlich und in den Prasentationen zum Technischen Ausschuss am 10.02.2026 und zum
Gemeinderat am 24.02.2026 wurde der Sachverhalt auch mit den richtigen Inhalten dargestellt und erlautert.

Bestandteil der Beteiligung der Offentlichkeit, der Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange war jedoch die fehlerhafte
Textfassung. Die Korrektur dieses Fehlers stellt eine Anderung der planungsrechtlichen Festsetzungen dar. Zusatzlich wurde auch die
Begrindung zu diesem Punkt angepasst.

Um das Verfahren rechtssicher abschlieRen zu kénnen, wird eine erneute Beteiligung der Offentlichkeit, der Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange durchgefuhrt. Sie soll nach § 4a (3) BauGB mit verkurzter Frist durchgefuhrt werden. Die Abgabe von
Stellungnahmen wird auf diese Anderung eingeschrankt.

Karlsruhe, den 06.05.2026, SCHOFFLER.stadtplaner.architekten
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